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I 

(Entschließungen, Empfehlungen und Stellungnahmen) 

EMPFEHLUNGEN 

RAT 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Belgiens 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Belgiens 2022 

(2022/C 334/01) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17).



 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Belgien nicht als einer 
der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm 
die Kommission auch eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungs
gebiets sowie den Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. 
Der Rat hat die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für 
das Euro-Währungsgebiet von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 
2022 angenommen. 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023.
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( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 
Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 

( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1). 
( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 

Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12).



 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) zum Stabilitätsprogramm 
Belgiens 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als Veränderung der Primärausgaben 
(ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnahmen aufgrund der COVID- 
19-Krise), aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus der Aufbau- und Resilienzfazilität 
und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben im Verhältnis zum mittelfristigen Potenzialwachstum gemes
sen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die nationale Finanzpolitik vorsichtig ist 
und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit dem ökologischen und dem digitalen 
Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) laufenden Primärausgaben (ohne 
diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise) 
und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt. 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 30. April 2021 legte Belgien der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat den 
Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Belgiens ( 10 ) an. Die Freigabe 
der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 Absatz 5 
der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Belgien in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im Durchfüh
rungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende Erfüllung 
setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen wurde. 

(10) Am 30. April 2022 übermittelte Belgien sein nationales Reformprogramm 2022 und sein Stabilitätsprogramm 
2022 gemäß der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wechselseitigen Zusam
menhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit Artikel 27 der 
Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen Berichterstattung 
Belgiens über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung getragen.
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( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Belgiens 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 1). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen 
der Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Auf
bau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert. 
( 10 ) ST 10161/21 INIT; ST 10161/21 ADD 1.



 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Belgien 2022. Darin werden die Fort
schritte Belgiens bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 2019, 
2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Belgiens anhand des 
Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht Handlungsbedarf 
in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht oder nur teilweise 
angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Herausforderungen, die sich 
beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem Bericht die Fortschritte 
Belgiens bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der Kernziele der 
Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick auf die Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Belgiens erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg, während die gesamtstaatliche Schul
denquote über dem im Vertrag festgelegten Referenzwert von 60 % des BIP lag und der Richtwert für den 
Schuldenabbau nicht eingehalten wurde. Dem Bericht zufolge wurden weder das Defizitkriterium noch das Schul
denkriterium erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 trug die Kommission bei der Bewertung 
aller einschlägigen Faktoren dem Umstand Rechnung, dass die Einhaltung des Richtwerts für den Schuldenabbau 
mit einer zu hohen frontlastigen Konsolidierungsanstrengung verbunden wäre, die das Wachstum gefährden 
könnte. Deshalb ist die Einhaltung des Richtwerts für den Schuldenabbau aus Sicht der Kommission unter den 
derzeitigen außergewöhnlichen wirtschaftlichen Bedingungen nicht angezeigt. Wie angekündigt hat die Kommis
sion nicht vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie 
wird im Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen. 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Belgien, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie wirksam 
zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er Belgien, wenn 
die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine 
vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und gleichzeitig die Investi
tionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche Defizit Belgiens 2021 von 
9,0 % des BIP im Jahr 2020 auf 5,5 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Belgiens unterstützte 2021 die wirt
schaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 4,4 % des BIP im Jahr 2020 auf 2,9 % im Jahr 
2021 zurückgingen. Die von Belgien 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 
2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 verabschiedeten diskretionären haushalts
politischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Gleich
zeitig waren einige der von der Regierung 2020 und 2021 ergriffenen diskretionären Maßnahmen weder befristet noch 
durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert, hauptsächlich dauerhafte Erhöhungen der Mindestrenten und der Bezüge 
im Gesundheitssektor. Nach den von Eurostat validierten Daten ging der gesamtstaatliche Schuldenstand von 112,8 % 
des BIP im Jahr 2020 auf 108,2 % im Jahr 2021 zurück. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario ist 
günstig. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 3,0 % und 2023 bei 1,9 % liegen. 
Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission von einem geringeren realen BIP-Wachstum von 
2,0 % im Jahr 2022 und von 1,6 % im Jahr 2023 aus, vor allem wegen des früheren Stichtags der dem Stabilitäts
programm 2022 zugrunde liegenden makroökonomischen Prognosen, der vor dem Beginn des russischen Angriffs
kriegs gegen die Ukraine lag. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung davon aus, dass das öffentliche 
Gesamtdefizit 2022 auf 5,2 % des BIP und 2023 auf 3,6 % des BIP zurückgehen wird. Der Rückgang im Jahr 2022 ist 
in erster Linie auf das solide Wirtschaftswachstum und die Aufhebung der meisten Notfallmaßnahmen zurückzufüh
ren. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 (geringfügig) auf 108,0 % 
sinken und 2023 auf 108,8 % ansteigen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen 
Maßnahmen geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffent
lichen Defizit von 5,0 % bzw. 4,4 % des BIP aus. Im Jahr 2022 steht dies trotz des weniger positiven makroöko
nomischen Szenarios in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission im Einklang mit dem im Stabilitätsprogramm 
2022 prognostizierten Defizit, da die Haushaltsprognosen im Stabilitätsprogramm 2022 eine technische Korrektur zur 
Berücksichtigung der Haushaltsauswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nur im Jahr 2022 
enthalten. Für 2023 sieht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission ein höheres gesamtstaatliches Haushaltsdefizit 
vor, das insbesondere auf ein weniger positives makroökonomisches Szenario und noch nicht spezifizierte Maß
nahmen in den späteren Jahren des Stabilitätsprogramms 2022 zurückgeht. In der Frühjahrsprognose 2022 der 
Kommission wird eine weitgehend ähnliche gesamtstaatliche Schuldenquote von 107,5 % im Jahr 2022, aber eine 
geringere Quote von 107,6 % im Jahr 2023 vorhergesehen, in der sich der geringere Rückgang des BIP-Deflators im 
Stabilitätsprogramm 2022 niederschlägt. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige 
Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 1,4 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Aus
wirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum 
Belgiens einen Schub verleihen können.
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Belgiens 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Belgiens 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 1).



 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 2,9 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,4 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit 2022 wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,5 % des BIP und für 2023 auf 0 % des BIP geschätzt ( 12 ). 
Bei diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um pauschale Transferleistungen für Haushalte und Kür
zungen bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art 
und betreffen das Jahr 2022. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen 
fortgeführt werden. Einige dieser Maßnahmen sind nicht zielgerichtet, insbesondere allgemeine Transfers an die 
Haushalte zur Unterstützung des Energieverbrauchs und Kürzungen bei den Mehrwertsteuersätzen auf Gas und 
Strom sowie bei den Verbrauchssteuern auf Erdöl. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den 
vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der 
Kommission sowohl für 2022 als auch für 2023 auf 01 % des BIP projiziert werden ( 13 ), sowie von der Erhöhung 
der Verteidigungsausgaben (0,1 Prozentpunkte des BIP im Jahr 2022). 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Belgien, im Jahr 2022 die Aufbau- und Resilienzfazilität 
zu nutzen, um zusätzliche Investitionen zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren, und gleichzeitig eine 
vorsichtige Haushaltspolitik zu verfolgen. Auch die national finanzierten Investitionen sollte Belgien aufrechterhal
ten. Überdies empfahl der Rat Belgien — sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haus
haltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das 
Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Belgiens Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, unterstützend 
bei – 2,4 % des BIP liegen wird ( 14 ). Belgien sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung der Erholung 
vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe der Aufbau- und Resi
lienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 voraussichtlich um 
0,2 BIP-Prozentpunkte steigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 2022 
einen neutralen Beitrag zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 15 ). Daher plant Belgien, gemäß der Empfehlung 
des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der 
national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen 
expansiven Beitrag von 2,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dieser erhebliche 
expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (0,5 % des BIP) sowie die Kosten für den vorüber
gehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP). Der auf die automatische Indexierung der 
Bezüge im öffentlichen Sektor und der Sozialleistungen und, in geringerem Maße, auf einen höheren staatlichen 
Konsum von Waren und Dienstleistungen zurückgehende Anstieg der Staatsausgaben wird Prognosen zufolge auch 
Anteil am expansiven Beitrag national finanzierter Netto-Primärausgaben haben. Nach der Prognose der Kommis
sion dürften diese Maßnahmen und die Triebkräfte für höhere Ausgaben nicht vollständig durch Ausgleichsmaß
nahmen kompensiert werden. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit 0,0 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Belgien im Jahr 
2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 
2022 voraussichtlich stabil bleiben. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 
2023 einen expansiven Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 17 ). Gleichzeitig 
wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige 
Maßnahmen) im Jahr 2023 einen weitgehend neutralen Beitrag von 0,1 Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamt
kurs leisten wird. Dabei sind auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung der 
gestiegenen Energiepreise (0,5 % des BIP) berücksichtigt.
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( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Mio. erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der relativen 
Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der gesamten Union 
ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosimulationsmodell 
der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch Sachleistungen wie 
Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden. 

( 14 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 16 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 

Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 
( 17 ) Der Beitrag der sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben dürfte neutral bleiben.



 

(19) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 3,4 % des 
BIP und bis 2025 auf 2,7 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit bis 2025 die Marke von 
3 % des BIP unterschreiten. Diese Prognosen beruhen auf einem vor der russischen Invasion in die Ukraine 
ausgearbeiteten makroökonomischen Szenario und berücksichtigen noch nicht spezifizierte Maßnahmen in den 
späteren Jahren des Stabilitätsprogramms 2022, insbesondere eine sogenannte flexible Haushaltsanstrengung in 
Höhe von 0,8 % des BIP zwischen 2023 und 2025. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamt
staatliche Schuldenquote bis 2025 ansteigen, und zwar auf 109,7 % im Jahr 2024 und auf 110,1 % im Jahr 2025. 
Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig hoch zu sein. 

(20) Bei einer unveränderten Politik dürfte die rasche Alterung der Bevölkerung die Auswirkungen der alterungsbeding
ten Ausgaben auf die öffentlichen Finanzen verschärfen. Im Bericht der Kommission über die demografische 
Alterung 2021 ( 18 ) wird für den Zeitraum bis 2040 und den Zeitraum bis 2070 jeweils von einem Anstieg der 
alterungsbedingten Ausgaben um 3,6 bzw. 5,4 BIP-Prozentpunkte insbesondere durch Kosten für Renten und 
Langzeitpflege ausgegangen. Belgien hat sich in seinem Aufbau- und Resilienzplan zur Durchführung einer Ren
tenreform verpflichtet, um unter anderem die finanzielle und soziale Tragfähigkeit des Systems zu verbessern und 
die Konvergenz zwischen verschiedenen Rentensystemen zu fördern. Bei der Langzeitpflege dürften die Ausgaben 
Belgiens, die schon 2019 zu den höchsten der Union gehörten, bis 2030 um 14 % und bis 2070 um 2,2 BIP- 
Prozentpunkte zunehmen. Reformen für eine kosteneffizientere Nutzung der verschiedenen Pflegeeinrichtungen, 
um insbesondere unnötige oder verfrühte Unterbringungen in Heimen, sogenannte „Institutionalisierungen“, zu 
vermeiden, von denen jede vierte Person in häuslicher Pflege betroffen ist ( 19 ), wurden eingeleitet, wenngleich starke 
regionale Unterschiede zu beobachten sind. Die COVID-19-Krise hat die Umsetzung geplanter Maßnahmen zur 
Kosteneinsparung zum Erliegen gebracht. Dies legt nahe, dass möglicherweise Spielraum für eine weitere Ver
ringerung der Überinstitutionalisierung besteht, wenn verstärkt hochwertige häusliche Pflegedienste eingesetzt und 
die finanziellen Hindernisse beseitigt werden, die den Zugang der schutzbedürftigsten Gruppen zu diesen Diensten 
begrenzen. Eine rasche und ehrgeizige Umsetzung der Reformen würde dazu beitragen, die Bedenken hinsichtlich 
der Tragfähigkeit auszuräumen. 

(21) Das belgische Steuersystem ist durch eine hohe steuerliche Belastung der Arbeit mit relativ hohen Steuersätzen und 
eng gefassten Steuerklassen gekennzeichnet. Dies beschränkt die reale Progression des Steuersystems und verringert 
die Erwerbsbeteiligung weiter. Durch die Steuerreform von 2016 wurde zwar die steuerliche Belastung der Arbeit 
für die Geringstverdienenden reduziert, doch bleibt die Steuer- und Abgabenbelastung für die Bezieher des Durch
schnittslohns die höchste in der Union. Eine hohe Besteuerung der Arbeit kann auch von der Teilnahme am 
lebenslangen Lernen abschrecken. Zudem könnten einige Gestaltungsmerkmale des Systems zur Arbeitslosenunter
stützung die Arbeitsanreize für Arbeitssuchende untergraben und die Wirksamkeit der aktivierenden Arbeitsmarkt
politik herabsetzen. Insbesondere für Menschen mit geringem Verdienstpotenzial könnten die Komplexität der 
sozialen Unterstützung und die begrenzten Möglichkeiten, Einkommen aus Arbeit und aus Sozialleistungen zu 
verbinden, ebenfalls negative Anreize für die Aufnahme einer Arbeit schaffen. Überdies werden die Steuerbe
messungsgrundlagen, zum Teil mit dem Ziel, die hohen Steuersätze abzumildern, durch zahlreiche Steuerbefrei
ungen, Abzüge und ermäßigte Steuersätze ausgehöhlt, was Effizienzverluste und Verzerrungen verursacht. Einige 
Merkmale des Steuersystems tragen dazu bei, Investitionsentscheidungen zu verzerren, und führen zu überhöhten 
Investitionen in bestimmte Vermögenswerte. Beispielsweise werden Miet- und Pachteinnahmen aus Immobilien zu 
niedrig besteuert, und Zinsen auf Immobilienkredite für Zweiwohnsitze sind steuerlich abzugsfähig. Überdies 
werden durch steuerliche Anreize zum Sparen und die starren Besteuerungsregelungen für langfristige Spareinlagen 
und Altersvorsorgesysteme Hindernisse für eine bessere Kapitalallokation geschaffen. Die durch das Gesetz vom 
17. Februar 2021 eingeführte Steuer auf Wertpapierkonten wirkt auch als Negativanreiz für Investitionen in 
Finanzinstrumente. Außerdem besteht Spielraum für die Entwicklung der Umweltsteuern durch Abbau von Sub
ventionen für fossile Brennstoffe und durch Ermutigung zu Investitionen in eine CO 2 -arme Wirtschaft. Beispiels
weise würde eine Überarbeitung der im Vergleich zur Besteuerung von Strom niedrigen Verbrauchssteuern auf 
fossile Brennstoffe zu Heizzwecken (etwa Heizöl und Erdgas) Anreize für Investitionen in CO 2 -arme Heizlösungen 
schaffen. Politische Optionen wie die Einführung von Straßenbenutzungsgebühren für private Fahrzeuge (etwa 
Lastwagen) bei gleichzeitiger Gewährleistung eines ausreichenden Maßes an öffentlichen Verkehrsmitteln könnten 
dazu genutzt werden, dem Problem der Verkehrsüberlastung abhelfen (die durchschnittliche Zahl der pro Jahr im 
Stau verbrachten Stunden zählt zu den höchsten in der Union). Dies könnte auch zur Verringerung des nicht dem 
Emissionshandelssystem unterliegenden Ausstoßes von Treibhausgasen beitragen. Die Verlagerung der Besteuerung 
weg vom Faktor Arbeit könnte zusammen mit einer Verbreiterung der Steuerbemessungsgrundlage das Steuer
system fairer gestalten, die Beschäftigung ankurbeln und soziale und Umweltziele fördern.
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( 18 ) Europäische Kommission (2021), The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019- 
2070) (Bericht über die Bevölkerungsalterung 2021: Wirtschafts- und Haushaltsprogonosen für die EU-Mitgliedstaaten (2019-2070)), 
Institutional Paper 148. 

( 19 ) Devos C, Cordon A, Lefèvre M, Obyn C, Renard F, Bouckaert N, Gerkens S, Maertens de Noordhout C, Devleesschauwer B, 
Haelterman M, Léonard C, Meeus P (2019), Performance du système de santé belge — Rapport 2019 — Synthèse. Health Services 
Research (HSR). Bruxelles: Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE). KCE Reports 313B. D/2019/10.273/33.



 

(22) Nach den Kriterien des Artikels 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 der genannten Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig 
verstärkender Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Umsetzung, der bis zum 
31. August 2026 abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des 
Europäischen Semesters in seinen Empfehlungen an Belgien sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme 
des Aufbau- und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Der Aufbau- und 
Resilienzplan Belgiens soll insbesondere zur Bewältigung eines wesentlichen Teils der Herausforderungen beitragen, 
die in den länderspezifischen Empfehlungen ermittelt wurden. Zur Verbesserung der Qualität und Effizienz der 
öffentlichen Ausgaben umfasst Belgiens Aufbau- und Resilienzplan die systematische Integration von Ausgaben
überprüfungen in die Haushaltsplanungszyklen aller Verwaltungsebenen. Vor dem Hintergrund steigender öffent
licher Rentenausgaben umfasst der Plan eine Rentenreform, die unter anderem die finanzielle und soziale Trag
fähigkeit des Rentensystems verbessern soll. Der Aufbau- und Resilienzplan Belgiens umfasst ferner mehrere 
Maßnahmen, um die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu bewältigen und schutzbedürftige Gruppen, 
etwa Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, junge Menschen, Behinderte und von digitaler Ausgrenzung 
Bedrohte, sozial und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans wird Belgien 
die Einführung von 5G sicherstellen. Der Aufbau- und Resilienzplan Belgiens wird außerdem eine Reform der 
Steuerregelung für Firmenwagen enthalten, die auf die vollständige Elektrifizierung firmeneigener Fahrzeugflotten 
abzielt. 

(23) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Belgiens dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 49,6 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Belgiens, während die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 26,6 % der Gesamtzuweisungen im Aufbau- und Resilienzplan 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Belgien dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(24) Belgien hat die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 20 ) oder die anderen kohäsionspolitischen Programme noch nicht vorgelegt. Im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2021/1060 muss Belgien die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programm
planung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der 
finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei 
gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds 
und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resi
lienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen 
zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung 
beseitigt werden. 

(25) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Belgien mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, die den Arbeitsmarkt und 
das Bildungssystem betreffen. Die Rekordquote unbesetzter Stellen in Belgien deutet darauf hin, dass die Arbeit
geber immer schwerer Angestellte mit den richtigen Qualifikationen finden. Der Arbeitskräftemangel betrifft alle 
Qualifikationsniveaus und besteht in verschiedenen Sektoren wie Informations- und Kommunikationstechnologien, 
Bildung und Erziehung, Pflege und Bauwesen seit Langem. Insbesondere gibt es zu wenige Abschlüsse in den 
Bereichen Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieurwissenschaften und Mathematik, sowohl unter den Absol
venten der Sekundarstufe II aus berufsbildenden Programmen als auch unter Hochschulabsolventen. Das Miss
verhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage erklärt sich auch aus einer geringen Teilnahme an der 
Erwachsenenbildung, insbesondere seitens Personen mit niedriger Bildung, denen eine Verbesserung ihrer Kom
petenzen bessere Beschäftigungsmöglichkeiten bieten könnte. Im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans werden 
künftig individuelle Lernkonten und individuelle Lernrechte für Beschäftigte entwickelt. Gleichwohl ist der Anteil 
der Mittel für Fortbildung an den Ausgaben für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik begrenzt, und nur ein 
kleiner — wenngleich wachsender — Teil der Arbeitssuchenden absolviert eine Ausbildung für eine Tätigkeit, in 
der Arbeitskräftemangel herrscht. Die Behebung des Arbeitskräftemangels und des Missverhältnisses zwischen 
Qualifikationsangebot und -nachfrage ist ein entscheidender Hebel für die Bewältigung des digitalen und die 
Ermöglichung des ökologischen Wandels sowie für die Erreichung der Kernziele der Union für 2030 im Bereich 
Beschäftigung und Kompetenzen.
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( 20 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(26) Im Zusammenhang mit dem Arbeitskräftemangel und dem Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot 
und -nachfrage bestehen Bedenken hinsichtlich der Leistung und der Inklusivität des Bildungswesens, auch ange
sichts der hohen öffentlichen Ausgaben für Bildung ( 21 ). Das Gefälle bei den Bildungsergebnissen, eines der 
stärksten in der Union, ist eng mit dem sozioökonomischen Hintergrund und dem etwaigen Migrationshintergrund 
der Schüler und Studenten verknüpft und führt zu Ungleichheiten bei der Bildung. Über ein Drittel der jungen 
Erwachsenen mit Behinderungen schließt die Sekundarstufe nicht ab. Überdies nahmen 2019 in Belgien nur 6,2 % 
der Schüler am arbeitsbasierten Lernen teil, was deutlich unter dem Unionsdurchschnitt von 29 % liegt. Insbeson
dere in der Französischen Gemeinschaft wäre es angezeigt, den Systemen für die berufliche Bildung mehr Gewicht 
auf dem Arbeitsmarkt zu verleihen, da von den zehn beliebtesten Ausbildungsoptionen der Sekundarstufe II nur 
drei auf Berufe vorbereiten, in denen Arbeitskräftemangel herrscht. Insgesamt bestehen in Belgien weiterhin 
Bedenken hinsichtlich der Attraktivität der beruflichen Bildung als Weg zu hervorragenden Ergebnissen, die sich 
in einer weit verbreiteten negativen Sicht der beruflichen Bildung niederschlagen. Eine Aufwertung des Lehrerberufs 
würde dazu beitragen, Lehrpersonal zu halten und den wachsenden Mangel an qualifizierten Lehrkräften zu 
verringern. Dieser stellt eine besondere Herausforderung für benachteiligte Schulen dar und droht, die vorhandenen 
Ungleichheiten im Bildungssystem weiter zu verstärken. Obwohl bereits Maßnahmen getroffen wurden, würde der 
Lehrerberuf durch eine bessere Erstausbildung und eine ständige berufliche Weiterbildung sowie durch die Entwick
lung flexiblerer und attraktiverer Karrierewege an Anziehungskraft gewinnen. 

(27) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(28) Der Bruttoinlandsenergieverbrauch Belgiens wird zu ungefähr 70 % durch Einfuhren fossiler Brennstoffe gedeckt. 
Den Daten aus dem Jahr 2020 zufolge beträgt die Abhängigkeit von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland 
bei Rohöl 30 % (Anteil an den Gesamteinfuhren) und ist somit höher als der Durchschnitt der EU-27 (26 %), 
während sie bei Erdgas (7 % gegenüber 44 % für die gesamte Union) und Kohle (39 % gegenüber 54 %) darunter 
liegt ( 22 ). Der Anteil am Energiemix liegt sowohl bei Öl (39 % des Bruttoinlandsverbrauchs gegenüber 33 %) als 
auch bei Erdgas (30 % gegenüber 24 %) über dem Unionsdurchschnitt, während der Anteil der Kohle niedriger ist 
(5 % gegenüber 11 %). Auf die Kernenergie entfallen 16 % des Bruttoinlandsverbrauchs. Aus erneuerbaren Quellen 
wurden 2020 nur 13 % des Endenergieverbrauchs gedeckt. Belgien muss erhebliche zusätzliche Maßnahmen zur 
Beschleunigung der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen ergreifen, um Fortschritte auf dem Weg zur Klima
neutralität im Jahr 2050 zu erzielen und seine Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu reduzieren. 
Die Entwicklung von Onshore-Windkraftprojekten und die damit verbundene Erweiterung des Stromnetzes wird 
jedoch durch lange Fristen für Baugenehmigungen erheblich behindert, wofür insbesondere zahlreiche, repetitive 
und langwierige Einspruchsverfahren verantwortlich sind. Eine Abstimmung aller Verwaltungsebenen (föderal, 
regional, lokal) über die Vorgaben und die notwendige Strategie zur Erreichung der Ziele Belgiens in Bezug auf 
Energien aus erneuerbaren Quellen würde einen klareren Rahmen für Investoren schaffen, die Zahl der Einsprüche 
verringern und den Ausbau der Energien aus erneuerbaren Quellen sowie die damit verbundene Verstärkung des 
Stromnetzes beschleunigen. Zur Erleichterung von Genehmigungen könnten überdies die Kapazitäten der Be
schwerdestellen erhöht und weitere Maßnahmen zur Verkürzung von Einspruchsverfahren und zur Verringerung 
ihrer Erfolgsaussichten getroffen werden, indem Beschränkungen (von Windturbinen) in der Nähe von Flughäfen, 
Radaranlagen und Militärgebieten gelockert und Vorschriften über Mindestabstände aktualisiert werden. Die Ein
führung einer Raumplanung, die dem Ressourcenpotenzial von Gebieten Rechnung trägt, und eine stärkere Betei
ligung der Gemeinden an Projekten zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen könnte deren Akzeptanz bei 
den Anwohnern erhöhen. 

Das Potenzial von Dachsolaranlagen könnte (sowohl bei klein- als auch bei großmaßstäblichen Anlagen) besser 
genutzt werden, wenn vorhersehbare Rahmenbedingungen festgelegt werden, die ausreichend Anreize für den 
Eigenverbrauch des erzeugten Stroms, die Energieteilung und die Laststeuerung bieten. Um dem zunehmenden 
Anteil variabler Energiequellen im Stromnetz gerecht zu werden, müsste das Netz verstärkt und intelligent gestaltet 
werden. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und -netzinvestitionen möglichst zukunftssicher zu gestalten, 
damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit langfristig nachhaltig sind.
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( 21 ) OECD — PISA-Ergebnisse 2018, Band 1. 
( 22 ) Eurostat (2020), Anteil der russischen Einfuhren an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Rohöl und Steinkohle. Grundlage für die 

Gesamteinfuhren für den EU-27-Durchschnitt bilden die Extra-EU-27-Einfuhren. Für Belgien umfassen die Gesamteinfuhren den 
Intra-EU-Handel. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse.



 

(29) Zusätzliche Mittel zur weiteren Steigerung der Energieeffizienz und zur Verringerung des Energieverbrauchs, der 
Emissionen und der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sind etwa Investitionen in die Wasserstoff-Wertschöp
fungskette sowie die energetische Sanierung und die Dekarbonisierung von Gebäuden. Dies erfordert eine Ver
lagerung von Subventionen auf CO 2 -arme Wärmequellen und die Einführung oder Beschleunigung regionaler 
Verbote des Einbaus von Anlagen mit öl- oder gasbetriebenen Heizkesseln in neue Gebäude. Der Brennstoffwechsel 
wird erleichtert, wenn der Energieverbrauch reduziert und die Energieeffizienz parallel zum Brennstoffwechsel 
weiter verbessert wird (durch Förderung umfassenderer Renovierungen). Damit Belgien mit den Zielen von „Fit 
für 55“ im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen 
sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet 
werden. Im Verkehrsbereich ist der hohe Anteil der privaten Pkw-Nutzung für einen großen Teil des Ölverbrauchs 
in Belgien verantwortlich. Die Förderung der „sanften Mobilität“ (z. B. Radfahren und geteilte Mobilität) sowie der 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, auch durch einen verbesserten öffentlichen Personenverkehr, würde zu einer 
Verringerung der Nutzung privater Pkw und des damit verbundenen Ölverbrauchs beitragen. 

(30) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Belgien im Rahmen der kohäsionspolitischen 
Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswir
kungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann Belgien den 
durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 23 ) eingerichteten Europäi
schen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken. 

(31) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 24 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(32) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Belgien spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1, 2 und 3 wider — 

EMPFIEHLT, dass Belgien 2022 und 2023 

1. im Jahr 2023 für eine vorsichtige Haushaltspolitik sorgt, insbesondere indem das Wachstum der national finanzierten 
primären laufenden Ausgaben unter dem mittelfristigen potenziellen Wirtschaftswachstum gehalten werden, unter 
Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstützung für die vom Energiepreisanstieg besonders 
betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die 
laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die öffentlichen Investitionen für den ökologischen 
und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berücksichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter 
anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 
eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und durch 
eine schrittweise Konsolidierung, Investitionen und Reformen einen glaubwürdigen und schrittweisen Schuldenabbau 
und mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten; Reformen zur Verbesserung der fiskalischen 
Tragfähigkeit der Langzeitpflege, auch durch Förderung einer kosteneffizienten Nutzung der verschiedenen Pflegeein
richtungen, Vorrang einräumt; die Steuer- und Sozialleistungssysteme durch Wegverlagerung der steuerlichen Belastung 
vom Faktor Arbeit und durch Vereinfachung des Steuer- und Sozialleistungssystems reformiert, um Negativanreize für 
eine Arbeitsaufnahme zu reduzieren; Steuervergünstigungen abbaut und das Steuersystem investitionsneutraler gestal
tet; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik 2021-2027 vorlegt, 
damit die Verhandlungen mit der Kommission abgeschlossen werden können und anschließend mit der Umsetzung 
der Unterlagen begonnen werden kann;
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( 23 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 24 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

3. gegen den Arbeitskräftemangel und das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage vorgeht, ins
besondere durch eine Verbesserung der Leistung und der Inklusivität des Bildungs- und Ausbildungssystems, durch 
Steigerung der Qualität und Erhöhung der Arbeitsmarktrelevanz der beruflichen Bildung und durch die Entwicklung 
flexiblerer und attraktiverer Karrierewege und der Weiterbildung für Lehrkräfte; 

4. die allgemeine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert, indem es die Energieeffizienz weiter verbessert und 
die Nutzung fossiler Brennstoffe in Gebäuden weiter verringert, das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln sowie 
sanfter Mobilität und ihre Nutzung verbessert und die Entwicklung der Energien aus erneuerbaren Quellen sowie der 
damit zusammenhängenden Netzinfrastruktur durch weitere Straffung der Genehmigungsverfahren beschleunigt, auch 
indem Einspruchsverfahren verkürzt und Rahmenbedingungen zur Ankurbelung der Investitionen in Solarenergie
anlagen festgelegt werden. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA

DE C 334/10 Amtsblatt der Europäischen Union 1.9.2022



 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Bulgariens 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Bulgariens 2022 

(2022/C 334/02) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen, insbesondere zur Förderung des ökologischen und des 
digitalen Wandels, bei, und stärkt dabei die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volkswirtschaften 
der Mitgliedstaaten. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der maximale finanzielle Beitrag, 
der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt werden kann, wird gemäß 
Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Bulgarien nicht als 
einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag 
nahm die Kommission auch den Vorschlag für den gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die 
Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien und der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte 
analysiert wird. Der Rat nahm den gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 an.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 4 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 5 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. Für Bulgarien wird außerordentliche Unterstützung im Rahmen der 
Initiative CARE (Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa) und durch zusätzliche 
Vorfinanzierungen im Rahmen von REACT-EU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) 
bereitgestellt, um den Aufnahme- und Integrationsbedarf der aus der Ukraine fliehenden Menschen schnellstmög
lich decken zu können. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls weitere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 6 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Konvergenzprogramm Bulgariens 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise), einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 7 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 8 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 4 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 5 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 6 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Bulgariens 2021 
(ABl. C 304 vom 29.7.2021, S. 6). 

( 7 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 8 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, die Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 15. Oktober 2021 legte Bulgarien der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf deren Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 4. Mai 2022 nahm der Rat 
den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Bulgariens ( 9 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Bulgarien in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 29. April 2022 übermittelte Bulgarien sein nationales Reformprogramm 2022 und innerhalb der in Artikel 8 
der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist sein Konvergenzprogramm 2022. Um wechselseitigen Zu
sammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Bulgarien 2022. Darin werden die Fort
schritte Bulgariens bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 
2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Bulgariens 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion Russlands in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in 
dem Bericht die Fortschritte Bulgariens bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Ver
wirklichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung 
sowie im Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Bulgariens erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg. Dem Bericht zufolge wurde das 
Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht 
vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im 
Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen.
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( 9 ) ST 8091/2022; ST 8091/2022 ADD 1.



 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 10 ) empfahl der Rat Bulgarien, im Einklang mit der allgemeinen Aus
weichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pande
mie wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl 
er Bulgarien, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge stieg das gesamtstaatliche 
Defizit Bulgariens von 4,0 % des BIP im Jahr 2020 auf 4,1 % im Jahr 2021 an. Die fiskalpolitische Reaktion 
Bulgariens unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 2,9 % 
des BIP im Jahr 2020 auf 4,3 % im Jahr 2021 anstiegen. Die von Bulgarien 2021 getroffenen Maßnahmen stehen 
mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 
2021 verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden 
durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Nach den von Eurostat validierten Daten erhöhte sich der gesamt
staatliche Schuldenstand von 24,7 % des BIP im Jahr 2020 auf 25,1 % des BIP im Jahr 2021. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Konvergenzprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist 2022 günstig und in der Folge realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 
2022 bei 2,6 % und 2023 bei 2,8 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission 
von einem geringeren realen BIP-Wachstum von 2,1 % im Jahr 2022 und einem höheren realen BIP-Wachstum 
von 3,1 % im Jahr 2023 aus, was hauptsächlich auf unterschiedliche Prognosen für das Beschäftigungs- und 
Investitionswachstum zurückzuführen ist. In ihrem Konvergenzprogramm 2022 geht die Regierung davon aus, 
dass das Gesamtdefizit 2022 auf 5,3 % des BIP ansteigen und 2023 auf 2,9 % zurückgehen wird. Der Anstieg des 
Defizits im Jahr 2022, der durch die Aufhebung einiger COVID-Notfallmaßnahmen abgefedert wird, ist in erster 
Linie auf einen steilen Anstieg der Vorleistungen, der Unternehmensförderung und der Energiemaßnahmen sowie 
auf Änderungen des Rentensystems zurückzuführen. Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll die gesamt
staatliche Schuldenquote 2022 auf 25,5 % und 2023 auf 27,7 % des BIP ansteigen. Auf der Grundlage der zum 
Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 
für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 3,7 % bzw. 2,4 % des BIP aus. Dies ist deutlich 
niedriger als das im Konvergenzprogramm 2022 projizierte Defizit 2022, was hauptsächlich auf unterschiedliche 
makroökonomische Projektionen, einen geringeren Anstieg der Vorleistungen sowie höhere Einnahmen aus Pro
duktions- und Importabgaben im Jahr 2022 zurückzuführen ist. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die 
Kommission von einer niedrigeren gesamtstaatlichen Schuldenquote von 25,3 % im Jahr 2022 und von 25,6 % 
im Jahr 2023 aus. Die Differenz ist auf die niedrigeren Defizite in beiden Jahren und das für 2023 projizierte 
höhere Wirtschaftswachstum zurückzuführen. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die 
mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 1,8 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt 
jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem 
Potenzialwachstum Bulgariens einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 4,3 % des BIP im Jahr 2021 auf 1,8 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,9 % des BIP und für 2023 auf 0,0 % des BIP ge
schätzt ( 11 ). Bei diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um Förderprogramme für öffentliche Versor
gungsunternehmen, industrielle Endverbraucher für Strom und private Gasverbraucher. Diese Maßnahmen sind laut 
Ankündigung größtenteils befristeter Art. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser 
Maßnahmen fortgeführt werden. Manche dieser Maßnahmen — insbesondere das Moratorium betreffend Energie
preise für Haushalte — sind nicht zielgerichtet. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den vorüber
gehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommis
sion für 2022 auf 0,1 % des BIP und für 2023 auf 0,2 % des BIP projiziert werden ( 12 ). 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Bulgarien, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen 
Kurs zu verfolgen, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, und 
die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Der Rat empfahl Bulgarien ferner, den Anstieg der 
national finanzierten laufenden Ausgaben unter Kontrolle zu halten. Überdies empfahl er Bulgarien — sobald 
die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen — eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern.
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( 10 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Bulgariens 2020 mit einer Stellungnahme des Rates 
zum Konvergenzprogramm Bulgariens 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 8). 

( 11 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 12 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Mio. erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der relativen 
Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der gesamten Union 
ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosimulationsmodell 
der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch Sachleistungen wie 
Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Bulgariens Konver
genzprogramm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom 
Rat empfohlen, unterstützend bei – 3,4 % des BIP liegen wird ( 13 ). Bulgarien sieht weiterhin Unterstützungsmaß
nahmen zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investi
tionen mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der 
durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im 
Vergleich zu 2021 voraussichtlich um 1,1 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die 
national finanzierten Investitionen 2022 einen expansiven Beitrag von 1,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten ( 14 ). Daher plant Bulgarien, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen 
aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 
(ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,4 BIP-Prozentpunkten 
zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswir
kungen der Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Ener
giepreise (0,2 % BIP-Prozentpunkte) sowie die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der 
Ukraine (0,1 % BIP-Prozentpunkte), während Änderungen des Rentensystems (0,6 % des BIP) und Lohnerhöhungen 
(0,3 % des BIP) den Projektionen zufolge ebenfalls zum Anstieg der laufenden Nettoausgaben beitragen werden. 
Daher hält Bulgarien auf der Grundlage der aktuellen Schätzungen der Kommission den Anstieg der national 
finanzierten laufenden Ausgaben im Jahr 2022 nicht ausreichend unter Kontrolle. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit – 1,3 % des BIP veranschlagt ( 15 ). Es wird davon ausgegangen, dass Bulgarien im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 0,7 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Bei national finanzierten Investitionen wird für 2023 von 
einem expansiven Beitrag von 0,2 Prozentpunkten ausgegangen ( 16 ). Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg 
der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen 
expansiven Beitrag von 0,5 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören auch die 
Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung der gestiegenen Energiepreise (0,9 % des BIP), 
während höhere Sozialtransfers und Lohnerhöhungen zum Anstieg der laufenden Nettoausgaben beitragen dürften. 

(19) Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 2,8 % des 
BIP und bis 2025 auf 2,4 % des BIP zurückgehen. Während der Programmlaufzeit soll das gesamtstaatliche Defizit 
also unter 3 % des BIP bleiben. Diese Projektionen gehen von einem Anstieg der Einnahmen aus direkten Steuern 
und Sozialbeiträgen aufgrund höherer Haushaltseinkommen und höherer Vermögenstransfers dank der Aufbau- 
und Resilienzfazilität aus. Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 
2025 ansteigen, und zwar auf 29,1 % im Jahr 2024 und 30,4 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission 
scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig moderat zu sein. 

(20) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, der bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an Bulgarien sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- 
und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Mit dem Aufbau- und Resilienz
plan werden insbesondere die länderspezifischen Empfehlungen im sozialen Bereich mit Maßnahmen zur Ver
besserung der sozialen Inklusion, die die Angemessenheit und Abdeckung der Mindesteinkommensregelung ver
bessern sollen, und mit Maßnahmen zur weiteren Integration von Arbeitsvermittlungs- und Sozialdienstleistungen 
umgesetzt. Weitere Maßnahmen zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen betreffen den Erwerb von 
Kompetenzen (insbesondere digitale Kompetenzen), die Verbesserung der Aus- und Weiterbildungssysteme hin
sichtlich der Arbeitsmarktrelevanz und ein breiteres Angebot an Gesundheitsversorgungsleistungen in ganz Bulga
rien. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, die Ziele zu erreichen und bis 2030 weitere Fortschritte in Bezug 
auf die europäische Säule sozialer Rechte und ihren Aktionsplan zu erzielen. Darüber hinaus werden mit dem 
Aufbau- und Resilienzplan länderspezifische Empfehlungen umgesetzt, indem die Dekarbonisierung des Energie
sektors gefördert, die Energieeffizienz insgesamt erhöht und Maßnahmen für einen nachhaltigen Verkehr und 
digitale Infrastrukturen und Dienstleistungen umgesetzt werden. Zudem sieht der Plan weitreichende Maßnahmen 
zur Verbesserung der Effizienz der öffentlichen Verwaltung und der Justiz, zur Prävention, Aufdeckung und 
Behebung von Korruption, zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen, zur Förderung von
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( 13 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 14 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 15 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 
( 16 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

Investitionen und zur Verbesserung des Forschungs- und Innovationssystems vor. Dies wird auch dazu beitragen, 
Bulgarien bei der Ausräumung der Bedenken und Anmerkungen im Zusammenhang mit dem Rechtsstaatlichkeits
mechanismus zu unterstützen. 

(21) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Bulgariens dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 58,9 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Bulgariens, während die Maßnah
men zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 25,8 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienz
plans ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etap
penzielen und Zielwerten wird Bulgarien dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und 
gleichzeitig seine Resilienz zu stärken. Gleichzeitig werden weitere Anstrengungen zur umfassenden Nutzung der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung und zur Bereitstellung integrierter beschäftigungs- und sozialpolitischer Unterstüt
zung dazu beitragen, die Auswirkungen des projizierten demografischen Wandels abzufedern und einen fairen 
ökologischen und digitalen Wandel zu unterstützen. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer 
einschlägiger Interessenträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, 
nicht im Aufbau- und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie 
vor wichtig, da nur so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(22) Bulgarien hat die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 17 ) am 11. Mai 2022 vorgelegt, wohingegen die anderen kohäsionspolitischen Programme noch 
nicht vorgelegt wurden. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Bulgarien die einschlägigen 
länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. 
Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, 
ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwi
schen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolg
reiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, 
dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der 
ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(23) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit der 
Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck will die 
Kommission im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen und Reformen auf 
nationaler, regionaler und Unionsebene ermitteln. Vor dem Hintergrund der Energiekrise und gemäß dem im März 
2022 vom Europäischen Rat erteilten Mandat haben die Kommission und die Mitgliedstaaten eine EU-Energieplatt
form für die freiwillige gemeinsame Beschaffung von Gas, Flüssigerdgas und Wasserstoff eingerichtet. Diese Maß
nahmen zielen darauf ab, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brenn
stoffe zunehmend von anderen Exportländern als Russland zu beziehen. 

(24) Bulgarien verfügt über die kohlenstoffintensivste Wirtschaft in der Union, deren Treibhausgasintensität den Unions
durchschnitt um mehr als das Vierfache übersteigt. Der Anteil fossiler Brennstoffe am Energiemix Bulgariens 
beträgt derzeit 61,5 %, wobei der Anteil der Kernenergie 24 % und der Anteil erneuerbarer Energien 14,5 % 
ausmacht (und damit unter dem Unionsdurchschnittswert von 19 % für erneuerbare Energien liegt). Das Land 
war bei Erdgas bis April 2022 in hohem Maße von Russland abhängig ( 18 ). 2020 wurden 75 % des Erdgases aus 
Russland eingeführt, was über dem Unionsdurchschnitt von 43,2 % liegt. Der Anteil am Energiemix betrug jedoch 
nur 13,9 % und lag damit unter dem Unionsdurchschnitt von 24,4 %. Die Industrie ist mit einem Anteil von 40 % 
(einschließlich nichtenergetischer Verwendungszwecke) nach wie vor der größte Gasverbraucher, während der 
Anteil des Stromsektors seit 2010 von 30 % auf 25 % im Jahr 2019 zurückgegangen ist. Fernwärme ist von 
Erdgas abhängig, wobei nur wenig Spielraum für Verbesserungen besteht, da die Fernwärmesysteme nicht durch 
alternative Quellen ersetzt werden können. Während im Aufbau- und Resilienzplan das Potenzial geothermischer 
Energie für die Wärmeerzeugung untersucht wird, könnten zusätzliche Investitionen zur Förderung der Installation 
großer Wärmepumpen ins Auge gefasst werden. Die Kohleverstromung wird vollständig durch die inländische
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( 17 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

( 18 ) Seit April 2022 erhält Bulgarien nach der einseitigen Aussetzung der Gasversorgung durch Gazprom keine Gaslieferungen aus 
Russland mehr.



 

Braunkohleproduktion gedeckt, und Bulgarien importiert begrenzte Mengen an Kohle aus Russland für industrielle 
Zwecke (0,56 Mio. Tonnen, was 85 % der gesamten Kohleeinfuhren entspricht). Andererseits ist Bulgarien bei 
Rohöl von Russland abhängig (63 % seines Rohöls stammen aus Russland ( 19 ), was deutlich über dem Unions
durchschnitt von 26 % liegt) und importiert 22 % seiner raffinierten Erdölprodukte aus Russland (was unter dem 
Unionsdurchschnitt von 35 % liegt). Der Anteil von Öl am Energiemix lag 2020 bei insgesamt 23,9 % und damit 
unter dem Unionsdurchschnitt von 32,7 %. Der bulgarische Aufbau- und Resilienzplan sieht die Annahme eines 
Fahrplans zur Verwirklichung der Klimaneutralität vor. Er umfasst Schritte für den endgültigen Ausstieg aus der 
Stein- und Braunkohle bis spätestens 2038 sowie erhebliche Investitionen und Reformen zur Beschleunigung des 
Einsatzes erneuerbarer Energien, wobei weitere Anstrengungen erforderlich sein werden, um die Ziele der Klima- 
und Energiewende zu erreichen. 

Im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien hat sich Bulgarien verpflichtet, mindestens 3 500 MW neue Ka
pazitäten aus erneuerbaren Energiequellen (Wind- und Solarkraft) zu schaffen und die technischen Voraussetzun
gen für die Integration zusätzlicher 4 500 MW in das Stromnetz bis 2026 zu schaffen. Außerdem umfasst der Plan 
eine Reform zur Beseitigung der Haupthindernisse für die Entwicklung von Technologien und Wertschöpfungs
ketten für erneuerbaren Wasserstoff sowie Investitionen zur Unterstützung der Entwicklung von Pilotprojekten zur 
Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff und nachhaltigem Biogas. Ferner sind Maßnahmen zur Unterstützung 
der Haushalte bei der Installation von Solarwasserheizungen und Photovoltaikanlagen vorgesehen. In dem Plan 
wird auch Energiearmut definiert. Es sei darauf hingewiesen, dass die Zielsetzungen im Hinblick auf die Ver
ringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Ener
gieeffizienz ambitionierter gestaltet werden müssen, damit Bulgarien mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang 
steht. 

(25) Gleichzeitig sieht der bulgarische Aufbau- und Resilienzplan Investitionen in Höhe von mehr als 1 Mrd. EUR in 
Energieeffizienzmaßnahmen für öffentliche und private Gebäude vor. Getragen wird dies durch Reformen zur 
Beseitigung von Hindernissen für Investitionen in die Energieeffizienz und zur Verringerung des Verwaltungsauf
wands im Zusammenhang mit Renovierungen. Dennoch sollte Bulgarien bestrebt sein, den Energieverbrauch und 
die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter zu verringern, um seine Ziele im Einklang mit seiner lang
fristigen Strategie zur Renovierung des Gebäudebestands zu erreichen. Der nationale Dekarbonisierungsfonds, der 
2023 eingerichtet werden soll, könnte diese Maßnahme unterstützen. Gleichzeitig muss Bulgarien Energieverbund
netze mit ausreichenden Kapazitäten, an die auch Nachbarländer angeschlossen sind, sicherstellen. Durch den 
Abschluss laufender Investitionen kann Bulgarien die Vorteile des Binnenmarkts nutzen, die Versorgungssicherheit 
gewährleisten und die Diversifizierung der Gasrouten beschleunigen. Neue Gasinfrastrukturen sollten möglichst 
zukunftssicher sein, damit sie sich langfristig auch für nachhaltige Energieträger eignen. 

(26) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Bulgarien im Rahmen der kohäsionspoliti
schen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Bulgarien den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 20 ) eingerich
teten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen 
Zusammenhalt zu stärken. 

(27) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Konvergenzprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 21 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(28) Am 10. Juli 2020 wurde der bulgarische Lew zur Vorbereitung auf die Einführung des Euro in den europäischen 
Wechselkursmechanismus II (WKM II) aufgenommen. Um die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität zu wahren 
und ein hohes Maß an nachhaltiger wirtschaftlicher Konvergenz zu erreichen, haben sich die bulgarischen Behör
den verpflichtet, spezifische politische Maßnahmen umzusetzen, die darauf abzielen, die Tragfähigkeit des Nicht
bankensektors zu gewährleisten und die Governance staatseigener Unternehmen zu stärken. Zudem soll der 
Rahmen für Insolvenz und Geldwäschebekämpfung umgesetzt werden. Die Fortschritte Bulgariens bei der Erfüllung 
der Voraussetzungen für die Einführung des Euro werden in den Konvergenzberichten 2022 der Europäischen 
Kommission und der Europäischen Zentralbank bewertet —
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( 19 ) Die Daten für Einfuhren nach Bulgarien beruhen auf Eurostat-Daten aus dem Jahr 2019. Die Einfuhrdaten für 2020 sind nicht 
aussagekräftig, da erhebliche Mengen an eingeführtem Rohöl als von „nicht spezifizierten“ Handelspartnern stammend eingestuft 
wurden. Der Unionsdurchschnitt bezieht sich auf den Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Rohöl bzw. 
raffiniertem Erdöl aus Drittländern in die EU-27. 

( 20 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 21 ) Nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

EMPFIEHLT, dass Bulgarien 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 4. Mai 2022 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik 2021-2027 vorlegt, 
damit die Verhandlungen mit der Kommission abgeschlossen werden können und anschließenden mit deren Umset
zung begonnen werden kann; 

3. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Einfuhren fossiler Brennstoffe insgesamt durch die beschleunigte 
Entwicklung erneuerbarer Energien verringert und die Gasversorgungsquellen und -routen durch den Ausbau von 
Verbundnetzen mit Nachbarländern diversifiziert; verstärkte Anstrengungen zur Senkung der Energienachfrage durch 
Steigerung der Energieeffizienz in der Industrie und im privaten und öffentlichen Gebäudebestand unternimmt; neue 
nachhaltige Lösungen für die zentrale Fernwärmeversorgung fördert. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Tschechiens 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Tschechiens 2022 

(2022/C 334/03) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen, insbesondere zur Förderung des ökologischen und des 
digitalen Wandels, bei, und stärkt dabei die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volkswirtschaften 
der Mitgliedstaaten. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der maximale finanzielle Beitrag, 
der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt werden kann, wird gemäß 
Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Tschechien nicht als 
einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag 
nahm die Kommission auch den Vorschlag für den gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die 
Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien und der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte 
analysiert wird. Der Rat nahm den gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 an.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 4 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 5 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. Für Tschechien wird außerordentliche Unterstützung im Rahmen 
der Initiative CARE (Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa) und durch zusätzliche 
Vorfinanzierungen im Rahmen von ReactEU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) bereit
gestellt, um den Aufnahme- und Integrationsbedarf der aus der Ukraine fliehenden Menschen schnellstmöglich 
decken zu können. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 6 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Konvergenzprogramm Tschechiens 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten 
als Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Not
fallmaßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum 
mittelfristigen Potenzialwachstum gemessen ( 7 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 8 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 4 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 5 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 6 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Tschechiens 2021 
(ABl. C 304 vom 29.7.2021, S. 10). 

( 7 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 8 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Sie forderte die Mitgliedstaaten auf, diese 
Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission sicherte zu, die 
wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichenfalls, spätestens 
jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 1. Juni 2021 legte Tschechien der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat den 
Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Tschechiens ( 9 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Tschechien in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 28. April 2022 übermittelte Tschechien sein nationales Reformprogramm 2022 und am 11. Mai 2022 sein 
Konvergenzprogramm 2022 nach der in Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um 
wechselseitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Ein
klang mit Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halb
jährlichen Berichterstattung Tschechiens über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienz
plans Rechnung getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Tschechien 2022. Darin werden die 
Fortschritte Tschechiens bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 
2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Tschechiens 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion Russlands in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in 
dem Bericht die Fortschritte Tschechiens bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der 
Verwirklichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung 
sowie im Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Tschechiens erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg. Dem Bericht zufolge wurde das 
Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht 
vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im 
Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen.
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( 9 ) ST 11047/2021; ST 11047/2021 ADD 1; ST 11047/2021 COR 1.



 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 10 ) empfahl der Rat Tschechien, im Einklang mit der allgemeinen 
Ausweichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19- 
Pandemie wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner 
empfahl er Tschechien, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, 
die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewähr
leisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge stieg das gesamt
staatliche Defizit Tschechiens 2021 von 5,8 % des BIP im Jahr 2020 auf 5,9 % an. Die fiskalpolitische Reaktion 
Tschechiens unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 3,1 % 
des BIP im Jahr 2020 auf 2,3 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Tschechien 2021 getroffenen Maßnahmen 
stehen mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 
und 2021 beschlossenen diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden 
durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Gleichzeitig waren einige der von der Regierung 2020 und 2021 
ergriffenen diskretionären Maßnahmen weder befristet noch durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert, insbeson
dere Senkungen der Einkommenssteuer im Umfang von 1,9 % des BIP. Nach den von Eurostat validierten Daten 
erhöhte sich der gesamtstaatliche Schuldenstand von 37,7 % des BIP im Jahr 2020 auf 41,9 % des BIP im Jahr 
2021. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Konvergenzprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist 2022 verhalten und 2023 positiv. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 
1,2 % und 2023 bei 3,6 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 von 
einem höheren realen BIP-Wachstum von 1,9 % im Jahr 2022 und einem geringeren realen BIP-Wachstum von 
2,7 % im Jahr 2023 aus, was hauptsächlich auf unterschiedliche Annahmen hinsichtlich der Verwendung von 
Ersparnissen und der Lohnindexierung zurückzuführen ist. In ihrem Konvergenzprogramm 2022 geht die Regie
rung davon aus, dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 4,5 % des BIP und 2023 auf 3,2 % des BIP zurück
gehen wird. Dieser Rückgang ist vor allem auf das Auslaufen der meisten Sofortmaßnahmen und das hohe 
nominale BIP-Wachstum zurückzuführen. Dem Programm zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 
auf 42,7 % und 2023 weiter auf 43,4 % des BIP steigen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose 
bekannten politischen Maßnahmen geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 
und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 4,3 % bzw. 3,9 % des BIP aus. Dies steht für 2022 mit dem im 
Konvergenzprogramm 2022 projizierten Defizit im Einklang und liegt für 2023 darüber, was in erster Linie auf ein 
etwas weniger optimistisches makroökonomisches Szenario der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission und auf 
unterschiedliche Annahmen hinsichtlich der Inflationsrate und ihrer Auswirkungen auf die Staatsausgaben zurück
zuführen ist. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer ähnlichen gesamtstaatlichen Schul
denquote von 42,8 % im Jahr 2022 und von 44,0 % im Jahr 2023 aus. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommis
sion zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 2,0 % veranschlagt. 
Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unbe
rücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Tschechiens einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 2,3 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,1 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,1 % des BIP geschätzt und sollen 2023 auslaufen ( 11 ). Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um Kürzungen bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch. 
Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, 
könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser Maßnahmen, insbesondere die allgemeine 
Senkung der Verbrauchssteuern, sind nicht zielgerichtet. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für 
den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der 
Kommission für 2022 auf 0,4 % des BIP und für 2023 auf 0,6 % des BIP projiziert werden ( 12 ).
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( 10 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Tschechiens 2020 mit einer Stellungnahme des Rates 
zum Konvergenzprogramm Tschechiens 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 15). 

( 11 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 12 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Mio. erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der relativen 
Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der gesamten Union 
ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosimulationsmodell 
der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch Sachleistungen wie 
Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Tschechien, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen 
Kurs beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, 
und die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Tschechien — sobald die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der im Konvergenzpro
gramm Tschechiens 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs den 
Projektionen zufolge mit + 0,1 % des BIP in etwa neutral sein wird, während der Rat einen stützenden Kurs 
empfohlen hatte ( 13 ). Tschechien sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung der Erholung vor 
und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe der Aufbau- und Resilienz
fazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 voraussichtlich um 
1,0 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 2022 
einen kontraktiven Beitrag von 0,6 Prozentpunkten zum fiskalischen Kurs leisten ( 14 ). Daher plant Tschechien 
nicht, die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der 
national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen 
kontraktiven Beitrag von 0,7 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dies schließt die 
zusätzlichen Auswirkungen von Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des An
stiegs der Energiepreise (0,03 % des BIP) sowie die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus 
der Ukraine (0,4 % des BIP) ein. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit 0,1 % des BIP veranschlagt ( 15 ). Es wird davon ausgegangen, dass Tschechien im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 0,1 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2023 einen expansiven Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 16 ). 
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue ein
nahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten zum fiskali
schen Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur 
Bewältigung des Anstiegs der Energiepreise (0,1 % des BIP) sowie weitere Kosten für den vorübergehenden Schutz 
von Vertriebenen aus der Ukraine (0,2 % des BIP). 

(19) Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2023 schrittweise auf 3,2 % des 
BIP, 2024 auf 2,9 % und bis 2025 auf 2,7 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit bis 2024 
die Marke von 3 % des BIP unterschreiten. Diese Projektionen beruhen auf der Annahme, dass sich die öffentlichen 
Ausgaben — einschließlich Arbeitnehmerentgelten, Intermediärverbrauch und Sozialleistungen in Sachform — ver
haltener entwickeln als die Einnahmen und das nominale BIP. Ein Rückgang der öffentlichen Investitionen als 
Anteil des BIP ist nach dem Höhepunkt im Jahr 2023 ebenfalls vorgesehen. Dem Konvergenzprogramm 2022 
zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 ansteigen, und zwar auf 44,4 % im Jahr 2024 und 
45,4 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittel
fristig moderat zu sein. 

(20) Tschechien ist mittel- und langfristig mit Risiken für die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen konfrontiert. Dies 
ist auf die ungünstige Ausgangslage und die Alterungskosten zurückzuführen. Die Ausgangslage wird durch die in 
den vergangenen zwei Jahren eingeführten dauerhaften Steuerermäßigungen belastet (wovon sich die größte dieser 
Ermäßigungen aus der Verringerung der Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer ergibt). Da diese Maß
nahmen nicht durch entsprechende Ausgabenkürzungen ausgeglichen wurden, hat sich das strukturelle Defizit 
erhöht. Mittel- bis langfristig werden die Kosten der Bevölkerungsalterung zu zusätzlichem Druck führen. Die 
erwartete Verdoppelung des Altersabhängigkeitsquotienten (gemäß dem Bericht der Kommission über die Bevöl
kerungsalterung 2021) und die Begrenzung des Renteneintrittsalters bestätigen den erwarteten Anstieg der Renten
ausgaben von 8,8 % des BIP im Jahr 2030 auf 11,4 % bis 2050. Darüber hinaus werden die öffentlichen Ausgaben
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( 13 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 14 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 15 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 

Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 
( 16 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag erwartet.



 

für Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege im Zuge der Alterung der Bevölkerung bis 2070 voraussichtlich um 
0,9 bzw. 1,7 Prozentpunkte des BIP steigen. Während die Fragmentierung der Verwaltung und Finanzierung der 
Langzeitpflege bereits im Aufbau- und Resilienzplan berücksichtigt ist, wird es von entscheidender Bedeutung sein, 
die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung weiter anzugehen, um die langfristige 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen wiederherzustellen. Zu den politischen Optionen gehören die Anhebung 
des Renteneintrittsalters entsprechend der steigenden Lebenserwartung, die Anpassung der Rentenindexierungsraten 
unter Wahrung der finanziellen Tragfähigkeit des Rentensystems, Anreize für eine Erhöhung der Erwerbsbetei
ligung von Menschen über 60 Jahren sowie andere Maßnahmen zur Stärkung des Arbeitskräfteangebots. 

(21) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an Tschechien sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- 
und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Im Einzelnen beabsichtigt Tsche
chien im Energiebereich, gestützt auf die Aufbau- und Resilienzfazilität die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, 
insbesondere von Photovoltaik, auszuweiten, die Energieeffizienz von Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden 
zu verbessern und den Austausch von Kohlekesseln in Haushalten zu fördern. Nachhaltiger Verkehr wird durch 
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur, sauberen Stadtverkehr und Anreize für die Nutzung emissionsarmer 
Fahrzeuge gefördert. Die Empfehlungen im Bereich Forschung und Entwicklung werden durch Investitionen zur 
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor, durch Unterstützung des Innovations
rahmens sowie finanzielle/nichtfinanzielle Maßnahmen zur Förderung innovativer Unternehmen umgesetzt. Die 
Rahmenbedingungen für Unternehmen werden durch verschiedene E-Government-Maßnahmen, Reformen zur 
Korruptionsbekämpfung sowie eine umfassende Reform des Verfahrens für die Erteilung von Baugenehmigungen 
verbessert, die bis dato große Investitionshemmnisse in Tschechien darstellen. Zu den wichtigsten Maßnahmen für 
die Umsetzung der arbeitsmarktbezogenen Empfehlungen gehören Weiterbildungs- und Umschulungsprogramme 
zur Vorbereitung der Arbeitskräfte auf den ökologischen und digitalen Wandel sowie neue Kinderbetreuungs
einrichtungen für Kinder unter drei Jahren, damit mehr Frauen arbeiten oder eine Arbeit suchen. Im Bildungs
bereich zielt der Aufbau- und Resilienzplan darauf ab, die digitalen Kompetenzen von Schülern und Lehrkräften zu 
fördern, Schulen mit digitaler Ausrüstung auszustatten und gleichzeitig durch Unterstützung benachteiligter Schu
len und Tutoring eine inklusive Bildung zu gewährleisten. Die Empfehlungen in Bezug auf das Gesundheitswesen 
werden durch eine verstärkte Krebsvorsorge und Rehabilitation, die Entwicklung eines elektronischen Gesundheits
portals zur Förderung integrierter Pflegedienste und die Unterstützung der Bildung im Gesundheitsbereich umge
setzt. Ergänzend dazu können beispielsweise Maßnahmen zur Verbesserung der Langzeitpflege durchgeführt wer
den. 

(22) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Tschechiens dürften der ökologische und der digitale 
Wandel weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen 
wird, entspricht 42 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Tschechiens, während die 
Maßnahmen zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 22 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und 
Resilienzplans ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägi
gen Etappenzielen und Zielwerten wird Tschechien dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu über
winden und gleichzeitig seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer 
einschlägiger Interessenträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, 
nicht im Aufbau- und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie 
vor wichtig, da nur so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(23) Die Kommission hat die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 17 ) 
vorgesehene Partnerschaftsvereinbarung mit Tschechien am 13. Mai 2022 genehmigt. Tschechien hat im Dezember 
2021 und Januar 2022 sieben Programme gemäß der genannten Verordnung vorgelegt. Das Programm für einen 
gerechten Übergang wurde am 16. März 2022 vorgelegt. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss 
Tschechien die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 
2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den 
Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Kom
plementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und 
-mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen 
Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des 
digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden.
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( 17 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(24) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Tschechien mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen in Bezug auf den Wohnungssektor 
konfrontiert. In Tschechien zählte die Erschwinglichkeit von Wohnraum in den vergangenen fünf Jahren zu den 
niedrigsten in der Union. Darüber hinaus kann der geringe Bestand an Sozialwohnungen die Nachfrage vonseiten 
der einkommensschwachen und anfälligen Haushalte nicht decken (Sozialwohnungen machten im Jahr 2019 nur 
0,4 % des gesamten Wohnungsbestands aus, während der Unionsdurchschnitt bei 7-8 % liegt), und die bestehenden 
Wohnbeihilfen werden nicht ausreichend in Anspruch genommen. In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen 
der Kohäsionspolitik Investitionen in neue Sozialwohnungen gefördert, und im neuen Programmplanungszeitraum 
wird die soziale Inklusion, unter anderem durch sozialen Wohnungsbau, weiter gefördert. Tschechien verfügt 
weder über Rechtsvorschriften zum sozialen Wohnungsbau noch über einen umfassenden Rahmen. Dies beein
trächtigt die Koordinierung der fragmentierten Wohnungspolitik und die Festlegung der Zuständigkeiten zwischen 
nationalen und regionalen Stellen. Durch die COVID-19-Pandemie und den Zustrom von Menschen aus der 
Ukraine haben sich diese bereits bestehenden Herausforderungen weiter verschärft. 

(25) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit der 
Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(26) Umfang und Tempo der ökologischen Energiewende in Tschechien sind unzureichend. Um die Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen, einschließlich Erdgas, zu verringern, muss der Ausbau erneuerbarer Energien und insbeson
dere von Solar- und Windkraftanlagen sowie Wärmepumpen beschleunigt werden. Die Erteilung von Genehmi
gungen für neue Anlagen sollte vereinfacht und beschleunigt und der begleitende Regulierungsrahmen verbessert 
werden. In Anbetracht der Tatsache, dass die Energieintensität Tschechiens doppelt so hoch ist wie der Unions
durchschnitt, würde Tschechien auch von vorgezogenen Energieeinsparungen durch Unterstützung umfassender 
Renovierungen profitieren. Ein weiteres Schlüsselelement ist die Beschleunigung der Investitionen in die Dekarbo
nisierung des Wärme- und Industriesektors. Damit Tschechien mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, 
müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des 
Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(27) Laut Daten für 2020 stammen die gesamten Erdgaseinfuhren Tschechiens aus Russland (100 % gegenüber dem 
Unionsdurchschnitt von 44 %), und auch bei Rohöl (49 % gegenüber 26 %) und Kohle (70 % gegenüber 54 %) liegt 
die Abhängigkeit von Russland deutlich über dem Unionsdurchschnitt ( 18 ). Der Anteil von Erdgas und Öl am 
Energiemix liegt mit 17,7 % gegenüber 24,4 % bzw. 20,9 % gegenüber 32,7 % unter dem Unionsdurchschnitt, 
während der Kohleanteil in Tschechien höher ist als im Unionsdurchschnitt (29,6 % gegenüber 10,8 %). Der Anteil 
der Kernenergie am Energiemix beträgt 18,2 % gegenüber 13,1 % im Unionsdurchschnitt, während erneuerbare 
Energien und Biokraftstoffe einen Anteil von 13,4 % ausmachen. Tschechien visiert gegenwärtig für 2030 für 
erneuerbare Energien einen Anteil von 22 % an, und während der Aufbau- und Resilienzplan Investitionen für den 
Zubau von mindestens 270 MW an installierter Photovoltaikleistung vorsieht, macht dies nur einen kleinen Teil 
der gesamten installierten Kapazitäten zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen aus. Tschechien wird den 
Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen müssen, insbesondere durch die Verbesserung des Regulierungs- 
und Genehmigungsrahmens. Dazu könnten beispielsweise einfachere Genehmigungsverfahren für erneuerbare 
Energien mit einer zentralen Anlaufstelle, höhere Schwellen für Ausnahmen von Baugenehmigungen und die 
obligatorische Registrierung der Eigentümer von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien als Unternehmer 
sowie ein leichterer Zugang zu verfügbaren Netzkapazitäten beitragen. Nützlich wären zudem beispielsweise eine 
Überprüfung der Rechtsvorschriften für Energie und erneuerbare Energien sowie der entsprechenden Förderrege
lungen (z. B. Anreize für Energiegemeinschaften, tarifliche Unterstützung für Kleinanlagen zur Erzeugung erneuer
bare Energie, Auktionen für neue Anlagen, neue Förderregelungen für sektorspezifische Ziele, erneuerbare Energien 
für die Wärme- und Kälteerzeugung sowie gezielte Förderung von Wärmepumpen, Erdwärme, erneuerbarem 
Wasserstoff und nachhaltigem Biomethan). 

Auch die Digitalisierung und Modernisierung des Stromnetzes wäre ratsam, damit das Netz in Verbindung mit 
Investitionen in Energiespeicheranlagen einen höheren Anteil fluktuierender erneuerbarer Energie aufnehmen kann. 
Die Nutzung des bestehenden Gasverbundnetzes und der verfügbaren Speicherkapazitäten kann entscheidend dazu 
beitragen, den Anteil der Erdgaseinfuhren aus Russland zu reduzieren. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- 
und -netzinvestitionen möglichst zukunftssicher zu gestalten, damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger 
eignen und somit langfristig nachhaltig sind.

DE 1.9.2022 Amtsblatt der Europäischen Union C 334/25 

( 18 ) Eurostat (2020), Anteil der russischen Einfuhren an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Rohöl und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Tschechien umfassen die Gesamteinfuhren auch 
Einfuhren aus Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse. Tschechien ist durch den Handel innerhalb der 
Union indirekt von russischen Einfuhren abhängig. Unter Berücksichtigung der sekundären Abhängigkeit von russischer Steinkohle, 
die sich aus den Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten ergibt, ist Tschechien zu schätzungsweise 70 % von Steinkohleeinfuhren aus 
Russland abhängig.



 

(28) Wenngleich der Aufbau- und Resilienzplan und die Kohäsionsfondsprogramme 2021-2027 bereits umfangreiche 
Investitionen in die Gebäuderenovierung vorsehen, werden weitere Anstrengungen erforderlich sein, um den 
überdurchschnittlichen Wärmeverbrauch pro Einheit im tschechischen Gebäudesektor zu senken. Es besteht Spiel
raum zur Beschleunigung und Intensivierung der energetischen Renovierung von Gebäuden, zur konsequenten 
Anwendung des Grundsatzes „Energieeffizienz an erster Stelle“, bei Investitionen in erneuerbare Wärmequellen, bei 
der Ausarbeitung einer nationalen Strategie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen der Wärmeversorgung des 
Gebäudebestand, mit Blick auf die Einrichtung einer Agentur für nachhaltige Energie auf nationaler Ebene sowie 
die Einführung eines Systems zur Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen in der Industrie und bei Kleinunter
nehmen. Die Gebäude und die Wärmenetze, die an kohlebasierte Fernwärme angeschlossen sind, müssen so schnell 
wie möglich nach den höchsten Energieeffizienzstandards renoviert werden, um einen kosteneffizienten Kohle
ausstieg zu gewährleisten. 

(29) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Tschechien im Rahmen der kohäsionspoliti
schen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Tschechien den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 19 ) einge
richteten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken. 

(30) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Konvergenzprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 20 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

EMPFIEHLT, dass Tschechien 2022 und 2023 

(1) dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend 
neutralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten 
Unterstützung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus 
der Ukraine flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation an
zupassen; die öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit 
unter Berücksichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, 
mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; Maßnahmen ergreift, um die langfristige Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen, einschließlich der Tragfähigkeit des Rentensystems, sicherzustellen; 

(2) seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 8. September 2021 fest
gelegten Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Program
munterlagen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch abschließt, um mit der Umsetzung dieser Unterlagen begin
nen zu können; 

(3) die Bereitstellung von Sozialwohnungen und erschwinglichem Wohnraum erhöht, unter anderem durch die Annahme 
eines spezifischen Rechtsrahmens für sozialen Wohnungsbau und eine bessere Koordinierung zwischen den verschie
denen öffentlichen Stellen; 

(4) die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert und seine Einfuhren fossiler Brennstoffe diversifiziert; 
den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt, die Genehmigungsverfahren strafft und den Netzzugangs erleichtert; 
die Energieeffizienz von Fernwärmesystemen und des Gebäudebestands durch Anreize für umfassende Renovierungen 
und erneuerbare Wärmequellen erhöht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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( 19 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 20 ) Nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Dänemarks 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Dänemarks 2022 

(2022/C 334/04) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die von dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Dänemark nicht als 
einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag 
nahm die Kommission auch den Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die 
Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte 
analysiert wird. Der Rat nahm den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 an.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25).



 

(3) Russlands Invasion der Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen und 
wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mitleiden
schaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und die 
Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell schwächs
ten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen Unter
nehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union einen 
beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen Aus
wirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 2022 
aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 4 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 5 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und zu Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 6 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Konvergenzprogramm Dänemarks 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise), aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben im Verhältnis zum 
mittelfristigen Potenzialwachstum gemessen ( 7 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 8 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 4 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 5 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 6 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Dänemarks 2021 
(ABl. C 304 vom 29.7.2021, S. 14). 

( 7 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 8 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität oder anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Sie forderte die Mitgliedstaaten auf, diese 
Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission sicherte zu, die 
wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichenfalls, spätestens 
jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 30. April 2021 legte Dänemark der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat den 
Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Dänemarks ( 9 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Dänemark in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 29. April 2022 übermittelte Dänemark sein nationales Reformprogramm 2022 und am 12. Mai 2022 sein 
Konvergenzprogramm 2022 nach der in Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um 
wechselseitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Ein
klang mit Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halb
jährlichen Berichterstattung Dänemarks über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienz
plans Rechnung getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Dänemark 2022. Darin werden die 
Fortschritte Dänemarks bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 
2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Dänemarks 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem 
Bericht die Fortschritte Dänemarks bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirk
lichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im 
Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet.
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( 9 ) Dok. ST 10154/21.



 

(12) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 10 ) empfahl der Rat Dänemark, im Einklang mit der allgemeinen Aus
weichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pande
mie wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Er empfahl 
Dänemark außerdem, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen es zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die 
darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewähr
leisten, und gleichzeitig die Investitionen erhöht. Den von Eurostat validierten Daten zufolge verbesserte sich der 
gesamtstaatliche Haushaltssaldo Dänemarks 2021 von einem Defizit in Höhe von 0,2 % des BIP im Jahr 2020 auf 
einen Überschuss von 2,3 % im Jahr 2021, was von nicht periodischen Steuereinnahmen unterstützt wurde. Die 
fiskalpolitische Reaktion Dänemarks unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Not
fallmaßnahmen von 2,6 % des BIP im Jahr 2020 auf 4,0 % anstiegen. Die von Dänemark 2021 getroffenen 
Maßnahmen stehen mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in 
den Jahren 2020 und 2021 beschlossenen diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils 
befristet oder wurden durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Nach den von Eurostat validierten Daten ging 
der gesamtstaatliche Schuldenstand von 42,1 % des BIP im Jahr 2020 auf 36,7 % des BIP im Jahr 2021 zurück. 

(13) Das den Haushaltsprojektionen des Konvergenzprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist 2022 günstig und 2023 realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 
3,4 % und 2023 bei 1,9 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 von 
einem geringeren realen BIP-Wachstum von 2,6 % im Jahr 2022 und 1,8 % im Jahr 2023 aus, was hauptsächlich 
auf einen geringeren Anstieg des Konsums der Privathaushalte zurückzuführen ist. In ihrem Konvergenzprogramm 
2022 rechnet die Regierung mit einem Rückgang des Gesamtüberschusses auf 0,6 % des BIP im Jahr 2022 und auf 
0,2 % des BIP im Jahr 2023. Der Rückgang im Jahr 2022 ist in erster Linie auf ein verlangsamtes Wirtschafts
wachstum und das Wegfallen bestimmter Steuereinnahmen zurückzuführen. Dem Konvergenzprogramm 2022 
zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 33,3 % sinken und 2023 weiter auf 32,5 % des BIP 
zurückgehen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die 
Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Überschuss 
von 0,9 % bzw. 0,6 % des BIP aus. Dieser Wert ist geringfügig höher als der im Konvergenzprogramm 2022 
prognostizierte Überschuss. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer höheren gesamt
staatlichen Schuldenquote von 34,9 % im Jahr 2022 und von 33,9 % im Jahr 2023 aus. Die Differenz ergibt sich 
aus einigen Elementen einer höher ausfallenden Bestandsanpassung, insbesondere der Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstums
rate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 1,9 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im 
Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Dänemarks 
einen Schub verleihen können. 

(14) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 4,0 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,0 % des BIP im Jahr 
2022 gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,1 % des BIP und für 2023 auf 0,0 % des BIP ge
schätzt ( 11 ). Bei diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um soziale Transferleistungen für ärmere Haus
halte. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, 
könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den 
vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die nach der Frühjahrsprognose 2022 der 
Kommission in den Jahren 2022 und 2023 bei 0,2 % des BIP liegen dürften ( 12 ). 

(15) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Dänemark, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen 
Kurs beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, 
und die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Dänemark, — sobald die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen — eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern.
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( 10 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Dänemarks 2020 mit einer Stellungnahme des Rates 
zum Konvergenzprogramm Dänemarks 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 22). 

( 11 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 12 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(16) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Dänemarks Kon
vergenzprogramm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie 
vom Rat empfohlen, unterstützend bei – 1,6 % des BIP liegen wird ( 13 ). Dänemark sieht weiterhin Unterstützungs
maßnahmen zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche 
Investitionen mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit 
der durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird 
im Vergleich zu 2021 voraussichtlich stabil bleiben. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2022 einen neutralen Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Kurs leisten ( 14 ). Daher 
plant Dänemark, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleich
zeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmen
seitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,6 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamt
kurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (0,1 % des BIP) sowie 
die Kosten für den vorübergehenden Schutz für Vertriebene aus der Ukraine (0,2 % des BIP). Sonstige erhöhte 
Ausgaben betreffen vor allem staatliche Ausgaben für Verteidigung und Sicherheitspolitik sowie zusätzliche Aus
gaben zur Beschleunigung des ökologischen Wandels und zur Beendigung der Abhängigkeit von importierten 
fossilen Brennstoffen. 

(17) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit + 1,6 % des BIP veranschlagt ( 15 ). Es wird davon ausgegangen, dass Dänemark im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag der durch Zuschüsse aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben zur Wirtschaftstätigkeit wird im Vergleich zu 
2022 voraussichtlich um 0,1 BIP-Prozentpunkte zurückgehen, was die vorgezogene finanzielle Unterstützung aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität in den Jahren 2021 und 2022 widerspiegelt. Den Projektionen zufolge werden 
die national finanzierten Investitionen im Vergleich zu 2022 einen expansiven Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten 
zum fiskalischen Kurs leisten ( 16 ). Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden 
Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 1,4 BIP- 
Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören die Auswirkungen des Auslaufens der 
Maßnahmen zur Bewältigung des Anstiegs der Energiepreise (0,1 % des BIP) sowie weitere Kosten für den vorüber
gehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP). Weitere Gründe sind verringerte Staatsaus
gaben beim Energieverbrauch. 

(18) Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll sich der gesamtstaatliche Überschuss im Jahr 2024 schrittweise auf 
0,6 % des BIP stabilisieren und bis 2025 auf 0,4 % des BIP zurückgehen. Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge 
soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2024 auf 34,0 % und 2025 auf 33,9 % des BIP ansteigen. Nach Analyse 
der Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig gering zu sein. 

(19) In Dänemark sind periodische Immobiliensteuern derzeit begrenzt, sodass sie nicht mit den Marktpreisen steigen. 
Daher können sie nicht zu einer Dämpfung der Immobilienpreiszyklen beitragen und verursachen nachteilige 
Verteilungseffekte. Ein neues Immobiliensteuersystem wurde bereits 2017 vom Parlament gebilligt, ist aber immer 
noch nicht in Kraft. Ein Anstieg der Wohnimmobilienpreise und lange Wartezeiten für Sozialwohnungen haben zu 
einem Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den wichtigsten städtischen Gebieten geführt. Darüber hinaus ist der 
Anteil von Hypothekendarlehen mit einem Verhältnis von Schulden zu Einkommen von über 4 und einer 
Beleihungsquote von über 60 % in Kopenhagen erheblich gestiegen, sodass diese Kreditnehmer potenziell anfällig 
für Zinserhöhungen oder einen deutlichen Rückgang der Wohnimmobilienpreise sind. Der dänische Rat für 
Systemrisiken hat Empfehlungen zur Verringerung der Risiken für solche Hypothekendarlehen abgegeben, die 
Empfehlungen wurden jedoch nicht umgesetzt.
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( 13 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 14 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 15 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 
( 16 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(20) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 der genannten Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig 
verstärkender Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, der bis zum 
31. August 2026 abzuschließen ist. Damit werden alle oder ein wesentlicher Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen angegangen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen Semesters 
in seinen Empfehlungen an Dänemark sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- und 
Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Der Schwerpunkt des Aufbau- und 
Resilienzplans liegt insbesondere auf Investitionen in den ökologischen und den digitalen Wandel, insbesondere in 
die saubere und effiziente Energieerzeugung und -nutzung, nachhaltigen Verkehr sowie Forschung und Innovation. 
Forschungsmaßnahmen haben das Potenzial, die Innovationsgrundlage zu erweitern und mehr Unternehmen in 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten einzubinden. Einige länderspezifische Empfehlungen, nämlich die Ausrich
tung der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik auf Bildung und Kompetenzen, sowie Maßnahmen zur Behebung 
des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen und zur Gewährleistung einer wirksamen Überwachung und Durch
setzung des Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche wurden außerhalb des Aufbau- und Resilienzplans be
handelt. Maßnahmen in diesen Bereichen wurden nicht in den Aufbau- und Resilienzplan aufgenommen. 

(21) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Dänemarks dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 59 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Dänemarks, während die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 25 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Dänemark dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und seine 
Resilienz weiter zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(22) Die Kommission hat die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 17 ) 
vorgesehene Partnerschaftsvereinbarung mit Dänemark am 25. Mai 2022 genehmigt. Dänemark hat die ersten 
kohäsionspolitischen Programme am 11. April 2022 vorgelegt. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 
muss Dänemark die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsions
fondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung 
aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, 
Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten 
und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspoliti
schen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(23) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, mit denen sich der Aufbau- und Resilienzplan befasst, 
steht Dänemark vor einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verringerung der 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, der Stärkung der Kreislaufwirtschaft zur Unterstützung des ökologischen 
Wandels und der Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Wohnungsmarkts und verschuldeter Haushalte. 

(24) Während im dänischen Aufbau- und Resilienzplan 59 % der Mittel für ökologische Initiativen vorgesehen sind, 
schneidet Dänemark in einigen Bereichen der Kreislaufwirtschaft unterdurchschnittlich ab. Die Nutzungsraten 
wiederverwendbarer Stoffe in Dänemark liegen deutlich unter dem Unionsdurchschnitt. Derzeit produziert das 
Land mit 845 kg pro Kopf und Jahr die höchste Menge an Siedlungsabfällen pro Kopf in der Union. Während 
Dänemark bei Siedlungsabfällen, die für Recyclingzwecke gesammelt wurden, knapp über dem Unionsdurchschnitt 
liegt (53,9 % im Jahr 2020 gegenüber dem Unionsdurchschnitt von 47,8 %), verbrennt es 45,2 % seiner Siedlungs
abfälle, was fast doppelt so hoch ist wie der Unionsdurchschnitt. Ein Großteil der Abfälle in Dänemark wird für die 
Energieerzeugung verbrannt, wodurch Möglichkeiten zur Verbesserung der Ressourceneffizienz fehlen. Eine neue 
Strategie für Abfallbewirtschaftung und Kreislaufwirtschaft und damit zusammenhängende nationale Programme 
und Pläne für Abfall und Kreislaufwirtschaft müssen genehmigt und rechtzeitig umgesetzt werden. Verluste in 
Form einer geringeren Energieerzeugung aufgrund einer geringeren Abfallverbrennung könnten durch umwelt
freundlichere Methoden wie Verbesserungen der Energieeffizienz und den Einsatz elektrischer Wärmepumpen 
ausgeglichen werden.
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( 17 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(25) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck will 
die Kommission im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen und Reformen 
auf nationaler, regionaler und Unionsebene ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen Exportländern als 
Russland zu beziehen. 

(26) Dänemark hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % gegenüber dem Stand von 1990 zu 
senken und den Kohleausstieg bis 2028 zu verwirklichen. Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, sieht der 
nationale Energie- und Klimaplan Dänemarks erhebliche Investitionen in zusätzliche Kapazitäten für erneuerbare 
Energien und in die Energieeffizienz vor. Die Beschleunigung des Einsatzes von erneuerbaren Energien und 
sauberem Wasserstoff könnte durch die Straffung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren gefördert 
werden. Dänemark setzt sich zwar für den Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien aus Offshore-Wind
energie ein, doch sind weitere Investitionen in Energieübertragungsnetze erforderlich, um sicherzustellen, dass der 
zunehmende Anteil erneuerbarer Energien effizient genutzt werden kann. Investitionen in Energie- und Strom
verbundnetze, einschließlich Offshore-Hybridanlagen, mit Nachbarländern würden die Sicherheit der Energiever
sorgung und die Anpassungsfähigkeit an regionale Schwankungen erheblich erhöhen, auch vor dem Hintergrund 
von Russlands Invasion der Ukraine. Dänemarks Energieabhängigkeit von russischen Einfuhren fossiler Brennstoffe 
beträgt insgesamt 21,1 % (24,4 % im Unionsdurchschnitt), einschließlich sekundärer Abhängigkeiten, wobei alle 
Reimporte auf der Grundlage entsprechender Annahmen zurückverfolgt werden. Im Jahr 2020 lag die Abhängig
keit von fossilen Brennstoffen aus Russland im Gesamtenergiemix Dänemarks bei Erdöl unter dem Unionsdurch
schnitt (12 % gegenüber 36,5 % im Unionsdurchschnitt). 

Während sie bei Kohle höher war (97 % gegenüber 19,3 % im Unionsdurchschnitt), ist der Anteil der Kohle am 
dänischen Energiemix gering (4,3 %). Erdgas macht 12,8 % seines Energiemixes aus und Dänemark importiert 
russisches Gas nicht direkt für den Eigenbedarf, doch seine Abhängigkeit von deutschen Gasimporten weist eine 
erhebliche sekundäre Abhängigkeit auf, die über dem Unionsdurchschnitt liegt: 65 % des inländischen Gasver
brauchs werden aus Russland importiert, gegenüber 41,1 % im Unionsdurchschnitt. Den Daten für 2020 zufol
ge ( 18 ) ist Dänemark zwar nach wie vor stark von russischen Öl- und Gaseinfuhren abhängig, doch dürfte diese 
Abhängigkeit ab 2023 beseitigt sein, wenn die Sanierung eines bestehenden Nordseefelds abgeschlossen ist, und es 
wird erwartet, dass Dänemark wieder zu einem Netto-Gasexporteur wird. Die Beschleunigung derzeit laufender 
Verbundprojekte kann ebenfalls die Diversifizierung der Energieversorgung fördern. Es wird empfohlen, neue 
Gasinfrastruktur- und Netzinvestitionen möglichst zukunftssicher zu gestalten, d. h., dafür zu sorgen, dass sie 
sich auch für nachhaltige Energieträger eignen, um so ihre Nachhaltigkeit langfristig zu gewährleisten. Die Ver
wirklichung der Energieeffizienzziele Dänemarks könnte durch entsprechende zusätzliche Investitionen in die 
Dekarbonisierung der Industrie, des Dienstleistungssektors, der Privatwohnungen und des Verkehrs noch stärker 
gefördert werden. Damit Dänemark mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen 
im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(27) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Dänemark im Rahmen der kohäsionspoliti
schen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Dänemark den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 19 ) einge
richteten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken. 

(28) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Konvergenzprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 20 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider —
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( 18 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Rohöl und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU-27-Durchschnitt bilden die Extra-EU-27-Einfuhren. Für Dänemark umfassen die Gesamteinfuhren den 
Intra-EU-Handel. Rohöl umfasst nicht die raffinierten Ölerzeugnisse. Dänemark ist durch den Intra-EU-Handel indirekt von russi
schen Einfuhren abhängig. Unter Berücksichtigung der sekundären Abhängigkeit von russischem Gas durch Einfuhren innerhalb der 
EU ergibt sich eine Schätzung, nach der Dänemark zu 65 % von Gaseinfuhren aus Russland abhängig ist. 

( 19 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 20 ) Nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

EMPFIEHLT, dass Dänemark 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; in Bereitschaft bleibt, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Finanzpolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig eine 
vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; das neue Immobiliensteuersystem umsetzt, um die Verbindung zwischen 
Marktpreisen und Steuern wiederherzustellen und eine gerechtere Besteuerung zu gewährleisten; Investitionen in 
den Bau von bezahlbarem Wohnraum fördert, um den dringendsten Bedarf zu decken; die finanzielle Widerstands
fähigkeit hochverschuldeter Kreditnehmer stärkt; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die kohäsionspoliti
schen Programme für 2021-2027 rasch abschließt und mit deren Umsetzung beginnt; 

3. Strategien für die Kreislaufwirtschaft und die Abfallbewirtschaftung stärkt, unter anderem durch die Förderung der 
Abfallvermeidung und -wiederverwendung, die Steigerung des Recyclings und die schrittweise Abkehr von der Ver
brennung von Siedlungsabfällen hin zu umweltfreundlicheren Wärmeerzeugungsquellen; 

4. die Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert; die Energieversorgung weiter diversifiziert und zur 
Dekarbonisierung der Wirtschaft beiträgt, indem der Einsatz erneuerbarer Energien beschleunigt wird, unter anderem 
durch die Einführung von Reformen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltungs- und Genehmigungs
verfahren, die Modernisierung der Energieübertragungsnetze, den Ausbau der Verbindungsleitungen mit Nachbarlän
dern und die Verbesserung der Energieeffizienz. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA

DE C 334/34 Amtsblatt der Europäischen Union 1.9.2022



 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Deutschlands 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Deutschlands 2022 

(2022/C 334/05) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Deutschland als einer der Mitgliedstaaten genannt 
wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch eine 
Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag 
für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leit
linien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung 
zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet 
von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 angenommen.

DE 1.9.2022 Amtsblatt der Europäischen Union C 334/35 

( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 3 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 
4. März 2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/ 
55/EG des Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der 
Union sowie das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheits
versorgung, zu Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den Artikeln 
14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; hinzu 
kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, aktuali
sierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Deutschlands 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Sofort
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise), aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben im Verhältnis zum 
mittelfristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Sofortmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Deutschlands 2021 
(ABl. C 304 vom 29.7.2021, S. 18). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 28. April 2021 legte Deutschland der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf deren Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat 
den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Deutschlands ( 10 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Deutschland in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 2. Mai 2022 übermittelte Deutschland sein nationales Reformprogramm 2022 und am 27. April 2022 sein 
Stabilitätsprogramm 2022 nach der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wech
selseitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Deutschlands über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans 
Rechnung getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Deutschland 2022. Darin werden die 
Fortschritte Deutschlands bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der 
Jahre 2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Deutsch
lands anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht oder 
nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Herausforderun
gen, die sich beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem Bericht die 
Fortschritte Deutschlands bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der 
Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick 
auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für 
Deutschland vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. Die Kommission stellte in Deutschland 
makroökonomische Ungleichgewichte fest. Schwachstellen ergeben sich insbesondere aus einem anhaltenden Leis
tungsbilanzüberschuss, der auf die im Vergleich zu den Ersparnissen gedämpften Investitionen zurückzuführen ist 
und sich auch auf andere Länder auswirkt. 

(13) Am 27. April 2022 legte Deutschland eine neue Übersicht über die Haushaltsplanung 2022 vor. Die Kommission 
hat gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 11 ) eine 
Stellungnahme zu dieser Planung abgegeben.
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( 10 ) ST 10158/2021; ST 10158/2021 ADD 1. 
( 11 ) Verordnung (EU) Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über gemeinsame Bestimmungen für 

die Überwachung und Bewertung der Übersichten über die Haushaltsplanung und für die Gewährleistung der Korrektur übermäßiger 
Defizite der Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet (ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 11).



 

(14) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Deutschlands erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg. Dem Bericht zufolge wurde das 
Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht vor
geschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im 
Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen. 

(15) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 12 ) empfahl der Rat Deutschland, im Einklang mit der allgemeinen 
Ausweichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19- 
Pandemie wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner 
empfahl er Deutschland, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, 
die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewähr
leisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamt
staatliche Defizit Deutschlands 2021 von 4,3 % des BIP im Jahr 2020 auf 3,7 % zurück. Die fiskalpolitische 
Reaktion Deutschlands unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen 
von 2,7 % des BIP im Jahr 2020 auf 4,2 % im Jahr 2021 anstiegen. Die von Deutschland 2021 getroffenen Maß
nahmen stehen mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den 
Jahren 2020 und 2021 verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befris
tet oder wurden durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Gleichzeitig waren einige der von der Regierung 2020 
und 2021 ergriffenen diskretionären Maßnahmen weder befristet noch durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert, 
hauptsächlich Erhöhungen der Familienleistungen wie Kindergeld und Kinderfreibetrag sowie gestiegene Abschrei
bungsmöglichkeiten. Nach den von Eurostat validierten Daten erhöhte sich der gesamtstaatliche Schuldenstand von 
68,7 % des BIP im Jahr 2020 auf 69,3 % des BIP im Jahr 2021. 

(16) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist 2022 günstig und in der Folge realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachs
tum 2022 bei 3,6 % und 2023 bei 2,3 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommis
sion von einem geringeren realen BIP-Wachstum von 1,6 % im Jahr 2022 und einem ähnlichen Wachstum von 
2,4 % im Jahr 2023 aus. Dieser Unterschied ist hauptsächlich auf unterschiedliche Stichtage der Prognosen zurück
zuführen, die im Falle des Stabilitätsprogramms vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 
lagen, als die Wachstumsaussichten für 2022 noch optimistischer waren. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht 
die Regierung davon aus, dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 bei 3¾ % des BIP bleiben und 2023 auf 2 % des 
BIP zurückgehen wird. Der ähnliche Stand im Jahr 2022 ist hauptsächlich auf anhaltende Notfallmaßnahmen 
aufgrund der Pandemie, höhere Verteidigungsausgaben und Maßnahmen gegen gestiegene Energiepreise infolge 
des Kriegs in der Ukraine sowie auf zusätzliche Ausgaben und Investitionen für den ökologischen Wandel zurück
zuführen. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 66¾ % 
und 2023 auf 65¾ % des BIP sinken. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen 
Maßnahmen geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem 
öffentlichen Defizit von 2,5 % bzw. 1,0 % des BIP aus. Dies ist niedriger als das im Stabilitätsprogramm 2022 
für 2022 und 2023 erwartete Defizit, was in erster Linie auf die etwas niedrigeren Steuereinnahmeprognosen, die 
auf vorsichtigen Berechnungen vom November 2021 beruhen, und auf optimistischere Erwartungen hinsichtlich 
der Umsetzung von Subventionen und öffentlichen Investitionen im Programm zurückzuführen ist. In ihrer 
Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer ähnlichen gesamtstaatlichen Schuldenquote von 66,4 % 
im Jahr 2022 und einer niedrigeren von 64,5 % im Jahr 2023 aus. Dieser Unterschied ist auf einen ähnlichen 
Unterschied in der Defizitprognose zurückzuführen. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die 
mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 1,1 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt 
jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem 
Potenzialwachstum Deutschlands einen Schub verleihen können. 

(17) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 4,2 % des BIP im Jahr 2021 auf 1,2 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,7 % des BIP geschätzt und sollen 2023 auslaufen ( 13 ). Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um einen gezielten Heizkostenzuschuss, die vorzeitige Abschaf
fung der EEG-Umlage, die vorgezogene Erhöhung der Pendlerpauschale, eine Senkung der Energiesteuer auf Kraft
stoffe für drei Monate, eine einmalige Energiepreispauschale inklusive Kinderbonus, eine Einmalzahlung an Emp
fänger von Sozialleistungen sowie ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr zu einem ermäßigten Preis
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( 12 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Deutschlands 2020 mit einer Stellungnahme des Rates 
zum Stabilitätsprogramm Deutschlands 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 27). 

( 13 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben.



 

für drei Monate. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. Sollten die Energiepreise auch 2023 
hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser Maßnahmen sind nicht zielge
richtet, insbesondere die Erhöhung der Pendlerpauschale und die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Das 
öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für die Gewährung vorübergehenden Schutzes für Vertriebene aus der 
Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,1 % des BIP und für 2023 
auf 0,2 % des BIP projiziert werden ( 14 ), sowie von der Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 0,4 % des BIP im 
Jahr 2022 und um 0,5 % des BIP im Jahr 2023. 

(18) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Deutschland, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen 
Kurs beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, 
und die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Deutschland — sobald die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(19) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Deutschlands Stabili
tätsprogramm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom Rat 
empfohlen, unterstützend bei – 1,6 % des BIP liegen wird ( 15 ). Deutschland sieht weiterhin Unterstützungsmaß
nahmen zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investi
tionen mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der 
durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im 
Vergleich zu 2021 voraussichtlich stabil bleiben. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten In
vestitionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 16 ). 
Daher plant Deutschland, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. 
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue ein
nahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,5 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der Maß
nahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (0,7 % des 
BIP) sowie die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP), während 
zusätzliche Ausgaben für den ökologischen Wandel (0,2 % des BIP) den Projektionen zufolge ebenfalls zum 
Anstieg der laufenden Nettoausgaben beitragen werden. 

(20) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit 0,6 % des BIP veranschlagt ( 17 ). Es wird davon ausgegangen, dass Deutschland im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 0,1 BIP-Prozentpunkte zurückgehen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2023 einen expansiven Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 18 ). 
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue ein
nahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,7 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören im Vergleich zu 2022 auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maß
nahmen zur Bewältigung des Anstiegs der Energiepreise (0,7 % des BIP) sowie weitere Kosten für den vorüber
gehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,05 % des BIP). 

(21) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 1¾ % des 
BIP und bis 2025 auf 1 % des BIP zurückgehen. Bei diesen Projektionen wird von steigenden Staatseinnahmen im 
Verhältnis zum BIP ausgegangen, während die Staatsausgaben als Prozentsatz des BIP relativ stabil bleiben dürften. 
Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 sinken, und zwar auf 
65¾ % im Jahr 2024 und auf 65 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die 
Schuldentragfähigkeit mittelfristig gering zu sein.
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( 14 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden. 

( 15 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 16 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 17 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 
( 18 ) Der Beitrag der sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben dürfte neutral bleiben.



 

(22) Die Alterung der Bevölkerung und ein angespannter Arbeitsmarkt werden Deutschland in den nächsten Jahren 
stark treffen. Das gesetzliche Renteneintrittsalter wird im Jahr 203167 Jahre erreichen, doch sind weitere Anpas
sungen des Rentensystems erforderlich, um die langfristige Tragfähigkeit des Rentensystems unter Wahrung der 
Angemessenheit zu gewährleisten. Stärkere Beschäftigungsanreize wären zudem im Hinblick auf die angespannte 
Lage auf dem Arbeitsmarkt erforderlich. Die Zusage der Regierung, in dieser Legislaturperiode eine Obergrenze für 
den Rentenbeitragssatz beizubehalten und die Mindestgrenze für das Rentenniveau zu sichern, wird voraussichtlich 
zu erheblichen Finanztransfers führen, die die jüngere Generation noch stärker belasten. Die staatlich geförderte 
private Altersvorsorge (Riester-Rente) spielt im Rentensystem nur eine unwesentliche Rolle. Die Erträge sind gering 
und die Verwaltungskosten hoch. Insbesondere Geringverdiener können hiermit nicht ausreichend für das Alter 
vorsorgen. 

(23) Das Steuersystem stützt sich in sehr hohem Maße auf die Besteuerung von Arbeit, während von Steuerbemessungs
grundlagen, die ein inklusives Wachstum weniger beeinträchtigen, nach wie vor nicht ausreichend Gebrauch 
gemacht wird. Die Steuer- und Abgabenbelastung des Faktors Arbeit in Deutschland ist eine der höchsten in 
der Union. Dadurch sinkt das Nettoentgelt und bestimmte Gruppen wie Personen mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen und Zweitverdiener werden davon abgehalten, ihre Arbeitszeit zu erhöhen; dies steht einer besseren 
Nutzung des Arbeitskräftepotenzials entgegen, obwohl sich ein Arbeitskräftemangel abzeichnet. Die Einnahmen 
aus Umweltsteuern sind vergleichsweise niedrig, während umweltschädliche Subventionen (einschließlich Steuerer
mäßigungen und Steuerbefreiungen) die Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit untergraben und der Dekarbonisie
rung, der Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energien entgegenwirken. 

(24) Nach den Kriterien des Artikels 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 der genannten Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig 
verstärkender Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Umsetzung, der bis zum 
31. August 2026 abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des 
Europäischen Semesters in seinen Empfehlungen an Deutschland sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur An
nahme des Aufbau- und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Insbesondere 
wird damit der Notwendigkeit Rechnung getragen, öffentliche und private Investitionen zu fördern: vor allem für 
den ökologischen und den digitalen Wandel, in einen nachhaltigen Verkehr, in saubere, effiziente und integrierte 
Energiesysteme, in die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und der Gesundheitsdienste, in die Bildung sowie 
in Forschung und Innovation. 

(25) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Deutschlands dürften der ökologische und der digitale 
Wandel weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen 
wird, entspricht 42 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Deutschlands, während die 
Maßnahmen zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 52 % der Gesamtzuweisungen im Aufbau- und Resi
lienzplan ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen 
Etappenzielen und Zielwerten wird Deutschland dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden 
und gleichzeitig seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer ein
schlägiger Interessenträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, 
nicht im Aufbau- und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie 
vor unerlässlich, da nur so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden 
kann. 

(26) Bis zum 4. April 2022 übermittelte Deutschland die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 19 ) vorgesehenen Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für alle 15 Programme des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, alle 16 Programme des Europäischen Sozialfonds Plus und ein 
gemischtes Programm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Europäischen Sozialfonds Plus. 
Die Kommission hat die Partnerschaftsvereinbarung mit Deutschland über die Verwendung der finanziellen Unter
stützung aus den Kohäsionsfonds am 19. April 2022 genehmigt. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 
hat Deutschland die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsions
fondsmittel 2021-2027 berücksichtigt. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung 
aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, 
Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten 
und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspoliti
schen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden.
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( 19 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(27) Abgesehen von den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan 
angegangen werden, hat Deutschland beim Ausbau eines hochleistungsfähigen Breitbandnetzes in ländlichen 
Gebieten, in denen höhere Investitionen das Produktivitätswachstum verbessern und dem Ungleichgewicht zwi
schen Ersparnissen und Investitionen entgegenwirken könnten, immer noch Nachholbedarf. Insgesamt hat 
Deutschland die Breitbandversorgung mit sehr hoher Kapazität im vergangenen Jahr deutlich verbessert und liegt 
hier derzeit über dem Unionsdurchschnitt. In ländlichen Gebieten lag die Abdeckung jedoch nur bei 22,5 % und 
damit unter dem Unionsdurchschnitt von 37,1 %. Zugleich haben nur 15,4 % der Haushalte Zugang zu einem 
Glasfaseranschluss (im Vergleich zu einem Unionsdurchschnitt von 50 %), womit Deutschland zu den Mitglied
staaten mit der niedrigsten Glasfaserabdeckung gehört, während die fünf führenden Mitgliedstaaten der Union eine 
Abdeckung von mindestens 85 % aufweisen. Der Mangel an Glasfaseranschlüssen tritt in ländlichen Gebieten 
besonders deutlich zutage (11,3 % gegenüber 33,8 % im Unionsdurchschnitt). Dies bremst das Produktivitätswachs
tum, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, von denen viele in ländlichen und halbländlichen 
Gebieten angesiedelt sind. Breitbandausbau und 5G-Netz sind im deutschen Aufbau- und Resilienzplan nicht 
berücksichtigt. Auf Bundes- und regionaler Ebene gibt es Pläne zur Verbesserung der Konnektivität in „grauen 
Flecken“ und zur Mobilfunkanbindung in „weißen Flecken“. Der Koalitionsvertrag enthält ehrgeizige Ziele für die 
bundesweite Verfügbarkeit von Glasfaser und 5G für alle Haushalte; eine Frist für die Umsetzung muss jedoch noch 
festgelegt werden. Der Ausbau der Planungs- und Managementkapazitäten im Hoch- und Tiefbau im privaten 
Sektor sowie des Planungs- und Durchführungsmanagements im öffentlichen Sektor ist für eine rechtzeitige 
Umsetzung von entscheidender Bedeutung. Damit die Ziele erreicht werden, sind zudem Verbesserungen bei 
den Antrags- und Genehmigungsverfahren sowie die Standardisierung alternativer, weniger zeitaufwendiger Instal
lationstechniken erforderlich. 

(28) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit der 
Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(29) Für Deutschland bestehen Herausforderungen im Zusammenhang mit seiner Abhängigkeit von fossilen Brenn
stoffen und Energieimporten aus Russland sowie mit den Rahmenbedingungen für Investitionen in ein vollständig 
integriertes nachhaltiges Energiesystem. Den Daten für 2020 zufolge ist die Abhängigkeit von Erdgasimporten aus 
Russland besonders hoch (65 % ( 20 )), höher als im Unionsdurchschnitt (44 %). Auch beim Öl ist die Abhängigkeit 
von Importen aus Russland höher als im Unionsdurchschnitt (34 % in Deutschland gegenüber einem Unions
durchschnitt von 26 %) ( 21 ). Gas (26 %) und Öl (35 %) machen mehr als die Hälfte des deutschen Energiemixes aus. 
Diese Abhängigkeit hat unmittelbare Auswirkungen auf die deutsche Industrie, auf die 35 % des Endenergiever
brauchs von Erdgas entfällt. Schnellere Fortschritte beim Ausbau der Übertragungs- und Verteilernetze und beim 
Einsatz erneuerbarer Energien sind von entscheidender Bedeutung dafür, diese Herausforderungen zu bewältigen, 
die Klima- und Energieziele zu erreichen und Investitionen im Verhältnis zum Sparen zu fördern. Größere An
strengungen sind erforderlich, um die Energieversorgung und -lieferwege zu diversifizieren, wobei alle verfügbaren 
CO 2 -freien Energiequellen, insbesondere durch den Einsatz von Strom und Gas aus erneuerbaren Quellen ein
schließlich erneuerbaren Wasserstoffs, sowie Flüssigerdgas zu nutzen sind. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruk
tur- und -netzinvestitionen möglichst zukunftssicher zu gestalten, damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger 
eignen und somit langfristig nachhaltig sind. Damit Deutschland mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, 
müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des 
Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. Es müssen Anstren
gungen unternommen werden, um die Dekarbonisierung der Industrie zu beschleunigen, die Flexibilitätsmöglich
keiten und die Reaktion der Energieverbraucher auf schwankende Preise zu verbessern und die Integration des 
Energiesystems ( 22 ) zu stärken. 

Ferner sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Energieeffizienz zu steigern und den Energieverbrauch zu 
senken sowie die Dekarbonisierung des Gebäudebestands und des Verkehrssektors zu beschleunigen, wo 2021 die 
jährlichen nationalen Emissionsziele für diese Sektoren nicht erreicht wurden. Eine stärkere Nutzung geteilter 
Mobilität und des nachhaltigen öffentlichen Verkehrs kann den Verbrauch fossiler Brennstoffe senken. Der Ausbau 
der Stromnetze in Deutschland leidet unter erheblichen Verzögerungen. Haupthindernisse sind unter anderem die 
Komplexität und Dauer der Planungs-, Genehmigungs- und Einspruchsverfahren. Durch die Verzögerungen beim 
Ausbau der Stromnetze kam es in bestimmten Regionen zu Einschränkungen bei der erneuerbaren Energie. 
Darüber hinaus wirken sich die Verzögerungen beim Ausbau der Stromnetze erheblich auf die Netze benachbarter 
Mitgliedstaaten aus, da die Netzkapazität innerhalb Deutschlands nicht ausreicht, um die innerhalb der jeweiligen
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( 20 ) Jüngsten Daten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zufolge ist der Anteil an den gesamten Erdgasimporten auf 
35 % zurückgegangen. 

( 21 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas und Rohöl. Grundlage für die Gesamt
einfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Deutschland umfassen die Gesamteinfuhren auch 
Einfuhren aus Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse. 

( 22 ) Die Integration der Energiesysteme verbindet die verschiedenen Energieträger untereinander und mit den Endverbrauchssektoren.



 

Preiszone gehandelten Strommengen zu transportieren. Die Regierung hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil erneuer
barer Energien an der Stromerzeugung bis 2030 auf 80 % zu erhöhen, und der Deutsche Bundestag berät derzeit 
über einen Gesetzesvorschlag für ein Erneuerbare-Energien-Gesetz, das das Ziel enthält, bis 2035 im Stromsektor 
eine weitgehende Treibhausneutralität zu erreichen. Der Ausbau der erneuerbaren Energie, insbesondere der Wind
energie an Land, hat sich jedoch in den letzten Jahren aufgrund der nach wie vor bestehenden Umsetzungshemm
nisse erheblich verlangsamt. Diese Hemmnisse können durch Maßnahmen zur frühzeitigen Lösung von Konflikt
situationen im Zusammenhang mit der Landnutzung, eine Lockerung der Mindestabstandsvorschriften, eine bessere 
Nutzung der Raumplanung zur Ermittlung von Gebieten für den Einsatz von Windenergie und die Erleichterung 
der Einholung von Genehmigungen beseitigt werden. Die lokale Akzeptanz kann verbessert werden, unter anderem 
durch einen gestrafften Konsultationsprozess, eine stärkere Bürgerbeteiligung und eine stärkere Teilung der Ein
nahmen bei Projekten. Der Ausbau der erneuerbaren Energie und die Steigerung der Energieeffizienz werden nicht 
nur die Abhängigkeit von Energieimporten verringern, sondern auch die Energiepreise erheblich senken. Zuletzt 
kann die Beteiligung an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Energiebereich weiter gestärkt und können 
Flexibilität und die Kapazität für den Umkehrfluss im Hinblick auf die bestehende Interkonnektivität erhöht 
werden. 

(30) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Deutschland im Rahmen der kohäsionspoli
tischen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Deutschland den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 23 ) einge
richteten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken. 

(31) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 24 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(32) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Deutschland spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1, 2 und 3 wider. 

(33) Vor dem Hintergrund der eingehenden Überprüfung durch die Kommission und ihrer Bewertung analysierte der 
Rat das nationale Reformprogramm 2022 und das Stabilitätsprogramm 2022. Seine Empfehlungen nach Artikel 6 
der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 spiegeln sich in den Empfehlungen 1, 2, 3 und 4 wider. Die Empfehlungen 1, 
2 und 3 tragen auch zur Umsetzung der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022, insbesondere der 
ersten und vierten Euro-Währungsgebiet-Empfehlung, bei. Die in Empfehlung 1 genannten fiskalischen Maßnah
men und die in den Empfehlungen 2, 3 und 4 genannten Maßnahmen tragen unter anderem dazu bei, Ungleich
gewichte im Zusammenhang mit dem Leistungsbilanzüberschuss zu beseitigen, sofern es um höhere Investitionen 
geht — 

EMPFIEHLT, dass Deutschland 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; den Steuermix verbessert, um ein inklusiveres und nachhaltigeres Wachs
tum zu erreichen, insbesondere durch bessere steuerliche Anreize zur Erhöhung der Arbeitszeit; die langfristige Trag
fähigkeit des Rentensystems sichert;

DE C 334/42 Amtsblatt der Europäischen Union 1.9.2022 

( 23 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 24 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterla
gen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch abschließt, um mit deren Umsetzung beginnen zu können; 

3. Investitionshemmnisse beseitigt und Investitionen in digitale Kommunikationsnetze mit sehr hoher Kapazität fördert; 

4. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert und ihre Importe durch Verbesserung der Energieef
fizienz diversifiziert, Anreize für Energieeinsparungen schafft, die Energieversorgung und -lieferwege diversifiziert, 
Investitionsengpässe beseitigt, die Genehmigungsverfahren weiter strafft, Investitionen in Stromnetze und Energie 
aus erneuerbaren Quellen fördert und den Ausbau beschleunigt sowie die Beteiligung an der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit im Energiebereich weiter voranbringt. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Estlands 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Estlands 2022 

(2022/C 334/06) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen, insbesondere zur Förderung des ökologischen und des 
digitalen Wandels, bei, und stärkt dabei die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volkswirtschaften 
der Mitgliedstaaten. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der maximale finanzielle Beitrag, 
der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt werden kann, wird gemäß 
Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem 
Estland nicht als einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. 
Am selben Tag nahm die Kommission auch eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik 
des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die 
Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte 
analysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden 
„Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungs
bericht am 14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen Unter
nehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union einen 
beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen Aus
wirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 2022 
aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des Ra
tes ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie das 
Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. Für Estland wird außerordentliche Unterstützung im Rahmen 
der Initiative CARE (Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa) und durch zusätzliche 
Vorfinanzierungen im Rahmen von REACT-EU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) 
bereitgestellt, um den Aufnahme- und Integrationsbedarf der aus der Ukraine fliehenden Menschen schnellstmög
lich decken zu können. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den Artikeln 
14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; hinzu 
kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, aktuali
sierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Estlands 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und befristete Notfallmaßnahmen 
aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Estlands 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 23). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Sie forderte die Mitgliedstaaten auf, diese 
Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission sicherte zu, die 
wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichenfalls, spätestens 
jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 18. Juni 2021 legte Estland der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 29. Oktober 2021 nahm der 
Rat den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Estlands ( 10 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Estland in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 29. April 2022 übermittelte Estland sein nationales Reformprogramm 2022 und sein Stabilitätspro
gramm 2022 gemäß der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wechselseitigen 
Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Estlands über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung 
getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Estland 2022. Darin werden die Fort
schritte Estlands bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jah
re 2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Estlands 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem 
Bericht die Fortschritte Estlands bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung 
der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im 
Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Estlands erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2022 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) übersteigen wird. Dem Bericht zufolge wurde 
das Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht 
vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im 
Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen.
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( 10 ) ST 12532/2021; ST 12532/2021 ADD 1; ST 12532/21 ADD 1 COR 1 REV 1.



 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Estland, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Estland, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, 
mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und gleich
zeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche Defizit 
Estlands 2021 von 5,6 % des BIP im Jahr 2020 auf 2,4 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Estlands unter
stützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 2,3 % des BIP im 
Jahr 2020 auf 2,7 % im Jahr 2021 anstiegen. Die von Estland 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit der 
Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 
verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden durch 
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Gleichzeitig waren einige der von der Regierung 2020 und 2021 ergriffenen 
diskretionären Maßnahmen weder befristet noch durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert, hauptsächlich Renten
erhöhungen, gezielte Gehaltserhöhungen (für Lehrkräfte, medizinisches Personal, Bedienstete von Kultureinrichtun
gen und Polizeibedienstete) sowie Ausgabenprogramme für das Gesundheitswesen, FuE, Militär und IKT. Nach den 
von Eurostat validierten Daten ging der gesamtstaatliche Schuldenstand von 19,0 % des BIP im Jahr 2020 auf 
18,1 % im Jahr 2021 zurück. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario ist 
vorsichtig. Die Regierung geht von einem Rückgang des realen BIP um 1,0 % im Jahr 2022 und von einem Anstieg 
um 1,2 % im Jahr 2023 aus. Im Vergleich dazu geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 von einem 
Wachstum des realen BIP von 1,0 % im Jahr 2022 und 2,4 % im Jahr 2023 aus. Außerdem rechnet sie vor dem 
Hintergrund der hohen kumulierten Ersparnisse und der robusten Lohnentwicklung mit einem stärkeren Wachs
tum der privaten Konsumausgaben. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung davon aus, dass das 
öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 5,3 % des BIP steigen und 2023 auf 4,8 % des BIP zurückgehen wird. Der 
Anstieg im Jahr 2022 ist hauptsächlich auf neue Ausgabenmaßnahmen zur Senkung der Energiepreise, zusätzliche 
Sozial- und Sicherheitsausgaben sowie Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine 
zurückzuführen. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 20,7 % 
und 2023 weiter auf 24,1 % des BIP steigen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten 
politischen Maßnahmen geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 
von einem öffentlichen Defizit von 4,4 % bzw. 3,7 % des BIP aus. Diese Werte sind vor allem deshalb niedriger 
als im Stabilitätsprogramm 2022 veranschlagt, weil den Projektionen der Kommission eine robustere BIP-Entwick
lung und ein moderaterer Anstieg der Investitionsausgaben zugrunde liegt. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht 
die Kommission — ähnlich wie die Projektionen des Stabilitätsprogramms 2022 — von einer gesamtstaatlichen 
Schuldenquote von 20,9 % im Jahr 2022 und von 23,5 % im Jahr 2023 aus. Auf der Grundlage der Frühjahrs
prognose 2022 der Kommission wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 
3,1 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehe
nen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Estlands einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 2,7 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,8 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,7 % des BIP geschätzt und sollen 2023 auslaufen ( 12 ). Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um Sozialtransfers an ärmere Haushalte, die Deckelung der 
Strom- und Heizungspreise und die Senkung der Strom- und Gasnetzentgelte für die Verbraucher. Diese Maß
nahmen sind laut Ankündigung befristet. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser 
Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser Maßnahmen — insbesondere die allgemeine Deckelung der Ener
giepreise für Haushalte, die Reduzierung der Netzentgelte und die allgemeine Senkung der Verbrauchssteuern 
(rückwirkend ab 2020) — sind nicht zielgerichtet. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den 
vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der 
Kommission für 2022 auf 0,4 % des BIP und für 2023 auf 0,6 % des BIP projiziert werden ( 13 ), sowie von der 
Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 0,6 % des BIP im Jahr 2023.
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Estlands 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Estlands 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 33). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Estland, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen Kurs 
beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, und die 
national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Estland, wenn die wirtschaftlichen 
Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige 
Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und gleichzeitig 
die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Estlands Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom Rat 
empfohlen, unterstützend bei – 2,4 % des BIP liegen wird ( 14 ). Estland sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen 
zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen 
mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch 
Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Ver
gleich zu 2021 voraussichtlich um 0,1 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national 
finanzierten Investitionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,6 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs 
leisten ( 15 ). Daher plant Estland, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuer
halten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue 
einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,4 BIP-Prozentpunkten zum fiskali
schen Gesamtkurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag schließt unter anderem Lohnerhöhungen und 
höhere Sozialtransfers sowie die zusätzlichen Auswirkungen von Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen des Anstiegs der Energiepreise (0,5 % des BIP) und der Kosten für den vorübergehenden 
Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,4 % des BIP) ein. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit 0,2 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Estland im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen 
zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 0,4 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2023 einen expansiven Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 17 ). 
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue ein
nahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung 
des Anstiegs der Energiepreise (0,7 % des BIP) sowie weitere Kosten für den vorübergehenden Schutz von Ver
triebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP). 

(19) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 3,8 % des 
BIP und bis 2025 auf 2,9 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit bis 2025 die Marke von 
3 % des BIP unterschreiten. Diese Projektionen beruhen auf der Annahme, dass zusätzliche Haushaltskonsolidie
rungsmaßnahmen durchgeführt werden, die nicht näher spezifiziert sind. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge 
soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 ansteigen, und zwar auf 27,7 % im Jahr 2024 und auf 29,2 % im 
Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig gering zu 
sein. 

(20) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an Estland sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- 
und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Der Aufbau- und Resilienzplan ist 
in erster Linie auf den ökologischen und digitalen Übergang ausgerichtet und umfasst beispielsweise Maßnahmen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz und zum Ausbau der erneuerbaren Energien, zur Erhöhung der Nachhaltig
keit von Verkehr und Mobilität, zur Unterstützung von Unternehmen beim ökologischen und digitalen Übergang, 
insbesondere von Start-up-Unternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen, zur weiteren Digitalisierung 
der öffentlichen Dienste sowie zur Steigerung der Arbeitsmarktrelevanz des Systems der allgemeinen und beruf
lichen Bildung, insbesondere in Bezug auf ökologische und digitale Kompetenzen. Darüber hinaus sieht der 
Aufbau- und Resilienzplan Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Resilienz des Gesundheitssystems 
sowie einige Verbesserungen des Netzes der sozialen Sicherheit und des Zugangs zu sozialen Diensten vor.
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( 14 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten erwartet. Dies 
hängt mit der geplanten Erhöhung der Gas- und Flüssigbrennstoffreserven durch die Regierung zusammen. 

( 16 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,5 BIP-Prozentpunkten erwartet. Dies ist 
auf den Basiseffekt der staatlichen Käufe von Gas- und Flüssigbrennstoffen im Jahr 2022 zurückzuführen.



 

(21) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Estlands dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 41,5 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Estlands, während die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 21,5 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Estland dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor unerlässlich, da 
nur so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(22) Estland hat die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 18 ) am 18. April 2022 vorgelegt, wohingegen die anderen kohäsionspolitischen Programme noch 
nicht vorgelegt wurden. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Estland die einschlägigen länder
spezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies 
ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren 
Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen 
diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche 
Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass 
die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewo
genen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(23) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, ist Estland mit einer Reihe von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Langzeitpflege und der 
Angemessenheit des sozialen Sicherheitsnetzes, insbesondere für Arbeitslose, konfrontiert. 

(24) Die Angemessenheit des sozialen Sicherheitsnetzes in Estland hat sich zwar verbessert, aber die Quote der von 
Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen ist unter älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen 
und Arbeitslosen nach wie vor hoch. Arbeitslose sind aufgrund der restriktiven Kriterien für den Bezug von 
Arbeitslosengeld, insbesondere wegen der hohen Schwellwerte in Bezug auf die Beschäftigung und das Einkommen 
vor der Arbeitslosigkeit, vergleichsweise schlecht vor Armut geschützt. Infolgedessen erhielten im Jahr 2021 nur 
rund 50 % aller als arbeitslos gemeldeten Personen Arbeitslosengeld, 37 % der neu gemeldeten Arbeitslosen 
erhielten Leistungen der Arbeitslosenversicherung und nur 26 % die pauschale Arbeitslosenhilfe. Eine Ausweitung 
des Anspruchs auf Arbeitslosengeld sowie eine Lockerung der Mindestkriterien könnten die soziale Sicherheit 
insbesondere für Personen mit kurzen Beschäftigungsverhältnissen und atypischen Beschäftigungsformen erhöhen. 

(25) In Anbetracht der alternden estnischen Bevölkerung ist die Langzeitpflege aufgrund von Mängeln bei der Organi
sation und Finanzierung nicht ausreichend, um die Nachfrage zu decken. Die Zersplitterung der Organisation und 
Finanzierung der Langzeitpflege zwischen dem Sozial- und dem Gesundheitssektor sowie zwischen dem Staat und 
den Gemeinden führt zu großen Unterschieden bei der Bereitstellung von häuslichen Leistungen und Sozialdiens
ten. Darüber hinaus war der Anteil der von pflegebedürftigen Personen selbst zu tragenden Ausgaben (Zuzahlung) 
im Jahr 2019 der zweithöchste in der Union. Die öffentlichen Ausgaben für Langzeitpflege beliefen sich 2019 nur 
auf 0,4 % des BIP (gegenüber einem Unionsdurchschnitt von 1,7 %). Das Fehlen gemeinsamer Standards für die 
Langzeitpflege und der Mangel an Pflegekräften beeinträchtigen die Dienstleistungsqualität. Eine Reform der Lang
zeitpflege durch Konzentration auf eine effiziente und nachhaltige Finanzierung, den Zugang zu integrierten 
Gesundheits- und Sozialdiensten, die Festlegung von Qualitätsstandards und die Gewährleistung einer ausreichend 
großen Zahl qualifizierter Pflegekräfte würde die Lebensqualität der Pflegebedürftigen erhöhen und die hohe 
Pflegebelastung für die Familienangehörigen verringern. 

(26) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen.
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(27) Estland führt gegenwärtig nur einen relativ geringen Teil seiner Energieversorgung für die Strom- und Wärmeer
zeugung ein, ist jedoch bei dem geringen Anteil des Gases (8 %) in seinem Energiemix sowie bei raffinierten 
Erdölerzeugnissen nach wie vor weitgehend von Einfuhren aus Russland abhängig ( 19 ). Neben dem laufenden 
Ausstieg aus der Nutzung von Ölschiefer als Energiequelle sollte Estland im eigenen Interesse seine Energieeffizienz 
steigern, seine Energieinfrastruktur (einschließlich des Stromnetzes) modernisieren und dafür sorgen, dass Energie
verbindungsleitungen mit ausreichender Kapazität vorhanden sind, unter anderen grenzüberschreitende Verbin
dungsleitungen zu benachbarten Mitgliedstaaten. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und Netzinvestitionen 
nach Möglichkeit zukunftssicher zu gestalten, damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit 
langfristig nachhaltig sind. Finnland hat am 20. Mai 2022 einen zehnjährigen Leasing-Vertrag für ein schwimmen
des Terminal für Flüssigerdgas (LNG) unterzeichnet, und Estland hat eine Kooperationsvereinbarung mit Gasgrid 
Finland geschlossen, um sich den Zugang zu diesem Terminal zu sichern. Trotzdem sollten die Vollendung der 
laufenden Synchronisierung mit dem kontinentalen Stromnetz der Union, die Sicherstellung von Verbindungs
leitungen mit ausreichender Kapazität zu Nachbarmitgliedstaaten und gemeinsame Vorhaben im Bereich der 
erneuerbaren Energien politische Prioritäten bleiben. 

Eine weitere Diversifizierung der Energiequellen — auch im Verkehrssektor — und die Beschleunigung der Energie
erzeugung aus erneuerbaren Quellen könnten erreicht werden, indem nichtfinanzielle Hindernisse für die Planung 
und Genehmigung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien beseitigt, die Produktionskapazitäten für 
nachhaltiges Biomethan erhöht, die Einführung wasserstoffbasierter erneuerbarer Lösungen beschleunigt und gleich
zeitig eine nachhaltige Nutzbarmachung von Biomasse sichergestellt wird. Die Elektrifizierung der wichtigsten 
Eisenbahnstrecken mithilfe von Unionsmitteln ist bereits im Gange oder geplant, wobei allerdings eine Elektrifi
zierung des gesamten Netzes zu einer schnelleren Dekarbonisierung des Verkehrs beitragen würde. Die bereits 
hohen Treibhausgasemissionen aus dem Straßenverkehr sind in den vergangenen Jahren aufgrund der intensiven 
Nutzung größtenteils kraftstoffineffizienter Fahrzeuge weiter gestiegen. Estland ist einer der wenigen Mitgliedstaa
ten, die keine jährlichen Steuern auf Kraftfahrzeuge wie Pkw und leichte Nutzfahrzeuge erheben. Eine Erhöhung der 
Anreize zur Erneuerung des Fahrzeugbestands hin zu weniger umweltschädlichen Fahrzeugen würde den Übergang 
zu einem umweltfreundlicheren Verkehr voranbringen. Die damit einhergehenden Auswirkungen auf einkommens
schwache Fahrzeughalter könnten nötigenfalls durch entsprechende Vorkehrungen abgemildert werden. Der Ener
gieverbrauch könnte durch effizienzorientierte Gebäuderenovierungen mit einem integrierten Ansatz, der Anlagen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen einschließt, gesenkt werden. Im Einklang 
mit dem Ziel „Fit für 55“ müssen die Zielsetzungen in Bezug auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen 
sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz noch ambitionierter gestaltet 
werden. 

(28) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Estland im Rahmen der kohäsionspolitischen 
Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswir
kungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann Estland den 
mit der Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 20 ) eingerichteten Europäischen 
Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt zu 
stärken. 

(29) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 21 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(30) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Estland spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1, 2 und 3 wider — 

EMPFIEHLT, dass Estland 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Finanzpolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig eine 
vorsichtige Haushaltslage zu erreichen;
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( 19 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas und raffinierten Erdölerzeugnissen. Estland 
ist aufgrund des EU-Binnenhandels indirekt von russischen Erdgaseinfuhren abhängig; daher ist davon auszugehen, dass Estland bei 
den Erdgaseinfuhren fast vollständig von Russland abhängig ist. 

( 20 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 21 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 29. Oktober 2021 fest
gelegten Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für 2021- 
2027 vorlegt, um die Verhandlungen mit der Kommission abschließen und anschließend mit der Umsetzung dieser 
Unterlagen beginnen zu können; 

3. die soziale Sicherheit unter anderem durch Ausweitung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld erhöht, insbesondere für 
Personen mit kurzen Beschäftigungsverhältnissen und atypischen Beschäftigungsformen. die Erschwinglichkeit und die 
Qualität der Langzeitpflege verbessert, insbesondere durch Gewährleistung ihrer nachhaltigen Finanzierung und durch 
Integration der Gesundheits- und Sozialdienste; 

4. die Gesamtabhängigkeit von der Einfuhr fossiler Brennstoffe verringert und diese Einfuhr durch beschleunigte Nutzung 
erneuerbarer Energien diversifiziert, unter anderem durch weitere Straffung der Genehmigungsverfahren, Gewährleis
tung von Verbindungsleitungen mit ausreichender Kapazität sowie Verstärkung des eigenen Stromnetzes; die Ener
gieeffizienz, insbesondere von Gebäuden, erhöht, um den Energieverbrauch zu senken; mehr Anstrengungen unter
nimmt, um das Verkehrssystem nachhaltiger zu gestalten, unter anderem durch die Elektrifizierung des Schienennetzes 
und durch verstärkte Anreize zur Förderung eines nachhaltigen und umweltfreundlicheren Verkehrs, einschließlich der 
Erneuerung des Kfz-Bestands. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA

DE 1.9.2022 Amtsblatt der Europäischen Union C 334/51



 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Irlands 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Irlands 2022 

(2022/C 334/07) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die von dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Irland als einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, 
für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch eine Emp
fehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag für 
den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien 
sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung zur 
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet 
von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 3 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 
4. März 2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/ 
55/EG des Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der 
Union sowie das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheits
versorgung, zu Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls weitere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Irlands 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise), aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben im Verhältnis zum 
mittelfristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Irlands 2021 (ABl. C 304 vom 
29.7.2021, S. 28). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität oder anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, die Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 28. Mai 2021 legte Irland der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 seinen 
nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die Aufbau- 
und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien im 
Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 8. September 2021 nahm der 
Rat den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Irlands ( 10 ) an. 
Die Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach 
Artikel 24 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Irland in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, 
im Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 4. Mai 2022 übermittelte Irland sein nationales Reformprogramm 2022 und am 29. April 2022 sein Stabili
tätsprogramm 2022 nach der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wechselseitigen 
Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Irlands über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung 
getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Irland 2022. Darin werden die Fortschritte 
Irlands bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 2019, 2020 
und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Irlands anhand des Aufbau- 
und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht Handlungsbedarf in Bezug 
auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht oder nur teilweise angegangen 
werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Herausforderungen, die sich beispielsweise 
aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem Bericht die Fortschritte Irlands bei der 
Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der Kernziele der Union in den 
Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick auf die Ziele der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für 
Irland vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. In ihrer Analyse gelangte die Kommission 
zu dem Schluss, dass in Irland keine Ungleichgewichte im Zusammenhang mit hoher Privat-, Staats- und Auslands
verschuldung mehr bestehen. Sowohl vor als auch seit Beginn der Pandemie wurden bedeutende Fortschritte bei 
der Verringerung der gesamtstaatlichen und privaten Verschuldung sowie der Nettoauslandsverbindlichkeiten er
zielt.
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( 10 ) Dok. ST 11046/2021 INIT; ST 11046/2021 ADD 1.



 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Irland, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Irland, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, 
mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und gleich
zeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche Defizit 
Irlands 2021 von 5,1 % des BIP im Jahr 2020 auf 1,9 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Irlands unterstütz
te 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 3,3 % des BIP im Jahr 2020 
auf 2,7 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Irland 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit der Empfehlung 
des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 verabschiedeten 
diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden durch Ausgleichsmaß
nahmen kompensiert. Nach den von Eurostat validierten Daten ging der gesamtstaatliche Schuldenstand von 
58,4 % des BIP im Jahr 2020 auf 56,0 % des BIP im Jahr 2021 zurück. 

(14) Das den budgetären Projektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 6,4 % und 2023 bei 
4,4 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 von einem geringeren 
realen BIP-Wachstum von 5,4 % im Jahr 2022 und einem ähnlichen BIP-Wachstum von 4,4 % im Jahr 2023 aus, 
was hauptsächlich auf einen geringeren persönlichen Verbrauch und voraussichtlich geringere Ausfuhren im 
Jahr 2022 zurückzuführen ist. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung davon aus, dass das öffent
liche Gesamtdefizit 2022 auf 0,4 % des BIP zurückgehen wird und sich 2023 in einen Überschuss von 0,2 % 
verwandeln wird. Der Rückgang im Jahr 2022 ist in erster Linie auf starkes Wirtschaftswachstum und die Auf
hebung der meisten Notfallmaßnahmen zurückzuführen. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamt
staatliche Schuldenquote 2022 auf 50,1 % sinken und 2023 weiter auf 46,3 % des BIP zurückgehen. Auf der 
Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die Kommission in ihrer 
Frühjahrsprognose 2022 für 2022 von einem öffentlichen Defizit von 0,5 % des BIP und für 2023 von einem 
Überschuss von 0,4 % aus. Dies steht im Einklang mit dem im Stabilitätsprogramm 2022 prognostizierten Haus
haltssaldo. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer ähnlichen gesamtstaatlichen Schul
denquote von 50,3 % im Jahr 2022 und von 45,5 % im Jahr 2023 aus. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommis
sion zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 6,6 % veranschlagt. 
Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unbe
rücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Irlands einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 2,7 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,6 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,2 % des BIP und für 2023 auf 0,0 % des BIP ge
schätzt ( 12 ). Bei diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um soziale Transferleistungen für ärmere Haus
halte und Kürzungen bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung 
größtenteils befristeter Art. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen 
fortgeführt werden. Einige dieser Maßnahmen — insbesondere die Abzüge von allen privaten Stromverrechnungen 
und die allgemeine Senkung der Verbrauchssteuern — sind nicht zielgerichtet. Auf das öffentliche Defizit wirken 
sich auch die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die nach der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission im Jahr 2022 bei 0,1 % des BIP und 2023 bei 0,1 % des BIP liegen 
dürften ( 13 ). 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Irland, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen Kurs 
zu verfolgen, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, und die 
national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Irland — sobald die wirtschaft
lichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vor
sichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und gleich
zeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern.
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Irlands 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Irlands 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 39). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in seinem Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom Rat 
empfohlen, unterstützend bei – 0,3 % des BIP liegen wird ( 14 ). Irland sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen 
zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen 
mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch 
Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Ver
gleich zu 2021 voraussichtlich stabil bleiben. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investi
tionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 15 ). Daher 
plant Irland, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig 
wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige 
Maßnahmen) im Jahr 2022 einen weitgehend neutralen Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören auch die zusätzlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur Bewältigung 
der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Anstiegs der Energiepreise (0,2 % des BIP). 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit +1,8 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Irland im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen 
zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich stabil bleiben. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 2023 einen 
neutralen Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 17 ). Gleichzeitig wird erwartet, 
dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im 
Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 1,8 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dabei 
sind auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung der gestiegenen Energiepreise (0,2 % 
des BIP) berücksichtigt. 

(19) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll der gesamtstaatliche Haushaltssaldo im Jahr 2024 einen Überschuss 
von 1,2 % des BIP und 2025 von 1,4 % des BIP erreichen. Während der Programmlaufzeit soll das gesamtstaatliche 
Defizit also unter 3 % des BIP bleiben. Diese Projektionen gehen von einer Obergrenze für das Wachstum der 
Kernausgaben von 5 % pro Jahr aus. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schulden
quote bis 2025 sinken, und zwar auf 43,8 % im Jahr 2024 und auf 40,7 % im Jahr 2025. Nach Analyse der 
Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig gering zu sein. 

(20) Das Gesamtdefizit des Rentensystems dürfte langfristig durch den Anstieg der Rentenausgaben von 4,6 % des BIP 
im Jahr 2019 auf 7,6 % im Jahr 2070 zunehmen. Eine unabhängige Rentenkommission gab mehrere Empfeh
lungen ab, um die fiskalische Tragfähigkeit des staatlichen Rentensystems zu stärken. 

(21) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 der genannten Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig 
verstärkender Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, der bis zum 
31. August 2026 abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des 
Europäischen Semesters in seinen Empfehlungen an Irland sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme 
des Aufbau- und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Der Schwerpunkt des 
Plans liegt insbesondere auf Reformen und Investitionen, die den ökologischen und den digitalen Wandel begüns
tigen, sowie der aktiven Unterstützung der Eingliederung in den Arbeitsmarkt und der Weiterqualifizierung. Die 
Investitionen tragen auch dazu bei, durchführungsreife öffentliche Investitionsprojekte vorzuziehen, private Inves
titionen zu unterstützen und direktere Finanzierungsinstrumente zur Stimulierung von Forschung und Innovation 
zu nutzen. Darüber hinaus sieht der Aufbau- und Resilienzplan Reformen in den Bereichen sozialer und erschwing
licher Wohnraum, Renten, Gesundheitsversorgung und regulatorische Hindernisse für das Unternehmertum vor, 
und es werden außerdem Maßnahmen eingeführt, mit denen die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Geldwäsche und aggressiver Steuerplanung teilweise angegangen werden sollen.

DE C 334/56 Amtsblatt der Europäischen Union 1.9.2022 

( 14 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 16 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 
( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(22) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Irlands dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 42 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Irlands, während die Maßnahmen zur 
Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 32 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Irland dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(23) Irland hat die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 18 ) oder die anderen kohäsionspolitischen Programme gemäß der genannten Verordnung noch nicht 
förmlich vorgelegt. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Irland die einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist 
unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren 
Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen 
diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche 
Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass 
die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewo
genen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(24) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Irland mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, die die Kreislaufwirtschaft 
und Abwasser betreffen. Das Abfallaufkommen in Irland liegt beinahe 25 % über dem Unionsdurchschnitt und 
Irland ist damit der fünftgrößte Erzeuger von Siedlungsabfällen pro Kopf in der Union. Die Fortschritte bei der 
Erhöhung der Recyclingquoten haben sich in den letzten Jahren verlangsamt, während die Abfallverbrennung 
erheblich zugenommen hat. Die kreislauforientierte Materialnutzung in Irland lag 2020 bei 1,8 % und damit 
deutlich unter dem Unionsdurchschnitt von 12,8 %. Es werden mehr Anreize und Investitionen benötigt, um 
Irland die Umsetzung einer ehrgeizigeren Strategie für Abfall und Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen und gleich
zeitig die Schaffung übermäßiger Verbrennungskapazitäten zu vermeiden. Es bedarf größerer Anstrengungen, um 
kreislauforientierte Geschäftsmodelle zu unterstützen, die den gesamten Lebenszyklus von Materialien abdecken, 
damit Abfall verringert und der Ressourcenverbrauch gesenkt wird. Trotz einiger Fortschritte bei der Erleichterung 
von Investitionen in die Abwasserbewirtschaftung werden weniger als 50 % des Abwassers in Irland unter Ein
haltung des Unionsrechts behandelt. Die gewichtigste Beeinträchtigung der Qualität von Oberflächengewässern in 
Irland ist auf den Nährstoffüberschuss zurückzuführen, der sowohl durch unbehandeltes Abwasser als auch durch 
die Landwirtschaft entsteht. Es bedarf erheblicher Verbesserungen der Infrastruktur sowie eines solideren Konzepts 
zur Eindämmung der Wasserverschmutzung durch landwirtschaftliche Tätigkeiten. Eine angemessene Abwasser
infrastruktur ist auch entscheidend für die Verbesserung der Lebensqualität und den Gesundheitszustand der 
Bevölkerung. Eine angemessene Abwasserinfrastruktur trägt ferner zur Verbesserung der regionalen Entwicklung 
bei, schafft nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze und wirkt sich positiv auf den Tourismus aus. 

(25) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen.

DE 1.9.2022 Amtsblatt der Europäischen Union C 334/57 

( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(26) Nach Daten aus dem Jahr 2020 führt Irland kein Rohöl oder Erdgas aus Russland ein. Irlands Abhängigkeit von 
russischer Kohle (22 % der Kohleeinfuhren) liegt unter dem Unionsdurchschnitt; allerdings ist auch die Gewichtung 
fester fossiler Brennstoffe im Energiemix (7,6 %) geringer als im Unionsdurchschnitt. Trotz Irlands im Unions
durchschnitt begrenzter Abhängigkeit von russischem Öl und Gas muss Irland aufgrund der derzeitigen geo
politischen Lage und der hohen Energiepreise dringend seine Anstrengungen erhöhen, um die im nationalen 
Energie- und Klimaplan festgelegten Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen. Der Klimaschutzplan Irlands 
enthält das ehrgeizige Ziel, das Energiesystem des Landes bis 2030 umzugestalten. Dies wird es Irland ermöglichen, 
die gesamten Treibhausgasemissionen zwischen 2018 und 2030 um 51 % zu senken. Die notwendigen Reformen 
und die Größenordnung dieses Wandels werden erheblich sein: von der Sicherung der erforderlichen öffentlichen 
und privaten Investitionen bis hin zur fristgerechten Erfüllung der Verpflichtungen. Um die erneuerbaren Ener
giequellen in vollem Umfang nutzen und die Klimaschutzziele Irlands erreichen zu können, ist eine umfassende 
Modernisierung der Energieinfrastruktur Irlands erforderlich. Die Schaffung eines Investitionsrahmens, der dazu 
beiträgt, Investitionen in die ökologische Energiewende zu vereinfachen und entsprechende Anreize schafft, wird 
für die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen von entscheidender Bedeutung sein. Im Planungs- 
und Genehmigungssystem bestehen weiterhin Herausforderungen für erneuerbare Energien, insbesondere in Bezug 
auf die lange Dauer der Baugenehmigungsverfahren und die langwierigen und kostspieligen Einspruchsverfahren. 
Das Planungs- und Genehmigungssystem effizienter zu machen, indem sichergestellt wird, dass in allen Planungs
phasen die notwendigen Ressourcen vorhanden sind, und der Gesamtrahmen gestrafft wird, könnte groß angelegte 
Projekte und gleichzeitig den ökologischen Wandel beschleunigen. Von zentraler Bedeutung für die Verringerung 
von Engpässen und die Verbesserung der Stabilität ist außerdem der Ausbau und die Verstärkung des Stromnetzes 
sowie die Unterstützung der Infrastruktur an wichtigen Standorten. Insbesondere werden neue Verbindungsleitun
gen für die Stromübertragung in die Nachbarländer zu einer größeren Energieversorgungssicherheit beitragen. 
Ferner bedarf es einer größeren Speicherkapazität und der flächendeckenden Einführung von Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus würde die Entwicklung einer nationalen Strategie für erneuerbaren Wasserstoff 
auch dazu beitragen, den Energiemix zu diversifizieren. 

(27) Energieeffizienzmaßnahmen werden bei der Senkung des Energieverbrauchs eine wesentliche Rolle spielen. Hohe 
Energieeinsparungen sind notwendig, um nicht nur Irlands Klimaziele zu erreichen, sondern auch das unionsweite 
Ziel, die Netto-Treibhausgasemissionen um 55 % zu senken. Während der Klimaschutzplan auf dem richtigen Weg 
ist, liegt Irland bislang bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen zurück. Indem Irland den Grundsatz 
„Energieeffizienz an erster Stelle“ anwendet und hohe Energieeinsparungen in Gebäuden anstrebt, könnte es seine 
Abhängigkeit von Energieimporten verringern. Bei einer größeren Anzahl an Elektrofahrzeugen könnte auf im 
Inland erzeugten Strom zurückgegriffen werden, anstatt von Kraftstoffimporten abhängig zu sein. Da der Klima
schutzplan das Ziel von einer Million Elektrofahrzeugen auf irischen Straßen bis 2030 enthält, ist ein deutlicher 
Ausbau elektrischer Ladestationen erforderlich. Damit Irland mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, 
müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des 
Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(28) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Irland im Rahmen der kohäsionspolitischen 
Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswir
kungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann Irland den 
durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 19 ) eingerichteten Europäi
schen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken. 

(29) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 20 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(30) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Irland spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1 und 2 wider —
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( 19 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 20 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

EMPFIEHLT, dass Irland 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; auf den erwarteten Anstieg der alterungsbedingten Rentenausgaben rea
giert, indem es die fiskalische Tragfähigkeit des staatlichen Rentensystems sicherstellt; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 8. September 2021 fest
gelegten Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für 2021- 
2027 übermittelt, um die Verhandlungen mit der Kommission abschließen und sodann mit ihrer Umsetzung beginnen 
zu können; 

3. seine Anstrengungen gezielt auf die Förderung der Kreislaufwirtschaft richtet; Infrastrukturen und Strategien zur 
Vermeidung von Abfällen und zur Erhöhung des Anteils, der wiederverwendet und recycelt wird, sowie ein wirk
sameres System für die getrennte Sammlung von recyclingfähigem Abfall, einschließlich biologisch abbaubarer Abfälle, 
entwickelt; sicherere und sauberere Abwasserkreisläufe fördert; 

4. die Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert; den Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere der 
Offshore-Windkraft, beschleunigt, unter anderem durch die Einführung von Reformen zur Verbesserung der Effizienz 
des Planungs- und Genehmigungssystems, insbesondere durch die Verkürzung der Verfahrensdauer; die Energieinfra
struktur modernisiert, einschließlich der Speicherinfrastruktur, und die Netzstabilität verbessert; die schnelle Umsetzung 
umfassender Gebäudesanierungen sicherstellt; die Elektrifizierung des Verkehrs beschleunigt, unter anderem durch die 
Schaffung von Ladeinfrastruktur. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Griechenlands 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Griechenlands 2022 

(2022/C 334/08) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 
auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Griechenland als einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die 
eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch eine Empfehlung für 
eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag für den Gemein
samen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der 
Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat nahm am 5. April 2022 die Emp
fehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für das Euro-Währungs
gebiet von 2022“) und am 14. März 2022 den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht an.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 3 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) zum Stabilitätsprogramm 
Griechenlands 2021 wird der haushaltspolitische Gesamtkurs derzeit am besten als Veränderung der Primärausga
ben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Sofortmaßnahmen aufgrund der 
COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus der Aufbau- und Resi
lienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittelfristigen Potenzial
wachstum gemessen ( 8 ). Neben dem haushaltspolitischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die nationale 
Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit dem öko
logischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) laufen
den Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Sofortmaßnahmen 
aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Griechenlands 2021 
(ABl. C 304 vom 29.7.2021, S. 33). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum haushaltspolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen 
der Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden haushaltspolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen haushaltspolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 27. April 2021 legte Griechenland der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2021/241 seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die 
Kommission die Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen 
Bewertungsleitlinien im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 
13. Juli 2021 nahm der Rat den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienz
plans Griechenlands ( 10 ) an. Die Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch 
die Kommission nach Artikel 24 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Griechenland in zufrieden
stellender Weise die einschlägigen, im Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte 
erreicht hat. Eine zufriedenstellende Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und 
Zielwerten nicht wieder abgewichen wurde. 

(10) Am 30. April 2022 übermittelte Griechenland im Einklang mit Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 sein 
nationales Reformprogramm 2022 und am 29. April 2022 sein Stabilitätsprogramm 2022. Um wechselseitigen 
Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Griechenlands über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans 
Rechnung getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Griechenland 2022. Darin werden die 
Fortschritte Griechenlands bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der 
Jahre 2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Griechen
lands anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht oder 
nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Herausforderun
gen, die sich beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem Bericht die 
Fortschritte Griechenlands bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der 
Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick 
auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für 
Griechenland vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. Die Kommission stellte in Griechen
land übermäßige makroökonomische Ungleichgewichte fest. Vor dem Hintergrund eines geringen Potenzialwachs
tums und einer hohen Arbeitslosigkeit ergeben sich Schwachstellen aus einem hohen gesamtstaatlichen Schulden
stand, dem unvollständigen Abbau der außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte und einem hohen Bestand an 
notleidenden Krediten.
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( 10 ) Dok. ST 10152/2021.



 

(13) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Griechenlands erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im 
Vertrag festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg. Dem Bericht zufolge wurde 
das Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht 
vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im 
Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen. 

(14) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Griechenland, im Einklang mit der allgemeinen 
Ausweichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19- 
Pandemie wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner 
empfahl er Griechenland, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, 
die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewähr
leisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamt
staatliche Defizit Griechenlands 2021 von 10,2 % des BIP im Jahr 2020 auf 7,4 % zurück. Die fiskalpolitische 
Reaktion Griechenlands unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen 
von 7,6 % des BIP im Jahr 2020 auf 7,2 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Griechenland 2021 getroffenen 
Maßnahmen stehen mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den 
Jahren 2020 und 2021 verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren befristet oder 
wurden durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Nach den von Eurostat validierten Daten ging der gesamt
staatliche Schuldenstand von 206,3 % des BIP im Jahr 2020 auf 193,3 % im Jahr 2021 zurück. 

(15) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario ist 
2022 realistisch und 2023 positiv. Nach dem Stabilitätsprogramm 2022 dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 
3,1 % und 2023 bei 4,8 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission von einem 
höheren realen BIP-Wachstum von 3,5 % im Jahr 2022 und von einem geringeren realen BIP-Wachstum von 3,1 % 
im Jahr 2023 aus. Der Unterschied zwischen den Prognosen ist hauptsächlich auf die unterschiedlichen Annahmen 
über das Tempo der Inanspruchnahme von Unionsmitteln sowie auf die Auswirkungen der militärischen Aggres
sion Russlands gegen die Ukraine, insbesondere auf den privaten Verbrauch, zurückzuführen. In ihrem Stabilitäts
programm 2022 geht die Regierung davon aus, dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 4,4 % des BIP und 
2023 auf 1,4 % des BIP zurückgehen wird. Der Rückgang im Jahr 2022 ist in erster Linie auf die anhaltende 
Erholung der Wirtschaftstätigkeit und die Aufhebung der meisten Notfallmaßnahmen zurückzuführen. Dem Sta
bilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 180,2 % stark sinken und 2023 
weiter auf 168,6 % des BIP zurückgehen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen 
Maßnahmen geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem 
öffentlichen Defizit von 4,3 % bzw. 1,0 % des BIP aus. Dies steht weitgehend im Einklang mit dem im Stabilitäts
programm 2022 prognostizierten Defizit. Ungeachtet des unterschiedlichen Wachstums des realen BP geht die 
Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 von einem dynamischeren Preis- und Lohnwachstum sowohl für 
2022 als auch für 2023 aus, wodurch höhere Einnahmen aus der Besteuerung von persönlichem Einkommen 
prognostiziert werden. Die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission geht von einer höheren gesamtstaatlichen 
Schuldenquote von 185,7 % im Jahr 2022 und von 180,4 % im Jahr 2023 aus. Die Differenz ist auf unterschied
liche Schätzungen der Differenzen zwischen Kassensaldo und Haushaltssaldo auf der Grundlage der perioden
gerechten Rechnungslegung sowie auf unterschiedliche Annahmen bezüglich der Nettovermögensbildung zurück
zuführen. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im 
Zehn-Jahres-Durchschnitt derzeit auf – 0,3 % veranschlagt. Allerdings spiegelt diese Schätzung teilweise den ver
gangenen Zeitraum wider, in dem Griechenlands Wirtschaft eine schwere Rezession durchlief, und lässt die Aus
wirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachs
tum Griechenlands einen Schub verleihen können. 

(16) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 7,2 % des BIP im Jahr 2021 auf 1,8 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 1,1 % des BIP geschätzt und sollen im Jahr 2023 keine 
Auswirkungen auf den öffentlichen Haushalt haben, weil sie dann auslaufen sollen ( 12 ). Diese Auswirkungen auf das 
Defizit werden teilweise durch höhere Einnahmen aus den Emissionszertifikaten ausgeglichen. Bei diesen Maß
nahmen handelt es sich hauptsächlich um Subventionen für Energieverbraucher, soziale Transferleistungen
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Griechenlands 2020 mit einer Stellungnahme des Rates 
zum Stabilitätsprogramm Griechenlands 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 46). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben.



 

für ärmere Haushalte und Kürzungen bei indirekten Steuern auf Verkehrsleistungen. Diese Maßnahmen sind laut 
Ankündigung befristeter Art. Nach der Vorlage des Stabilitätsprogramms Griechenlands und dem Stichtag der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission kündigte die Regierung ein neues Maßnahmenpaket für 2022 an, mit 
dem die Folgen der gestiegenen Energiepreise bewältigt werden sollen. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch 
bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten 
für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 
der Kommission für 2022 auf 0,1 % des BIP und für 2023 auf 0,1 % des BIP projiziert werden ( 13 ). 

(17) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Griechenland, im Jahr 2022 die Aufbau- und Resi
lienzfazilität zu nutzen, um zusätzliche Investitionen zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren, und gleich
zeitig eine vorsichtige Haushaltspolitik zu verfolgen. Auch die national finanzierten Investitionen sollte Griechen
land aufrechterhalten. Überdies empfahl der Rat Griechenland — sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies 
zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu 
erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und gleichzeitig die Investitionen zu 
erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(18) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Griechenlands Stabi
litätsprogramm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs unterstüt
zend bei -3,3 % des BIP liegen wird ( 14 ). Griechenland sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung 
der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe der Aufbau- 
und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 voraus
sichtlich um 0,2 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investi
tionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,8 BIP-Prozentpunkten zum haushaltspolitischen Kurs leisten ( 15 ). 
Daher plant Griechenland, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. 
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue ein
nahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 2,2 BIP-Prozentpunkten zum haushalts
politischen Gesamtkurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag schließt die zusätzlichen Auswirkungen 
von Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Anstiegs der Energiepreise (0,6 % 
des BIP) sowie die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP) ein, 
während die gestiegenen Aufwendungen für Renten und Sozialleistungen (0,6 % des BIP) ebenfalls zur Zunahme 
der laufenden Nettoausgaben beitragen dürften. Nach der Prognose der Kommission werden diskretionäre Maß
nahmen nicht vollständig durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. 

(19) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit +1,5 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Griechenland im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 0,3 BIP-Prozentpunkte zurückgehen, was die Anlaufphase des neuen Programmplanungszeit
raums anderer Unionfonds widerspiegelt. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 
2023 einen expansiven Beitrag von 0,6 BIP-Prozentpunkten zum haushaltspolitischen Kurs leisten ( 17 ). Gleichzeitig 
wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige 
Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 1,7 BIP-Prozentpunkten zum haushaltspolitischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung 
des Anstiegs der Energiepreise in Höhe von 1,1 % des BIP. 

(20) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 0,4 % des 
BIP und bis 2025 auf 0,1 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit während der Programm
laufzeit unter 3 % des BIP bleiben. Diese Projektionen gehen davon aus, dass sich die wirtschaftliche Erholung 
fortsetzen wird, und berücksichtigen die Verlängerung der wachstumsfreundlichen Senkung des Solidaritäts
zuschlags, der zusätzlich zur Einkommensteuer erhoben wird, und der Sozialbeiträge. Dem Stabilitätsprogramm 
2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote weiter sinken, und zwar auf 155,2 % im Jahr 2024 und auf 
146,5 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittel
fristig hoch zu sein.
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( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden. 

( 14 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 16 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 
( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(21) Aufbauend auf den im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans durchgeführten Reformen könnten Änderungen 
des griechischen Rahmens für die Steuerpolitik dazu beitragen, die Investitionslücke zu schließen. Insbesondere 
könnte die Einführung einer umfassenderen Regelung für Steuervorbescheide die Rechtssicherheit für Investoren 
erhöhen und die laufenden Bemühungen um eine Vereinfachung des Steuersystems verstärken. Darüber hinaus 
könnte, aufbauend auf bewährten Verfahren aus anderen Mitgliedstaaten, eine Überprüfung der bestehenden jähr
lichen Pauschalbesteuerungsregelung für Selbstständige (neben der Einkommensteuer) die Struktur der steuerlichen 
Belastung Selbstständiger verbessern, die freiwillige Einhaltung der Steuervorschriften fördern und Investitionen 
unterstützen. Griechenland unternimmt weiterhin Schritte zur Modernisierung seiner öffentlichen Verwaltung, aber 
deren Gesamtleistung ist nach wie vor gering, was zum Teil auf die Herausforderung zurückzuführen ist, hoch 
qualifiziertes Personal anzuziehen und aufrechtzuerhalten. Der Aufbau- und Resilienzplan enthält Maßnahmen zur 
Verbesserung der Effizienz der öffentlichen Verwaltungen mit besonderem Augenmerk auf einer Verbesserung der 
digitalen Dienste. Neben den Maßnahmen, die Teil des Aufbau- und Resilienzplans sind, macht Griechenland 
Fortschritte bei der Einrichtung eines integrierten Personalverwaltungssystems mit digitalen Organisationsplänen 
für Einrichtungen des öffentlichen Sektors und Stellenbeschreibungen für alle derzeit vorhandenen Stellen. Dies 
dürfte die Zuweisung von Ressourcen entsprechend dem ermittelten und vorrangigen Bedarf erleichtern. Während 
die Zahl der Beamten auf Lebenszeit dank der nach wie vor geltenden Regel der einmaligen Einstellung weitgehend 
stabil geblieben ist, ist die Zahl der Bediensteten auf Zeit seit 2018 um fast 25 % gestiegen. Der Anstieg der Größe 
der öffentlichen Verwaltung könnte die Bemühungen um eine Annäherung der Lohnsumme Griechenlands (bezo
gen auf das BIP) an den Unionsdurchschnitt umkehren. Über das fiskalische Risiko hinaus könnte dies angesichts 
der Tatsache, dass das Auswahlverfahren für Stellen auf Zeit nicht so gründlich ist wie bei Dauerplanstellen, die 
Integrität des neuen Auswahlverfahrens für Beamte auf Lebenszeit beeinträchtigen. Mit der Beibehaltung der Eins- 
zu-Eins-Regel bei der Neubesetzung von unbefristeten Stellen, die durch die Festlegung einer ab 2022 geltenden 
Obergrenze für Zeitbedienstete ergänzt wurde, wird ein Gesamtrahmen geschaffen, mit dem die zentrale Steuerung 
von Einstellungen gestärkt und die Personalstärke wieder dem Niveau vor der Pandemie angenähert werden kann. 

Ist der erwartete Personalabbau erreicht, so könnte dies für bestimmte Stellen und Einrichtungen, die als kritisch 
eingestuft werden und in denen die öffentliche Verwaltung Schwierigkeiten hat, qualifiziertes Personal zu gewinnen 
und zu halten, eine Anpassung der Dienstbezüge ermöglichen. Dies könnte bedeuten, dass die Stellenbeschreibung 
mit einer ergänzenden Vergütungstabelle verknüpft oder dass für bestimmte öffentliche Stellen (z. B. Marktregu
lierungsstellen) eine eigene Vergütungstabelle eingeführt wird, da solche systematischen Ansätze die einheitliche 
Vergütungstabelle nicht gefährden und mit einer umsichtigen Finanzpolitik vereinbar sind. Schließlich enthält der 
Aufbau- und Resilienzplan zwar Maßnahmen zur Stärkung aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, doch 
besteht noch Spielraum für weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von jungen Men
schen und Frauen zur Unterstützung eines integrativen Arbeitsmarkts, der auf mehr und besseren Arbeitsplätzen 
gründet. 

(22) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an Griechenland sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des 
Aufbau- und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Diese Empfehlungen 
betreffen insbesondere die Qualität und Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen, die Zugänglichkeit und Wider
standsfähigkeit des Gesundheitssystems, aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Maßnahmen zur Unterstützung 
öffentlicher Investitionen in Bildung, Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit, Forschung und Entwicklung, 
sichere(n), smarte(n), nachhaltige(n) und widerstandsfähige(n) Verkehr und Logistik, saubere und effiziente Energie
erzeugung und -nutzung, einschließlich Projekten im Bereich erneuerbare Energie und Verbundprojekte, Umwelt
infrastruktur, Stadtsanierung und den digitalen Wandel der öffentlichen Verwaltung und der Unternehmen. Der 
Aufbau- und Resilienzplan umfasst auch eine große Anzahl von Maßnahmen zur Bewältigung von Herausforde
rungen im Hinblick auf die haushaltspolitische Struktur, die Sozialfürsorge, die Finanzstabilität, Arbeits- und 
Produktmärkte sowie die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung — all dies zur Nachverfolgung, Erweiterung 
und Ergänzung von für die Zeit nach dem Abschluss des Programms eingegangenen Verpflichtungen. Der Aufbau- 
und Resilienzplan enthält auch Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Förderung pri
vater Investitionen durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und die Vereinfachung des 
rechtlichen Rahmens. Diese Reformen werden durch eine Darlehensfazilität ergänzt, die Anreize für private In
vestitionen in transformative Wirtschaftssektoren schaffen soll, einschließlich des ökologischen und des digitalen 
Wandels. 

(23) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Griechenlands dürften der ökologische und der digitale 
Wandel weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen 
wird, entspricht 37,5 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Griechenlands, während die 
Maßnahmen zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 23,3 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und 
Resilienzplans ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den
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einschlägigen Etappenzielen und Zielwerten wird Griechenland dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch 
zu überwinden und gleichzeitig seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und 
anderer einschlägiger Interessenträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie 
anderer, nicht im Aufbau- und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen 
nach wie vor wichtig, da nur so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet 
werden kann. 

(24) Der Aufbau- und Resilienzplan Griechenlands enthält einen umfassenden Managementrahmen für die Koordinie
rung, Durchführung und Überwachung der Investitions- und Reformmaßnahmen. Die tatsächliche Umsetzung des 
Aufbau- und Resilienzplans hängt jedoch entscheidend von der Verwaltungs- und Durchführungskapazität der 
durchführenden Stellen ab und sollte aufmerksam verfolgt werden. Von den technischen Diensten der regionalen 
und lokalen Verwaltung, einschließlich kommunalen Unternehmen, wird erwartet, dass sie zur Umsetzung einer 
Reihe von Komponenten beitragen; ihre Verwaltungskapazitäten sind insbesondere in kleineren Gemeinden in der 
Regel eingeschränkt, und es wäre wichtig, dass bei Bedarf zusätzliche Unterstützung durch die zentrale Ebene 
bereitgestellt wird. Die Einhaltung strenger Zeitpläne, die rasche Reaktion auf Blockaden und die Suche nach 
Lösungen werden für die reibungslose Umsetzung des Aufbau- und Resilienzplans von entscheidender Bedeutung 
sein. Eine hochrangige interministerielle Arbeitsgruppe zur Beseitigung von Engpässen könnte nützlich sein. Was 
schließlich die Gesamtkoordinierung betrifft, so wird der Agentur für die Aufbau- und Resilienzfazilität, die Teil des 
Finanzministeriums ist, eine Schlüsselrolle zukommen, und es wird erwartet, dass ihr ausreichende Ressourcen 
zugewiesen werden, während die enge Zusammenarbeit zwischen der Agentur für die Aufbau- und Resilienzfazi
lität und dem Generalsekretariat für Koordination, das für die Koordinierung der Reformmaßnahmen zuständig ist, 
von wesentlicher Bedeutung ist. 

(25) Die Kommission hat die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 18 ) 
vorgesehene Partnerschaftsvereinbarung mit Griechenland am 29. Juli 2021 genehmigt. Im Oktober und Novem
ber 2021 legte Griechenland der Kommission seine 21 kohäsionspolitischen Programme vor. Im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2021/1060 hat Griechenland die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Pro
grammplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigt. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der 
finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei 
gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds 
und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resi
lienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen 
zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung 
beseitigt werden. 

(26) Nach dem erfolgreichen Abschluss des Finanzhilfeprogramms des Europäischen Stabilitätsmechanismus im Jahr 
2018 unterliegt Griechenland gemäß der Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Parlaments und des Rates ( 19 ) der 
verstärkten Überwachung. Die verstärkte Überwachung diente dazu, die Umsetzung der spezifischen Zusagen, die 
Griechenland der Euro-Gruppe am 22. Juni 2018 zur Vollendung wichtiger im Rahmen des Programms einge
leiteter Strukturreformen abgegeben hat, zu beobachten. Die Umsetzung dieser Verpflichtungen innerhalb der 
vereinbarten Fristen bis Mitte 2022 bilden die Grundlage für Entschuldungsmaßnahmen; Griechenland befindet 
sich nun im letzten Jahr dieses Verfahrens. Wie aus dem am 23. Mai 2022 veröffentlichten 14. Bericht über eine 
verstärkte Überwachung hervorgeht, hat Griechenland trotz der durch die Pandemie und jüngst der durch die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine bedingten schwierigen 
Umstände den Großteil seiner politischen Verpflichtungen wirksam umgesetzt, wodurch die Widerstandsfähigkeit 
der griechischen Wirtschaft verbessert und ihre finanzielle Stabilität gestärkt wurde. Einige Elemente sind jedoch 
noch zu vervollständigen. Dies gilt insbesondere für die Fertigstellung des nationalen Katasters, das das Geschäfts
klima in Griechenland weiter verbessern würde. In den letzten Jahren wurden erhebliche Fortschritte erzielt, und 
das vollständige Kataster soll bis Dezember 2022 fertiggestellt sein. Die Umsetzung des Katasters wurde durch die 
EU-Strukturfonds unterstützt. In jüngerer Zeit bietet die Aufbau- und Resilienzfazilität Unterstützung bei der 
Digitalisierung von Registrierungen und Urkunden über Eigentumsrechte. Im Rahmen des Katasterprojekts muss 
Griechenland auch die Katasterkartierung, die Inbetriebnahme der Katasteragentur und die Ratifizierung der Wald
karten für das gesamte Land abschließen.
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

( 19 ) Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über den Ausbau der wirtschafts- 
und haushaltspolitischen Überwachung von Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden Schwierigkeiten in Bezug 
auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind (ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 1).



 

(27) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Griechenland mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, die die Gesundheits
versorgung betreffen. Zuzahlungen in Griechenland sind nach wie vor hoch und machen mehr als ein Drittel der 
gesamten Gesundheitsausgaben (35 %) aus ( 20 ). Diese stehen weitgehend mit Zuzahlungen für Arzneimittel und 
Direktzahlungen für Dienstleistungen außerhalb des Leistungspakets in Verbindung. Dies wiederum steht mit den 
nach wie vor (im Vergleich zum Unionsdurchschnitt) relativ hohen öffentlichen Ausgaben für Arzneimittel und 
den (im Vergleich zum Unionsdurchschnitt) relativ niedrigen Ausgaben für die therapeutische Versorgung, ins
besondere für ambulante Patienten, im Zusammenhang. Durch ein gut funktionierendes System der medizinischen 
Grundversorgung, das die gesamte Bevölkerung abdeckt und über eine wirksame hausarztzentrierte Versorgung 
verfügt, können Effizienz und Zugang zu Gesundheitsgütern und -dienstleistungen verbessert werden. In diesem 
Zusammenhang wird die vollständige Umsetzung der Änderungen des Systems der medizinischen Grundversor
gung, die voraussichtlich im Rahmen der verstärkten Überwachung angenommen werden, für ein gut funktionie
rendes Gesundheitssystem von entscheidender Bedeutung sein. Die Reform knüpft an frühere Bemühungen um die 
Schaffung eines umfassenden Systems der medizinischen Grundversorgung an, die jedoch mit Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung konfrontiert waren. Zu diesem Zweck wird es von entscheidender Bedeutung sein, die Zahl der 
verfügbaren Hausärzte zu erhöhen, um eine vollständige Abdeckung der Bevölkerung zu erreichen, und die 
Registrierung der Bevölkerung wird der Schlüssel zur Gewährleistung eines angemessenen und gleichberechtigten 
Zugangs der Bevölkerung zur Gesundheitsversorgung sein. 

(28) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(29) Gemäß den Daten für das Jahr 2020 machen Öl und Gas 50 % bzw. 24 % des griechischen Energiemixes aus. Die 
Abhängigkeit Griechenlands von Russland sowohl bei seinen Öl- als auch bei seinen Erdgaseinfuhren liegt leicht 
unter dem Unionsdurschnitt mit 18 % (verglichen mit dem Unionsdurchschnitt von 26 %) bei Rohöl ( 21 ) und 39 % 
(verglichen mit 44 %) bei Gas ( 22 ). 87 % seiner Kohleimporte stammen aus Russland, aber eine große Menge 
Braunkohle stammt aus dem Inland. Um die Gasabhängigkeit von Russland zu verringern und den Energiemix 
weg von fossilen Brennstoffen zu diversifizieren — was auch die Erfüllung der Verpflichtung, die gesamte Strom
erzeugung aus Braunkohle bis 2028 schrittweise einzustellen, umfasst — könnte eine Reihe von Maßnahmen 
weiterverfolgt werden, die auf den Investitionen und Reformen, die Teil des Aufbau- und Resilienzplans Griechen
lands sind, aufbauen und über diese hinausgehen. Griechenland könnte einen zügigeren Ausbau erneuerbarer 
Energien betreiben und die Einrichtung einer organisierten Marktplattform beschleunigen, die bilaterale Bezugs
verträge für aus erneuerbaren Energiequellen gewonnenen Strom ermöglicht. Die im Aufbau- und Resilienzplan 
Griechenlands vorgesehenen Reformen von Genehmigungsverfahren werden Hindernisse für Investitionen im 
Bereich der erneuerbaren Energien reduzieren. Griechenland kann insbesondere in griechischen Häfen mit dem 
Ausbau einer Wasserstoffinfrastruktur beginnen, mit der der Transport von Wasserstoff erleichtert wird. Geplante 
Infrastrukturinvestitionen der Netzbetreiber könnten beschleunigt und ausgeweitet werden, insbesondere im Hin
blick auf die Errichtung von Umspannwerken. Darüber hinaus könnte die durchschnittliche Zeit, die die Netz
betreiber benötigen, um die Bedingungen für den Anschluss neuer Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien 
zu verarbeiten und fertigzustellen, verkürzt werden. Zusätzliche Stromverbindungsleitungen zu den Nachbarlän
dern würden es ermöglichen, mehr Energie aus erneuerbaren Quellen in das Netz aufzunehmen. Griechenland 
muss die Diversifizierung seiner Gasrouten beschleunigen, indem es die in einer fortgeschrittenen Phase bestehen
den Investitionen rasch zum Abschluss bringt. 

Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und Netzinvestitionen nach Möglichkeit zukunftssicher zu gestalten, 
damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit langfristig nachhaltig sind. Griechenland könnte 
außerdem den Umfang und die Ambitionen bestehender Energiesparmaßnahmen erweitern und die hohe Energie
armut (17,1 % im Jahr 2020) verringern, wozu gegebenenfalls auch Mittel aus den Fonds der Kohäsionspolitik 
eingesetzt werden können, z. B. zur Sanierung des Gebäudebestands. Bestehende Markthindernisse, die den Umfang
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( 20 ) Zahlen aus dem Jahr 2019 und Teil des länderspezifischen Gesundheitsprofils der OECD („State of Health in the EU, Greece: Country 
Health Profile“, OECD, 2021, https://www.oecd.org/health/greece-country-health-profile-2021-4ab8ea73-en.htm). 

( 21 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Rohöl. Grundlage für die Gesamteinfuhren für den 
EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Griechenland umfassen die Gesamteinfuhren auch Einfuhren aus Mitglied
staaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse. Ein bedeutender Teil der gesamten Öleinfuhren Griechenlands entfällt auf 
Raffinerieeinsatzmaterial. Für diese ist Griechenland in hohem Maße von russischen Einfuhren abhängig, da 86 % des gesamten 
Raffinerieeinsatzmaterials aus Russland stammt. 

( 22 ) Eurostat (2020), Anteil der russischen Einfuhren an den Gesamteinfuhren von Erdgas und Steinkohle. Grundlage für die Gesamt
einfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Griechenland umfassen die Gesamteinfuhren auch 
Einfuhren aus Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse.

https://www.oecd.org/health/greece-country-health-profile-2021-4ab8ea73-en.htm


 

von Renovierungen für bestimmte Segmente einschränken, könnten durch gezielte rechtliche und finanzielle 
Anreize abgebaut werden. Damit Griechenland mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, müssen die 
Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der 
erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. Darüber hinaus muss die Dekar
bonisierung des nach wie vor stark vom Erdöl abhängigen Verkehrssektors beschleunigt werden, indem eine 
nachhaltige Mobilität, einschließlich öffentlicher Verkehrs- und Eisenbahnprojekte, gefördert wird. 

(30) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Griechenland im Rahmen der kohäsions
politischen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Griechenland den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 23 ) einge
richteten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken. 

(31) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 24 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(32) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Griechenland spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1 und 2 wider. 

(33) Vor dem Hintergrund der eingehenden Überprüfung durch die Kommission und ihrer Bewertung analysierte der 
Rat das nationale Reformprogramm 2022 und das Stabilitätsprogramm 2022. Seine Empfehlungen nach Artikel 6 
der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 spiegeln sich in den Empfehlungen 1, 2 und 4 wider. Die Empfehlungen 1 
und 2 tragen auch zur Umsetzung der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022, insbesondere der 
ersten, zweiten und vierten Euro-Währungsgebiet-Empfehlung, bei. Die in den Empfehlungen 1 und 2 genannten 
fiskalischen Maßnahmen tragen unter anderem dazu bei, Ungleichgewichte im Zusammenhang mit dem hohen 
gesamtstaatlichen Schuldenstand und dem unvollständigen Abbau außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte zu be
seitigen, und erleichtern gleichzeitig Maßnahmen gegen die hohe Arbeitslosigkeit und das geringe Potenzialwachs
tum. Die in Empfehlung 4 genannten Maßnahmen tragen unter anderem dazu bei, die längerfristig mit einer hohen 
Auslandsverschuldung verbundenen Schwachstellen anzugehen — 

EMPFIEHLT, dass Griechenland 2022 und 2023 

1. für eine vorsichtige Haushaltspolitik im Jahr 2023 sorgt, insbesondere indem das Wachstum der national finanzierten 
laufenden Primärausgaben unter dem mittelfristigen potenziellen Wirtschaftswachstum gehalten wird, unter Berück
sichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstützung für die vom Energiepreisanstieg besonders be
troffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden 
Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den 
digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berücksichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter ande
rem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine 
Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und gleichzeitig 
durch eine schrittweise Konsolidierung, durch Investitionen und Reformen einen glaubwürdigen und schrittweisen 
Schuldenabbau und eine mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten; auf im Rahmen des 
Aufbau- und Resilienzplans durchgeführte Reformen aufbaut, die Investitionsfreundlichkeit des Steuersystems durch 
Einführung einer umfassenderen Regelung für Steuervorbescheide weiter verbessert und die Struktur der steuerlichen 
Belastung Selbstständiger überprüft; die Effizienz der öffentlichen Verwaltung wahrt, und dabei sicherstellt, dass 
Arbeitskräfte mit den richtigen Kompetenzen gewonnen werden und die Übereinstimmung mit der einheitlichen 
Vergütungstabelle wahrt;
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( 23 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 24 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterla
gen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch abschließt, um mit deren Umsetzung beginnen zu können; die noch 
ausstehenden Reformen, die im Rahmen der verstärkten Überwachung vorangetrieben wurden, einschließlich der 
Katasterreform, abschließt; 

3. zur Gewährleistung eines angemessenen und gleichberechtigten Zugangs zur Gesundheitsversorgung die Umsetzung 
der Reform der medizinischen Grundversorgung im Einklang mit dem im Rahmen der verstärkten Überwachung 
geänderten Regelwerk abschließt, einschließlich der Ausstattung aller Einrichtungen der medizinischen Grundversor
gung mit Personal, der Umsetzung der Registrierung der Bevölkerung und der Einführung einer wirksamen hausarzt
zentrierten Versorgung durch Allgemeinmediziner; 

4. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert und die Einfuhren fossiler Brennstoffe diversifiziert, 
indem es den Einsatz erneuerbarer Energien und den Ausbau einer Infrastruktur, die erneuerbaren Wasserstoff er
möglicht, beschleunigt; darüber hinaus die Abhängigkeit angeht, indem es ausreichende Kapazitäten der Stromnetze 
und -verbünde sowie der Gasverbindungsleitungen sicherstellt und die Gasversorgungswege diversifiziert; den Rahmen 
für den Markt für Energiedienstleistungen verstärkt und die Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz mithilfe 
von Reformen und Marktanreizen zur Förderung der Dekarbonisierung des Bausektors und des Verkehrssektors, 
insbesondere durch die Förderung der Elektromobilität, intensiviert. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Spaniens 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Spaniens 2022 

(2022/C 334/09) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Spanien als einer der Mitgliedstaaten genannt 
wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch eine 
Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag 
für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leit
linien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung 
zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet 
von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 3 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 
4. März 2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 
2001/55/EG des Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht 
in der Union sowie das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesund
heitsversorgung, zu Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den Artikeln 
14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; hinzu 
kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, aktuali
sierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Spaniens 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Nothilfemaß
nahmen aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Spaniens 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 38). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 30. April 2021 legte Spanien der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat den 
Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Spaniens ( 10 ) an. Die Freigabe 
der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 Absatz 5 
der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Spanien in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im Durchfüh
rungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende Erfüllung 
setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen wurde. 

(10) Am 30. April 2022 übermittelte Spanien sein nationales Reformprogramm 2022 und am 29. April 2022 sein 
Stabilitätsprogramm 2022 nach der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wech
selseitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Spaniens über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung 
getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Spanien 2022. Darin werden die Fort
schritte Spaniens bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jah
re 2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Spaniens 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem 
Bericht die Fortschritte Spaniens bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung 
der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im 
Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für 
Spanien vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. In ihrer Analyse gelangte die Kommission 
zu dem Schluss, dass in Spanien Ungleichgewichte bestehen. Vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit betreffen 
die Schwachstellen insbesondere eine hohe Auslands-, Staats- und Privatverschuldung und sind grenzüberschreitend 
von Bedeutung.
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( 10 ) ST 10150/21 INIT und ST 10150/21 ADD 1 REV 2.



 

(13) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Spaniens erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg. Dem Bericht zufolge wurde das 
Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht vor
geschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im 
Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen. 

(14) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Spanien, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Spanien, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, 
und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche 
Defizit Spaniens 2021 von 10,3 % des BIP im Jahr 2020 auf 6,9 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Spaniens 
unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 3,9 % des BIP im 
Jahr 2020 auf 2,8 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Spanien 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit der 
Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 
verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden durch 
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Gleichzeitig waren einige der von der Regierung im Zeitraum 2020-2021 
ergriffenen diskretionären Maßnahmen nicht befristet und wurden nicht durch Ausgleichsmaßnahmen kompen
siert, hauptsächlich laufende Transfers an Regionen zur Deckung des neuen Bedarfs im Gesundheitswesen. Nach 
den von Eurostat validierten Daten ging der gesamtstaatliche Schuldenstand von 120,0 % des BIP im Jahr 2020 auf 
118,4 % des BIP im Jahr 2021 zurück. 

(15) Das den budgetären Projektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 4,3 % und 2023 bei 
3,5 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission von einem geringeren realen 
BIP-Wachstum von 4,0 % im Jahr 2022 und von 3,4 % im Jahr 2023 aus. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht 
die Regierung davon aus, dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 5,0 % des BIP und 2023 auf 3,9 % des BIP 
zurückgehen wird. Der Rückgang im Jahr 2022 ist in erster Linie auf das starke Wirtschaftswachstum, den Anstieg 
der Steuereinnahmen und die Aufhebung der meisten Notfallmaßnahmen zurückzuführen. Dem Stabilitätspro
gramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 115,2 % sinken und 2023 weiter auf 
112,4 % des BIP zurückgehen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maß
nahmen geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffent
lichen Defizit von 4,9 % bzw. 4,4 % des BIP aus. Dies steht im Einklang mit dem im Stabilitätsprogramm 2022 
prognostizierten Defizit. Die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission geht von einer ähnlichen gesamtstaatlichen 
Schuldenquote von 115,1 % im Jahr 2022 und von 113,7 % im Jahr 2023 aus. Die Differenz ist zum Teil auf das 
für 2023 prognostizierte höhere Primärdefizit zurückzuführen. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zu
folge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 0,8 % veranschlagt. Diese 
Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberück
sichtigt, die dem Potenzialwachstum Spaniens einen Schub verleihen können. 

(16) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 2,8 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,4 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,4 % des BIP und für 2023 auf 0,0 % des BIP ge
schätzt ( 12 ). Bei diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um soziale Transferleistungen für Haushalte, 
Kürzungen bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch, Subventionen für die Energieerzeugung und Trans
ferleistungen für betroffene Industriezweige. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. Sollten die 
Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser Maß
nahmen — insbesondere die Aussetzung der Energieerzeugungssteuer oder die Senkung der Sondersteuer auf 
Strom — sind nicht zielgerichtet. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den vorübergehenden 
Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 
auf 0,1 % des BIP und für 2023 auf 0,1 % des BIP projiziert werden ( 13 ).
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Spaniens 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Spaniens 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 54). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird; ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(17) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Spanien, im Jahr 2022 die Aufbau- und Resilienzfazilität 
zu nutzen, um zusätzliche Investitionen zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren, und gleichzeitig eine 
vorsichtige Haushaltspolitik zu verfolgen. Auch die national finanzierten Investitionen sollte Spanien aufrecht
erhalten. Überdies empfahl der Rat Spanien — sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine 
Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das 
Wachstumspotenzial zu steigern. 

(18) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Spaniens Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs unterstützend 
bei –2,2 % des BIP liegen wird ( 14 ). Spanien sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung der Erholung 
vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe der Aufbau- und Resi
lienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 voraussichtlich um 
0,9 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 2022 
einen expansiven Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 15 ). Daher plant 
Spanien, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig 
wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige 
Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,2 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs 
leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (0,3 % des BIP) sowie 
die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP); der höhere Anstieg 
der Verbraucherpreise im Vergleich zum BIP-Deflator dürfte den expansiven Beitrag der national finanzierten 
laufenden Primärausgaben im Jahr 2022 durch steigende Ausgaben für den Verbrauch der öffentlichen Hand 
von Gütern und Dienstleistungen beeinflussen. Nach der Prognose der Kommission werden diese Maßnahmen 
nicht vollständig durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. 

(19) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit 0,0 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Spanen im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen 
zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird 2023 im Vergleich 
zu 2022 voraussichtlich stabil bleiben. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitio
nen 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 17 ). Gleich
zeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmen
seitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen weitgehend neutralen Beitrag von +0,1 Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dabei sind auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung der 
gestiegenen Energiepreise (0,4 % des BIP) berücksichtigt. 

(20) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 3,3 % des 
BIP und bis 2025 auf 2,9 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit bis 2025 die Marke von 
3 % des BIP unterschreiten. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 
bis 2025 sinken, und zwar auf 110,8 % im Jahr 2024 und weiter auf 109,7 % im Jahr 2025. Nach Analyse der 
Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig hoch zu sein.
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( 14 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird vor dem Hintergrund einer schrittweisen Rückkehr zum Stand vor der 
Pandemie ein kontraktiver Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten erwartet. 

( 16 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(21) Nach den Kriterien des Artikels 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 der genannten Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig 
verstärkender Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 
31. August 2026 abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des 
Europäischen Semesters in seinen Empfehlungen an Spanien sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme 
des Aufbau- und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Insbesondere dürfte 
der Aufbau- und Resilienzplan einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 
leisten, die auf die Förderung öffentlicher und privater Investitionen zur Unterstützung der Erholung abzielen. 
Dabei wird erwartet, dass im Rahmen des Plans die länderspezifischen Empfehlungen zu Investitionen in Innova
tion sowie in den digitalen und den ökologischen Wandel des Landes umgesetzt werden. Der Aufbau- und 
Resilienzplan umfasst zudem Maßnahmen zur Verringerung des hohen Anteils befristeter Arbeitsverträge im pri
vaten und öffentlichen Sektor sowie zur Stärkung der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Der Aufbau- und Resilienzplan 
soll dazu beitragen, die zu Versorgungslücken führende Fragmentierung der Arbeitslosenhilfe zu beheben. Auch 
zur Vermittlung arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen und Qualifikationen, die den ökologischen und den digitalen 
Wandel in Spanien begleiten sollen, dürfte er einen Beitrag liefern. Der Zugang zum digitalen Lernen kann durch 
den Aufbau- und Resilienzplan im Wege von Investitionen in Geräte und Kompetenzen, aber auch durch die 
Entwicklung von Online-Kursen, erheblich verbessert werden. Weiterhin lassen sich die Bildungsergebnisse durch 
Investitionen in verschiedenen Abschnitten des Bildungszyklus verbessern. Die im Aufbau- und Resilienzplan 
vorgesehenen Maßnahmen können außerdem dazu beitragen, diejenigen länderspezifischen Empfehlungen um
zusetzen, in denen Spanien zur Verbesserung der Abdeckung und Angemessenheit seiner Mindesteinkommens
regelungen und Familienleistungen aufgefordert wird. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass durch den Aufbau- und 
Resilienzplan die Rahmenbedingungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge gestärkt werden und zu einem bes
seren Unternehmensumfeld beigetragen wird. Ferner werden im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehene Maß
nahmen, mit denen wirksamere öffentliche Ausgaben und ein wirksameres Steuersystem angestrebt werden, 
möglicherweise zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen beitragen. 

(22) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Spaniens dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 40 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Spaniens, während die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 28 % der Gesamtzuweisungen im Aufbau- und Resilienzplan aus
machen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Spanien dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(23) Spanien hat die Partnerschaftsvereinbarung oder die anderen kohäsionspolitischen Programme gemäß der Ver
ordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 18 ) noch nicht förmlich vorgelegt. Im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Spanien die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen 
bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die 
Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren 
und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen 
Fonds und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Inves
titionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwick
lung beseitigt werden. 

(24) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, steht Spanien vor einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen; diese betreffen die Beschleunigung des 
ökologischen Wandels, Energieverbundnetze, die erhöhte Verfügbarkeit sozialen und erschwinglichen energieeffi
zienten Wohnraums sowie die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Politische Maßnahmen zur Erhöhung der Recyc
lingquoten und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft können dazu beitragen, die Einfuhr von Waren zu begrenzen 
und außenwirtschaftliche Ungleichgewichte zu verringern. Mittel- und langfristig können auch das Erreichen der 
Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienz und der Ausbau der Energieverbundnetze dazu beitragen, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die hohe Auslandsverschuldung zu verringern.
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(25) Spanien würde von einer weiteren Entkopplung des Wirtschaftswachstums von der Ressourcennutzung profitieren, 
auch im Hinblick auf das Erreichen ehrgeizigerer Unionsziele, einschließlich jener des Pakets „Fit für 55“. Die 
Recyclingquote des Landes bei Siedlungsabfällen und die Nutzungsrate wiederverwendbarer Stoffe liegen unter dem 
Unionsdurchschnitt, während der Anteil deponierter Abfälle deutlich darüber liegt. Eine nachhaltige Koordinierung 
zwischen den verschiedenen Ebenen des Staates und zusätzliche Investitionen können Spanien dabei helfen, den 
Verpflichtungen zur getrennten Sammlung und zum Recycling nachzukommen. Das Erreichen der Recyclingziele 
wurde auf niedrigere Ebenen des Staates verlagert. Die Instrumente zur Durchsetzung der Ziele sind jedoch 
möglicherweise nicht wirksam genug. Zusätzliche Reformen könnten die Koordinierung zwischen den verschiede
nen Ebenen des Staates verstärken, unter anderem im Hinblick auf eine gemeinsame Auslegung der Bestimmungen 
sowie im Hinblick auf Planung und Nutzung der Infrastruktur für die Abfallbehandlung. Eine weitere Unterstüt
zung aus dem mit der Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 19 ) eingerichteten 
Instrument für technische Unterstützung kann dazu beitragen, bewährte Verfahren zu verbreiten. Zusätzliche 
Investitionen zur Stärkung der Recyclingkapazität Spaniens, auch zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in be
stimmten Sektoren, könnten angezeigt sein. Darüber hinaus sind Innovationen und Investitionen zur Förderung 
der Kreislaufwirtschaft von entscheidender Bedeutung für eine höhere Ressourceneffizienz. Spanien leidet auch 
unter Wasserknappheit und muss das Potenzial der Wasserwiederverwendung weiter ausbauen, auch unter dem 
Gesichtspunkt der Kreislaufwirtschaft. 

(26) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(27) Den Daten für 2020 zufolge ( 20 ) liegt die Abhängigkeit Spaniens von russischem Öl und Gas bei 2 % bzw. 10 % 
und somit deutlich unter dem Unionsdurchschnitt (26 % bzw. 44 %). Spaniens Abhängigkeit von russischer Kohle 
ist mit dem Rest der Union vergleichbar (55 %); allerdings liegt der Anteil fester fossiler Brennstoffe am Energiemix 
(2,8 %) deutlich unter dem Unionsdurchschnitt. Trotz seiner begrenzten Abhängigkeit von russischem Öl und Gas 
muss Spanien aufgrund der derzeitigen geopolitischen Lage und der hohen Energiepreise dringend seine Anstren
gungen erhöhen, um die im nationalen Energie- und Klimaplan festgelegten Ziele für erneuerbare Energien zu 
erreichen. Aufbauend auf dem nationalen Energie- und Klimaplan können zusätzliche Maßnahmen zur Förderung 
des Einsatzes erneuerbarer Energien (mit Schwerpunkt auf dezentralen Anlagen und Eigenversorgung, unter ande
rem durch weitere Straffung der Genehmigungsverfahren und Verbesserung des Netzzugangs) und ergänzende 
Investitionen (Speicherung, Netzinfrastruktur, Elektrifizierung von Gebäuden und Verkehr sowie erneuerbarer 
Wasserstoff) dazu beitragen, die Wirtschaft, einschließlich Industrie, Verkehr und Wohnraum, weiter zu dekarbo
nisieren und sowohl die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen als auch die Belastung durch internationalen 
Preiswettbewerb zu verringern. 

Die wirksame Integration Spaniens in den Energiebinnenmarkt erfordert den Ausbau seiner Energieverbundnetze. 
Insbesondere könnten weitere Stromleitungen mit Nachbarländern zu einer stärkeren Integration der Kapazitäten 
auf der iberischen Halbinsel für erneuerbare Energie in den Energiebinnenmarkt beitragen. Zusätzliche grenzüber
schreitende wasserstoffgeeignete Gasinfrastrukturen können weiter zur Diversifizierung der Gasversorgung im 
Binnenmarkt der Union beitragen und helfen, das langfristige Potenzial für erneuerbaren Wasserstoff auszuschöp
fen. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und -netzinvestitionen möglichst zukunftssicher zu gestalten, damit 
sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit langfristig nachhaltig sind. 

(28) Weitere Fortschritte bei der dezentralen Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen und bei der umfassenden 
Renovierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden, insbesondere in mittelgroßen Städten, könnten durch die 
Einführung geeigneter Finanzierungsprogramme, die Weiterqualifizierung und Schulung von Arbeitnehmern im 
Baugewerbe, Sensibilisierungskampagnen und technische Hilfe bei der Nutzung von Zuschüssen und Finanzie
rungsinstrumenten für Renovierungen erzielt werden. Weiterhin könnte die Bereitstellung zusätzlicher energieeffi
zienter sozialer und erschwinglicher Wohnungen, insbesondere in Gebieten mit ausgeprägten Engpässen und 
angespannten Märkten, dazu beitragen, den Energieverbrauch einzudämmen, den ökologischen Wandel entschlos
sener anzugehen und schutzbedürftige Haushalte zu unterstützen. Damit Spanien mit den Zielen von „Fit für 55“ 
im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie 
die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden.
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( 19 ) Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 2021 zur Schaffung eines Instruments für 
technische Unterstützung (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 1). 

( 20 ) Eurostat (2020), Anteil der russischen Einfuhren an den Gesamteinfuhren von Rohöl, Erdgas und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU-27-Durchschnitt bilden die Extra-EU-27-Einfuhren. Für Spanien umfassen die Gesamteinfuhren auch 
Einfuhren aus Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse.



 

(29) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Spanien im Rahmen der kohäsionspolitischen 
Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswir
kungen des Übergangs auf die am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann Spanien den 
durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 21 ) eingerichteten Europäi
schen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken. 

(30) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 22 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(31) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Spanien spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1 und 2 wider. 

(32) Vor dem Hintergrund der eingehenden Überprüfung durch die Kommission und ihrer Bewertung analysierte der 
Rat das nationale Reformprogramm 2022 und das Stabilitätsprogramm 2022. Seine Empfehlungen nach Artikel 6 
der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 spiegeln sich in den Empfehlungen 1, 2 und 4 wider. Die Empfehlungen 1 
und 2 tragen auch zur Umsetzung der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet 2022, insbesondere der ersten 
und vierten Euro-Währungsgebiet-Empfehlung bei. Die in Empfehlung 1 genannten fiskalischen Maßnahmen tragen 
unter anderem dazu bei, die mit einem hohen gesamtstaatlichen Schuldenstand verbundenen Ungleichgewichte 
anzugehen. Die in Empfehlung 2 genannten Maßnahmen tragen unter anderem zum Abbau der Staats-, Privat- und 
Auslandsverschuldung bei, da die vollständige Umsetzung des Aufbau- und Resilienzplans das Wachstum fördern 
und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft stärken wird. Die in Empfehlung 4 genannten Maßnahmen 
tragen — vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit — unter anderem dazu bei, die mit einer hohen Auslands
verschuldung verbundenen Schwachstellen längerfristig anzugehen — 

EMPFIEHLT, dass Spanien 2022 und 2023 

1. im Jahr 2023 für eine vorsichtige Haushaltspolitik sorgt, insbesondere indem das Wachstum der national finanzierten 
laufenden Primärausgaben unter dem mittelfristigen potenziellen Wirtschaftswachstum gehalten wird, unter Berück
sichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstützung für die vom Energiepreisanstieg besonders be
troffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden 
Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den 
digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berücksichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter ande
rem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine 
Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und durch eine 
schrittweise Konsolidierung, Investitionen und Reformen einen glaubwürdigen und schrittweisen Schuldenabbau und 
mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 über
mittelt, um die Verhandlungen mit der Kommission abschließen und sodann mit ihrer Umsetzung beginnen zu 
können;
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( 21 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 22 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

3. die Recyclingquoten erhöht, um die Unionsziele zu erreichen und die Kreislaufwirtschaft zu fördern; dies soll durch 
eine verbesserte Koordinierung zwischen allen Ebenen des Staates und weitere Investitionen zur Einhaltung der Ver
pflichtungen zur getrennten Sammlung von Abfällen und zum Recycling erreicht werden; auch die Wasserwieder
verwendung verbessert; 

4. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert; den Einsatz erneuerbarer Energien mit Schwerpunkt 
auf dezentralen Anlagen und Eigenversorgung beschleunigt, unter anderem durch die weitere Straffung der Genehmi
gungsverfahren und die Verbesserung des Netzzugangs; zusätzliche Investitionen in Speicher- und Netzinfrastruktur, 
Elektrifizierung von Gebäuden und Verkehr und erneuerbaren Wasserstoff fördert; Energieverbundkapazitäten ausbaut; 
die Verfügbarkeit von energieeffizientem sozialem und erschwinglichem Wohnraum, auch durch Renovierungen, 
verbessert. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Frankreichs 2022 

(2022/C 334/10) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 1 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Frankreich als einer der Mitgliedstaaten genannt 
wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch eine 
Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag 
für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leit
linien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung 
zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 3 ) (im Folgenden „Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet 
von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 
4. März 2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 4 ) erstmals die Richtlinie 
2001/55/EG des Rates ( 5 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht 
in der Union sowie das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesund
heitsversorgung, zu Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls weitere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 6 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Frankreichs 2021 wird der haushaltspolitische Gesamtkurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 7 ). Neben dem haushaltspolitischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob 
die nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 8 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 4 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 5 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 6 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Frankreichs 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 43). 

( 7 ) Bei den Schätzungen zum haushaltspolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen 
der Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 8 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden haushaltspolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen haushaltspolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 28. April 2021 legte Frankreich der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat den 
Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Frankreichs ( 9 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Frankreich in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 4. Mai 2022 übermittelte Frankreich sein nationales Reformprogramm für 2022. Sein Stabilitätsprogramm hat 
es nicht vorgelegt. Im Einklang mit Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformpro
gramm 2022 auch der halbjährlichen Berichterstattung Frankreichs über die Fortschritte bei der Durchführung 
seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Frankreich 2022. Darin werden die Fort
schritte Frankreichs bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jah
re 2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Frankreichs 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem 
Bericht die Fortschritte Frankreichs bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirk
lichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im 
Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für 
Frankreich vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. Die Kommission stellte in Frankreich 
makroökonomische Ungleichgewichte fest. Vor dem Hintergrund eines geringen Produktivitätswachstums betreffen 
die Schwachstellen insbesondere die hohe Staatsverschuldung und die schwache Wettbewerbsfähigkeit und sind 
grenzüberschreitend von Bedeutung.
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( 9 ) Dok. ST 10162/21; Dok. ST 10162/21 ADD 1.



 

(13) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Frankreichs erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg, während die gesamtstaatliche Schul
denquote über dem im Vertrag festgelegten Referenzwert von 60 % des BIP lag und der Richtwert für den 
Schuldenabbau nicht eingehalten wurde. Dem Bericht zufolge wurde weder das Defizitkriterium noch das Schul
denkriterium erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 trug die Kommission bei der Bewertung 
aller einschlägigen Faktoren dem Umstand Rechnung, dass die Einhaltung des Richtwerts für den Schuldenabbau 
mit einer zu hohen frontlastigen Konsolidierungsanstrengung verbunden wäre, die das Wachstum gefährden 
könnte. Deshalb ist die Einhaltung des Richtwerts für den Schuldenabbau aus Sicht der Kommission unter den 
derzeitigen außergewöhnlichen wirtschaftlichen Bedingungen nicht angezeigt. Wie angekündigt hat die Kommis
sion nicht vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie 
wird im Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen. 

(14) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 10 ) empfahl der Rat Frankreich, im Einklang mit der allgemeinen Aus
weichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Frankreich, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche 
Defizit Frankreichs 2021 von 8,9 % des BIP im Jahr 2020 auf 6,5 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Frank
reichs unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 3,3 % des 
BIP im Jahr 2020 auf 2,6 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Frankreich 2021 getroffenen Maßnahmen stehen 
mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 
verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden durch 
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Gleichzeitig waren einige der von der Regierung im Zeitraum 2020-2021 
ergriffenen diskretionären Maßnahmen nicht befristet und wurden nicht durch Ausgleichsmaßnahmen kompen
siert, wobei es sich vor allem um eine dauerhafte Senkung der Produktionsabgaben ab 2021 und die Erhöhung der 
Beamtengehälter insbesondere im Gesundheitswesen handelt. Nach den von Eurostat validierten Daten ging der 
gesamtstaatliche Schuldenstand von 114,6 % des BIP im Jahr 2020 auf 112,9 % des BIP im Jahr 2021 zurück. 

(15) Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die Kommission in 
ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 4,6 % bzw. 3,2 % 
des BIP aus. Die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission geht von einer gesamtstaatlichen Schuldenquote von 
111,2 % im Jahr 2022 und von 109,1 % im Jahr 2023 aus. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für 
die Schuldentragfähigkeit mittelfristig hoch zu sein. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die 
mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 1,0 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt 
jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem 
Potenzialwachstum Frankreichs einen Schub verleihen können. 

(16) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 2,6 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,4 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,7 % des BIP geschätzt und sollen 2023 auslaufen ( 11 ). Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um soziale Transferleistungen für ärmere Haushalte, Kürzungen 
bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch, Deckelungen von Groß- und Einzelhandelspreisen und Sub
ventionen für energieintensive Unternehmen. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. Sollten 
die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser 
Maßnahmen sind nicht zielgerichtet, insbesondere die allgemeine Preisobergrenze für Strom- und Gaspreise sowie 
ein vollständig subventionierter Preisnachlass auf Brennstoffe. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für 
den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der 
Kommission für 2022 auf 0,1 % des BIP und für 2023 auf 0,1 % des BIP projiziert werden ( 12 ).
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( 10 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Frankreichs 2020 mit einer Stellungnahme des Rates 
zum Stabilitätsprogramm Frankreichs 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 62). 

( 11 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 12 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(17) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Frankreich, im Jahr 2022 die Aufbau- und Resilienz
fazilität zu nutzen, um zusätzliche Investitionen zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren, und gleichzeitig 
eine vorsichtige Haushaltspolitik zu verfolgen. Auch die national finanzierten Investitionen sollte Spanien aufrecht
erhalten. Überdies empfahl der Rat Frankreich — sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine 
Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das 
Wachstumspotenzial zu steigern. 

(18) Für 2022 wird laut der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische 
Kurs unterstützend bei – 1,7 % des BIP liegen wird ( 13 ). Frankreich sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur 
Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe 
der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 
voraussichtlich um 0,2 BIP-Prozentpunkte zurückgehen. Dieser Rückgang im Jahr 2022 ist auf die vorgezogene 
finanzielle Unterstützung aus der Aufbau- und Resilienzfazilität im Jahr 2021 zurückzuführen. Den Projektionen 
zufolge werden die national finanzierten Investitionen 2022 einen neutralen Beitrag zum haushaltspolitischen Kurs 
leisten ( 14 ). Daher plant Frankreich, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrecht
zuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne 
neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,6 BIP-Prozentpunkten zum 
haushaltspolitischen Gesamtkurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Aus
wirkungen der Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der 
Energiepreise (0,5 % des BIP) sowie die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine 
(0,1 % des BIP). 

Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit den laufenden Ausgaben umfassen die im Aufbau- und Resilienzplan 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen des Konflikts in der Ukraine, wie direkte 
Subventionen für einzelne Sektoren (0,1 % des BIP), sowie die Erhöhung der Beamtengehälter (0,1 % des BIP). Auf 
der Einnahmenseite dürfte auch die Senkung des Körperschaftsteuersatzes (0,1 % des BIP) und der immobilienbe
zogenen Steuern (0,1 % des BIP) zum expansiven haushaltspolitischen Kurs beitragen. Der im Vergleich zum BIP- 
Deflator stärkere Anstieg der Verbraucherpreise dürfte sich durch eine Erhöhung des öffentlichen Verbrauchs und 
der Sozialleistungen auf den expansiven Beitrag der national finanzierten laufenden Primärausgaben im Jahr 2022 
auswirken. Nach der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission dürften diese Maßnahmen und die Triebkräfte für 
höhere Ausgaben nicht vollständig durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

(19) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit + 0,9 % des BIP veranschlagt ( 15 ). Es wird davon ausgegangen, dass Frankreich im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag der durch Zuschüsse aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben zur Wirtschaftstätigkeit wird im Vergleich 
zu 2022 voraussichtlich um 0,1 BIP-Prozentpunkte zurückgehen, was die vorgezogene finanzielle Unterstützung 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität in den Jahren 2021 und 2022 widerspiegelt. Den Projektionen zufolge 
werden die national finanzierten Investitionen 2023 einen neutralen Beitrag zum haushaltspolitischen Kurs leis
ten ( 16 ). Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue 
einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,7 BIP-Prozentpunkten zum haus
haltspolitischen Gesamtkurs leisten wird. Dabei sind auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur 
Bewältigung der gestiegenen Energiepreise (0,7 % des BIP) berücksichtigt. Daher ist der kontraktive Beitrag der 
national finanzierten laufenden Ausgaben abhängig davon, dass die Maßnahmen, mit denen die Auswirkungen der 
gestiegenen Energiepreise abgefedert werden sollen, wie derzeit geplant eingestellt werden. 

(20) Das derzeitige Rentensystem in Frankreich ist komplex und setzt sich aus mehr als 40 nebeneinander bestehenden 
Systemen zusammen. Sie sind für unterschiedliche Gruppen von Arbeitnehmern bestimmt und unterliegen unter
schiedlichen Regeln. Eurostat-Daten zufolge waren die öffentlichen Rentenausgaben in Frankreich mit 14,6 % des 
BIP im Jahr 2019 die dritthöchsten in der Union. Die hohen Kosten hängen zusammen mit einer relativ hohen 
Einkommensersatzquote (d. h. Rente in Relation zu den letzten Jahreseinkommen vor Renteneintritt), der Lebens
erwartung, einem relativ frühen tatsächlichen Renteneintrittsalter (etwa 62 Jahre) und einer erhöhten Zahl von 
Rentenempfängern in der Gesamtbevölkerung. Sowohl dem Bericht der Kommission über die Bevölkerungsalte
rung 2021 als auch dem jüngsten Jahresbericht des französischen Beratungsgremiums für Renten (Conseil d’orien
tation des retraites) zufolge dürften die Rentenausgaben nach einem bis 2024 prognostizierten leichten
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( 13 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist 

( 14 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 15 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 
( 16 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

Rückgang zwischen 2025 und etwa 2030 mäßig um etwa 0,2 BIP-Prozentpunkte steigen. Hohe öffentliche Ge
samtausgaben, bei denen die Rentenausgaben einer der Hauptposten sind, tragen trotz einer hohen steuerlichen 
Belastung zum Anstieg des öffentlichen Schuldenstands bei und führen dazu, dass Frankreich in Bezug auf die 
mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen mit hohen Risiken konfrontiert ist. Auf längere Sicht ist 
abzusehen, dass dann bis 2070 ein stetiger Rückgang der Rentenausgaben einsetzt, bedingt in erster Linie durch 
die Inflationsindexierung der Rentenleistungen, die die Auswirkungen des aufgrund der Bevölkerungsalterung 
gestiegenen Abhängigkeitsquotienten ausgleicht. Die Vereinfachung des Rentensystems durch eine Vereinheitli
chung der verschiedenen Systeme würde zu mehr Transparenz und Fairness beitragen und gleichzeitig positive 
Auswirkungen auf die Mobilität und die effiziente Zuweisung der Arbeitskräfte haben; sie könnte zudem die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen stärken. Im Jahr 2018 leitete die französische Regierung einen Reform
prozess ein, um die Regeln der zahlreichen Rentensysteme zu vereinheitlichen. Die Reform wurde mit dem Beginn 
der COVID-19-Pandemie vorerst eingestellt. Bei der Vorstellung der Ziele des französischen Aufbau- und Resilienz
plans bekräftigte die Regierung ihr Engagement für eine ehrgeizige Reform des Rentensystems mit dem Ziel, dessen 
Fairness und Tragfähigkeit zu verbessern. 

(21) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V Ab
schnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an Frankreich sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- 
und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Frankreich ist mit der Umsetzung 
seines Aufbau- und Resilienzplans gut vorangekommen. Der erste Zahlungsantrag des Landes wurde von der 
Kommission unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses positiv bewertet, 
sodass am 4. März 2022 finanzielle Unterstützung in Höhe von 7,4 Mrd. EUR (abzüglich Vorfinanzierung) aus
gezahlt wurde. Die entsprechenden 38 Etappenziele und Zielwerte betreffen Reformen in den Bereichen öffentliche 
Finanzen, Arbeitsmarkt, Gesundheit und Langzeitpflege. Frankreich hat in die Energieeffizienz von Gebäuden 
(öffentliche und private Gebäude sowie sozialer Wohnungsbau), den nachhaltigen Verkehr (Kauf sauberer Fahr
zeuge), die Dekarbonisierung der Industrie, die Jugendbeschäftigung und die Bildung investiert. Mehrere For
schungsstrategien zu wichtigen grünen und digitalen Technologien wurden validiert, und 2022 und 2023 werden 
Aufforderungen zur Einreichung von Projektvorschlägen veröffentlicht. 

(22) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Frankreichs dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der für Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen 
wird, entspricht 46,0 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Frankreichs (mit erheblichen 
Investitionen in auf Energieeffizienz ausgerichtete Gebäuderenovierungen), während die Maßnahmen zur Unterstüt
zung der Ziele im Digitalbereich 21,3 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans ausmachen. 
Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen und Ziel
werten wird Frankreich dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig seine 
Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interessenträger 
ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- und 
Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(23) Die Kommission hat die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 17 ) 
vorgesehene Partnerschaftsvereinbarung mit Frankreich am 2. Juni 2022 genehmigt. Frankreich hat das kohäsions
politische Programm am 17. März 2022 vorgelegt. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Frank
reich die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmit
tel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus 
den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, 
Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten 
und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspoliti
schen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(24) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Frankreich mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, die den Fachkräfte
mangel und den Einsatz erneuerbarer Energien betreffen. Die Verbesserung der Qualifikationen der Arbeitnehmer 
würde zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und damit zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der franzö
sischen Wirtschaft insgesamt beitragen.
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( 17 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(25) Der Arbeitskräftemangel nimmt zu und den Angaben der Arbeitgeber zufolge ist der Mangel an Fachkräften in mehr als 
50 % der Fälle das Haupthindernis für die Einstellung von Personal, insbesondere bei Arbeitsplätzen, die technische 
Kompetenzen erfordern, wie z. B. Kompetenzen im Zusammenhang mit dem ökologischen und dem digitalen Wandel 
(Industrie, Baugewerbe). Die derzeitigen Investitionen in die Weiterqualifizierung und Umschulung von Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmern werden sich erst im Laufe der Zeit auszahlen, und ihre Wirksamkeit könnten dadurch 
untergaben werden, dass das Niveau der Grundfertigkeiten bei mehr als einem Fünftel der 15-Jährigen niedrig ist, die 
dann von Ausbildungsmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben tendenziell weniger profitieren. 
Angesichts des Fachkräftemangels gibt der geringe Leistungsstand in Mathematik (wo die französischen Schülerinnen 
und Schüler in der TIMS-Studie — Trends in International Mathematics and Science Study — in der 4. Klasse im 
Jahr 2019 unter den 22 teilnehmenden Mitgliedstaaten am schlechtesten abschnitten) und den Naturwissenschaften 
Anlass zu besonderer Sorge. Darüber hinaus deuten Evaluierungen darauf hin, dass Geringqualifizierte tendenziell 
weniger von Ausbildungsgängen profitieren, die zu einer Qualifikation führen. 

(26) Trotz insgesamt guter Ergebnisse wirken sich die großen sozioökonomischen Ungleichheiten und das regionale Gefälle 
im französischen Bildungssystem auf das Niveau der Grundfertigkeiten aus. Laut der internationalen Schulleistungs
studie der OECD (PISA-Studie) gehört Frankreich zu den Mitgliedstaaten, in denen die Auswirkungen des sozioöko
nomischen Hintergrunds auf die Leistungen der Schüler am stärksten ausgeprägt sind. Den Indikatoren zufolge verfügen 
35,3 % der 15-Jährigen aus benachteiligten Verhältnissen und 44,5 % der Schülerinnen und Schüler mit Migrations
hintergrund der ersten Zuwanderungsgeneration nicht über ausreichende grundlegende Lesekompetenzen, gegenüber 
einem Durchschnittswert von 20,9 %. Um dieses Problem anzugehen, führte Frankreich im Jahr 2017 eine Pilotreform 
ein, die darin bestand, für Schülerinnen und Schüler in als prioritär eingestuften Gebieten die Klassengröße in den ersten 
Jahrgangsstufen zu halbieren, und ihnen damit in einer für das Lernen förderlichen Atmosphäre eine stärker individuell 
abgestimmte Unterstützung kommen zu lassen. Im Jahr 2021 wies der französische Rechnungshof auf Mängel im 
Schulsystem hin, die sich insbesondere nachteilig auf die Lernergebnisse benachteiligter Schülerinnen und Schüler 
auswirken, und forderte eine größere Autonomie der Schulen sowie Evaluierungsmaßnahmen. Die sozioökonomischen 
Ungleichheiten können zudem durch eine geringere Beteiligung von Lehrkräften an Fortbildungsmaßnahmen und eine 
hohe Schüler-Lehrer-Relation verschärft werden. In benachteiligten Gebieten verfügen Lehrkräfte in naturwissenschaft
lichen Fächern tendenziell häufiger über ein geringeres Qualifikationsniveau als in anderen Mitgliedstaaten. Die Aus
zubildendenzahlen sind infolge der Reformen der Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung von 2018, ein
schließlich der Lehrlingsausbildung, sowie erheblicher Anreize für Arbeitgeber gestiegen, mit positiven Auswirkungen 
auf die Beschäftigungsquote der Absolventen. 

(27) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles formuliert 
haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit der Union von 
Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck beabsichtigt die Kommis
sion, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen und Reformen auf nationaler, 
regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Abhängigkeit von fossilen Brenn
stoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen Exportländern als Russland zu bezie
hen. 

(28) Den Daten für 2020 ( 18 ) zufolge liegt die Importabhängigkeit Frankreichs von Erdöl, Erdgas und Kohle aus Russland bei 
9 %, 17 % bzw. 34 % und damit unter dem Durchschnitt der EU-27. Frankreich ist insgesamt in Bezug auf fossile 
Brennstoffe aus Russland weniger exponiert als der Unionsdurchschnitt, da der französische Energiemix sich haupt
sächlich auf die Kernenergie stützt (40,6 % des Bruttoinlandsenergieverbrauchs). Das Gewicht fossiler Brennstoffe im 
Energiemix liegt unter dem Durchschnitt der EU-27: Auf Erdöl, Erdgas und feste fossile Brennstoffe (einschließlich Kohle) 
entfallen in Frankreich 28,6 %, 15,4 % bzw. 2,3 % des Bruttoinlandsenergieverbrauchs. Darüber hinaus verfügt Frank
reich über vier LNG-Terminals, was eine stärkere Diversifizierung der Gasimportquellen ermöglicht. Dennoch muss 
Frankreich aufgrund der derzeitigen geopolitischen Lage und der hohen Energiepreise dringend seine Anstrengungen 
intensivieren, um die im nationalen Energie- und Klimaplan festgelegten Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen. Im 
Jahr 2020 lag der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch Frankreichs bei 19,1 %, und damit 
unter dem im nationalen Energie- und Klimaplan festgelegten Ziel von 23 %. Damit Frankreich mit den Zielen von „Fit für 
55“ im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die 
Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. Die rasche 
Dekarbonisierung industrieller Prozesse und der Beheizung von Gebäuden kann durch eine verstärkte öffentliche För
derung von Technologien wie kleinformatiger Wärmepumpen und Großwärmepumpen sowie geothermischer Energie, 
einschließlich der Förderung von Fernwärmenetzen, unterstützt werden sowie durch die schnellere Einführung der 
nachhaltigen anaeroben Vergärung („Methanisierung“) und weiterer Technologien im Zusammenhang mit der nach
haltigen Erzeugung von nachhaltigem Biogas wie Biomethan. Solche Investitionen würden auch dazu beitragen, die 
Abhängigkeit von Erdgaseinfuhren aus Russland zu verringern. Eine schnellere Abschaffung der verbleibenden Sub
ventionen für fossile Brennstoffe würde die Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien gegenüber fossilen Alternativen 
verbessern. Investitionen in erneuerbare Energien — sowohl in Großanlagen als auch in dezentrale Anwendungen — 
können auch die makroökonomische Resilienz und die Wettbewerbsfähigkeit stärken, indem sie die Energieversor
gungssicherheit erhöhen und Innovationen im Energiesektor anregen.
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( 18 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Rohöl und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU-27-Durchschnitt bilden die Extra-EU-27-Einfuhren. Für Frankreich umfassen die Gesamteinfuhren auch 
Einfuhren aus Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse.



 

(29) Die Umsetzung von Großprojekten zur Nutzung erneuerbarer Energien in Frankreich, insbesondere von Onshore- 
und Offshore-Windparks sowie Photovoltaik-Projekten, wird durch restriktive Vorschriften, große administrative 
Hürden und aufwendige Genehmigungsverfahren beeinträchtigt. Unzureichende Investitionen in das Stromnetz auf 
nationaler Ebene haben zudem zu einer Knappheit der Zugangspunkte, steigenden Netzanschlusskosten und Ver
zögerungen beim Netzanschluss geführt, die derzeit bis zu mehreren Monaten betragen können. In der Umgebung 
meteorologischer, militärischer und ziviler Radaranlagen dürfen in einem Abstand von 5-30 km keine Onshore- 
Windparks gebaut werden, was dazu führt, dass etwa 45 % der neuen Projekte Schwierigkeiten haben, geeignete 
Standorte zu finden. Die Verfahren sollten verbessert werden, um zu vermeiden, dass Projekte in einer sehr späten 
Entwicklungsphase wegen sicherheitsrelevanter militärischer Hindernisse abgelehnt werden. Sind an den Genehmi
gungsverfahren nationale, regionale und lokale Verwaltungen beteiligt, bedeutet dies, dass vielfach Anträge auf 
Aktualisierung von Stadtplanungsdokumenten auch in den Dokumenten der unteren Ebene Niederschlag finden 
müssen, was zu zusätzlichem Verwaltungsaufwand führt. Das Genehmigungsverfahren könnte beschleunigt wer
den, wenn dafür mehr personelle und finanzielle Ressourcen in den zentralen Verwaltungen auf regionaler Ebene 
(d. h. für dezentrale staatliche Dienste) sowie in den zuständigen Behörden und bei den Netzbetreibern vorgesehen 
werden, regionale und lokale Verwaltungen stärker in die Raumplanung einbezogen und die Ausschreibungsver
fahren schneller durchgeführt werden. Eine Stärkung der Mechanismen für die Beteiligung der Öffentlichkeit und 
die Dezentralisierung würden Beschwerden Dritter verringern, die zu erheblichen Verzögerungen bei der Inbetrieb
nahme neuer Projekte führen. Ein stabiler Rechtsrahmen auf nationaler Ebene würde mehr Sicherheit für Investoren 
bieten, insbesondere für die längerfristige Planung. 

(30) Die Steigerung der Energieeffizienz und die Senkung des Energieverbrauchs werden dazu beitragen, die Emissionen 
und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. In Frankreich entfallen 25 % aller Treibhausgas
emissionen auf den Bau und die Nutzung von Gebäuden. Der Aufbau- und Resilienzplan sieht eine vollständige 
Komponente für die energetische Sanierung von Gebäuden vor, was dazu beiträgt, die Herausforderungen in 
diesem Bereich mit einem breit angelegten, bereichsübergreifenden Ansatz anzugehen. Die Maßnahmen erstrecken 
sich auf alle Arten von Gebäuden, wobei öffentlichen Gebäuden Vorrang eingeräumt wird, sie umfassen aber auch 
umfangreiche Maßnahmen zur Renovierung des privaten Gebäudebestands und von sozialem Wohnraum sowie 
zur Steigerung der Energieeffizienz kleiner Unternehmen. Im Rahmen seines nationalen Aufbau- und Resilienzplans 
verstärkt Frankreich die Fördermechanismen für Gebäudewärme aus erneuerbaren Energien, z. B. durch eine Auf
stockung des „Wärmefonds“ um 150 Mio. EUR und des Zuschusses für die Installation von Heizsystemen mit 
erneuerbaren Energien um 1 000 EUR. Mit der französischen nationalen Strategie für CO 2 -arme Technologien 
(Stratégie Nationale Bas Carbone) wird ein ehrgeiziger Zielpfad für die Verringerung der Gebäudeemissionen und 
die vollständige Dekarbonisierung der in Gebäuden verbrauchten Energie bis 2050 festgelegt. Im Rahmen der 
derzeitigen Regelung mit dem Titel „Ma Prime Renov“, die sich an Haushalte richtet, werden hauptsächlich einzelne 
Renovierungsmaßnahmen gefördert. Zur Anregung größerer Energieeffizienzsteigerungen könnte der politische 
Rahmen verbessert werden, damit Anreize für umfassende Renovierungen geschaffen und Frankreich dabei unter
stützt wird, die Energieeffizienz des Gebäudebestands weiter zu steigern. Das im August 2021 verabschiedete 
Klima- und Resilienzgesetz zielt darauf ab, den Energieverbrauch auf verschiedenen Wegen zu senken, z. B. durch 
die Gewährung von Boni für Elektrofahrräder und die Schaffung emissionsarmer Zonen in Ballungsräumen. 

(31) Weitere Unterstützung für (bereits in Entwicklung befindliche oder geplante) grenzüberschreitende Stromverbin
dungsleitungen ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung, um große Anteile erneuerbarer Energien integrie
ren zu können. Die vorgezogene Bereitstellung von Investitionen in die inländische und grenzüberschreitende 
Energieinfrastruktur wird dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und insbesondere von rus
sischem Gas zu verringern. Es wird empfohlen, neue Infrastruktur- und Netzinvestitionen nach Möglichkeit zu
kunftssicher zu gestalten, damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen, um so ihre Nachhaltigkeit 
langfristig zu gewährleisten. Verbindungsleitungen sind von entscheidender Bedeutung für ein effizientes Funk
tionieren des Energiebinnenmarkts, da dadurch Ressourcen gebündelt werden, um die allgemeine Versorgungs
sicherheit zu erreichen. 

(32) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Frankreich im Rahmen der kohäsionspoliti
schen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Frankreich den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 19 ) einge
richteten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken. 

(33) Der Rat hat die Haushaltspolitik Frankreichs unter Berücksichtigung der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission 
geprüft; seine Bewertung spiegelt sich insbesondere in der nachstehenden Empfehlung 1 wider. 

(34) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Frankreich spiegelt sich dies in allen vier Empfehlungen wider.
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( 19 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21).



 

(35) Vor dem Hintergrund der eingehenden Überprüfung durch die Kommission und ihrer Bewertung hat der Rat das 
nationale Reformprogramm 2022 geprüft. Seine Empfehlungen nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 spiegeln sich in den Empfehlungen 1, 2 und 3 wider. Die Empfehlungen 1, 2 und 3 tragen auch 
zur Umsetzung der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022, insbesondere der ersten, zweiten und 
vierten Euro-Währungsgebiet-Empfehlung, bei. Die in Empfehlung 1 genannten fiskalischen Maßnahmen tragen 
unter anderem dazu bei, die mit einem hohen gesamtstaatlichen Schuldenstand verbundenen Ungleichgewichte 
anzugehen. Die in Empfehlung 2 genannten Maßnahmen tragen unter anderem zum Abbau der Staatsverschuldung 
und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bei, da die vollständige Umsetzung des Aufbau- und Resilienzplans 
das Wachstum fördern und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft stärken wird. Die in Empfehlung 3 
genannten Maßnahmen tragen unter anderem dazu bei, die mit der Wettbewerbsfähigkeit verbundenen Ungleich
gewichte anzugehen. 

EMPFIEHLT, dass Frankreich 2022 und 2023 

1. für eine vorsichtige Haushaltspolitik im Jahr 2023 sorgt, insbesondere indem das Wachstum der national finanzierten 
laufenden Primärausgaben unter dem mittelfristigen potenziellen Wirtschaftswachstum gehalten wird, unter Berück
sichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstützung für die vom Energiepreisanstieg besonders be
troffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden 
Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den 
digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berücksichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter ande
rem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine 
Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und durch all
mähliche Konsolidierung, Investitionen und Reformen einen verlässlichen und schrittweisen Schuldenabbau und mittel
fristig die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten; das Altersversorgungssystem reformiert, um die 
Regeln der verschiedenen Rentensysteme schrittweise zu vereinheitlichen, sodass sie gerechter werden und gleichzeitig 
ihre Tragfähigkeit gestärkt wird; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterla
gen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch abschließt, um mit deren Umsetzung beginnen zu können; 

3. den Fachkräftemangel angeht, indem Anteil der Menschen mit Grundkompetenzen angehoben wird, zusätzliche 
Möglichkeiten für das Lernen am Arbeitsplatz bereitgestellt werden und die Lernergebnisse aller Schülerinnen und 
Schüler verbessert werden, insbesondere indem die Ressourcen und Methoden an die Bedürfnisse benachteiligter 
Schülerinnen und Schüler und Schulen angepasst und die Arbeitsbedingungen von Lehrkräften und die Lehrerfort
bildung verbessert werden; 

4. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert; die Einführung von Großprojekten zur Nutzung 
erneuerbarer Energien und der dezentralen Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen durch verstärkte öffentliche 
Investitionen und die Erleichterung privater Investitionen beschleunigt, unter anderem indem die Genehmigungsver
fahren weiter gestrafft und eine angemessene Personalausstattung der Genehmigungsbehörden gewährleistet wird; den 
politischen Rahmen verbessert, um Anreize für umfassende Gebäuderenovierungen zu schaffen; Energieverbundkapa
zitäten ausbaut. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Kroatiens 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Kroatiens 2022 

(2022/C 334/11) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die von dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Kroatien als einer der Mitgliedstaaten genannt 
wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission einen 
Vorschlag für den gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspoliti
schen Leitlinien und der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat nahm den 
gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 an.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 3 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 
4. März 2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 4 ) erstmals die Richtlinie 
2001/55/EG des Rates ( 5 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht 
in der Union sowie das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesund
heitsversorgung, zu Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 6 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Konvergenzprogramm Kroatiens 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise), aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben im Verhältnis zum 
mittelfristigen Potenzialwachstum gemessen ( 7 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 8 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt. 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft
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( 4 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 5 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 6 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Kroatiens 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 48). 

( 7 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 8 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität oder anderen Unionsfonds finanziert.



 

zu erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 14. Mai 2021 legte Kroatien der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf deren Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 20. Juli 2021 nahm der Rat 
den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Kroatiens ( 9 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Kroatien in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 28. April 2022 übermittelte Kroatien sein nationales Reformprogramm 2022 und am 29. April 2022 sein 
Konvergenzprogramm 2022 nach der in Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wech
selseitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Kroatiens über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung 
getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Kroatien 2022. Darin wurden die Fort
schritte Kroatiens bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jah
re 2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Kroatiens 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem 
Bericht die Fortschritte Kroatiens bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirk
lichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im 
Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für 
Kroatien vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. In ihrer Analyse gelangte die Kommission 
zu dem Schluss, dass in Kroatien keine makroökonomischen Ungleichgewichte mehr bestehen. Insbesondere 
wurden bedeutende Fortschritte bei der Verringerung der privaten Verschuldung und der Nettoauslandsverbindlich
keiten erzielt, während der gesamtstaatliche Schuldenstand nach wie vor hoch ist, aber den Abwärtskurs wieder 
aufgenommen hat, der vor der Pandemie zu deutlichen Verbesserungen führte.
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( 9 ) Dok. ST 10687/2021.



 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 10 ) empfahl der Rat Kroatien, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Kroatien, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge stieg das gesamtstaatliche 
Defizit Kroatiens 2021 von 7,3 % des BIP im Jahr 2020 auf 2,9 % an. Die fiskalpolitische Reaktion Kroatiens 
unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 3,3 % des BIP im 
Jahr 2020 auf 2,1 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Kroatien 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit der 
Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 
verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden durch 
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Gleichzeitig waren einige der von der Regierung im Jahr 2021 ergriffenen 
diskretionären Maßnahmen weder befristet noch wurden sie durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert; sie be
standen hauptsächlich in einer Senkung der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer in Höhe von insgesamt 
0,5 % des BIP. Nach den von Eurostat validierten Daten ging der gesamtstaatliche Schuldenstand von 87,3 % des 
BIP im Jahr 2020 auf 79,8 % im Jahr 2021 zurück. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Konvergenzprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist 2022 verhalten und in der Folge positiv. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachs
tum 2022 bei 3,0 % und 2023 bei 4,4 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprog
nose 2022 von einem höheren realen BIP-Wachstum von 3,4 % im Jahr 2022 und einem geringeren Wachstum 
von 3,0 % im Jahr 2023 aus, wobei die Differenz hauptsächlich auf eine geringere Erwartung der kroatischen 
Behörden in Bezug auf das Wachstum des realen Verbrauchs der privaten Haushalte für 2022 zurückzuführen ist. 
In ihrem Konvergenzprogramm 2022 rechnet die Regierung mit einem leichten Rückgang des Gesamtdefizits auf 
1,6 % des BIP im Jahr 2023 gegenüber 2,8 % im Jahr 2022. Der leichte Rückgang im Jahr 2022 ist in erster Linie 
auf das Wirtschaftswachstum und die Aufhebung der meisten Notfallmaßnahmen zurückzuführen. Dem Konver
genzprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 76,2 % sinken und 2023 weiter auf 
71,7 % des BIP zurückgehen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen 
geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit 
von 2,3 % bzw. 1,8 % des BIP aus. Dies ist niedriger als das für 2022 prognostizierte Defizit und höher als das im 
Konvergenzprogramm für 2023 prognostizierte Defizit, was in erster Linie auf ein niedrigeres Ausgabenniveau 
zurückzuführen ist, das die Kommission 2022 für Bruttoanlageinvestitionen und andere Ausgaben erwartet. Da
rüber hinaus führt die Kommissionsprognose zu einer etwas geringeren Verschiebung sowohl bei den Einnahmen 
als auch bei den Ausgaben, die auf unterschiedliche Inflationsaussichten zurückzuführen ist. In ihrer Frühjahrs
prognose 2022 geht die Kommission von einer geringeren gesamtstaatlichen Schuldenquote von 75,3 % im 
Jahr 2022 und einer höheren Quote von 73,1 % im Jahr 2023 aus. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission 
zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 2,2 % veranschlagt. Diese 
Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberück
sichtigt, die dem Potenzialwachstum Kroatiens einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 2,1 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,4 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit 2022 wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,4 % des BIP und für 2023 auf 0,2 % des BIP ge
schätzt ( 11 ). Bei diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um soziale Transferleistungen für ärmere Haus
halte, die Unterstützung von Unternehmen und Kürzungen bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch. Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich überwiegend um befristete Maßnahmen. Sollten die Energiepreise auch 2023 
hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser Maßnahmen sind nicht zielge
richtet, insbesondere die allgemeinen Kürzungen bei den indirekten Energiesteuern. Das öffentliche Defizit wird 
auch von den Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die nach der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission im Jahr 2022 bei 0,1 % des BIP und 2023 mit 0,1 % des BIP liegen 
dürften ( 12 ).
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( 10 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Kroatiens 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Kroatiens 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 68). 

( 11 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 12 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Kroatien, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen 
Kurs beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, 
und die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Der Rat empfahl Kroatien ferner, den Anstieg der 
national finanzierten laufenden Ausgaben unter Kontrolle zu halten. Überdies empfahl er Kroatien — wenn die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
gewährleisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Kroatiens Konvergenz
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom Rat 
empfohlen, unterstützend bei – 1,8 % des BIP liegen wird ( 13 ). Kroatien sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen 
zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen 
mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch 
Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Ver
gleich zu 2021 voraussichtlich um 0,5 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national 
finanzierten Investitionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamt
kurs leisten ( 14 ). Daher plant Kroatien, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrecht
zuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne 
neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,0 BIP-Prozentpunkten zum 
fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen 
der Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise 
(0,4 % des BIP) sowie die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des 
BIP), während höhere Ausgaben für Intermediärverbrauch, die teilweise den Anstieg der Inflation wiederspiegeln, 
den Projektionen zufolge ebenfalls zum Anstieg der laufenden Nettoausgaben beitragen werden. Daher hält 
Kroatien den Schätzungen der Kommission zufolge den Anstieg der national finanzierten laufenden Ausgaben 
im Jahr 2022 nicht ausreichend unter Kontrolle. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit - 0,7 % des BIP veranschlagt ( 15 ). Es wird davon ausgegangen, dass Kroatien im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 0,5 Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2023 einen leicht expansiven Beitrag von 0,1 Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leis
ten ( 16 ). Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne 
neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen weitgehend neutralen Beitrag von – 0,2 Prozentpunkten 
zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dabei sind auch die Auswirkungen des Auslaufens einiger Maßnahmen 
zur Bewältigung der gestiegenen Energiepreise (0,2 % des BIP) berücksichtigt. Daher hängt der weitgehend neutrale 
Beitrag national finanzierter laufender Ausgaben teilweise davon ab, dass die Maßnahmen, die den Auswirkungen 
des derzeitigen Anstiegs der Energiepreise entgegenwirken sollen, wie geplant auslaufen. 

(19) Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 1,6 % des 
BIP und bis 2025 auf 1,2 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit bis 2025 weiterhin die 
Marke von 3 % des BIP unterschreiten. Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schul
denquote bis 2025 sinken, und zwar auf 68,9 % im Jahr 2024 und auf 66,9 % im Jahr 2025. Nach Analyse der 
Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig moderat zu sein.
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( 13 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 14 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein leicht kontraktiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 15 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 
( 16 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein leicht kontraktiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(20) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 der genannten Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig 
verstärkender Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, der bis zum 
31. August 2026 abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des 
Europäischen Semesters in seinen Empfehlungen an Kroatien sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme 
des Aufbau- und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. In dem Aufbau- und 
Resilienzplan werden insbesondere die länderspezifischen Empfehlungen mit Reformen zur Stärkung des Haus
haltsrahmens, aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und einer Bildungsreform zur Verbesserung des Zu
gangs zur Bildung und der Qualität und Arbeitsmarktrelevanz der Bildung umgesetzt. Die Herausforderungen, vor 
denen das kroatische Gesundheitssystem steht, werden durch Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz, Qualität, 
Zugänglichkeit und finanziellen Tragfähigkeit angegangen, Bereiche, die von der COVID-19-Pandemie besonders 
stark betroffen waren. Darüber hinaus trägt der Aufbau- und Resilienzplan den länderspezifischen Empfehlungen in 
diesen Bereichen Rechnung, indem er die Dekarbonisierung des Energiesektors vorantreibt, die Energieeffizienz 
insgesamt erhöht und Investitionen in nachhaltige Verkehrs- und Digital-Infrastrukturen und Dienstleistungen 
konzentriert. Schließlich enthält der Aufbau- und Resilienzplan weitreichende Maßnahmen zur Verbesserung der 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung und des Justizsystems, zur Verhütung, Aufdeckung und Verhinderung von 
Korruption, zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und zur Förderung von Investitionen in 
Forschung und Innovation sowie deren politischer Relevanz. 

(21) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Kroatiens dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 40,3 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Kroatiens, während die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 20,4 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Kroatien dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(22) Kroatien hat die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 17 ) am 1. Juli 2022 vorgelegt, wohingegen die anderen kohäsionspolitischen Programme noch nicht 
vorgelegt wurden. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Kroatien die einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist 
unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren 
Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen 
diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche 
Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass 
die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewo
genen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(23) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(24) Kroatien hat sich zu einem Kohleausstieg bei der Stromproduktion bis zum Jahr 2033 verpflichtet. Im Jahr 2020 
erreichte Kroatien einen Anteil von 28 % an Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch und 
lag damit über dem Zielwert von 20 %. Kroatien muss die Dekarbonisierungsbemühungen, auch in der Industrie, 
beschleunigen, die Abhängigkeit von Energieeinfuhren aus Russland verringern und Maßnahmen ergreifen, um die 
Integration in den Binnenmarkt zu fördern. Im Jahr 2021 machten die Einfuhren von russischem Gas 22 % der 
gesamten Erdgasversorgung aus, während 57 % über das neue Terminal für Flüssigerdgas (LNG) eingeführt wurden 
(das seit Anfang 2021 betrieben wird). Erdgas und Öl machen 30,3 % bzw. 33,7 % des kroatischen Energiemixes 
aus. Es wird empfohlen, eventuelle neue Gasinfrastruktur- und Netzinvestitionen möglichst zukunftssicher zu 
gestalten, d. h. dafür zu sorgen, dass sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen, um so ihre Nachhaltigkeit 
langfristig zu gewährleisten. Im Hinblick auf die Entwicklung erneuerbarer, sicherer und erschwinglicher
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( 17 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

Energie besteht nach wie vor ein erhebliches Potenzial im Bereich der Wind- und Solarenergie, die rund 2,1 % des 
Energiemixes ausmachen (mit einem Anteil von 13 % bzw. 1 % an der gesamten installierten Stromerzeugungs
kapazität), sowie im Bereich geothermischer Energiequellen. Nachfolgend werden die wichtigsten Aspekte im 
Hinblick auf die Verbesserung der Effizienz des Energiesystems, der Versorgungssicherheit und der Marktintegration 
aufgeführt: Straffung der Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien, Unterstützung der Entwicklung von 
Energiegemeinschaften und Vorziehen von Investitionen in erneuerbare Energien, auch durch Haushalte und Klein
betriebssysteme. Weitere Modernisierungen der Stromübertragungs- und -verteilungsnetze werden erforderlich sein, 
um den ökologischen Wandel zu unterstützen, während Investitionen in die Stromspeicherung von entscheidender 
Bedeutung für das Management eines Energiesystems mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien sein werden. 
Verbesserungen sind auch im Wärme- und Kältesektor erforderlich, insbesondere durch den Übergang von fossilen 
Fernwärme- und privaten Heizsystemen zu erneuerbaren Energiequellen, direkt oder durch Stromerzeugung. 

(25) Im Bereich der Energieeffizienz sind Maßnahmen erforderlich, um die Renovierung des Gebäudebestands, die 
Versorgung mit energieeffizienten Wohnungen, insbesondere Sozialwohnungen, und den Austausch von Gas- 
und Ölkesseln durch Wärmepumpen und andere effizientere und umweltfreundlichere Lösungen voranzutreiben. 
Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen erforderlich, um die Abhängigkeit des kroatischen Verkehrssektors vom 
Erdöl zu verringern, insbesondere durch die verstärkte Nutzung des öffentlichen Verkehrs und dessen weitere 
Ökologisierung, den Einsatz intelligenter Verkehrssysteme, den Ausbau von Ladestationen für Elektro- und Wasser
stofffahrzeuge und den generellen Einsatz dieser Antriebe im Verkehr, Investitionen in die Mobilitätsinfrastruktur 
und den verstärkten Einsatz emissionsfreier und emissionsarmer Fahrzeuge. Damit Kroatien mit den Zielen von „Fit 
für 55“ im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen 
sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet 
werden. 

(26) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Kroatien im Rahmen der kohäsionspoliti
schen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Kroatien den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 18 ) eingerichteten 
Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zu
sammenhalt zu stärken. 

(27) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Konvergenzprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 19 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(28) Am 10. Juli 2020 wurde die Kuna zur Vorbereitung auf die Einführung des Euro in den europäischen Wechsel
kursmechanismus II (WKM II) aufgenommen. Um die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität zu wahren und ein 
hohes Maß an nachhaltiger wirtschaftlicher Konvergenz zu erreichen, haben sich die kroatischen Behörden ver
pflichtet, spezifische politische Maßnahmen in den Bereichen Bekämpfung der Geldwäsche, Geschäftsumfeld, 
Politikgestaltung im öffentlichen Sektor und im Justizwesen umzusetzen. Die Fortschritte Kroatiens bei der Er
füllung der Voraussetzungen für die Einführung des Euro wurden in den Konvergenzberichten 2022 der Europäi
schen Kommission und der Europäischen Zentralbank positiv bewertet — 

EMPFIEHLT, dass Kroatien 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 20. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterla
gen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch abschließt, um mit ihrer Umsetzung beginnen zu können;
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 19 ) Nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

3. die Einfuhr fossiler Brennstoffe diversifiziert und die Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert; den 
Einsatz erneuerbarer Energien beschleunigt, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf Wind-, Solar- und geothermische 
Energiequellen zu legen ist, unter anderem durch die Erzeugung erneuerbarer Energie in Kleinanlagen und die Entwick
lung von Energiegemeinschaften, vor allem durch die Straffung der Verfahren für behördliche Zulassungen und 
Genehmigungen; die Stromübertragungs- und -verteilungsnetze weiter modernisiert und in die Stromspeicherung 
investiert; die Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs durch Verbesserung der Energieeffizienz, vor allem in 
Wohngebäuden, intensiviert, und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen im Wärme- und Verkehrssektor ver
ringert. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Italiens 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Italiens 2022 

(2022/C 334/12) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Italien als einer der Mitgliedstaaten genannt 
wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch 
eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets sowie den 
Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspoliti
schen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat hat die 
Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für das Euro-Wäh
rungsgebiet von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 an
genommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 3 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 
4. März 2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 
2001/55/EG des Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht 
in der Union sowie das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesund
heitsversorgung, zu Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Italiens 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Italiens 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2022, S. 53). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 30. April 2021 legte Italien der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat den 
Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Italiens ( 10 ) an. Die Freigabe 
der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 Absatz 5 
der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Italien in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im Durchführungs
beschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende Erfüllung setzt 
immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen wurde. 

(10) Am 27. April 2022 übermittelte Italien sein nationales Reformprogramm 2022 und am 27. April 2022 sein Sta
bilitätsprogramm 2022 gemäß der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wechsel
seitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Italiens über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung 
getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Italien 2022. Darin werden die Fortschritte 
Italiens bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 2019, 2020 
und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Italiens anhand des Aufbau- 
und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht Handlungsbedarf in Bezug 
auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht oder nur teilweise angegangen 
werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Herausforderungen, die sich beispielsweise 
aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem Bericht die Fortschritte Italiens bei der 
Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der Kernziele der Union in den 
Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick auf die Ziele der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet.
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( 10 ) ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2.



 

(12) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für 
Italien vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. Die Kommission stellte in Italien übermäßige 
makroökonomische Ungleichgewichte fest. Insbesondere ist Italien weiter verwundbar im Hinblick auf einen hohen 
gesamtstaatlichen Schuldenstand und geringe Produktivitätssteigerungen im Kontext eines anfälligen Arbeitsmarkts 
und einiger Schwächen im Finanzsektor. 

(13) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Italiens erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg, während die gesamtstaatliche Schul
denquote über dem im Vertrag festgelegten Referenzwert von 60 % des BIP lag und der Richtwert für den 
Schuldenabbau nicht eingehalten wurde. Dem Bericht zufolge wurde weder das Defizitkriterium noch das Schul
denkriterium erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 trug die Kommission bei der Bewertung 
aller einschlägigen Faktoren dem Umstand Rechnung, dass die Einhaltung des Richtwerts für den Schuldenabbau 
mit einer zu hohen frontlastigen Konsolidierungsanstrengung verbunden wäre, die das Wachstum gefährden 
könnte. Deshalb ist die Einhaltung des Richtwerts für den Schuldenabbau aus Sicht der Kommission unter den 
derzeitigen außergewöhnlichen wirtschaftlichen Bedingungen nicht angezeigt. Wie angekündigt hat die Kommis
sion nicht vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie 
wird im Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen. 

(14) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Italien, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Italien, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, 
mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und gleich
zeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche Defizit 
Italiens 2021 von 9,6 % des BIP im Jahr 2020 auf 7,2 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Italiens unterstütz
te 2021 die wirtschaftliche Erholung mit befristeten Notfallmaßnahmen von 3,5 % des BIP (im Jahr 2020 waren es 
noch 4,4 %). Die von Italien 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit der Empfehlung des Rates vom 
20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 verabschiedeten diskretionären 
haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden durch Ausgleichsmaßnahmen kompen
siert. Gleichzeitig waren einige der von der Regierung 2020 und 2021 ergriffenen diskretionären Maßnahmen 
weder befristet noch durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert, wobei es sich vor allem um eine Senkung der 
Sozialversicherungsbeiträge in ärmeren Regionen, die Ausweitung der Steuergutschriften für Arbeitseinkommen 
und die Einführung eines Familienbonus handelt. Nach den von Eurostat validierten Daten ging der gesamtstaat
liche Schuldenstand von 155,3 % des BIP im Jahr 2020 auf 150,8 % im Jahr 2021 zurück. 

(15) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist 2022 günstig und in der Folge realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachs
tum 2022 bei 3,1 % und 2023 bei 2,4 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprog
nose 2022 von einem geringeren realen BIP-Wachstum von 2,4 % im Jahr 2022 und 1,9 % im Jahr 2023 aus, was 
hauptsächlich auf vorsichtigere Prognosen für die Binnennachfrage zurückzuführen ist. In ihrem Stabilitätspro
gramm 2022 geht die Regierung davon aus, dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 5,6 % des BIP und 2023 
auf 3,9 % des BIP zurückgehen wird ( 12 ). Der Rückgang im Jahr 2022 ist in erster Linie auf das Wirtschaftswachs
tum und die Aufhebung der meisten Notfallmaßnahmen zurückzuführen. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge 
soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 147,0 % sinken und 2023 weiter auf 145,2 % des BIP zurück
gehen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die Kommission 
in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 5,5 % 
bzw. 4,3 % des BIP aus. Im Vergleich mit dem Stabilitätsprogramm 2022 prognostiziert die Kommission in ihrer 
Frühjahrsprognose 2022 fast das gleiche Defizit, für 2023 jedoch ein höheres, was in erster Linie auf ein schwä
cheres Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist. Gleichzeitig sind in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission 
die im Stabilitätsprogramm 2022 angekündigten zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen für 2022 nicht enthal
ten, da vor dem Stichtag keine Einzelheiten verfügbar waren. Die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission geht 
von einer höheren gesamtstaatlichen Schuldenquote von 147,9 % im Jahr 2022 und von 146,8 % im Jahr 2023 
aus. Die Differenz ist auf die höheren Defizite in beiden Jahren und ein geringeres Wirtschaftswachstum zurück
zuführen. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im 
Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 0,4 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Italiens einen Schub 
verleihen können.

DE 1.9.2022 Amtsblatt der Europäischen Union C 334/99 

( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Italiens 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Italiens 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 74). 

( 12 ) Die in diesem Erwägungsgrund angegebenen Schätzungen basieren auf den detaillierten Haushaltsprojektionen, die Italien im 
Rahmen des Stabilitätsprogramms 2022 übermittelt hat. Mit Ausnahme der Gesamtzahlen zum gesamtstaatlichen Defizit und 
Schuldenstand fand das für Mai 2022 angekündigte Fiskalpaket in den Projektionen Italiens keine Berücksichtigung. Dieses am 
2. Mai 2022 angenommene Paket umfasste zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für 2022 sowie weitere Mittel für national 
finanzierte Investitionsvorhaben sowohl für das Jahr 2022 als auch für die kommenden Jahre.



 

(16) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 3,5 % des BIP im Jahr 2021 auf 1,1 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,5 % des BIP geschätzt und laufen 2023 aus ( 13 ). Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um soziale Transferleistungen für ärmere Haushalte, Senkungen 
bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch und Zuschüssen für Energieunternehmen. Diese Maßnahmen sind 
laut Ankündigung befristeter Art. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maß
nahmen fortgeführt werden. Einige dieser Maßnahmen, insbesondere die allgemeine Senkung der indirekten Ener
gieverbrauchssteuern (MwSt und feste Abgaben), sind nicht zielgerichtet. Das öffentliche Defizit wird auch von den 
Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprog
nose 2022 der Kommission für 2022 und 2023 auf 0,1 % des BIP projiziert werden ( 14 ). 

(17) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Italien, im Jahr 2022 die Aufbau- und Resilienzfazilität 
zu nutzen, um zusätzliche Investitionen zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren, und gleichzeitig eine 
vorsichtige Haushaltspolitik zu verfolgen. Auch die national finanzierten Investitionen sollte Italien aufrechterhal
ten. Der Rat empfahl Italien ferner, den Anstieg der national finanzierten laufenden Ausgaben zu begrenzen. 
Überdies empfahl er Italien — sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik 
zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstums
potenzial zu steigern. 

(18) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Italiens Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, unterstützend 
bei 2,7 % des BIP liegen wird ( 15 ). Italien sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung der Erholung 
vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe der Aufbau- und Resi
lienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 voraussichtlich um 
0,9 % des BIP ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 2022 einen 
expansiven Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 16 ). Daher plant Italien, 
gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass 
der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im 
Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,3 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dieser 
erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur Bewältigung der wirt
schaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (0,2 % des BIP) ( 17 ) sowie die Kosten für 
den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP). Der Anstieg der laufenden 
Ausgaben spiegelt auch höhere Ausgaben für Kompensationen für öffentliche Bedienstete wider, die auf die Ver
längerung der öffentlichen Aufträge für den Zeitraum 2019-2021 zurückzuführen sind, für die 2022 ein erheb
licher Teil (¼ % des BIP) verbucht wird, während zusätzliche Mittel auch für den Gesundheitssektor (0,1 % des BIP) 
eingeplant sind. Auf der Einnahmenseite wird den Projektionen zufolge auch die Senkung der Einkommensteuern 
und der regionalen Steuer auf Produktionstätigkeiten (0,4 % des BIP) zum expansiven fiskalischen Kurs beitragen. 
Daher schränkt Italien den Schätzungen der Kommission zufolge das Wachstum der nationalen Nettoausgaben im 
Jahr 2022 nicht ausreichend ein. 

(19) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit -1,2 % des BIP veranschlagt ( 18 ). Es wird davon ausgegangen, dass Italien im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen 
zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse
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( 13 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 14 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden. 

( 15 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 16 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten erwartet. Dies 
erklärt sich durch Investitionszuschüsse der Regierung, die wiederum durch Darlehen im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität 
finanziert werden, sowie durch zusätzliche Bestimmungen für staatliche Garantien für KMU. 

( 17 ) Im Jahr 2021 waren in Italien bereits Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der 
Energiepreise in Höhe von 0,3 % des BIP in Kraft. Diese Maßnahmen bestanden in erster Linie in der Senkung der festen Abgaben 
und der Mehrwertsteuersätze auf Strom- und Erdgasrechnungen sowie in einer Erhöhung des Sozialbonus für Strom- und Erd
gasrechnungen. 

( 18 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist.



 

aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 0,7 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2023 einen expansiven Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 19 ). 
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue ein
nahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen weitgehend neutralen Beitrag von – 0,2 Prozentpunkten zum 
fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dabei sind auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur 
Bewältigung der gestiegenen Energiepreise (0,5 % des BIP) berücksichtigt. Gleichzeitig dürften auch ein Anstieg 
bei den Sozialtransfers (0,4 % des BIP) aufgrund ihrer Indexierung mit der Inflationsrate des Vorjahres und 
zusätzliche Mittel für das Gesundheitswesen (0,1 % des BIP), denen keine Ausgleichsmaßnahmen gegenüberstehen, 
zu einem Anstieg der laufenden Nettoausgaben beitragen. Daher hängt der weitgehend neutrale Beitrag national 
finanzierter laufender Ausgaben davon ab, dass die Maßnahmen, die den Auswirkungen des derzeitigen Anstiegs 
der Energiepreise entgegenwirken sollen, wie geplant auslaufen. 

(20) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 3,3 % des 
BIP und bis 2025 auf 2,8 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit bis 2025 die Marke von 
3 % des BIP unterschreiten. Diese Projektionen gehen von einem Rückgang der Gesamtausgaben um rund 3 BIP- 
Prozentpunkte und von einem Rückgang der Gesamteinnahmen um rund 2 BIP-Prozentpunkte zwischen 2023 
und 2025 aus. Dem Programm zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 sinken, und zwar auf 
143,4 % im Jahr 2024 und auf 141,4 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die 
Schuldentragfähigkeit mittelfristig hoch zu sein. 

(21) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an Italien sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- 
und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Insbesondere die wirksame und 
zügige Umsetzung des Aufbau- und Resilienzplans birgt das Potenzial, dauerhafte strukturelle Veränderungen 
herbeizuführen und sich somit dauerhaft auf die italienische Wirtschaft und Gesellschaft auszuwirken. Es wird 
erwartet, dass ein breites Spektrum von Reformen in wichtigen Politikbereichen die seit Langem bestehenden 
Hindernisse für das Wirtschaftswachstum beseitigen wird. Im Aufbau- und Resilienzplan sind insbesondere Refor
men enthalten, die darauf abzielen, strukturelle Veränderungen in der Funktionsweise der öffentlichen Verwaltung 
und des Justizsystems zu fördern und das allgemeine Unternehmensumfeld zu verbessern. Geplante Reformen und 
Investitionen in den Bereichen Bildung, Kompetenzentwicklung und Forschung haben das Potenzial, das Hum
ankapital und die Forschungskapazitäten langfristig zu stärken. Die geplanten Arbeitsmarktreformen und Investi
tionen zur Verbesserung der Beschäftigungsaussichten, insbesondere für junge Menschen und Frauen, haben das 
Potenzial, das Arbeitskräfteangebot zu erhöhen, den gleichberechtigten Zugang zu Qualifikationen zu gewährleisten 
und letztlich das Wirtschaftswachstum zu fördern. Reformen in Sektoren wie Verkehr und Wasserwirtschaft 
dürften die wirtschaftliche Effizienz strukturell verbessern, unter anderem durch einen systematischeren Rückgriff 
auf wettbewerbliche Verfahren für die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen. 

(22) Der Aufbau- und Resilienzplan Italiens fördert voraussichtlich den ökologischen und den digitalen Wandel. Der 
Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, entspricht 37,5 % der Gesamt
mittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Italiens, während die Maßnahmen zur Unterstützung der Ziele im 
Digitalbereich 25 % ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den ein
schlägigen Etappenzielen und Zielwerten wird Italien dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu über
winden und gleichzeitig seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer 
einschlägiger Interessenträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, 
nicht im Plan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur so 
ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(23) Italien hat die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 20 ) vorgesehenen 
Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für die Partnerschaftsvereinbarung am 17. Januar 2022 vorgelegt und 
der Europäischen Kommission seine ersten kohäsionspolitischen Programme vorgelegt. Im Einklang mit der Ver
ordnung (EU) 2021/1060 muss Italien die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmpla
nung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finan
ziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig
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( 19 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 20 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 

den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen 
Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität 
und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur För
derung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt 
werden. 

(24) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Italien mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, die das Steuersystem 
betreffen. Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz des Steuersystems können dazu beitragen, seit Langem be
stehende makroökonomische Ungleichgewichte zu beseitigen. Mittel- und langfristig würde ein wachstumsfreund
licheres und effizienteres Steuersystem dazu beitragen, den hohen gesamtstaatlichen Schuldenstand zu verringern, 
die Produktivitätssteigerung zu fördern und die Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere für Frauen, anzukur
beln. 

(25) Italiens Steuerlast für den Faktor Arbeit ist hoch, und das Profil der effektiven Grenzsteuersätze auf das persönliche 
Einkommen ist durch starke Diskontinuitäten gekennzeichnet. Ende 2021 hat Italien Schritte unternommen, um 
diese Herausforderungen anzugehen, insbesondere durch die Einführung eines universellen Kindergeldes und die 
Senkung der Einkommensteuer. Diese Maßnahmen dürften das Arbeitskräfteangebot, insbesondere bei Frauen, 
moderat erhöhen. Die Steuer- und Abgabenbelastung der Arbeit ist im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten auf 
allen Einkommensniveaus nach wie vor sehr hoch. Gleichzeitig werden andere Einnahmequellen, die weniger 
wachstumsschädlich sind, nicht ausreichend genutzt, sodass Spielraum bleibt, um die steuerliche Belastung des 
Faktors Arbeit auf haushaltsneutrale Weise weiter zu verringern. Die Katasterwerte, die als Grundlage für die 
Berechnung der Grundsteuer herangezogen werden, sind weitgehend veraltet. Anzahl und Umfang der Steuer
ausgaben, auch im Bereich der Mehrwertsteuer, sind hoch, und es sollten Maßnahmen mit Blick auf eine Straffung 
dieser Ausgaben ergriffen werden. Schließlich wird trotz der relativ hohen Einnahmen aus Energiesteuern in Italien 
der Übergang zu saubereren Technologien nicht ausreichend gefördert, was auch auf die umfangreiche Nutzung 
umweltschädlicher Subventionen zurückzuführen ist. Diese verschiedenen Dimensionen werden durch das von der 
Regierung Ende 2021 vorgelegte Ermächtigungsgesetz für die Steuerreform abgedeckt, das nach der Annahme 
durch gesetzesvertretende Dekrete umgesetzt werden müsste. 

(26) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(27) Italien ist, insbesondere in Bezug auf Gas, in hohem Maße von Energieimporten aus Russland abhängig, da 43 % 
seines Erdgases aus Russland (leicht unter dem Unionsdurchschnitt von 44 %) importiert werden, wobei der 
Energiemix des Landes zu 42 % aus Erdgas besteht. Die Abhängigkeit von Rohöl aus Russland ist mit 11 % 
geringer als im Unionsdurchschnitt, der bei 26 % liegt (Öl macht 32 % des italienischen Energiemix aus) ( 21 ). 
Obwohl Italien angesichts seiner beträchtlichen Speicherkapazität und der Pipelineverbindungen nach Nordafrika 
und Aserbaidschan kurzfristig keine erheblichen Probleme bei der Erdgasversorgungssicherheit hat, kann die 
Invasion Russlands in die Ukraine mittel- und langfristig Herausforderungen mit sich bringen. Italien verfügt 
über Spielraum, um Engpässe zu überwinden, um die Energieübertragungskapazität sowohl innerhalb des Landes 
als auch in die Nachbarländer zu erhöhen. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und -netzinvestitionen 
möglichst zukunftssicher zu gestalten, damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit lang
fristig nachhaltig sind. Italien betreibt derzeit eine Diversifizierung seines Energiemix durch Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien, insbesondere dank Solar- und Windenergie sowie Wasserstoff und nachhaltigem Biomethan. 
Auch angesichts der potenziellen Herausforderungen, die sich aus der derzeitigen geopolitischen Lage ergeben, 
besteht dennoch Spielraum für eine Beschleunigung und Ausweitung des Ausbaus erneuerbarer Energiequellen, wie 
sie im nationalen Energie- und Klimaplan festgelegt sind. Italien hat Spielraum, um weiterhin Maßnahmen zur 
Erleichterung der Genehmigung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien zu ergreifen. Darüber hinaus 
reichen die Energieeffizienzziele Italiens möglicherweise weder dazu, diese Herausforderungen zu bewältigen, noch 
die Ziele des „Fit-für-55“-Pakets zu erreichen. Die Energieeffizienzstrategie für den Gebäudesektor stützt sich 
hauptsächlich auf befristete Maßnahmen und sollte durch eine mittel- und langfristige Strategie ergänzt werden, 
die strengere Energieeffizienzmaßnahmen in Unternehmen, insbesondere in der Industrie, umfasst. Darüber hinaus 
muss die Dekarbonisierung des Verkehrssektors stärker vorangetrieben werden, unter anderem durch die beschleu
nigte Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und die Förderung wichtiger Projekte in den Bereichen 
Eisenbahn, Radverkehr und öffentlicher Verkehr. Damit Italien mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, 
müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des 
Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden.
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( 21 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas und Rohöl. Grundlage für die Gesamt
einfuhren für den EU-27-Durchschnitt bilden die Extra-EU-27-Einfuhren. Für Italien umfassen die Gesamteinfuhren auch Einfuhren 
aus Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse.



 

(28) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Italien im Rahmen der kohäsionspolitischen 
Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswir
kungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann Italien den 
durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 22 ) eingerichteten Europäi
schen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken. 

(29) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 23 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(30) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Italien spiegelt sich dies insbesondere in den nachstehenden Empfehlungen 1 und 2 wider. 

(31) Vor dem Hintergrund der eingehenden Überprüfung durch die Kommission und ihrer Bewertung analysierte der 
Rat das nationale Reformprogramm 2022 und das Stabilitätsprogramm 2022. Seine Empfehlungen nach Artikel 6 
der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 spiegeln sich in den Empfehlungen 1 und 2 wider. Die Empfehlungen 1 und 2 
tragen auch zur Umsetzung der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022, insbesondere der ersten, 
zweiten und vierten Euro-Währungsgebiet-Empfehlung, bei. Die in Empfehlung 1 genannten haushaltspolitischen 
Maßnahmen tragen unter anderem dazu bei, die mit einem hohen gesamtstaatlichen Schuldenstand verbundenen 
Ungleichgewichte anzugehen. Die in Empfehlung 2 genannten Maßnahmen tragen unter anderem dazu bei, Un
gleichgewichte im Zusammenhang mit dem hohen gesamtstaatlichen Schuldenstand und der anhaltend schwachen 
Produktivitätsdynamik im Kontext eines anfälligen Arbeitsmarkts und einiger Schwächen im Finanzsektor anzuge
hen — 

EMPFIEHLT, dass Italien 2022 und 2023 

1. im Jahr 2023 für eine vorsichtige Haushaltspolitik sorgt, insbesondere indem das Wachstum der national finanzierten 
primären laufenden Ausgaben unter dem mittelfristigen potenziellen Wirtschaftswachstum gehalten werden, unter 
Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstützung für die vom Energiepreisanstieg besonders 
betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die 
laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die öffentlichen Investitionen für den ökologischen 
und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berücksichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter 
anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 
eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und durch 
eine schrittweise Konsolidierung, Investitionen und Reformen einen glaubwürdigen und schrittweisen Schuldenabbau 
und mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten; das Ermächtigungsgesetz für die Steuerre
form verabschiedet und angemessen umsetzt, um die Besteuerung des Faktors Arbeit weiter zu senken und die 
Effizienz des Systems zu erhöhen, insbesondere durch die Überprüfung der effektiven Grenzsteuersätze, die Anpassung 
der Katasterwerte an aktuelle Marktwerte, die Straffung und Verringerung der Steuerausgaben unter anderem für die 
Mehrwertsteuer und umweltschädliche Subventionen bei gleichzeitiger Gewährleistung von Gerechtigkeit und durch 
die Verringerung der Komplexität der Abgabenordnung; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterla
gen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch abschließt, um mit der Umsetzung dieser Unterlagen beginnen zu 
können; 

3. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und seine Energieimporte diversifiziert; Engpässe beseitigt, um 
die Kapazität der internen Gasfernleitung zu erhöhen, Stromverbindungsleitungen ausbaut, den Ausbau zusätzlicher 
Kapazitäten für erneuerbare Energien beschleunigt und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur 
Förderung einer nachhaltigen Mobilität ergreift. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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( 22 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 23 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Zyperns 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Zyperns 2022 

(2022/C 334/13) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Zypern als einer der Mitgliedstaaten genannt 
wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch 
eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets sowie den 
Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspoliti
schen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat hat die 
Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für das Euro-Wäh
rungsgebiet von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 an
genommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 3 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 
4. März 2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 
2001/55/EG des Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht 
in der Union sowie das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesund
heitsversorgung, zu Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den Artikeln 
14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; hinzu 
kommen gegebenenfalls weitere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, aktuali
sierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Zyperns 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise), einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Zyperns 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 58). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 17. Mai 2021 legte Zypern der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 seinen 
nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die Aufbau- 
und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien im 
Hinblick auf deren Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 20. Juli 2021 nahm der Rat 
den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Zyperns ( 10 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Zypern in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 5. Mai 2022 legte Zypern im Einklang mit Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 sein nationales Reform
programm 2022 und am 2. Mai 2022 sein Stabilitätsprogramm 2022 vor. Um wechselseitigen Zusammenhängen 
Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit Artikel 27 der Verordnung 
(EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen Berichterstattung Zyperns über 
die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Zypern 2022. Darin werden die Fort
schritte Zyperns bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jah
re 2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Zyperns 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion Russlands in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in 
dem Bericht die Fortschritte Zyperns bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirk
lichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im 
Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet.
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( 10 ) ST 10686/2021 INIT; ST 10686/2021 ADD 1.



 

(12) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für 
Zypern vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. Darin kam sie kam zu dem Schluss, dass 
in Zypern übermäßige makroökonomische Ungleichgewichte bestehen. Insbesondere weitete sich das hohe Leis
tungsbilanzdefizit während der COVID-19-Krise weiter aus und belastet zusätzlich die ohnehin schon hohen 
Auslands-, Staats- und Privatschuldenstände bei einer trotz eines erheblichen Rückgangs weiterhin großen Zahl 
an notleidenden Krediten im Finanzsektor. 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Zypern, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Er empfahl Zypern 
außerdem, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen es zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, 
und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche 
Defizit Zyperns von 5,8 % des BIP im Jahr 2020 auf 1,7 % im Jahr 2021 zurück. Die fiskalpolitische Reaktion 
Zyperns unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 3,6 % des 
BIP im Jahr 2020 auf 3,0 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Zypern 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit 
der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 
verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren befristet oder wurden durch Ausgleichs
maßnahmen kompensiert. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging der gesamtstaatliche Schuldenstand von 
115,0 % des BIP im Jahr 2020 auf 103,6 % im Jahr 2021 zurück. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario ist 
realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 2,7 % und 2023 bei 3,8 % 
liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission von einem geringeren BIP-Wachstum 
von 2,3 % im Jahr 2022 und 3,5 % 2023 aus, vor allem deshalb, weil in der Prognose der Kommission eine 
schwächere Auslandsnachfrage und folglich ein negativer Beitrag der Nettoausfuhren erwartet wird, gegenüber 
gedämpften Werten im Stabilitätsprogramm 2022. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung davon 
aus, dass Zypern 2022 einen ausgeglichenen Haushalt und 2023 einen Haushaltsüberschuss von 0,4 % des BIP 
erzielen wird. Die Verbesserung im Jahr 2022 ist in erster Linie auf die Aufhebung der meisten Notfallmaßnahmen 
zurückzuführen. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 93,9 % 
sinken und 2023 weiter auf 88,2 % des BIP zurückgehen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose 
bekannten politischen Maßnahmen geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 
und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 0,3 % bzw. 0,2 % des BIP aus. Das liegt unter den im Stabilitäts
programm 2022 prognostizierten Salden, was vor allem an den konservativeren Projektionen für die Steuerein
nahmen in der Prognose der Kommission liegt. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer 
weitgehend ähnlichen gesamtstaatlichen Schuldenquote von 93,9 % im Jahr 2022 und 88,8 % im Jahr 2023 aus. 
Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn- 
Jahres-Durchschnitt derzeit auf 2,6 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Zyperns einen Schub 
verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 3,0 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,4 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,2 % des BIP geschätzt und sollen 2023 auslaufen ( 12 ). Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um Sozialtransfers an ärmere Haushalte, Senkungen bei indirek
ten Steuern auf den Energieverbrauch und Deckelungen von Groß- und Einzelhandelspreisen. Diese Maßnahmen 
sind laut Ankündigung befristeter Art. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser 
Maßnahmen fortgeführt werden. Es handelt sich in einigen Fällen nicht um gezielte Maßnahmen, insbesondere 
betrifft dies die Senkung des Steuersatzes für die Haushaltsstromrechnungen, die Preissenkung bei den Verbraucher
tarifen und die Senkung der Verbrauchsteuern auf Mineralöl. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für 
den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der 
Kommission für 2022 auf 0,1 % des BIP und für 2023 auf 0,2 % des BIP projiziert werden ( 13 ).
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Zyperns 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Zyperns 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 82). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Zypern, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen Kurs 
beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, und die 
national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Zypern — sobald die wirtschaft
lichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vor
sichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und gleich
zeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Zyperns Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der finanzpolitische Kurs bei + 0,9 % des BIP 
kontraktiv wirken wird, während der Rat einen stützenden finanzpolitischen Kurs empfohlen hat ( 14 ). Zypern sieht 
weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des 
Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur 
Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finan
zierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 voraussichtlich um 0,7 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektio
nen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 2022 einen kontraktiven Beitrag von 0,6 Prozentpunk
ten zum fiskalischen Kurs leisten ( 15 ). Daher plant Zypern nicht, die national finanzierten Investitionen aufrecht
zuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne 
neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen Beitrag von 1,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören auch die zusätzlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Anstiegs der Energiepreise (0,1 % des BIP) sowie die Kosten für den 
vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP). 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit + 0,1 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Zypern im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 0,3 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,1 Prozentpunkten zum fiskalischen Kurs leisten ( 17 ). Gleich
zeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmen
seitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen weitgehend neutralen Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskali
schen Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur 
Bewältigung des Anstiegs der Energiepreise (0,2 % des BIP) sowie weitere Kosten für den vorübergehenden Schutz 
von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP). 

(19) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll der gesamtstaatliche Überschuss im Jahr 2024 schrittweise auf 1,5 % 
des BIP und bis 2025 auf 1,7 % des BIP steigen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit während der Programm
laufzeit unter 3 % des BIP bleiben. In diesen Projektionen wird davon ausgegangen, dass bestimmte öffentliche 
Ausgaben, insbesondere Subventionen, gekürzt und die Zunahme bei anderen wie Vorleistungen und sozialen 
Sachtransfers begrenzt werden wird. Ein Rückgang der öffentlichen Investitionen als Anteil des BIP ist nach dem 
Höchststand im Jahr 2022 ebenfalls vorgesehen. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche 
Schuldenquote bis 2025 sinken, und zwar auf 81 % im Jahr 2024 und auf 76,7 % im Jahr 2025. Nach Analyse der 
Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig moderat zu sein. 

(20) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 der genannten Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig 
verstärkender Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Umsetzung, der bis zum 
31. August 2026 abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des 
Europäischen Semesters in seinen Empfehlungen an Zypern sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme 
des Aufbau- und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Sie beziehen sich 
insbesondere auf die öffentlichen Finanzen und die Gesundheitsversorgung, die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, 
Bildung und Kompetenzen, öffentliche und private Investitionen und den ökologischen und den digitalen Wandel 
sowie Strukturreformen zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Sektors, Korruptionsbekämpfung 
und Vereinfachung des Abbaus notleidender Kredite im Bankensektor.
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( 14 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 16 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 
( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(21) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Zyperns dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 41 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Zyperns, während die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 23 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Zypern dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(22) Zypern hat die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 18 ) und die anderen kohäsionspolitischen Programme am 30. Dezember 2021 vorgelegt. Im Ein
klang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Zypern die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei 
der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirk
samkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und 
dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds 
und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resi
lienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen 
zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung 
beseitigt werden. 

(23) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Zypern mit einer zusätzlichen Herausforderung in Bezug auf die Governance bei staatseigenen 
Unternehmen konfrontiert. Das Governance-System weist gemessen an internationalen Standards (z. B. den Leit
sätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Corporate Governance in staats
eigenen Unternehmen und dem Instrumentarium der Weltbank für die Corporate Governance in staatseigenen 
Unternehmen) Schwachstellen auf, wodurch die Produktivität und die Rahmenbedingungen für Unternehmen in 
Zypern belastet werden. Insbesondere würden mehr Transparenz und eine stärkere Rechenschaftspflicht in Bezug 
auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und ihre öffentlichen Ziele die Effizienz und Wirksamkeit der staatseigenen 
Unternehmen steigern. Dasselbe gilt für die Anwendung bewährter Verfahren wie leistungsorientierten und trans
parenten Nominierungen für Führungspositionen in staatseigenen Unternehmen und eine Übertragung der Eigen
tümerfunktion von den politikorientierten Fachministerien auf eine eigene zentrale Stelle. Die Öffnung wirtschaft
lich rentabler Märkte, in denen die staatseigenen Unternehmen eine dominante Stellung haben (etwa im Ener
giemarkt), würde diese Märkte effizienter machen, den ökologischen und den digitalen Wandel beschleunigen und 
zur Diversifizierung der Wirtschaft beitragen. Das Ergreifen von Maßnahmen in Bezug auf die staatseigenen 
Unternehmen würde zu einer wirkungsvolleren Governance in Zypern führen und den Markt für in- und auslän
dische Unternehmen fairer und transparenter gestalten. Das entspricht auch den Zielen der langfristigen Strategie 
für Zypern und dem zugehörigen Aktionsplan (im Bereich der Initiative „Modernisierung staatseigener Unterneh
men und Schaffung geeigneter Anreize für Innovation und Effizienz“). Maßnahmen zur Verbesserung der Gover
nance staatseigener Unternehmen können die Verringerung des gesamtstaatlichen Schuldenstands begünstigen, da 
eine verbesserte Governance die Effizienz des öffentlichen Sektors steigern würde. Sie können außerdem zu 
besseren Rahmenbedingungen für Unternehmen beitragen und das Potenzialwachstum ankurbeln. 

(24) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Kommissionsvorschlag für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit der 
Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(25) Die Erschließung des vollen Potenzials der Energieressourcen aus erneuerbaren Quellen könnte in Zypern weiter 
beschleunigt werden, insbesondere durch Straffung der Genehmigungsverfahren und Investitionen in Solaranlagen. 
Gegenwärtig nutzt Zypern kein Gas, aber Öl macht 85,6 % des Energiemix aus. Angesichts der stark schwanken
den Energiepreise auf dem Weltmarkt ist die Verringerung der übermäßigen Abhängigkeit vom Öl entscheidend für 
die Nachhaltigkeit der zyprischen Wirtschaft. Die Versorgung mit Öl beruht ausschließlich auf Einfuhren, auch 
wenn der Anteil des russischen Öls mit nur 1 % deutlich unter dem Unionsdurchschnitt von 23 % liegt ( 19 ). 
Es wäre für Zypern von Vorteil, die Entwicklung einer Infrastruktur für Gaseinfuhren, die künftig
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

( 19 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Öl und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Zypern umfassen die Gesamteinfuhren auch 
Einfuhren aus Mitgliedstaaten. Öl umfasst Rohöl und raffinierte Ölerzeugnisse.



 

wasserstoffkompatibel sein könnte, und eines künftig ebenfalls wasserstoffgeeigneten Gasverbunds sowie von 
Stromverbünden zur Erleichterung des Ausbaus der erneuerbaren Energiequellen voranzubringen, um die Energie
versorgung zu diversifizieren und die Abhängigkeit von Einfuhren zu verringern. Darüber hinaus bieten die 
kürzlich entdeckten Offshore-Gasfelder Zypern eine bedeutende Möglichkeit, seine Energieunabhängigkeit — pa
rallel zu den Anstrengungen, die Maßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz zu 
beschleunigen — weiter auszubauen. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und -netzinvestitionen möglichst 
zukunftssicher zu gestalten, damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit langfristig nach
haltig sind. Zusätzlich könnten Energieeffizienzmaßnahmen unter anderem im Verkehrssektor ausgeweitet und 
beschleunigt werden. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz dürften auch zur Bewältigung der 
Energiearmut beitragen, von der ein großer Teil der Bevölkerung (20,9 %) betroffen ist, wozu gegebenenfalls auch 
Mittel aus den Kohäsionsfonds eingesetzt werden können. Damit Zypern mit den Zielen von „Fit für 55“ im 
Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die 
Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(26) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Zypern im Rahmen der kohäsionspolitischen 
Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswir
kungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann Zypern den 
durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 20 ) eingerichteten 
Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zu
sammenhalt zu stärken. 

(27) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 21 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(28) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Zypern spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1 und 2 wider. 

(29) Vor dem Hintergrund der eingehenden Überprüfung durch die Kommission und ihrer Bewertung analysierte der 
Rat das nationale Reformprogramm 2022 und das Stabilitätsprogramm 2022. Seine Empfehlungen nach Artikel 6 
der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 spiegeln sich in den Empfehlungen 1, 2, 3 und 4 wider. Die Empfehlungen 1 
und 2 tragen auch zur Umsetzung der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022, insbesondere der 
ersten und vierten Euro-Währungsgebiet-Empfehlung, bei. Die in Empfehlung 1 genannten fiskalischen Maßnah
men tragen unter anderem dazu bei, die mit einem hohen gesamtstaatlichen Schuldenstand verbundenen Un
gleichgewichte anzugehen. Die in Empfehlung 2 genannten Maßnahmen tragen unter anderem dazu bei, die mit 
dem hohen privaten Schuldenstand verbundenen Ungleichgewichte anzugehen, indem die exzessive Kreditauf
nahme durch den Privatsektor begrenzt wird. Sie gehen auch die mit dem hohen gesamtstaatlichen Schuldenstand 
und dem Leistungsbilanzsaldo — durch Diversifizierung der Wirtschaft — sowie die mit der großen Zahl an 
notleidenden Krediten verbundenen Ungleichgewichte an. Die in Empfehlung 3 genannten Maßnahmen tragen 
unter anderem dazu bei, die mit dem hohen gesamtstaatlichen Schuldenstand — durch Effizienzsteigerung im 
Staatsapparat und langfristige Wachstumssteigerung — sowie die mit der Privat- und Auslandsverschuldung ver
bundenen Ungleichgewichte anzugehen. Die in Empfehlung 4 genannten Maßnahmen tragen unter anderem dazu 
bei, die längerfristig mit einer hohen Auslandsverschuldung verbundenen Schwachstellen anzugehen — 

EMPFIEHLT, dass Zypern 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 28. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterla
gen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch abschließt, um mit deren Umsetzung beginnen zu können;
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( 20 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 21 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

3. Maßnahmen zur Verbesserung der Governance bei staatseigenen Unternehmen im Einklang mit den internationalen 
Standards ergreift; 

4. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und seine Energieversorgung weiter diversifiziert; den Einsatz 
erneuerbarer Energien, insbesondere durch die weitere Straffung der Genehmigungsverfahren und den Ausbau der 
Photovoltaik, beschleunigt. Energieverbünde mit Nachbarländern aufbaut und zugleich die Energieeffizienzmaßnahmen 
unter anderem im Verkehrssektor ausweitet und beschleunigt. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Lettlands 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Lettlands 2022 

(2022/C 334/14) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem 
Lettland nicht als einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. 
Am selben Tag nahm die Kommission auch eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik 
des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die 
Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte 
analysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden 
„Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungs
bericht am 14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 
4. März 2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 
2001/55/EG des Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht 
in der Union sowie das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesund
heitsversorgung, zu Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den Artikeln 
14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; hinzu 
kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, aktuali
sierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Lettlands 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.

DE 1.9.2022 Amtsblatt der Europäischen Union C 334/113 

( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Lettlands 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 63). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 30. April 2021 legte Lettland der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat den 
Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Lettlands ( 10 ) an. Die Freigabe 
der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 Absatz 5 
der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Lettland in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im Durchfüh
rungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende Erfüllung 
setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen wurde. 

(10) Am 22. April 2022 übermittelte Lettland sein nationales Reformprogramm 2022 und am 26. April 2022 sein 
Stabilitätsprogramm 2022 nach der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wech
selseitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Lettlands über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung 
getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Lettland 2022. Darin werden die Fort
schritte Lettlands bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jah
re 2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Lettlands 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem 
Bericht die Fortschritte Lettlands bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung 
der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im 
Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet.
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( 10 ) ST 10157/2021; ST 10157/2021 ADD1.



 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Lettlands erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg. Dem Bericht zufolge wurde das 
Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht vor
geschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im 
Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen. 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Lettland, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Lettland, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, 
und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge stieg das gesamtstaatliche 
Defizit Lettlands von 4,5 % des BIP im Jahr 2020 auf 7,3 % im Jahr 2021 an. Die haushaltspolitische Reaktion 
Lettlands unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 2,8 % des 
BIP im Jahr 2020 auf 5,2 % im Jahr 2021 anstiegen. Die von Lettland 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit 
der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 
verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden durch 
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Jedoch waren einige der von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 
ergriffenen diskretionären Maßnahmen weder befristet noch durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert; dabei 
handelt es sich in erster Linie um die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge, die Erhöhung des Einkommen
steuerfreibetrags, die Erhöhung der Gehälter für Lehrer und Personal im Gesundheitswesen und die Erhöhung des 
Sozialleistungsminimums. Nach den von Eurostat validierten Daten erhöhte sich der gesamtstaatliche Schulden
stand von 43,3 % des BIP im Jahr 2020 auf 44,8 % des BIP im Jahr 2021. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario ist 
für 2022 realistisch und in der Folge vorsichtig. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachs
tum 2022 bei 2,1 % und 2023 bei 2,5 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprog
nose 2022 von einem ähnlichen realen BIP-Wachstum von 2,0 % im Jahr 2022 und einem etwas stärkeren BIP- 
Wachstum von 2,9 % im Jahr 2023 aus, was hauptsächlich auf günstigere Prognosen beim privaten Verbrauch und 
den Ausfuhren zurückzuführen ist. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung davon aus, dass das 
öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 6,5 % des BIP und 2023 auf 2,8 % des BIP zurückgehen wird. Das hohe Defizit 
im Jahr 2022 spiegelt in erster Linie die im Haushaltsplan 2022 enthaltenen Maßnahmen wider, darunter die 
Erhöhung des Einkommensteuerfreibetrags, ein umfangreiches Investitionspaket und die Erhöhung der Gehälter 
im Gesundheitswesen, im öffentlichen Dienst und im Bildungssektor. Ferner sorgen Faktoren wie die breit an
gelegte staatliche Unterstützung für Privathaushalte und Unternehmen zur Bewältigung des Energiepreisanstiegs 
und das projizierte langsamere Wachstum der Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der russischen Inva
sion der Ukraine auf die Wirtschaft dafür, dass das Defizit weiterhin hoch bleibt, auch wenn die pandemiebe
dingten Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft im Jahr 2022 deutlich geringer ausfallen als 2021. Dem 
Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 45,7 % steigen und 2023 auf 
45,2 % des BIP zurückgehen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen 
geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit 
von 7,2 % bzw. 3,0 % des BIP aus. Dies übersteigt das im Stabilitätsprogramm 2022 projizierte Defizit, was in 
erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass in der Frühjahrsprognose 22 der Kommission zusätzliche Maßnahmen 
berücksichtigt wurden, und zwar die in der neusten Änderung des Energiegesetzes vorgesehene Bildung nationaler 
Energieversorgungsreserven (deren fiskalische Auswirkungen im Jahr 2022 auf 0,6 % des BIP geschätzt werden). 
Die Bildung dieser Reserven wurde glaubhaft angekündigt, war aber zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Stabi
litätsprogramms 2022 noch nicht publik. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer gesamt
staatlichen Schuldenquote von 47,0 % im Jahr 2022 und 46,5 % im Jahr 2023 aus, was über der Projektion im 
Stabilitätsprogramm 2022 liegt. Die Differenz ist auf die höhere Defizitprojektion und das niedriger veranschlagte 
nominale BIP zurückzuführen. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Po
tenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 2,3 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Aus
wirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachs
tum Lettlands einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 5,2 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,8 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,9 % des BIP geschätzt und sollen 2023 auslaufen ( 12 ). 
Diese Maßnahmen umfassen in erster Linie Energiepreisdeckelungen für Privathaushalte und Unternehmen, die 
staatliche Finanzierung bestimmter Teilkomponenten des Stromtarifs und die Unterstützung bestimmter sozialer
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Lettlands 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Lettlands 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 89). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben.



 

Gruppen und ärmerer Haushalte. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. Sollten die Energie
preise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser 
Maßnahmen — insbesondere die allgemeine Deckelung der Energiepreise — sind nicht zielgerichtet. Das öffent
liche Defizit wird auch von den Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine 
beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,3 % des BIP und für 2023 auf 
0,5 % des BIP projiziert werden ( 13 ), sowie von der Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 0,1 % des BIP im 
Jahr 2022 und um 0,3 % des BIP im Jahr 2023. 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Lettland, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen 
Kurs beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, 
und die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Lettland, das Wachstum 
der national finanzierten laufenden Ausgaben unter Kontrolle zu halten und — sobald die wirtschaftlichen Bedin
gungen dies zulassen — eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haus
haltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und gleichzeitig die 
Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Lettlands Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom Rat 
empfohlen, unterstützend bei – 3,3 % des BIP liegen wird ( 14 ). Lettland sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen 
zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen 
mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch 
Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Ver
gleich zu 2021 voraussichtlich um 0,8 % des BIP ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finan
zierten Investitionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs 
leisten ( 15 ). Somit plant Lettland, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrecht
zuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne 
neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,5 BIP-Prozentpunkten zum 
fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen 
der Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise 
(0,8 % des BIP) sowie die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,3 % des 
BIP). Lettland hält das Wachstum der national finanzierten laufenden Ausgaben im Jahr 2022 weitgehend unter 
Kontrolle, denn der erhebliche expansive Beitrag der national finanzierten laufenden Ausgaben im Jahr 2022 ist 
hauptsächlich auf die Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Energie
preisanstiegs und auf die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine zurück
zuführen. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit + 3,2 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Lettland im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 0,9 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,8 Prozentpunkten zum fiskalischen Kurs leisten ( 17 ). Gleich
zeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmen
seitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 2,7 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Ge
samtkurs leisten wird. Dazu gehören auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung des 
Anstiegs der Energiepreise (0,9 % des BIP) sowie weitere Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen 
aus der Ukraine (0,1 % des BIP).
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( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden. 

( 14 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,7 BIP-Prozentpunkten erwartet, denn in 
der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission werden die fiskalischen Auswirkungen der in der neusten Änderung des Energiege
setzes vorgesehenen Bildung von Energieversorgungsreserven berücksichtigt. 

( 16 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,6 BIP-Prozentpunkten erwartet, was auf 
Basiseffekte zurückgeht, denn in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission werden nur für 2022 die fiskalischen Auswirkungen 
der Bildung von Energieversorgungsreserven berücksichtigt, nicht aber für 2023.



 

(19) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 2,3 % des 
BIP und bis 2025 auf 1,7 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit während der Programm
laufzeit unter 3 % des BIP bleiben. Bei diesen Projektionen wird davon ausgegangen, dass die Unterstützungs
programme beendet werden und die Steuereinnahmen kräftig ansteigen. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge 
soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 sinken, und zwar auf 44,5 % im Jahr 2024 und auf 43,4 % im 
Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig gering zu 
sein. 

(20) Der BIP-Anteil der lettischen Steuereinnahmen liegt deutlich unter dem Unionsdurchschnitt und schränkt die 
Finanzierung der öffentlichen Dienstleistungen ein. Die lettischen Einnahmen aus der Körperschaftsteuer sind die 
niedrigsten in der Union (0,7 % des BIP im Jahr 2020), und die Einnahmen aus Immobiliensteuern liegen bei 1,0 % 
des BIP, während der Unionsdurchschnitt 2,3 % des BIP beträgt. Während die Steuer- und Abgabenbelastung eines 
Durchschnittsverdieners etwa dem Unionsdurchschnitt entspricht, gehört der implizite Steuersatz auf Arbeit zu den 
niedrigsten in der Union, was darauf hindeutet, dass die Einnahmen aus der Besteuerung des Faktors Arbeit durch 
eine bessere Erhebung und eine höhere Progression beträchtlich gesteigert werden können. Die öffentlichen Aus
gaben Lettlands für Gesundheitsversorgung und Sozialschutz sind im Vergleich zum Unionsdurchschnitt aus
gesprochen niedrig, was den raschen und gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsversorgung und angemessener 
Sozialhilfe behindert. Dies hat zur Folge, dass Lettland mit die größten Einkommensungleichheiten in der gesamten 
Union aufweist, seine Sozialleistungen nur eine minimale armutsverringernde Wirkung haben und seine Gesund
heitsergebnisse mit zu den schlechtesten zählen. Obwohl die Beträge unlängst erhöht wurden, liegen das Mindest
einkommen, die Mindestrente und die Invaliditätsleistungen weiterhin unter der Armutsschwelle. Zudem wird die 
soziale Eingliederung dadurch erschwert, dass die Sozialhilfe und -dienste für schutzbedürftige Gruppen nur einge
schränkt zugänglich sind und eine geringe Qualität aufweisen. Das Langzeitpflegesystem ist unterentwickelt, und 
das Angebot an häuslichen Pflegediensten und wohnortnahen Diensten ist begrenzt. Sozialwohnungen sind knapp 
und bieten häufig keine angemessenen Lebensbedingungen. Darüber hinaus sind die Sozialleistungen von Ge
meinde zu Gemeinde unterschiedlich und häufig nicht zielgerichtet genug. Eine höhere Besteuerung von Eigentum 
und Kapital und eine stärkere Einkommensteuerprogression bergen das beste Potenzial für höhere Steuereinnah
men; diese Steuerquellen werden im Vergleich zum Unionsdurchschnitt nach wie vor zu wenig genutzt. Ferner 
sollten die im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Maßnahmen zur Verringerung der Schattenwirtschaft durch 
weitere Bemühungen ergänzt werden. 

(21) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an Lettland sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- 
und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Lettlands Aufbau- und Resilienz
plan sieht insbesondere Maßnahmen vor, die in unterschiedlichem Maße alle sechs großen Herausforderungen 
angehen: Fiskalpolitik, Humankapital, öffentliche Verwaltung, Produktivität sowie digitaler und ökologischer Wan
del. Der Aufbau- und Resilienzplan umfasst Reformen in Bezug auf die Verwaltung und Finanzierung von Hoch
schuleinrichtungen, die Umsetzung einer umfassenden Personalstrategie im Gesundheitswesen und die Einführung 
einer Indexierung für Mindesteinkommensleistungen. Zu den umfangreichen Investitionen zählen die Ökologisie
rung des Verkehrssystems im Stadtgebiet Riga unter anderem durch den Erwerb sauberer öffentlicher Fahrzeuge 
und die energetische Sanierung von privaten und öffentlichen Gebäuden sowie von Unternehmen. Auch zur 
Förderung der regionalen Entwicklung sind erhebliche Investitionen geplant, beispielsweise die Errichtung von 
Schulen, Industrieparks und erschwinglichem Wohnraum und die Modernisierung von Krankenhäusern. Diese 
Maßnahmen dürften das Wachstumspotenzial der Wirtschaft nachhaltig erhöhen. 

(22) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Lettlands dürften der ökologische und der digitale Wandel 
gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, ent
spricht 37,6 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Lettlands, während die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 21 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Lettland dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(23) Lettland hat die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 18 ) am 25. Mai 2022 vorgelegt, wohingegen die anderen kohäsionspolitischen Programme noch
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

nicht vorgelegt wurden. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Lettland die einschlägigen länder
spezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies 
ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren 
Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen 
diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche 
Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass 
die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewo
genen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(24) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Lettland mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, unter anderem in Bezug 
auf den Zugang zu Bankkrediten. Die Kreditflüsse an den privaten Sektor waren in den letzten zehn Jahren 
größtenteils negativ. 2016 wurden sie wieder positiv, wobei die Wachstumsrate der Kreditvergabe aber stets unter 
der BIP-Wachstumsrate blieb. Im Jahr 2020 belief sich die Verschuldung des privaten Sektors auf 66,5 % des BIP, 
während sie fünf Jahre davor 78,3 % des BIP betragen hatte. Für kleine und mittlere Unternehmen ist es besonders 
schwierig, Kredite zu erhalten, was zum Teil auf ihr höheres Kreditrisiko zurückzuführen ist, aber auch darauf, dass 
für sie relativ hohe Kreditkosten und ein hoher bürokratischer Aufwand entstehen. Darüber hinaus ist es wegen der 
geringen Liquidität der für die Besicherung verfügbaren Vermögenswerte besonders schwierig, Kredite außerhalb 
der Region Riga aufzunehmen. Dies stellt sowohl in Bezug auf Hypothekarkredite als auch für die Kreditvergabe an 
Unternehmen ein erhebliches Hindernis dar. Des Weiteren könnten umweltfreundliche Technologien für Verbrau
cher erschwinglicher gemacht werden, indem billigere und längerfristige Kreditprodukte für ihre Finanzierung 
vorgesehen würden. Die politischen Anstrengungen bestehen bislang in erster Linie darin, die Kreditvergabe zu 
unterstützen, indem sie mit öffentlichen Zuschüssen kombiniert wird. Dies verursacht für den Staatshaushalt 
jedoch erhebliche Kosten und ist daher keine nachhaltige Möglichkeit, die Kreditvergabe zu fördern. Um die 
Hindernisse in Bezug auf das Kreditangebot abzubauen, sind allgemeine Verbesserungen hinsichtlich der Trans
parenz und des Vertrauens in das Unternehmensumfeld, darunter die Verringerung der Schattenwirtschaft, erfor
derlich. Darüber hinaus wäre eine Verbesserung der Einbringungsquoten angezeigt, sodass die Kosten der Banken 
im Zusammenhang mit notleidenden Krediten gesenkt würden. Dies könnte durch ein effizienteres Rechtssystem 
erleichtert werden. Zielgerichtete Darlehens- und Garantiesysteme könnten dazu beitragen, die Liquiditätsrisiken zu 
verringern, denen die Banken ausgesetzt sind, wenn sie relativ illiquide Sicherheiten akzeptieren. Wenn Banken
finanzierungen entweder zu teuer oder nicht verfügbar sind, könnten öffentliche Darlehensregelungen für strate
gisch wichtige Investitionen wie Investitionen in den ökologischen Wandel und die regionale Entwicklung zu 
einem effektiveren Wettbewerb auf dem Bankenmarkt beitragen oder eine Marktlücke schließen. Zudem sind 
staatliche Darlehens- und Garantiesysteme deutlich kosteneffizienter als Zuschussprogramme, wenn es darum geht, 
private Kredite zu fördern. Der lettische Markt weist nicht nur Hindernisse bei der Bankenfinanzierung auf, sondern 
ist auch hinsichtlich alternativer Finanzierungsquellen unterentwickelt, sodass in Bezug auf den Zugang der Un
ternehmen zu Finanzmitteln beträchtliche Verbesserungen möglich sind. 

(25) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(26) Den Daten für 2020 zufolge machen Mineralölerzeugnisse (33,8 %) und Erdgas (21,6 %) im lettischen Energieträ
germix etwa die Hälfte aus, der Rest entfällt hauptsächlich auf erneuerbare Energiequellen (44,1 %). Lettland bezog 
sein Erdgas ausschließlich aus Russland (während der Unionsdurchschnitt bei der russischen Gaseinfuhrabhängig
keit 44 % betrug) und auch einen wesentlichen Teil (20 %) seiner Mineralölerzeugnisse (was in etwa dem Unions
durchschnitt bei der russischen Öleinfuhrabhängigkeit (26 %) entspricht) ( 19 ). Lettland verfügt über eine Gasver
bindung nach Litauen und damit über einen Zugang zum Flüssiggasterminal von Klaipeda, was seine Abhängigkeit 
von russischen Gaslieferungen erheblich verringert. Lettland ist zudem an Estland und Finnland angebunden, sodass 
die vier Länder Teil desselben Erdgasmarkts sind. Lettland verfügt über eine Gasspeicheranlage, die es ermöglicht, 
saisonale Angebot- und Nachfragediskrepanzen auszugleichen, und als Notfallreserve für den baltischen Markt 
dient. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und Netzinvestitionen nach Möglichkeit zukunftssicher zu ge
stalten, damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit langfristig nachhaltig sind. Trotzdem 
sollten die Vollendung der laufenden Synchronisierung mit dem kontinentalen Stromnetz der Union, die Sicher
stellung von Verbindungsleitungen mit ausreichender Kapazität zu Nachbarmitgliedstaaten und gemeinsame Vor
haben im Bereich der erneuerbaren Energien politische Prioritäten bleiben. Neben der Verbesserung der Gasin
frastruktur, die die Nutzung alternativer Versorgungsquellen ermöglichen soll, erfordert die Verringerung der
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( 19 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas und Rohöl. Grundlage für die Gesamt
einfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Lettland umfassen die Gesamteinfuhren auch Einfuhren 
aus Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse.



 

Energieabhängigkeit von Russland, dass Lettland die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen beschleunigt und die 
Energieeffizienz insbesondere im Immobilien- und Verkehrssektor erhöht. Im Aufbau- und Resilienzplan Lettlands 
sind Maßnahmen zur Förderung privater Investitionen in Onshore-Windenergie vorgesehen. 

Wenn diese, wie vor Kurzem von der Regierung angekündigt wurde, früher als geplant durchgeführt werden, 
könnten sich die Investitionen in Onshore-Windenergie beschleunigen. Um den Anteil erneuerbarer Energien zu 
erhöhen, muss Lettland aber auch Möglichkeiten im Bereich der Offshore-Windenergie ausloten. Energieeffizienz
maßnahmen, einschließlich umfassender Renovierungen, könnten intensiviert werden, und zwar insbesondere in 
den Bereichen Immobilien, Verkehr und Industrie. Um den Energiemix zu diversifizieren, erwägt Lettland, in 
Zusammenarbeit mit Nachbarmitgliedstaaten in Kernkraftwerke zu investieren. Damit Lettland mit den Zielen 
von „Fit für 55“ im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgas
emissionen sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter 
gestaltet werden. 

(27) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Lettland im Rahmen der kohäsionspolitischen 
Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswir
kungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann Lettland den 
durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 20 ) eingerichteten Europäi
schen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken. 

(28) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 21 ) spiegelt sich insbesondere in Empfehlung 1 wider. 

(29) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Lettland spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1, 2 und 3 wider — 

EMPFIEHLT, dass Lettland 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haus
haltslage zu erreichen; die Bemessungsgrundlagen unter anderem in Bezug auf die Besteuerung von Eigentum und 
Kapital erweitert und die Angemessenheit der Gesundheits- und Sozialschutzsysteme stärkt, um Ungleichheit zu 
verringern; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 vorlegt, 
um die Verhandlungen mit der Kommission abschließen und anschließend mit der Umsetzung dieser Unterlagen 
beginnen zu können; 

3. den Zugang zu Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen verbessert und hierfür staatliche Darlehens- und 
Garantiesysteme schafft, die Investitionen von strategischer Bedeutung, insbesondere Investitionen in den ökologischen 
Wandel und die regionale Entwicklung, erleichtern; 

4. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert und die Einfuhren fossiler Brennstoffe diversifiziert, 
indem es die Entwicklung erneuerbarer Energien beschleunigt, für ausreichende Anbindungskapazitäten sorgt, die 
Energieversorgung und -lieferwege diversifiziert und den Gesamtenergieverbrauch durch ehrgeizige Energieeffizienz
maßnahmen senkt. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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( 20 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 21 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Litauens 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Litauens 2022 

(2022/C 334/15) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Litauen als nicht einer 
der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm 
die Kommission auch eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungs
gebiets sowie den Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. 
Der Rat hat die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für 
das Euro-Währungsgebiet von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 
14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. Für Litauen wird außerordentliche Unterstützung im Rahmen der 
Initiative CARE (Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa) und durch zusätzliche 
Vorfinanzierungen im Rahmen von ReactEU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) bereit
gestellt, um den Aufnahme- und Integrationsbedarf der aus der Ukraine fliehenden Menschen schnellstmöglich 
decken zu können. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Litauens 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Sofort
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise), einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben, im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Sofortmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Litauens 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 68). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 14. Mai 2021 legte Litauen der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf deren Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 20. Juli 2021 nahm der Rat 
den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Litauens ( 10 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Litauen in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 27. April 2022 übermittelte Litauen sein nationales Reformprogramm 2022 und am 29. April 2022 sein 
Stabilitätsprogramm 2022 gemäß der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wech
selseitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Litauens über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung 
getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Litauen 2022. Darin werden die Fort
schritte Litauens bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 2019, 
2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Litauens anhand des 
Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht Handlungsbedarf 
in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht oder nur teilweise 
angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Herausforderungen, die sich 
beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem Bericht die Fortschritte 
Litauens bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der Kernziele der 
Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick auf die Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet.
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( 10 ) ST 10477/2021; ST 10477/2021 ADD 1.



 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Litauens erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2022 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) übersteigen wird. Dem Bericht zufolge wurde 
das Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht 
vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im 
Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen. 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Litauen, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Litauen, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, 
mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und gleich
zeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche Defizit 
Litauens 2021 von 7,3 % des BIP im Jahr 2020 auf 1,0 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Litauens unter
stützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 3,9 % des BIP im Jahr 
2020 auf 2,8 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Litauen 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit der 
Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 
beschlossenen diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet. Gleichzeitig waren 
einige der von der Regierung im Zeitraum 2020-2021 ergriffenen diskretionären Maßnahmen nicht befristet 
und wurden nicht durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert; dabei handelte es sich hauptsächlich um eine höhere 
Vergütung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Nach den von Eurostat validierten Daten ging der gesamt
staatliche Schuldenstand von 46,6 % des BIP im Jahr 2020 auf 44,3 % im Jahr 2021 zurück. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario ist 
realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 1,6 % und 2023 bei 2,5 % 
liegen. Im Vergleich dazu geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 von einem BIP-Wachstum von 
1,7 % im Jahr 2022 und 2,6 % im Jahr 2023 aus. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung davon 
aus, dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 4,9 % des BIP steigen und 2023 auf 2,4 % des BIP zurückgehen 
wird. Der Anstieg des Defizits im Jahr 2022 ist in erster Linie auf Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen 
der hohen Energiepreise, zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte und zur Bewältigung des Zustroms 
von Flüchtlingen aus der Ukraine zurückzuführen. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche 
Schuldenquote 2022 auf 43,3 % zurückgehen und 2023 stabil bleiben. Auf der Grundlage der zum Stichtag der 
Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die 
Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 4,6 % bzw. 2,3 % des BIP aus. Dies steht im Einklang 
mit dem im Stabilitätsprogramm 2022 prognostizierten Defizit. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die Kom
mission von einer ähnlichen gesamtstaatlichen Schuldenquote von 42,7 % im Jahr 2022 und von 43,1 % im 
Jahr 2023 aus. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstums
rate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 3,2 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im 
Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Litauens einen 
Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 2,8 % des BIP im Jahr 2021 auf 1,2 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 1,2 % des BIP und für 2023 auf 0,0 % des BIP ge
schätzt ( 12 ). Bei diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um Subventionen für Gas- und Stromunter
nehmen, einen Ausgleich der Mehrwertsteuer auf Wärmeenergie und eine breitere Anwendung anderer Formen des 
Ausgleichs für Wärmeenergie. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung größtenteils befristeter Art. Sollten die 
Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser Maß
nahmen sind nicht zielgerichtet, insbesondere die Subventionen für Gas- und Stromunternehmen und der Aus
gleich der Mehrwertsteuer auf Wärmeenergie. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den vorüber
gehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommis
sion für 2022 und 2023 ( 13 ) auf 0,2 % des BIP projiziert werden, sowie von der Erhöhung der Verteidigungs
ausgaben um 0,5 % des BIP in den Jahren 2022 und 2023.
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Litauens 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Litauens 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 95). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Litauen, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen 
Kurs beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, 
und die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Der Rat empfahl Litauen ferner, das Wachstum der 
national finanzierten laufenden Ausgaben unter Kontrolle zu halten. Überdies empfahl er Litauen — sobald die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
gewährleisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Litauen Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom Rat 
empfohlen, unterstützend bei – 4,2 % des BIP liegen wird ( 14 ). Litauen sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen 
zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen 
mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch 
Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Ver
gleich zu 2021 voraussichtlich um 0,5 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national 
finanzierten Investitionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamt
kurs leisten ( 15 ). Daher plant Litauen, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrecht
zuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne 
neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 3,2 BIP-Prozentpunkten zum 
fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen 
der Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise 
(1,2 % des BIP) sowie die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,2 % des 
BIP), während u. a. zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für einkommensschwache Haushalte (zusätzliche Erhö
hung der Renten, des Kindergeldes, der Sozialhilfe und des Einkommensteuerfreibetrags) den Projektionen zufolge 
ebenfalls zu einem Anstieg der laufenden Nettoausgaben um 0,4 % des BIP führen werden. Somit hält Litauen den 
Schätzungen der Kommission zufolge den Anstieg der national finanzierten laufenden Ausgaben im Jahr 2022 
nicht ausreichend unter Kontrolle. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit 1,5 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Litauen im Jahr 
2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird 2023 voraussichtlich 
um 0,4 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 
2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,5 Prozentpunkten zum fiskalischen Kurs leisten ( 17 ). Gleichzeitig wird 
erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maß
nahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 1,5 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs 
leisten wird. Dazu gehören auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung des Anstiegs 
der Energiepreise (1,2 % des BIP) sowie weitere Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der 
Ukraine (0,1 % des BIP). 

(19) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das öffentliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 1,3 % und bis 
2025 auf 1,0 % zurückgehen. Während der Programmlaufzeit soll das gesamtstaatliche Defizit also unter 3 % des 
BIP bleiben. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 sinken, und 
zwar auf 42,6 % im Jahr 2024 und auf 42,5 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken 
für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig gering zu sein. 

(20) Im Scoreboard zum öffentlichen Auftragswesen 2020 wurden einige Engpässe im öffentlichen Auftragswesen in 
Litauen festgestellt: eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen Einkaufsorganisationen, wenige oder gar keine 
Teilnehmer an Ausschreibungen und eine übermäßige Konzentration auf das Preiskriterium. Eine Ausweitung 
der laufenden Bemühungen zur Förderung der gemeinsamen Auftragsvergabe von Kommunen, sodass die Reform 
auch die zentralstaatliche Ebene einschließt, würde dazu beitragen, bewährte Verfahren zu entwickeln und zu 
verbreiten und die allgemeine Effizienz und Wirksamkeit der Verfahren zu verbessern. Dies würde auch zur 
Verbesserung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen beitragen.
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( 14 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 16 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 
( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(21) Nach den Kriterien des Artikels 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 der genannten Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig 
verstärkender Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Umsetzung, der bis zum 
31. August 2026 abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des 
Europäischen Semesters in seinen Empfehlungen an Litauen sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme 
des Aufbau- und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Der Aufbau- und 
Resilienzplan ist stark auf Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung und des ökologischen Wandels, zur 
Gewährleistung der Qualität und Effizienz der Gesundheitsdienste, zur Verbesserung des Sozialschutzes, zur Prio
risierung von Bildung und Innovation und zur Steigerung der Wirksamkeit des öffentlichen Sektors ausgerichtet. 

(22) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Litauens dürften der ökologische und der digitale Wandel 
gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, ent
spricht 37,8 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Litauens, während die Maßnahmen zur 
Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 31,5 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Litauen dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(23) Die Kommission hat die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 18 ) 
vorgesehene Partnerschaftsvereinbarung mit Litauen am 22. April 2022 genehmigt. Litauen hat das kohäsions
politische Programm am 16. März 2022 vorgelegt. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 hat Litauen 
die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021- 
2027 berücksichtigt. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsions
fonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität 
und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu 
fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme 
setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen 
Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(24) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Litauen mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, die die medizinische 
Grundversorgung und die Gesundheitsvorsorge, Mängel bei der Planung und Erbringung sozialer Dienstleistungen 
sowie das Fehlen einer Strategie in Bezug auf den sozialen Wohnungsbau betreffen. Die hohe Zahl der vermeid
baren Krankenhauseinweisungen und die hohe vermeidbare Sterblichkeit zeigen, dass in der litauischen Gesund
heitsversorgung mehr Präventivmaßnahmen erforderlich sind. Darüber hinaus schränken der Mangel an Angehö
rigen der Gesundheitsberufe und deren ungleiche Verteilung den Zugang zur medizinischen Grundversorgung und 
zur Langzeitpflege ein. Neben den im Aufbau- und Resilienzplan Litauens aufgeführten Gesundheitsreformen und 
-investitionen ist es auch erforderlich, die medizinische Grundversorgung und die Gesundheitsvorsorge weiter zu 
stärken. Die mangelnde Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ministerien und anderen öffentlichen Stellen und 
eine nur lückenhafte Ermittlung des Bedarfs behindern eine integrierte Bereitstellung sozialer Dienstleistungen. Die 
Dienstleistungen sind zudem nicht ausreichend auf die Bedürfnisse Arbeitsloser zugeschnitten. Litauens Ausgaben 
für den sozialen Wohnungsbau lagen 2019 ( 19 ) mit 10,31 EUR pro Einwohner deutlich unter dem EU-Durch
schnitt von 101,58 EUR (jeweils zu konstanten Preisen von 2010), was zu anhaltenden Engpässen und langen 
Wartelisten führt. Auch die Qualität der bereitgestellten Sozialwohnungen muss verbessert werden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan enthält wichtige Maßnahmen wie eine Reform der Mindesteinkommensregelung und des Steuer- 
und Sozialleistungssystems sowie die Ausweitung des Arbeitslosenversicherungsschutzes. Diese Maßnahmen dürf
ten nach ihrer Umsetzung dazu beitragen, einige der zentralen Herausforderungen im Bereich des Sozialschutzes 
anzugehen. Neben den im Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen Maßnahmen sind jedoch weitere Anstrengungen 
erforderlich, um die Planung, Qualität und Wirksamkeit der sozialen Dienstleistungen zu verbessern und dem 
Mangel an Sozialwohnungen und deren unzureichender Qualität zu begegnen.
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

( 19 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SPR_EXP_FHO__custom_2036156/default/table

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SPR_EXP_FHO__custom_2036156/default/table


 

(25) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit der 
Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(26) Litauen ist hinsichtlich seiner Energieversorgung in hohem Maße von Einfuhren abhängig; so importiert das Land 
etwa zwei Drittel seines Bruttostrombedarfs und den Großteil seines Erdöl- und Erdgasbedarfs. Erdöl und Erdgas 
machen drei Viertel des Energiemixes des Landes aus. Bis zu Russlands Invasion in die Ukraine wurden Erdöl und 
Erdgas überwiegend aus Russland eingeführt. Im Jahr 2020 stammten 42 % der Erdgasimporte Litauens aus 
Russland (was weitgehend dem Unionsdurchschnitt von 44 % entspricht) und 73 % seiner Rohölimporte (was 
über dem Unionsdurchschnitt von 26 % liegt) ( 20 ). Die Energienachfrage wird durch eine große Verkehrsflotte 
bestimmt, wobei der öffentliche Verkehr und der Schienenverkehrt nach wie vor unzureichend genutzt werden, 
sowie durch einen großen Bestand an energieineffizienten Gebäuden und sehr energieintensive Industriezweige, auf 
die 67 % des gesamten Gasverbrauchs entfallen. Zusätzliche Anstrengungen zur Verringerung der Energieintensität 
in diesen Wirtschaftszweigen durch die Förderung des industriellen Wandels, einschließlich innovativer Produkti
onsverfahren, und die weitere Förderung der Nutzung erneuerbarer Energiequellen würden die Abhängigkeit 
Litauens von Energieimporten insgesamt verringern. Litauen hat seine Energieversorgungssicherheit erheblich ver
bessert, indem es Strom- und Erdgasverbindungen zu benachbarten Mitgliedstaaten aufgebaut und ein Terminal für 
verflüssigtes Erdgas in Klaipėda errichtet hat. Insgesamt muss Litauen seine Bemühungen um eine stärkere regionale 
Zusammenarbeit mit seinen Nachbarstaaten fortsetzen, um weitere Erdgasimporte und die effiziente Nutzung 
regionaler Infrastrukturen zu koordinieren. In diesem Zusammenhang werden die seit dem 1. Mai 2022 betriebene 
Gasverbindungsleitung zu Polen (GIPL) und der Ausbau anderer Gasverbindungsleitungen zu benachbarten Mit
gliedstaaten dazu beitragen, die Energieversorgung in der Region zu sichern. Trotzdem sollten die Vollendung der 
laufenden Synchronisierung mit dem europäischen kontinentalen Stromnetz, die Sicherstellung ausreichender 
Kapazitäten für die Anbindung an Nachbarmitgliedstaaten und gemeinsame Vorhaben im Bereich der erneuerbaren 
Energien politische Prioritäten bleiben. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und -netzinvestitionen möglichst 
zukunftssicher zu gestalten, damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit langfristig nach
haltig sind. Damit Litauen mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im Hinblick 
auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und 
der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(27) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Litauen im Rahmen der kohäsionspolitischen 
Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswir
kungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann Litauen den 
durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 21 ) eingerichteten Europäi
schen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken. 

(28) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 22 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(29) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Litauen spiegelt sich dies insbesondere in den nachstehenden Empfehlungen 1 und 2 
wider. 

EMPFIEHLT, dass Litauen 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; die gemeinsame Vergabe öffentlicher Aufträge auf zentralstaatlicher und 
kommunaler Ebene fördert;
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( 20 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Rohöl und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Litauen umfassen die Gesamteinfuhren auch 
Einfuhren aus EU-Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse. 

( 21 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 22 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 20. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterla
gen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch abschließt, um mit deren Umsetzung beginnen zu können; 

3. die medizinische Grundversorgung und die Gesundheitsvorsorge verbessert; die Fragmentierung bei der Planung und 
Erbringung sozialer Dienstleistungen verringert und deren Personalisierung und Verknüpfung mit anderen Dienst
leistungen verbessert; den Zugang zu und die Qualität von Sozialwohnungen verbessert; 

4. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert, indem der Einsatz erneuerbarer Energien beschleunigt 
wird, die Energieeffizienz und die Dekarbonisierung der Industrie, des Verkehrs und von Gebäuden vorangetrieben und 
ausreichende Kapazitäten für Energieverbundnetze gewährleistet werden. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Luxemburgs 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Luxemburgs 2022 

(2022/C 334/16) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Luxemburg nicht als 
einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag 
nahm die Kommission auch eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro- 
Währungsgebiets sowie den Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umset
zung der beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte ana
lysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden 
„Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungs
bericht am 14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Luxemburgs 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise), aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben im Verhältnis zum 
mittelfristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Luxemburgs 2021 
(ABl. C 304 vom 29.7.2021, S. 73). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 30. April 2021 legte Luxemburg der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf deren Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat 
den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Luxemburgs ( 10 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Luxemburg in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 29. April 2022 übermittelte Luxemburg im Einklang mit Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 sein 
nationales Reformprogramm 2022 und sein Stabilitätsprogramm 2022. Um wechselseitigen Zusammenhängen 
Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit Artikel 27 der Verordnung 
(EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen Berichterstattung Luxemburgs 
über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Luxemburg 2022. Darin werden die 
Fortschritte Luxemburgs bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 
2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Luxemburgs 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion Russlands in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in 
dem Bericht die Fortschritte Luxemburgs bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der 
Verwirklichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung 
sowie im Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet.
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( 10 ) Dok. ST 10155/2021.



 

(12) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Luxemburg, im Einklang mit der allgemeinen 
Ausweichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19- 
Pandemie wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner 
empfahl er Luxemburg, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, 
die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewähr
leisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge verbesserte sich 
der gesamtstaatliche Haushaltssaldo Luxemburgs 2021 von einem Defizit in Höhe von 3,4 % des BIP im Jahr 2020 
auf einen Überschuss von 0,9 % im Jahr 2021. Die fiskalpolitische Reaktion Luxemburgs unterstützte 2021 die 
wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 2,4 % des BIP im Jahr 2020 auf 0,7 % 
zurückgingen. Die von Luxemburg 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit der Empfehlung des Rates vom 
20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 verabschiedeten diskretionären 
haushaltspolitischen Maßnahmen waren befristet oder wurden durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Nach 
den von Eurostat validierten Daten ging der gesamtstaatliche Schuldenstand von 24,8 % des BIP im Jahr 2020 auf 
24,4 % im Jahr 2021 zurück. 

(13) Das den Haushaltsprojektionen zugrunde liegende makroökonomische Szenario ist 2022 vorsichtig und in der 
Folge realistisch. Nach dem Stabilitätsprogramm 2022 dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 1,4 % und 2023 
bei 2,9 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission von einem realen BIP- 
Wachstum von 2,2 % im Jahr 2022 und 2,7 % im Jahr 2023 aus. Die Differenz von 0,8 Prozentpunkten im Jahr 
2022 liegt hauptsächlich an höheren Investitionserwartungen und einem positiven Beitrag der Nettoausfuhren am 
Wachstum des realen BIP in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 
geht die Regierung davon aus, dass der Gesamtsaldo des Staates 2022 auf ein Defizit von 0,7 % des BIP und 2023 
auf ein Defizit von 0,4 % des BIP zurückgehen wird. Die Abnahme im Jahr 2022 spiegelt vor allem höhere 
Ausgaben für die Vergütungen von Arbeitnehmern, Investitionen und Sozialleistungen wider, während auf der 
Einnahmenseite die laufenden Einkommen- und Vermögensteuern zurückgehen dürften. Dem Stabilitätspro
gramm 2022 zufolge soll sich die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 25,4 % und 2023 auf 25,8 % des 
BIP erhöhen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die 
Kommission in ihrer Frühjahrsprognose für 2022 von einem Defizit von 0,1 % des BIP und für 2023 von einem 
Überschuss von 0,1 % aus. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer geringeren gesamt
staatlichen Schuldenquote von 24,7 % im Jahr 2022 und 25,1 % im Jahr 2023 aus. Der Frühjahrsprognose 2022 
der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 2,6 % 
veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen 
Reformen unberücksichtigt, die das Potenzialwachstum Luxemburgs steigern können. 

(14) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 0,7 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,1 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,8 % des BIP und für 2023 auf 0,2 % des BIP ge
schätzt ( 12 ). Bei diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um Steuergutschriften für Energie, soziale Trans
ferleistungen für ärmere Haushalte, Kürzungen bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch und Zuschüsse für 
die Produktion. Gleichzeitig wurde eine Einigung mit den Sozialpartnern darüber erzielt, eine erwartete Auslösung 
des Mechanismus zur Inflationsindexierung vom Sommer 2022 auf April 2023 und aller nachfolgenden Tranchen 
auf frühestens April 2024 zu verschieben. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung größtenteils befristeter Art. 
Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige 
dieser Maßnahmen, insbesondere die allgemeine Senkung der Verbrauchssteuern auf Kraftstoffe im Jahr 2022, sind 
nicht zielgerichtet. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für die Gewährung vorübergehenden Schutzes 
für Vertriebene aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 
0,1 % des BIP und für 2023 auf 0,2 % des BIP projiziert werden ( 13 ). 

(15) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Luxemburg, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen 
Kurs zu verfolgen, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, und 
die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Luxemburg — sobald die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern.
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Luxemburgs 2020 mit einer Stellungnahme des Rates 
zum Stabilitätsprogramm Luxemburgs 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 101). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(16) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Luxemburgs Stabili
tätsprogramm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom 
Rat empfohlen, unterstützend bei -1,3 % des BIP liegen wird ( 14 ). Luxemburg sieht weiterhin Unterstützungsmaß
nahmen zur Förderung der Erholung vor, einschließlich der Finanzierung zusätzlicher Investitionen mithilfe der 
Aufbau- und Resilienzfazilität gemäß der Empfehlung des Rates. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der 
durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im 
Vergleich zu 2021 voraussichtlich stabil bleiben. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 15 ). 
Daher plant Luxemburg, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. 
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue ein
nahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,2 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der Maß
nahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (0,5 % des 
BIP) sowie die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP), während 
höhere Vergütungen für Arbeitnehmer und soziale Transferleistungen (0,3 % des BIP) ebenfalls zum Anstieg der 
laufenden Nettoausgaben beitragen werden. 

(17) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit +0,5 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Luxemburg im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitio
nen 2023 einen expansiven Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 17 ). Gleich
zeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmen
seitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,5 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Ge
samtkurs leisten wird. Dies umfasst die Auswirkungen des allmählichen Auslaufens der Maßnahmen gegen die 
gestiegenen Energiepreise (0,3 % des BIP). 

(18) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 0,3 % des 
BIP und bis 2025 auf 0,2 % des BIP zurückgehen. Während der Laufzeit des Stabilitätsprogramms 2022 soll der 
gesamtstaatliche Haushaltssaldo somit unter 3 % des BIP bleiben. Diesen Projektionen liegen etwas höhere Ein
nahmen und stabile Ausgaben im Verhältnis zum BIP zugrunde. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die 
gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 ansteigen, und zwar mit einer Zunahme auf 26,2 % im Jahr 2024 und 
einer Stabilisierung bei 26,2 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die Schul
dentragfähigkeit mittelfristig gering zu sein. 

(19) Die COVID-19-Krise hatte geringere Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen als in anderen Mitgliedstaaten, 
und bei den maßgeblichen Indikatoren wird 2022 eine Verbesserung erwartet. Die demografischen Tendenzen 
werden sich jedoch in den nächsten Jahrzehnten stärker auf die Staatsausgaben auswirken. Dies liegt insbesondere 
daran, dass die Zahl der Rentner pro Arbeitnehmer aufgrund der Alterung der Bevölkerung und der Verlang
samung der Nettowanderungsbewegungen steigen dürfte. Bei Festhalten an der bisherigen Politik wird Luxemburg 
bis 2070 mit einer der unionsweit stärksten Erhöhungen der Rentenausgaben im Verhältnis zum BIP konfrontiert 
sein. Die Rentenausgaben würden in diesem Fall 18 % des BIP betragen (gegenüber 9 % 2019) und zu den 
höchsten der Union zählen. Der gesamtstaatliche Schuldenstand würde sich dadurch beträchtlich erhöhen und 
langfristig die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gefährden. Eine Anhebung des tatsächlichen Renteneintritts
alters hätte die vorteilhafteste makroökonomische Wirkung, da dieser Faktor das größte Potenzial zur Reduzierung 
der Rentenausgaben birgt. Ein höherer Anteil älterer Arbeitskräfte unter den Beschäftigten würde wiederum das 
Wirtschaftswachstum stützen. Im nationalen Aufbau- und Resilienzplan wird die langfristige Tragfähigkeit des 
Rentensystems ebenso wenig berücksichtigt wie die negativen Auswirkungen von Vorruhestandsregelungen und 
finanziellen Anreizen für einen frühzeitigen Austritt aus dem Arbeitsmarkt, die die geringe Beschäftigungsquote 
älterer Arbeitskräfte erklären. Ein frühes Einleiten von Reformen mit dem Ziel, Vorruhestandsregelungen zu 
begrenzen und bei älteren Arbeitskräften eine Verlagerung der Präferenz zum längeren Verbleib im Erwerbsleben 
herbeizuführen, würde eine schrittweise Umsetzung erlauben und für mehr Fairness zwischen den Generationen 
sorgen.
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( 14 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 16 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 
( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(20) Die Bekämpfung aggressiver Steuerplanung in der EU ist von entscheidender Bedeutung, um i) Verzerrungen des 
Wettbewerbs zwischen Unternehmen zu vermeiden, ii) eine faire Behandlung der Steuerzahler sicherzustellen und 
iii) die öffentlichen Finanzen zu sichern. Luxemburg ist eine kleine, offene Volkswirtschaft mit einem großen 
integrierten Finanzsektor, was die umfangreichen Finanzströme größtenteils erklärt. Diese umfangreichen Finanz
ströme spiegeln jedoch auch die starke Präsenz von Unternehmen unter ausländischer Kontrolle wider, die an 
gruppeninternen Finanzierungen und Kassentransaktionen beteiligt sind. Ein besonderer Anlass zur Sorge ist ein 
fehlender Steuerabzug an der Quelle — oder gleichwertige Maßnahmen bei Zahlungen von Zinsen und Lizenz
gebühren in Länder und Gebiete mit niedrigen oder Nullsteuersätzen über die auf der Unionsliste nicht koope
rativer Länder und Gebiete verzeichneten Länder und Gebiete ( 18 ) hinaus. Zahlungen von Zinsen und Lizenz
gebühren von in Luxemburg ansässigen Unternehmen in Länder und Gebiete außerhalb der EU könnten nur 
gering oder gar nicht besteuert werden, wenn diese Zahlungen in den Empfängerländern oder -gebieten keiner 
oder nur einer geringfügigen Besteuerung unterliegen. Luxemburg hat einige Schritte zur Bekämpfung aggressiver 
Steuerplanung unternommen. Bislang waren die Maßnahmen jedoch begrenzt und reichten nicht aus, um das 
Problem der Zahlungen ins Ausland zu beheben, die von multinationalen Unternehmen zur aggressiven Steuer
planung ausgenutzt werden könnten. 

(21) Nach den Kriterien des Artikels 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 der genannten Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig 
verstärkender Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Umsetzung, der bis zum 
31. August 2026 abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des 
Europäischen Semesters in seinen Empfehlungen an Luxemburg sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme 
des Aufbau- und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Diese Herausforde
rungen betreffen vor allem die Resilienz des Gesundheitssystems, die Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Investi
tionen in den ökologischen und den digitalen Wandel, die Knappheit an erschwinglichem Wohnraum und die 
institutionelle Resilienz des Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche. Der Aufbau- und Resilienzplan umfasst 
Maßnahmen zur Erhöhung des öffentlichen Angebots an erschwinglichem Wohnraum. Er umfasst auch Investi
tionen in die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen und in einen nachhaltigen Verkehr, welche dazu 
beitragen, die Wirtschaft schrittweise zu dekarbonisieren. Digitale öffentliche Dienste und ein umfangreiches 
öffentliches Forschungs- und Innovationsprojekt im Bereich der Quantenkommunikationstechnologien würde die 
Unternehmensinvestitionen stimulieren und das mittelfristige Produktivitätswachstum ankurbeln. Bei der Bekämp
fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Kombination von 
Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz und zur Stärkung des Rahmens für die Beaufsichtigung von Finanz
dienstleistern. Die im Aufbau- und Resilienzplan dargelegte Qualifikationsstrategie und die Ausbildungsprogramme, 
darunter ein spezielles Ziel für ältere Arbeitnehmer, sollten dazu beitragen, die Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
zu verbessern. 

(22) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Luxemburgs dürften der ökologische und der digitale 
Wandel weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen 
wird, entspricht 61 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Luxemburgs, während die 
Maßnahmen zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 32 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und 
Resilienzplans ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägi
gen Etappenzielen und Zielwerten wird Luxemburg dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu über
winden und gleichzeitig seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer 
einschlägiger Interessenträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, 
nicht im Aufbau- und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie 
vor wichtig, da nur so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(23) Luxemburg hat die Partnerschaftsvereinbarung oder die anderen kohäsionspolitischen Programme gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 19 ) noch nicht vorgelegt. Im Einklang 
mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Luxemburg die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der 
Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksam
keit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und 
dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds 
und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resi
lienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen 
zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung 
beseitigt werden.
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( 18 ) Schlussfolgerungen des Rates vom 24. Februar 2022 zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuer
zwecke (ABl. C 103 vom 3.2.2022, S. 1). 

( 19 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(24) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen werden, 
sieht sich Luxemburg mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, die insbesondere die wachsende 
Ungleichheit im Bildungswesen betreffen. Das luxemburgische Bildungssystem ist durch den Gebrauch von drei Unter
richtssprachen (Luxemburgisch, Deutsch und Französisch) sowie durch eine hohe Zahl von Schülern mit unterschiedli
chem sozioökonomischem und sprachlichem Hintergrund gekennzeichnet. Die Ergebnisse internationaler Tests deuten 
darauf hin, dass die Grundfertigkeiten der Schülerinnen und Schüler unter dem Unionsdurchschnitt liegen und stark mit 
deren sozioökonomischem und sprachlichem Hintergrund verknüpft sind. Bei der internationalen Schulleistungsstudie 
(PISA) 2018 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wurde für Luxemburg bei den Lese
fähigkeiten einer der unionsweit größten Abstände zwischen bevorteilten und benachteiligten Schülerinnen und Schülern 
festgestellt. Die Ungleichheiten werden durch die mehrsprachige Beschulung und die Aufteilung der Schülerinnen und 
Schüler auf verschiedene Schullaufbahnen in einem frühen Stadium verstärkt. Das Bildungssystem stattet nicht alle 
Schülerinnen und Schüler mit ausreichenden Fertigkeiten im Bereich der Mehrsprachigkeit und der Grundfertigkeiten 
aus, damit sie den Anforderungen des luxemburgischen Arbeitsmarktes gerecht werden können. Eine individualisierte 
Unterstützung könnte zur vollständigen Erschließung des Entwicklungspotenzials und zur Inklusion aller Schülerinnen 
und Schüler beitragen. Im Einklang mit den Schlussfolgerungen des nationalen Observatoriums für die Qualität der 
Schulen von 2020 besteht Spielraum für Verbesserungen der Verwaltung des Bildungssystems sowie für die Weiterent
wicklung der Evaluierungsinstrumente und der messbaren Ziele zur Förderung der Qualität und der Chancengleichheit 
sowohl bei den formalen als auch bei den nichtformalen Aspekten des Bildungswesens. 

(25) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles formuliert 
haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit der Union von 
Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck beabsichtigt die Kommis
sion, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen und Reformen auf nationaler, 
regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen 
insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen Exportländern als Russland zu beziehen. 

(26) Das Energiesystem Luxemburgs ist durch eine hohe Abhängigkeit von Einfuhren und von fossilen Brennstoffen gekenn
zeichnet. Daten aus dem Jahr 2020 zufolge ( 20 ) ist Luxemburg im Verhältnis zur Größe seiner Bevölkerung der unionsweit 
größte Nettoeinführer von Energie. Es hängt fast vollständig (zu 92,5 %) von Primärenergieeinfuhren ab. Die bei Weitem 
vorherrschenden Primärenergiequellen sind Öl und Gas; auf Öl entfallen 68,5 % und auf Gas 17,8 % des Energiever
brauchs. Luxemburg importiert kein Öl aus Russland, das im Unionsdurchschnitt 26 % der Rohöleinfuhren ausmacht. 
Russland ist jedoch immer noch eine relativ wichtige Quelle für Gas, da es 27 % der luxemburgischen Erdgaseinfuhren 
liefert, ein Wert, der freilich unter dem Unionsdurchschnitt von 44 % liegt. Luxemburg hat seinen Gasmarkt mit dem 
Belgiens integriert. Was Strom betrifft, so werden — obwohl kurzfristig keine größeren Engpässe bestehen — begleitend 
zum Übergang zu Energie aus erneuerbaren Quellen weitere Investitionen notwendig sein, insbesondere in die Verstärkung 
und Modernisierung des Netzes. Die industrielle Nachfrage nach Gas war in den letzten Jahren stabil, während sie im 
kommerziellen Sektor leicht anstieg. Die Zunahme beim Gasverbrauch ging im Wesentlichen auf den Verbrauch im 
Wohnbereich zurück. Luxemburg muss die Herausforderung eines ungenügenden Angebots an Wohnraum bewältigen 
und zugleich seine Energie- und Klimaziele erreichen. Außerdem besteht Bedarf an einer Renovierung des vorhandenen 
Gebäudebestands. Mit einem Sparpotenzial von insgesamt 20,8 % (in GWh) stellt der Wohnbau- und -renovierungssektor 
die zweitgrößte Quelle für Energieeinsparungen bis 2030 dar. Luxemburg hat den Anteil der aus erneuerbaren Quellen 
gewonnenen Energien von 5 % im Jahr 2015 auf 12 % im Jahr 2020 gesteigert. Es ist jedoch nach wie vor einer der 
Mitgliedstaaten mit dem geringsten Anteil. Entschlossene Maßnahmen sind erforderlich, damit Luxemburg seine Ener
gieziele erreicht, im Jahr 2030 25 % seiner Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen und den Endenergieverbrauch 
gegenüber 2007 um 40 % auf 44 % zu senken. Die Gemeinden werden dabei eine Schlüsselrolle spielen. Die Überlastung 
der Straßen belastet die Wirtschaft und die ökologische Nachhaltigkeit, wobei der Verkehr für einen beträchtlichen Teil des 
Ölverbrauchs und für 59 % der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist; im Unionsdurchschnitt lag dieser 
Anteil 2019 bei 24 %. 

Maßnahmen, die den Verkehr effizienter und nachhaltiger gestalten, können somit erheblich zur Verringerung der Öl
abhängigkeit beitragen. Dies schlägt sich im nationalen Energie- und Klimaplan Luxemburgs nieder, nach dem der Anteil 
der Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge 2030 40 % betragen soll. Luxemburg hat sich selbst das Ziel gesetzt, bis 2050 
klimaneutral zu werden. Damit Luxemburg mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im 
Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und 
der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(27) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen Sektoren 
erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Luxemburg im Rahmen der kohäsionspolitischen Pro
grammplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswirkungen 
des Übergangs zu verringern. Darüber hinaus kann Luxemburg den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 21 ) eingerichteten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungs
möglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.
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( 20 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas und Rohöl. Grundlage für die Gesamt
einfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Luxemburg umfassen die Gesamteinfuhren auch Ein
fuhren aus Mitgliedstaaten. 

( 21 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21).



 

(28) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 22 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(29) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Luxemburg spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1, 2 und 3 wider — 

EMPFIEHLT, dass Luxemburg 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; die langfristige Tragfähigkeit des Rentensystems verbessert, insbesondere 
durch die Begrenzung des Vorruhestandes und die Erhöhung der Beschäftigungsquote älterer Arbeitskräfte; Maßnah
men ergreift, um wirksam gegen aggressive Steuerplanung vorzugehen, auch indem es sicherstellt, dass Zahlungen von 
Zinsen und Lizenzgebühren in Länder und Gebiete mit niedrigen oder Nullsteuersätzen ausreichend besteuert werden; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 über
mittelt, um die Verhandlungen mit der Kommission abschließen und sodann mit ihrer Umsetzung beginnen zu 
können; 

3. die Auswirkungen von Ungleichheiten auf die Leistungen von Schülerinnen und Schülern verringert und die Chan
cengleichheit für alle im Bildungssystem fördert; 

4. die Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert, indem es den Einsatz von Energien aus erneuerbaren 
Quellen beschleunigt, die Stromübertragungskapazitäten erhöht und in Energieeffizienz sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des Wohnungssektors investiert; die Gemeinden bei der Entwicklung detaillierter lokaler Pläne für den 
Einsatz von Energie aus erneuerbaren Quellen, darunter Wind- und Sonnenenergie, und für Fernwärme sowie Kühl
systeme unterstützt; die Elektrifizierung des Verkehrs weiter unterstützt und in die Netze und Infrastrukturen des 
öffentlichen Verkehrs investiert. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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( 22 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Ungarns 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Ungarns 2022 

(2022/C 334/17) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 
auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Ungarn nicht als einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die 
eine eingehende Überprüfung erforderlich sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch den Vorschlag für den 
Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien 
sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat nahm den gemeinsamen 
Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 an.

DE C 334/136 Amtsblatt der Europäischen Union 1.9.2022 

( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 3 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 4 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. Für Ungarn wird eine außerordentliche Unterstützung im Rahmen 
der Initiative CARE (Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa) und durch zusätzliche 
Vorfinanzierungen im Rahmen des Programms ReactEU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete 
Europas) bereitgestellt, um den Aufnahme- und Integrationsbedarf der aus der Ukraine fliehenden Menschen 
schnellstmöglich zu decken. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 5 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Konvergenzprogramm Ungarns 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Nothilfe
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 6 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 7 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 3 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 4 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 5 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Ungarns 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 78). 

( 6 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 7 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 29. April 2022 übermittelte Ungarn sein nationales Reformprogramm 2022 und sein Konvergenzprogramm 
2022. Um wechselseitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. 

(10) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Ungarn 2022. Darin werden die Fort
schritte Ungarns bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 2019, 
2020 und 2021 bewertet. Ferner werden in dem Bericht die Fortschritte Ungarns bei der Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäfti
gung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nach
haltige Entwicklung bewertet. 

(11) Am 29. April 2022 legte Ungarn innerhalb der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist 
sein Konvergenzprogramm 2022 vor. 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Ungarns erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg, während die gesamtstaatliche Schul
denquote über dem im Vertrag festgelegten Referenzwert von 60 % des BIP lag und der Richtwert für den 
Schuldenabbau nicht eingehalten wurde. Der Bericht kam zu dem Ergebnis, dass weder das Defizitkriterium 
noch das Schuldenkriterium erfüllt wurde. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 trug die Kommission 
bei der Bewertung aller einschlägigen Faktoren dem Umstand Rechnung, dass die Einhaltung des Richtwerts für den 
Schuldenabbau mit einer zu hohen frontlastigen Konsolidierungsanstrengung verbunden wäre, die das Wachstum 
gefährden könnte. Deshalb ist die Einhaltung des Richtwerts für den Schuldenabbau aus Sicht der Kommission 
unter den derzeitigen außergewöhnlichen wirtschaftlichen Bedingungen nicht angezeigt. Wie angekündigt hat die 
Kommission nicht vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, 
und sie wird im Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen.
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(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 8 ) empfahl der Rat Ungarn, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Ungarn, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, 
und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche 
Defizit Ungarns 2021 von 7,8 % des BIP im Jahr 2020 auf 6,8 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Ungarns 
unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 4,0 % des BIP im 
Jahr 2020 auf 0,8 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Ungarn 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit der 
Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 
verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden durch 
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Gleichzeitig waren einige der von der Regierung in den Jahren 2020 und 
2021 verabschiedeten diskretionären Maßnahmen jedoch nicht befristet und wurden auch nicht durch Ausgleichs
maßnahmen kompensiert; es handelte sich vor allem um die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge der Arbeit
geber, die Abschaffung der Ausbildungsabgabe, die Befreiung der Arbeitnehmer unter 25 Jahren von der Einkom
mensteuer, die Wiedereinführung der 13. Monatsrente und die Anhebung der Bezüge der Ärzte. Nach den von 
Eurostat validierten Daten ging der gesamtstaatliche Schuldenstand von 79,6 % des BIP im Jahr 2020 auf 76,8 % 
im Jahr 2021 zurück. 

(14) Das den budgetären Projektionen des Konvergenzprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szena
rio ist günstig. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 4,3 % und 2023 bei 
4,1 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission von einem geringeren BIP- 
Wachstum von 3,6 % im Jahr 2022 und 2,6 % im Jahr 2023 aus, vor allem, weil davon ausgegangen wird, dass 
der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine anhaltende makroökonomische Auswirkungen nach sich ziehen 
wird. Die Prognose der Kommission geht von einem schwächeren Wachstum des privaten Verbrauchs aus, ins
besondere im Jahr 2023, und von einem geringeren Investitionszuwachs sowohl 2022 als auch 2023. In ihrem 
Konvergenzprogramm 2022 rechnet die Regierung mit einem Rückgang des Gesamtdefizits auf 3,5 % des Brutto
inlandsprodukts (BIP) im Jahr 2023 gegenüber 4,9 % im Jahr 2022. Der Rückgang im Jahr 2022 ist in erster Linie 
auf das fortlaufende dynamische Wachstum des nominalen BIP zurückzuführen. Dem Konvergenzprogramm 2022 
zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 76,1 % sinken und 2023 weiter auf 73,8 % des BIP 
zurückgehen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die 
Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 
6,0 % bzw. 4,9 % des BIP aus. Dies ist höher als das im Konvergenzprogramm 2022 projizierte Defizit, was 
hauptsächlich auf die ungünstigeren makroökonomischen Perspektiven, insbesondere für 2023, und den stärkeren 
Anstieg der Ausgaben zurückzuführen ist, welche die Kapitalzuführungen an Versorgungsunternehmen im Umfang 
von 1,1 % des BIP im Jahr 2022 sowie weitere 0,7 % im Jahr 2023 beinhalten. Die Frühjahrsprognose 2022 der 
Kommission geht von einer höheren gesamtstaatlichen Schuldenquote von 76,4 % im Jahr 2022 und von 76,1 % 
im Jahr 2023 aus. Die Differenz ist auf den höheren Primärsaldo und die ungünstigere Dynamik des nominalen 
BIP zurückzuführen. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachs
tumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 3,2 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der 
im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Ungarns 
einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 0,8 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,0 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 1,2 % des BIP und für 2023 auf 0,7 % des BIP geschätzt ( 9 ). 
Diese Maßnahmen beinhalten staatliche Zahlungen an Versorgungsunternehmen in Form von Kapitalübertragungen 
als Ausgleich für aufgrund der regulierten Energiepreise zu erwartende Verluste, eine vorübergehende Senkung der 
Verbrauchssteuern auf Brennstoffe sowie Ausgleichszahlungen für kleine Tankstellen. Mit Ausnahme der ständigen 
Obergrenzen der Endkundenpreise für Gas und Strom wurden alle Maßnahmen als befristet angekündigt. Sollten 
die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser 
Maßnahmen — insbesondere die allgemeine Deckelung der Endkundenpreise für Energie und die Senkung der 
Verbrauchssteuern — sind nicht zielgerichtet. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den vorüber
gehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommis
sion für 2022 auf 0,2 % des BIP und für 2023 auf 0,3 % des BIP projiziert werden ( 10 ).
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( 8 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Ungarns 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Ungarns 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 107). 

( 9 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 10 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Ungarn, im Jahr 2022 unter Berücksichtigung des von 
der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehenden Impulses einen stützenden fiskalischen Kurs beizubehalten und die 
national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Ungarn — sobald die wirtschaft
lichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine 
vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Für 2022 wird in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter Berücksichtigung der im Konvergenzpro
gramm Ungarns 2022 enthaltenen Informationen von einem weitgehend neutralen haushaltspolitischen Kurs bei 
– 0,1 % des BIP ausgegangen, während der Rat einen unterstützenden haushaltspolitischen Kurs empfohlen hat
te ( 11 ). Ungarn sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß 
der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der 
positive Beitrag der durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und andere Unionsmittel finanzierten 
Ausgaben zur Wirtschaftstätigkeit wird im Vergleich zu 2021 voraussichtlich um 1,0 BIP-Prozentpunkte zurück
gehen, weil sich die Inanspruchnahme von Unionsmitteln voraussichtlich verlangsamen wird ( 12 ). Den Projektionen 
zufolge werden die national finanzierten Investitionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten 
zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 13 ). Daher plant Ungarn, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte 
Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden 
Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 0,4 BIP- 
Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dies schließt die zusätzlichen Auswirkungen von Maß
nahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (0,1 % des 
BIP) sowie die Kosten für vorübergehenden Schutz für Vertriebene aus der Ukraine (0,2 % des BIP) ein. Mehrere 
diskretionäre Maßnahmen leisten ebenfalls einen Beitrag zum Anstieg der national finanzierten laufenden Primär
ausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen), etwa die Wiedereinführung der 13. Monatsrente, Einkom
mensverbesserungen für Angehörige der Sicherheitskräfte und des Militärs, die Senkung der Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung und die Ausbildungsabgabe. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit + 1,9 % des BIP veranschlagt ( 14 ). Es wird davon ausgegangen, dass Ungarn im Jahr 
2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird 2023 voraussichtlich 
um 0,3 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 
2023 einen expansiven Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 15 ). Gleichzeitig 
wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige 
Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 1,9 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs 
leisten wird. Dazu gehören auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung des Anstiegs 
der Energiepreise (0,1 % des BIP) sowie weitere Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der 
Ukraine (0,1 % des BIP). 

(19) Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 2,5 % des 
BIP und bis 2025 auf 1,5 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit bis 2024 die Marke von 
3 % des BIP unterschreiten. Dem Konvergenz 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 
sinken, und zwar auf 70,4 % im Jahr 2024 und auf 66,9 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen 
die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig moderat zu sein.
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( 11 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 12 ) Dies sind Prognosen der Kommission. Die Kommission hat den Aufbau- und Resilienzplan Ungarns noch nicht bewertet. 
( 13 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten erwartet, der vor 

allem auf die Auswirkungen der Rekapitalisierungen für die Versorgungsunternehmen auf den Haushalt zurückzuführen ist. 
( 14 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 
( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,6 BIP-Prozentpunkten erwartet, der 

größtenteils auf die Abschaffung der Renovierungszuschüsse für Familien und die verglichen mit 2022 voraussichtlich geringeren 
Rekapitalisierungen für die Versorgungsunternehmen zurückzuführen ist.



 

(20) Durch die Auswirkungen der Überalterung der Gesellschaft und den Anstieg der Staatsverschuldung während der 
COVID-19-Krise vergrößern sich die Herausforderungen in Bezug auf die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen in Ungarn. Es wird von einem erheblichen Anstieg der Rentenausgaben von 8 % des BIP im Jahr 2019 
auf 12 % des BIP im Jahr 2070 ausgegangen. Die Indikatoren für die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zeigen 
mittelfristig ein mittleres und langfristig ein hohes Risiko an. Durch aktuelle politische Maßnahmen steigen die 
Pensions- und Rentenverbindlichkeiten des Staates, wodurch die Tragfähigkeit weiter gefährdet wird. Es wird 
erwartet, dass die Rentenausgaben infolge der Wiedereinführung der 13. Monatsrente in den Jahren 2021 und 
2022 steigen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die in den letzten zehn Jahren eingeführten Änderungen 
des Steuer- und Rentensystems dazu führen werden, dass die Ausgaben für die Pensionen von Ruheständlern mit 
hohen Bezügen steigen werden, während sich die Ungleichheiten zwischen den Ruhegehaltsempfängern verschär
fen. Zu diesen Maßnahmen zählen die Abschaffung der Obergrenze für ruhegehaltfähige Bezüge und Ruhegehälter 
sowie die Einführung des pauschalen Einkommensteuersatzes, die zu einem Anstieg der ruhegehaltfähigen Bezüge 
von Personen mit hohem Einkommen geführt haben. Die Mindestrente ist nominal seit 2008 unverändert ge
blieben, was sich auf die Lage von Personen auswirkt, die nicht lückenlos berufstätig waren und während ihrer 
Erwerbstätigkeit ein niedriges Einkommen bezogen haben. 

(21) Ungarn hat die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verord
nung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 16 ) am 30. Dezember 2021 und das Programm 
Wirtschaftsentwicklung und Innovation Plus am 26. Januar 2022 vorgelegt. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 
2021/1060 muss Ungarn die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Ko
häsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unter
stützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koor
dinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unions
instrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der kohäsionspolitischen Programme setzt 
zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels 
und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(22) Der ungarische Arbeitsmarkt ist allgemein in gutem Zustand; problematisch ist weiterhin die niedrige Beschäfti
gungsquote von Frauen und von Mitgliedern benachteiligter Gruppen. Mütter kleiner Kinder bleiben dem Arbeits
markt zumeist lange fern, was unter anderem auf den Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren 
zurückzuführen ist. Die Zahl der Kinderbetreuungsplätze nimmt dank spezieller Programme stetig zu, aber auch 
Vorschuleinrichtungen leiden unter Personalmangel. Es besteht erheblicher Verbesserungsbedarf, wenn es darum 
geht, die Beschäftigungsquote bestimmter benachteiligter Gruppen zu verbessern; dies gilt für Geringqualifizierte, 
Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderungen und Roma. Die Angehörigen dieser Gruppen ließen sich besser 
mobilisieren, indem sie weiterqualifiziert und aktiv bei der Arbeitssuche unterstützt werden. Die Unterstützung bei 
der Arbeitssuche ist begrenzt, und nur die Hälfte der registrierten Arbeitslosen erhalten finanzielle Leistungen. Der 
Zeitraum, in dem Leistungen bei Arbeitslosigkeit gewährt werden, zählt zu den kürzesten in der EU. Die Arbeits
losigkeit konzentriert sich auf die weniger entwickelten Regionen sowie ländliche Gebiete. 

(23) Das Armutsrisiko hat erheblich abgenommen, aber viele Menschen können sich weiterhin bestimmte Dinge des 
täglichen Bedarfs nicht leisten. Die Quote der materiellen und sozialen Deprivation zählt weiterhin zu den 
höchsten in der EU; dies gilt besonders für Kinder. Armut und soziale Ausgrenzung konzentrieren sich auf 
bestimmte Gruppen und Gebiete. Die Armutsquote der Roma ist um das Drei- bis Vierfache höher, was teilweise 
auf den eingeschränkteren Zugang von Angehörigen dieser Volksgruppe zum Arbeitsmarkt und zu staatlichen 
Leistungen zurückzuführen ist. In den letzten zehn Jahren ist das Netz der sozialen Sicherheit für Familien ohne 
stabile Beschäftigung weitmaschiger geworden, und auch die Armutsschere geht weiter auseinander. Durch das 
Steuersystem werden Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen über Gebühr belastet. Bei Familien mit niedrigem 
Einkommen ist außerdem unwahrscheinlicher, dass sie von den Einkommensteuererleichterungen für Eltern pro
fitieren können. Ihre Haupteinkommensquelle, etwa der Lohn für öffentliche Arbeiten, das Mindesteinkommen und 
die Familienzulage, sind nicht im selben Umfang gestiegen wie die Lebenshaltungskosten. Die regulierten Energie
preise für Privathaushalte sind unverändert geblieben, wodurch der jüngste Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise 
nur zum Teil an die Haushalte weitergegeben wird. Ärmere Haushalte im ländlichen Raum, die mit festen Brenn
stoffen heizen, profitieren hiervon jedoch nicht. Die steigenden Hauspreise stellen ebenfalls eine Herausforderung 
für Familien mit niedrigem Einkommen dar, die keinen einfachen Zugang zu staatlich gefördertem Wohnraum 
haben. Die Sozialwohnungen sind mittlerweile knapp und oft in einem schlechten Zustand.
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( 16 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(24) Die Bildungsergebnisse in Ungarn liegen unter dem Unionsdurchschnitt. Das Niveau der mit 15 Jahren beherrsch
ten Grundfertigkeiten ist in den letzten zehn Jahren gesunken und liegt deutlich unter dem Unionsdurchschnitt 
und unter den regionalen Durchschnitten. Entgegen den europäischen Trends sind keine Verbesserungen bei der 
Schulabbrecherquote festzustellen: In den vorangegangenen zehn Jahren ist sie im Jahr 2021 auf 12,0 % 
gestiegen — gegenüber einem Unionsdurchschnitt von 9,7 %. Die Schulabbrecherquote ist in den am wenigsten 
entwickelten Gebieten am höchsten und unter den Roma um das Sechsfache höher als unter den Nicht-Roma. Der 
Anteil der Personen in der Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren mit einem Hochschulabschluss ist seit 2010 
gestiegen, zählt aber weiterhin zu den niedrigsten in der Union. Die Teilnahme an Maßnahmen der Erwachsenen
bildung liegt geringfügig über der Hälfte des Unionsdurchschnitts. Es fehlt an digitalen Kompetenzen, insbesondere 
bei ärmeren Menschen. In den untersten beiden Einkommensquartilen verfügen nur 13 % bzw. 18 % der Unga
rinnen und Ungarn zumindest über elementare digitale Kompetenzen; dies sind einige der niedrigsten Werte der 
Union. Benachteiligte Studierende haben nur geringe Chancen, das tertiäre Bildungssystem zu erreichen. Die 
Ungleichheit im Bildungswesen beeinträchtigt die Möglichkeiten zur sozialen Mobilität. Die geringe Wirksamkeit 
und Gerechtigkeit im Schulsystem steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit geringer Autonomie bei der 
Lehrplangestaltung, dem Mangel an sozioökonomischer Diversität innerhalb der Schulen sowie den niedrigen 
Bezügen des Lehrpersonals. Der Lehrermangel stellt zunehmend eine Herausforderung dar. Während die aggre
gierten Indikatoren, etwa die Zahl der Schüler pro Lehrer, nicht auf akute Engpässe hindeuten, zeigt eine detail
liertere Analyse, dass es an Lehrpersonal für bestimmte Fächer, etwa Mathematik, Naturwissenschaften und Fremd
sprachen, fehlt. Der Lehrermangel steht auch mit der Fragmentierung des Schulsystems im Zusammenhang: Die 
Hälfte der Grundschulen und der Schulen der Sekundarstufe I hat jeweils weniger als 150 Schüler. Schulen mit 
einem großen Anteil an benachteiligten Schülern leiden besonders unter dem Mangel an qualifiziertem Lehrper
sonal. Mehr als die Hälfte der Absolventen der Lehrerbildung arbeiten letztendlich in anderen Berufen, was auf die 
hohe Arbeitsbelastung und die schlechte Bezahlung von Lehrkräften - gerade am Anfang ihrer Laufbahn - zurück
zuführen ist. Hinzu kommt, dass die zentralisierte Verwaltung der Schulen dazu führt, dass die Schulleiter nur in 
begrenztem Maß über Autonomie sowie über Instrumente zur Verbesserung der Unterrichtsqualität verfügen. 

(25) Bei den Ergebnissen im Gesundheitsbereich rangiert Ungarn hinter den meisten anderen Mitgliedstaaten; dies ist 
eine Folge sowohl einer ungesunden Lebensweise als auch der begrenzten Wirksamkeit der Gesundheitsversorgung. 
Ungarn gehört zu den Mitgliedstaaten in der Union, in denen Rauchen, Alkoholmissbrauch und Übergewichtigkeit 
am weitesten verbreitet sind. Für die Ungarinnen und Ungarn besteht außerdem das unionsweit höchste Risiko 
eines vorzeitigen Todes wegen schlechter Luftqualität. Die Zahl der vermeidbaren Todesfälle zählt zu den höchsten 
in der Union, was zum Teil an unzulänglichen Vorsorgeuntersuchungen und einer mangelhaften Verwaltung der 
medizinischen Grundversorgung liegt. Beim Zugang zu qualitativ hochwertigen Leistungen der Gesundheitsver
sorgung bestehen erhebliche sozioökonomische Unterschiede, was auf den erheblichen Personalmangel im Gesund
heitssystem, insbesondere bei Allgemeinmedizinern und Pflegekräften, zurückzuführen ist. Das Krankenhausnetz ist 
fragmentiert und durch eine große Zahl von Krankenhausbetten gekennzeichnet. Ungarische Patienten verbringen 
unionsweit die längste Zeit im Krankenhaus, weil Tageskliniken gegenüber dem Unionsdurchschnitt weniger ver
breitet. Im Zuge aktueller Reformen werden Allgemeinmediziner zur Zusammenarbeit ermutigt, wodurch die 
Leistungsqualität verbessert werden soll. Es wurden signifikante Maßnahmen eingeleitet, um die informellen Zah
lungen zu unterbinden und dem Ärztemangel zu begegnen. 

(26) Mangelhafte unabhängige Kontrollmechanismen und enge Verbindungen zwischen Politik und bestimmten Unter
nehmen wirken korruptionsfördernd. Werden schwerwiegende Vorwürfe erhoben, fehlt systematisch entschiedenes 
Handeln zur Untersuchung und Strafverfolgung in Korruptionsfällen, in die hochrangige Beamte oder ihr direktes 
Umfeld verwickelt sind. Die Rechenschaftspflicht für Entscheidungen zur Einstellung von Untersuchungen gibt 
nach wie vor Anlass zur Sorge, da gegen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft, Fälle mutmaßlicher Kriminalität 
nicht zu verfolgen, keine wirksamen Rechtsbehelfe eingelegt werden können. Der Rahmen für die Korruptions
bekämpfung wird weiter geschwächt durch schwindende Möglichkeiten der zivilgesellschaftlichen Kontrolle vor 
dem Hintergrund der Beschränkung der Medienfreiheit, schwierige Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliche 
Organisationen und wiederkehrende Herausforderungen bei der Anwendung von Vorschriften zur Transparenz und 
zum Zugang zu öffentlichen Informationen. Im Dezember 2021 verschob die Regierung die Umsetzung der 
meisten Maßnahmen ihrer Korruptionsbekämpfungsstrategie für die Jahre 2020-22 ( 17 ). 

(27) Die Unabhängigkeit, Effizienz und Qualität des Justizwesens sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum 
geht, Unternehmen anzuziehen und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Die Bedenken hinsichtlich der Unabhän
gigkeit der Justiz bleiben bestehen. Der Landesrichterrat hat weiterhin Schwierigkeiten, wenn es darum geht, ein 
Gegengewicht zu den Befugnissen des Präsidenten des Landesgerichtsamts zu bilden. Die Vorschriften zur Wahl des 
Präsidenten des Obersten Gerichtshofs bergen die Gefahr in sich, dass auf das oberste Gericht des Landes politi
scher Einfluss ausgeübt wird. Die mangelnde Transparenz bei der Fallzuweisung macht es den Beteiligten un
möglich zu überprüfen, ob ein übermäßiges Ermessen ausgeübt wurde. Es wurden auch Fragen zur Rolle des 
Verfassungsgerichts, dessen Mitglieder ohne Einbeziehung der Justiz vom Parlament gewählt werden, bei der 
Revision der Urteile der ordentlichen Gerichte aufgeworfen.
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( 17 ) Die Kommission übermittelte Ungarn am 27. April ein Notifizierungsschreiben nach Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU, 
Euratom) 2020/2092 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über eine allgemeine Konditionalitäts
regelung zum Schutz des Haushalts der Union (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 1).



 

(28) In Bezug auf den sozialen Dialog, die Einbeziehung der Interessenträger in die Ausarbeitung des Primärrechts, die 
Absprache mit den Sozialpartnern, die Zivilgesellschaft und den Einsatz evidenzbasierter Instrumente schneidet 
Ungarn im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten schlecht ab. Die nationalen Vorschriften über die obligatorischen 
öffentlichen Anhörungen zu Gesetzesentwürfen und über die Folgenabschätzungen wurden systematisch außer 
Acht gelassen. Die Zahl der Gesetze, die Gegenstand einer Konsultation waren, ist in den letzten Jahren erheblich 
zurückgegangen. 

(29) Obwohl bereits Maßnahmen zur Verbesserung des Steuersystems getroffen wurden, bestehen nach wie vor einige 
Herausforderungen. Die Steuerbelastung von Arbeit ging zwar zurück, ist für viele Geringverdiener aber weiterhin 
hoch. Sektorspezifische Steuern und eine große Zahl kleiner Steuern verkomplizieren das System und erhöhen die 
Befolgungskosten, insbesondere für kleinere Unternehmen. 

(30) Die Auswahl effizienter Unternehmen wird durch den Wettbewerb begrenzende regulatorische Schranken und 
staatliche Eingriffe auf den Produktmärkten behindert. Ad-hoc-Befreiungen bestimmter Geschäftsvorgänge von der 
Wettbewerbsaufsicht behindern das Funktionieren des Marktes und wirken als Investitionsbremsen. Der unbe
rechenbare Rechtsrahmen ist ein weiteres Problem, und zwar in erster Linie im Einzelhandel, wo sich die Be
stimmungen in den letzten Jahren häufig geändert haben. Vorschriften und Steuern können das Wachstum von 
Unternehmen ausbremsen; dies gilt besonders für den Einzelhandel und die Versorgungsunternehmen. Auch in 
Bezug auf die Reglementierung von Berufen sind die ungarischen Bestimmungen nach wie vor restriktiv. Lang
wierige, kostspielige Insolvenzverfahren können die Umstrukturierung insolventer Unternehmen behindern. Das 
Beschaffungswesen ist weiterhin für wettbewerbswidrige Praktiken anfällig. Der Anteil der Vertragsvergaben in 
Verfahren mit nur einem einzigen Bieter zählt zu den höchsten in der Union. Die Behörden haben die Über
wachung der Ordnungsmäßigkeit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge verbessert, nachdem zuvor bei aufeinander
folgenden Prüfbesuchen der Kommission in den Jahren 2014, 2015 und 2017 im Bereich der Verwaltung von 
Unionsmitteln gravierende, systemische Mängel und Unregelmäßigkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Verwendung von Rahmenverträgen, festgestellt worden waren. Ob alle zuvor festgestellten Mängel vollständig 
beseitigt wurden, muss sich erst noch in der Praxis zeigen. Unlängst wurden neue Risiken aufgezeigt, weil 
gemeinnützige Stiftungen offenbar von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen wurden. Im Februar 
2021 setzte sich die Regierung das ehrgeizige Ziel, den Anteil der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
mit nur einem einzigen Angebot auf unter 15 % zu senken, ohne jedoch hierfür einen Termin festzulegen. 

(31) Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft befindet sich noch in einem frühen Stadium. Die Hälfte des 
ungarischen Hoheitsgebiets ist in hohem Maße den Risiken des Klimawandels ausgesetzt und wird unter anderem 
von Dürren und Überschwemmungen heimgesucht. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, nachhaltige Lösungen 
zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln, insbesondere durch naturbasierte Wasserspeicherung, unter 
anderem durch Wiederherstellung der natürlichen Hydrologie, Anpassung der Landbewirtschaftungsmethoden und 
sorgfältige Überwachung der Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser zu Bewässerungszwecken. Die Luft- 
und die Wasserqualität geben weiterhin Anlass zur Sorge. Die wichtigsten Quellen der Luftverschmutzung sind die 
Verbrennung fester Brennstoffe im Wohnungssektor, die Landwirtschaft und Verkehrsemissionen. Ein großer Teil 
des Trinkwasserversorgungsnetzes ist in einem schlechten Zustand, und das regulatorische Umfeld verursacht 
Investitionshemmnisse. Die Kreislaufwirtschaft steht noch am Anfang, das Recycling von Siedlungsabfällen ist 
unterentwickelt, und die wirtschaftlichen Instrumente reichen zur Bewältigung der ökologischen Herausforderun
gen nicht aus. Die Abfallbewirtschaftung wurde von der Regierung schrittweise neu organisiert. Durch die Ver
änderungen wurde der Wettbewerb in dem Sektor eingeschränkt — mit dem Nebeneffekt, dass die Effizienz und 
die Recyclingquote gesunken sind. Auf Wirtschaftszweige, die infolge des ökologischen Wandels voraussichtlich 
rückläufig sein oder einem Wandel unterliegen werden, entfallen fast 4 % aller Arbeitsplätze; die betroffenen 
Arbeitskräfte benötigen möglicherweise Weiterqualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen. Der Mangel an 
Arbeitskräften im Energiesektor könnte dem Übergang zur Klimaneutralität im Wege stehen. 

(32) Die Verkehrsinfrastruktur ist gekennzeichnet durch ein dichtes Netz von Autobahnen und elektrifizierten Eisen
bahnstrecken. In Ungarn ist ein starker Anstieg der Emissionen im Verkehrssektor zu verzeichnen; dieser entwickelt 
sich rapide zum größten Emissionsverursacher. Ungarn zählt zu den am stärksten überlasteten Mitgliedstaaten, 
wobei die Zahl der Stunden, die die Autofahrer in Ballungsgebieten in Verkehrsstaus verbringen, zunimmt. Der 
Anteil der emissionsfreien Personenkraftwagen an den Neuzulassungen und die Zahl der Ladesäulen nehmen stetig 
zu. Während die Indikatoren auf eine Führungsrolle unter den Ländern der Region hindeuten, liegen die Werte 
weiterhin unter dem Unionsdurchschnitt. 

(33) Von Forschung und Innovation gehen entscheidende Impulse für langfristiges Wachstum und langfristige Wett
bewerbsfähigkeit aus. Ungarn gilt als aufstrebender Innovator. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
steigen und erreichten 2020 1,61 % des BIP. Der Mangel an hoch qualifizierten Arbeitskräften ist ein wesentliches 
Innovationshemmnis. Die Tertiärabschlussquoten zählen zu den niedrigsten in der Union. Die unlängst eingeführte 
Befreiung junger Arbeitnehmer von der Einkommensteuer und andere strukturelle Veränderungen zur Einschrän
kung der akademischen Freiheit verringern die Attraktivität eines Hochschulstudiums. Die digitalen Kompetenzen 
und die Nutzung digitaler Technologien durch Unternehmen und öffentliche Dienste liegen nach wie vor unter 
dem Unionsdurchschnitt.
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(34) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(35) Der ungarische Energiesektor ist stark von fossilen Brennstoffen aus Russland abhängig. Gemäß den Daten von 
2020 ( 18 ) stammt fast das gesamte eingeführte Erdgas aus Russland (95 %, verglichen mit dem Unionsdurchschnitt 
von 44 %). Die Abhängigkeit von Russland liegt auch beim Öl über dem Unionsdurchschnitt (61 % verglichen mit 
26 %), bei der Kohle liegt sie hingegen unter diesem Durchschnitt (22 % gegenüber 54 %). Der Anteil des Erdgases 
am Energiemix liegt über dem Unionsdurchschnitt (35 % verglichen mit 24 %), während die Anteile des Öls (30 % 
verglichen mit 33 %) und der Kohle (7 % gegenüber 11 %) darunter liegen. Der Anteil der erneuerbaren Energie am 
Bruttoendenergieverbrauch zählt mit 13,9 % und zu den niedrigsten in der Union. Ungarn beabsichtigt eine 
verstärkte Nutzung der Solarenergie, während die Potenziale der Windenergie und der geothermischen Energie 
weiterhin nur unzureichend genutzt werden. In Bezug auf das Stromnetz besteht Investitionsbedarf, etwa in 
intelligente Messsysteme, Prosumentenregelungen, Energiegemeinschaften und dynamische Preisgestaltung, um 
die Nutzung der erneuerbaren Energie voranzutreiben. Außerdem könnten die Genehmigungsverfahren für An
lagen, die Energie aus erneuerbaren Quellen einsetzen, vereinfacht werden. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruk
tur- und -netzinvestitionen möglichst zukunftssicher zu gestalten, damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger 
eignen und somit langfristig nachhaltig sind. Es besteht ein großes Potenzial zur Verbesserung der Energieeffizienz 
im Wohngebäudesektor, durch dessen Ausschöpfung die Abhängigkeit weiter verringert werden könnte. Die 
Einführung strengerer Umweltstandards für neue Wohngebäude wurde um 18 Monate bis Juni 2022 verschoben. 
Das laufende Programm zur Renovierung von Wohngebäuden ist nicht auf Energieeffizienz ausgerichtet und 
schließt in der Praxis die bedürftigsten Familien aus. Das durchgehend niedrige Niveau der regulierten Energiepreise, 
die vom Haushaltseinkommen und von der Verbrauchsmenge unabhängig sind, verschärft die Einkommens
ungleichheiten und schafft keine Anreize zum Energiesparen. Damit Ungarn mit den Zielen von „Fit für 55“ im 
Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die 
Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(36) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Ungarn im Rahmen der kohäsionspolitischen 
Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswir
kungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann Ungarn den 
durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 19 ) eingerichteten Europäi
schen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken. 

(37) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Konvergenzprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 20 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider — 

EMPFIEHLT, dass Ungarn 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; die langfristige Tragfähigkeit des Rentensystems sichert und zugleich für 
die Aufrechterhaltung eines angemessenes Rentenniveaus sorgt, indem es insbesondere die Einkommensungleichheiten 
angeht;
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( 18 ) Eurostat (2020), Anteil der russischen Einfuhren an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Rohöl und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Ungarn beinhalten die Gesamteinfuhren den 
Handel innerhalb der EU. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse. Es ist zu beachten, dass Ungarns Abhängigkeit von 
Einfuhren russischen Gases zwar hoch ist, Ungarn aber auch beträchtliche Gasmengen in Nachbarländer ausführt. Seine Abhängigkeit 
von Gaseinfuhren zur Deckung des Inlandsbedarfs ist wahrscheinlich geringer als die Zahlen vermuten lassen, aber sie ist immer 
noch beträchtlich. 

( 19 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 20 ) Nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

2. die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch 
abschließt, um mit deren Umsetzung beginnen zu können; 

3. die Eingliederung der am stärksten benachteiligten Gruppen in den Arbeitsmarkt, insbesondere durch den Ausbau von 
Qualifikationen, fortsetzt und die Dauer der Leistungen bei Arbeitslosigkeit verlängert; die Sozialhilfe auf einen 
angemessenen Stand bringt und den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und angemessenem Wohnraum 
für alle verbessert; die Bildungsergebnisse verbessert und den Zugang benachteiligter Gruppen, insbesondere der Roma, 
zu hochwertiger, regulärer Bildung erhöht; den Zugang zu Vorsorgeleistungen und zur Grundversorgung verbessert; 

4. den Rahmen für die Korruptionsbekämpfung — auch durch eine Verbesserung der Strafverfolgung und des Zugangs 
zu öffentlichen Informationen — ausbaut und die Unabhängigkeit der Justiz stärkt; die Qualität und Transparenz des 
Entscheidungsprozesses verbessert, indem es einen wirksamen sozialen Dialog einrichtet, die Interessenträger ein
bezieht und regelmäßig Folgenabschätzungen vornimmt; das Steuersystem weiter vereinfacht; den Wettbewerb im 
Dienstleistungssektor, insbesondere im Einzelhandel und bei den Versorgungsunternehmen, erhöht, die Regelungen 
vorhersehbarer gestaltet und dafür sorgt, dass Geschäftsvorgänge systematisch der Wettbewerbsaufsicht unterliegen; für 
mehr Wettbewerb im öffentlichen Auftragswesen sorgt; 

5. Reformen und Investitionen in eine nachhaltige Wasser- und Abfallwirtschaft sowie die Kreislaufwirtschaft, die Digi
talisierung der Unternehmen, grüne und digitale Kompetenzen sowie Forschung und Innovation fördert; 

6. die Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert, indem es den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt und 
indem es insbesondere die Genehmigungsverfahren strafft und die Modernisierung der Strominfrastruktur vorantreibt; 
die Einfuhren fossiler Brennstoffe unter anderem durch den Ausbau der Verbindungsleitungen unter Teilnahme anderer 
Länder diversifiziert; die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in Gebäuden und im Verkehr reduziert, indem es 
seine Anstrengungen in Bezug auf Energieeffizienzmaßnahmen für alle, insbesondere in Wohngebäuden und beim 
nachhaltigen Verkehr — insbesondere durch Elektrifizierung — verstärkt. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Maltas 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Maltas 2022 

(2022/C 334/18) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Malta nicht als einer 
der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm 
die Kommission auch eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungs
gebiets sowie den Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. 
Der Rat hat die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für 
das Euro-Währungsgebiet von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 
2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen Unter
nehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union einen 
beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen Aus
wirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 2022 
aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Maltas 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und befristete Notfallmaßnahmen 
aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt. 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Maltas 2021 (ABl. C 304 vom 
29.7.2021, S. 83). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

Jahre 2020-2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Be
reitschaft zu erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass 
bei den haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und 
möglichen länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die 
Mitgliedstaaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die 
Kommission sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien 
erforderlichenfalls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, 
anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 13. Juli 2021 legte Malta der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 seinen 
nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die Aufbau- 
und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien im 
Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 5. Oktober 2021 nahm der Rat 
den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Maltas ( 10 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Malta in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im Durch
führungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende Erfüllung 
setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen wurde. 

(10) Am 15. April 2022 übermittelte Malta sein nationales Reformprogramm 2022 und am 2. Mai 2022 sein Stabi
litätsprogramm 2022 gemäß der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wechselsei
tigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Maltas über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung 
getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Malta 2022. Darin werden die Fortschritte 
Maltas bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 2019, 2020 und 
2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Maltas anhand des Aufbau- und 
Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht Handlungsbedarf in Bezug auf 
solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht oder nur teilweise angegangen 
werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Herausforderungen, die sich beispielsweise 
aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem Bericht die Fortschritte Maltas bei der 
Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der Kernziele der Union in den 
Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick auf die Ziele der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Maltas erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg. Dem Bericht zufolge wurde das 
Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht 
vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im 
Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen.
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( 10 ) ST 11941/2021; ST 11941/2021 ADD 1.



 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Malta, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Malta, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, 
mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und gleich
zeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche Defizit 
Maltas 2021 von 9,5 % des BIP im Jahr 2020 auf 8,0 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Maltas unterstützte 
2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 6,3 % des BIP im Jahr 2020 auf 
4,7 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Malta 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit der Empfehlung des 
Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 verabschiedeten 
diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren befristet oder wurden durch Ausgleichsmaßnahmen kom
pensiert. Nach den von Eurostat validierten Daten erhöhte sich der gesamtstaatliche Schuldenstand von 53,4 % des 
BIP im Jahr 2020 auf 57,0 % des BIP im Jahr 2021. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario ist 
realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 4,4 % und 2023 bei 3,9 % 
liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission von einem geringeren realen BIP- 
Wachstum von 4,2 % im Jahr 2022 und einem höheren Wachstum von 4,0 % im Jahr 2023 aus. In ihrem 
Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung davon aus, dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 5,4 % des 
BIP und 2023 auf 4,6 % des BIP zurückgehen wird. Der Rückgang im Jahr 2022 spiegelt in erster Linie die 
gestiegene Wirtschaftstätigkeit und den Nettoeffekt der teilweisen Aufhebung der Notfallmaßnahmen wider, wobei 
allerdings als Reaktion auf die hohen Energiepreise neue Maßnahmen eingeführt wurden. Dem Stabilitätspro
gramm 2022 zufolge soll sich die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 58,6 % und 2023 weiter auf 59,4 % 
des BIP erhöhen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die 
Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 
5,6 % bzw. 4,6 % des BIP aus. Dies steht im Einklang mit dem im Stabilitätsprogramm 2022 prognostizierten 
Defizit. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer ähnlichen gesamtstaatlichen Schulden
quote von 58,5 % im Jahr 2022 und von 59,5 % im Jahr 2023 aus. Auf der Grundlage der Frühjahrsprog
nose 2022 der Kommission wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 
4,5 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehe
nen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Maltas einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 4,7 % des BIP im Jahr 2021 auf 1,3 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 1,0 % des BIP und für 2023 auf 0,6 % des BIP ge
schätzt ( 12 ). Bei diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um Kürzungen bei indirekten Steuern auf den 
Energieverbrauch und Subventionen für die Energieerzeugung, um den Preisanstieg bei importiertem Strom und 
CO2-Emissionen auszugleichen. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. Sollten die Energiepreise 
auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser Maßnahmen sind 
nicht zielgerichtet, insbesondere die Subventionen für die Energieerzeugung und die Senkung der Verbrauchs
steuern auf Kraftstoffe. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den vorübergehenden Schutz von 
Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,1 % 
des BIP und für 2023 auf 0,1 % des BIP projiziert werden ( 13 ). 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Malta, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen Kurs 
beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, und die 
national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Malta, wenn die wirtschaftlichen 
Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige 
Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und gleichzeitig 
die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern.
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Maltas 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Maltas 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 116). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Maltas Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom Rat 
empfohlen, unterstützend bei – 1,5 % des BIP liegen wird ( 14 ). Malta sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur 
Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe 
der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 
voraussichtlich um 0,2 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2022 einen kontraktiven Beitrag von 0,3 Prozentpunkten zum fiskalischen Kurs leisten ( 15 ). Daher 
plant Malta nicht, die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der 
Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 
2022 einen expansiven Beitrag von 1,6 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dieser 
erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur Bewältigung der wirt
schaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (0,5 % des BIP) sowie die Kosten für den 
vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP). Darüber hinaus gewährte die Regierung 
den privaten Haushalten finanzielle Unterstützung (0,3 % des BIP) und erhöhte die beitragsabhängigen und bei
tragsunabhängigen Rentenleistungen über die Angleichung der Lebenshaltungskosten (0,2 % des BIP) hinausgehend, 
während die Wachstumsrate des Intermediärverbrauchs (abzüglich der Maßnahmen) nach wie vor hoch war (0,4 % 
des BIP). 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit 1,1 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Malta im Jahr 
2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 
2022 voraussichtlich um 0,2 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finan
zierten Investitionen 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,1 Prozentpunkten zum fiskalischen Kurs leisten ( 17 ). 
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue ein
nahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 1,3 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung 
der gestiegenen Energiepreise (0,4 % des BIP), der befristeten finanziellen Unterstützung für Haushalte (0,3 % des 
BIP) und der beitragsabhängigen und beitragsunabhängigen Rentenleistungen, die über die Angleichung der Lebens
haltungskosten hinausgehen (0,2 % des BIP). Darüber hinaus wird das Wachstum des Intermediärverbrauchs 
(abzüglich der Maßnahmen) voraussichtlich unter dem nominalen BIP (0,4 % des BIP) liegen. 

(19) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit schrittweise im Jahr 2023 auf 4,6 % des 
BIP, im Jahr 2024 auf 2,8 % des BIP und bis 2025 auf 2,4 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche 
Defizit bis 2024 die Marke von 3 % des BIP unterschreiten. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die 
gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 sinken, und zwar auf 58,6 % im Jahr 2024 und auf 57,2 % im Jahr 
2025. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig moderat zu 
sein. 

(20) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an Malta sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- 
und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Insbesondere ist der Aufbau- 
und Resilienzplan ehrgeizig und sieht Reformen und Investitionen vor, mit denen die Herausforderungen, die in 
den Bereichen Gesundheit, Beschäftigung, Bildung und Kompetenzen, ökologischer und digitaler Wandel, Justiz 
und Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche ausgemacht wurden, angegangen werden sollen. Verantwor
tungsvolle Staatsführung ist eine der Säulen der langfristigen Vision der Regierung für die Wirtschaft, und mit dem 
Aufbau- und Resilienzplan werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Herausforderungen in diesem 
Bereich zu bewältigen. Investitionen in die Bildung stehen im Aufbau- und Resilienzplan ebenfalls im Vordergrund, 
wobei einschlägige Maßnahmen vorgeschlagen werden, um Schwachstellen im Bildungssystem zu beheben. Ein 
Großteil der geplanten Investitionen konzentriert sich auf den ökologischen und den digitalen Wandel und trägt 
damit den länderspezifischen Empfehlungen für Investitionen in diesen Bereichen Rechnung. Die Herausforderun
gen im Hinblick auf aggressive Steuerplanung, Forschung und Innovation (FuI) und die Tragfähigkeit des Renten
systems werden im Aufbau- und Resilienzplan teilweise angegangen.
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( 14 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 16 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 

Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 
( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(21) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Maltas dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 53,8 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Maltas, während die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 25,5 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Malta dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig seine 
Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interessenträger 
ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- und 
Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor unerlässlich, da 
nur so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(22) Malta hat die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 18 ) oder die anderen kohäsionspolitischen Programme noch nicht vorgelegt. Im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2021/1060 muss Malta die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programm
planung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der 
finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei 
gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds 
und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resi
lienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen 
zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung 
beseitigt werden. 

(23) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Malta mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, die Merkmale des Steuer
systems betreffen, die eine aggressive Steuerplanung begünstigen. Maßnahmen zur Bekämpfung aggressiver Steuer
planung sind nach wie vor unerlässlich, um die Steuersysteme effizienter und gerechter zu machen; dies wird auch 
in der Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets von 2022 festgestellt. Da aggressive Steuer
planungsstrategien sich auch auf andere Mitgliedstaaten auswirken können, ist ergänzend zu den Rechtsvorschriften 
der Union auch ein koordiniertes Vorgehen auf nationaler Ebene erforderlich. Zur Bekämpfung aggressiver Steuer
planungspraktiken hat Malta zuvor vereinbarte internationale und europäische Initiativen umgesetzt und sich in 
seinem nationalen Aufbau- und Resilienzplan dazu verpflichtet, eine unabhängige Studie über ins Ausland und aus 
dem Ausland (d. h. zwischen Gebietsansässigen der Union und in Drittstaaten ansässigen Personen) fließende 
Zahlungen durchzuführen; anschließend sollen im Einklang mit den Ergebnissen dieser Studie Durchführungs
vorschriften erlassen werden. Dennoch kann durch Zahlungen von Zinsen, Lizenzgebühren und Dividenden ins 
Ausland, die von in Malta ansässigen Unternehmen an Steuergebiete mit niedrigem oder Nullsteuersatz (d. h. 
Steuergebiete mit einem gesetzlichen Körperschaftsteuersatz unterhalb des niedrigsten gesetzlichen Körperschaft
steuersatzes in der Union, der bei 9 % liegt) geleistet werden, die Zahlung von Steuern vollständig vermieden 
werden, bis in Malta Quellensteuern oder gleichwertige Abwehrmaßnahmen eingeführt werden, um sicherzustellen, 
dass diese Zahlungen ordnungsgemäß besteuert werden. Darüber hinaus birgt die Behandlung von in Malta 
ansässigen Unternehmen, die nur auf im Inland erzielte Gewinne Steuern entrichten müssen, nach wie vor sowohl 
bei Unternehmen als auch bei Einzelpersonen das Risiko einer doppelten Nichtbesteuerung. 

(24) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(25) Mit der Verwirklichung seines Ziels, bis 2030 die nicht vom Emissionshandelssystem der Union (EU-EHS) abge
deckten Treibhausgasemissionen, die unter die Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 19 ) fallen, gegenüber 2005 um 19 % zu senken, ist Malta im Rückstand. Die Verpflichtung Maltas, bis 2050 
klimaneutral zu werden, wird sowohl den privaten Haushalten als auch Unternehmen und der Regierung über 
länger Zeit Investitionen abverlangen. Da die Union ihre Klimaschutzziele im Hinblick auf erschwinglichere, sichere 
und nachhaltige Energie angehoben hat, erneuerbare Energien aber nur 8 % des maltesischen Energiemixes aus
machen, muss Malta weitere Anstrengungen unternehmen, um sein Solar- und Windenergiepotenzial,
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

( 19 ) Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler 
Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen 
zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 
(ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 26).



 

einschließlich schwimmender Offshore-Energieanlagen, auszuschöpfen. Malta ist stark von Erdöl (48 %) und Erdgas 
(44 %) abhängig. 2020 wurden 86 % des Stroms in Malta mit Erdgas erzeugt. Zwar importiert Malta kein Gas oder 
Öl aus Russland ( 20 ), doch hat der rasche Anstieg der Energiepreise bereits Spuren hinterlassen. Malta beabsichtigt, 
die Sicherheit seiner Energieversorgung durch den Bau einer zweiten Stromverbindungsleitung zu erhöhen. Zur 
Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen müssten überdies die Stromübertragungs- und -vertei
lernetze modernisiert und Investitionen in die Stromspeicherung getätigt werden, um eine verlässliche, flexible und 
schnelle Energieversorgung sicherzustellen. Auch müsste die Energieeffizienz von Gebäuden, insbesondere Wohn
gebäuden, gesteigert werden, unter anderem durch den Einsatz von Wärmepumpen und anderen umweltfreund
lichen Lösungen, um den Energiebedarf zu senken. Damit Malta mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, 
müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des 
Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. Darüber hinaus neh
men die Emissionen aus dem Straßenverkehr stetig zu und sind für den größten Teil der nicht unter das Emissions
handelssystem fallenden Treibhausgasemissionen verantwortlich. Zur Verringerung der Verkehrsüberlastung wäre es 
erforderlich, den öffentlichen Verkehr zu verbessern, intelligente Verkehrssysteme einzuführen und in Infrastruk
turen für „sanfte Mobilität“ (z. B. Gehwege und Radwege) als sichere Alternative zum Individualverkehr zu inves
tieren. 

(26) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Malta im Rahmen der kohäsionspolitischen 
Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswir
kungen des Übergangs zu verringern. Darüber hinaus kann Malta den mit der Verordnung (EU) 2021/1057 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 21 ) eingerichteten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäf
tigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. 

(27) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 22 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(28) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Malta spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1, 2 und 3 wider. 

EMPFIEHLT, dass Malta 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 5. Oktober 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 vorlegt, 
um die Verhandlungen mit der Kommission abschließen und anschließend mit der Umsetzung dieser Unterlagen 
beginnen zu können;
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( 20 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Rohöl und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Malta umfassen die Gesamteinfuhren auch 
Einfuhren aus Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse. 

( 21 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 22 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

3. Maßnahmen ergreift, um gegen Merkmale des Steuersystems, die eine aggressive Steuerplanung durch Einzelpersonen 
und multinationale Unternehmen begünstigen, wirksam vorzugehen und unter anderem eine ausreichende Besteuerung 
von ins Ausland fließenden Zinszahlungen, Lizenzgebühren und Dividenden sicherstellt und die Vorschriften für 
Unternehmen, die nur auf im Inland erzielte Gewinne Steuern entrichten müssen, ändert; 

4. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert, den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt, 
indem es Investitionen in Wind- und Solarenergie, auch in schwimmende Offshore-Energieanlagen, fördert und 
erleichtert, die Modernisierung seiner Stromübertragungs- und -verteilernetze weiter vorantreibt und Anreize für die 
Stromspeicherung im Interesse einer verlässlichen, flexiblen und schnellen Energieversorgung schafft, dass es zudem 
den Energiebedarf durch Verbesserung der Energieeffizienz insbesondere von Wohngebäuden senkt und dass es die 
Emissionen aus dem Straßenverkehr reduziert, indem es der Verkehrsüberlastung durch Verbesserung des öffentlichen 
Verkehrs, Einführung intelligenter Verkehrssysteme und Investitionen in Infrastrukturen für „sanfte Mobilität“ entgegen
wirkt. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zur Wirtschaftspolitik der Niederlande mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm 
der Niederlande 2022 

(2022/C 334/19) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 
auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem die Niederlande als einer der Mitgliedstaaten genannt wurden, für 
die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch eine Empfehlung 
für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag für den 
Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien 
sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung zur 
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 
2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 3 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm der Niederlande 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten 
als Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Not
fallmaßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum 
mittelfristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Sofortmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm der Niederlande 2021 
(ABl. C 304 vom 29.7.2021, S. 88). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 29. April 2022 legten die Niederlande gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 ihr Stabilitätspro
gramm 2022 vor. Die Niederlande haben noch kein nationales Reformprogramm vorgelegt, da das Programm in 
den nationalen Aufbau- und Resilienzplan integriert wird. 

(10) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für die Niederlande 2022. Darin bewertete sie 
die Fortschritte der Niederlande bei der Umsetzung der vom Rat 2019, 2020 und 2021 angenommenen länder
spezifischen Empfehlungen, und geht auf neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Herausforderungen, die 
sich beispielsweise aus Russlands Invasion der Ukraine ergeben, ein. Ferner werden in dem Bericht die Fortschritte 
der Niederlande bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der Kernziele 
der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick auf die 
Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(11) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für die 
Niederlande vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. Die Kommission stellte in den Nieder
landen makroökonomische Ungleichgewichte fest. Die Schwachstellen ergeben sich insbesondere aus einer hohen 
privaten Verschuldung und einem hohen Leistungsbilanzüberschuss und haben grenzüberschreitende Auswirkun
gen. 

(12) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 10 ) empfahl der Rat den Niederlanden, im Einklang mit der allgemeinen 
Ausweichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19- 
Pandemie wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Er 
empfahl den Niederlanden ferner, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu 
verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit 
zu gewährleisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging 
das gesamtstaatliche Defizit der Niederlande von 3,7 % des BIP im Jahr 2020 auf 2,5 % im Jahr 2021 zurück. Die 
fiskalpolitische Reaktion der Niederlande unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten 
Notfallmaßnahmen sich sowohl 2020 als auch 2021 auf 3,3 % des BIP beliefen. Die von den Niederlanden 2021 
getroffenen Maßnahmen stehen mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der 
Regierung in den Jahren 2020 und 2021 beschlossenen diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren 
befristet oder wurden durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging 
der gesamtstaatliche Schuldenstand von 54,3 % des BIP im Jahr 2020 auf 52,1 % im Jahr 2021 zurück.
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( 10 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm der Niederlande 2020 mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm der Niederlande 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 122).



 

(13) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario ist 
realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 3,6 % und 2023 bei 1,7 % 
liegen. Die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission geht von einem ähnlichen realen BIP-Wachstum von 3,3 % 
im Jahr 2022 und von 1,6 % im Jahr 2023 aus. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung davon aus, 
dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 bei 2,5 % des BIP bleiben und 2023 auf 2,3 % des BIP zurückgehen wird. 
Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 53,1 % und 2023 auf 
52,7 % des BIP sinken. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht 
die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 
2,7 % bzw. 2,1 % des BIP aus. Dies ist höher als das im Stabilitätsprogramm 2022 für das Jahr 2022 prognos
tizierte Defizit, insbesondere weil Maßnahmen, die als Reaktion auf die hohen Energiepreise getroffen wurden, im 
Stabilitätsprogramm 2022 nur teilweise enthalten sind, und geringfügig niedriger als für 2023, vor allem wegen 
geringerer Bruttoanlageinvestitionen und anderer von der Kommission erwarteter Ausgaben. Die Projektion der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission gelangt zu einer geringeren gesamtstaatlichen Schuldenquote von 51,4 % 
im Jahr 2022 und 50,9 % im Jahr 2023. Die Differenz geht auf eine unterschiedliche Prognose des nominalen BIP 
zurück. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im 
Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 1,5 % veranschlagt. 

(14) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 3,4 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,9 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,7 % des BIP geschätzt und laufen 2023 aus ( 11 ). Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um soziale Transferleistungen für ärmere Haushalte und Kür
zungen bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. 
Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Eine 
dieser Maßnahmen ist nicht zielgerichtet, nämlich die Kürzung bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch. 
Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der 
Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission sowohl für 2022 als auch für 2023 auf 
01 % des BIP projiziert werden ( 12 ), sowie von der Erhöhung der Verteidigungsausgaben (0,1 Prozentpunkte des BIP 
im Jahr 2023). 

(15) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat den Niederlanden, im Jahr 2022 einen stützenden 
fiskalischen Kurs zu verfolgen, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berück
sichtigen ist, und die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat den Nieder
landen — sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
gewährleisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(16) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der im Stabilitätsprogramm 
2022 der Niederlande enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom 
Rat empfohlen, unterstützend bei -2,6 % des BIP liegen wird ( 13 ). Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der 
durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im 
Vergleich zu 2021 voraussichtlich stabil bleiben ( 14 ). Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2022 einen neutralen Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 15 ). 
Daher planen die Niederlande, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuer
halten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue
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( 11 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 12 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden. 

( 13 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 14 ) Es handelt sich um Kommissionsprognosen auf der Grundlage eines linearen Ausgabenprofils. Die Kommission hat den Aufbau- und 
Resilienzplan der Niederlande noch nicht erhalten. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,5 BIP-Prozentpunkten erwartet. Dies 
erklärt sich teilweise dadurch, dass den Gemeinden Investitionsmittel zur Umsetzung der Klimapolitik und als zusätzliche Mittel für 
die Jugend zur Verfügung gestellt wurden.



 

einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 2,0 BIP-Prozentpunkten zum fiskali
schen Gesamtkurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der 
Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise 
(0,7 % des BIP) sowie die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des 
BIP), während u. a. zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen, die auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen und 
auf die Förderung nachhaltiger Energie abzielen, sowie Maßnahmen im Bereich der Bildung (Umschulung und 
Schulung von Lehrkräften) den Projektionen zufolge ebenfalls zu einem Anstieg der laufenden Nettoausgaben um 
0,3 % bzw. 0,2 % des BIP beitragen werden. 

(17) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit + 0,5 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der 
durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im 
Vergleich zu 2022 voraussichtlich unverändert bleiben. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2023 einen expansiven Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 17 ). 
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue ein
nahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 1,0 BIP-Prozentpunkt zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dabei sind auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung der 
gestiegenen Energiepreise (0,7 % des BIP) berücksichtigt. 

(18) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit zunächst schrittweise auf 2,5 % des BIP im 
Jahr 2024 zurückgehen und dann bis 2025 auf 2,9 % des BIP steigen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit 
während Laufzeit des Stabilitätsprogramms 2022 unter 3 % des BIP bleiben. Diese Projektionen beruhen auf der 
Annahme, dass zusätzliche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen durchgeführt werden, die nicht näher spezifiziert 
sind. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 steigen, und zwar 
2024 auf 53,1 % und 2025 weiter auf 54,4 %. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die 
Schuldentragfähigkeit mittelfristig moderat zu sein. 

(19) Verzerrungen auf dem Wohnimmobilienmarkt tragen zu rasch steigenden Preisen für solche Immobilien und einer 
hohen Verschuldung der privaten Haushalte bei, was diese anfällig für wirtschaftliche Schocks macht. Der Preis
anstieg bei Wohnimmobilien beschleunigte sich 2021 mit einem jährlichen Wachstum um 15 %, und auf dem 
Wohnimmobilienmarkt mehren sich die Zeichen einer Überbewertung, was die Risiken und Anfälligkeiten erhöht. 
Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Hypothekenzinsen wird zwar schrittweise reduziert; diese Reduktion ist jedoch 
nur partiell, sodass für Hypothekenzahlungen weiterhin großzügige steuerliche Entlastungen gewährt werden. 
Zusammen mit relativ hohen Beleihungsgrenzen trägt dies weiterhin zu einem starken Verschuldungsanreiz für 
die privaten Haushalte bei. Zugleich ist der private Mietmarkt nach wie vor klein und unterentwickelt. Da ein gut 
funktionierendes mittleres Segment auf dem Mietwohnungsmarkt fehlt, sehen sich die Haushalte eher dazu ver
anlasst, zu kaufen als zu mieten, was zu einer hohen Verschuldungsquote und finanzieller Anfälligkeit beiträgt. Die 
Verzerrungen auf dem Markt für Wohnimmobilien werden durch geringe Flexibilität auf der Angebotsseite ver
stärkt. Das relativ unelastische Angebot an Wohnungen erhöht das Risiko, dass politische Maßnahmen mit dem 
Ziel, das Wohnen erschwinglicher zu machen, letztlich die Nachfrage ankurbeln und damit die Preise für Wohn
immobilien entgegen dem ursprünglichen Zweck der Maßnahmen weiter in die Höhe treiben. 

(20) Während das Rentensystem im Hinblick auf die Angemessenheit der Renten und die fiskalische Tragfähigkeit gut 
funktioniert, weist das Betriebsrentensystem (die zweite Säule) Nachteile bei der Generationengerechtigkeit, der 
Transparenz der Rentenansprüche und der Flexibilität auf. Die Beiträge zu den Renten der zweiten Säule sind hoch, 
und erhebliche Anpassungen der Beiträge könnten notwendig werden, um Ungleichgewichte in den Bilanzen der 
Pensionsfonds auszugleichen. Die hohen obligatorischen Ersparnisse tragen ebenfalls zum Leistungsbilanzüber
schuss bei. Eine Reform des Rentensystems könnte die Resilienz der Pensionsfonds gegen Schocks erhöhen. Im 
Anschluss an eine Rahmenvereinbarung über die allgemeinen Grundsätze einer Rentenreform im Jahr 2019 
einigten sich die Regierung und die Sozialpartner im Juni 2020 auf eine neue Vertragsstruktur für die zweite 
Säule. Insgesamt zielt die geplante Reform darauf ab, die wichtigsten Schwachstellen des Rentensystems zu 
beseitigen. Legislative Maßnahmen zur Umsetzung der vereinbarten Rentenreform sollen vom niederländischen 
Parlament im Laufe des Jahres 2022 erörtert und verabschiedet werden. Die wichtigste Herausforderung wird dann 
in der vollständigen Umsetzung der Reform bestehen, welche sorgfältig überwacht werden muss.
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( 16 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 

( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten erwartet. Dies 
erklärt sich teilweise dadurch, dass den Gemeinden Investitionsmittel zur Umsetzung der Klimapolitik und als zusätzliche Mittel für 
die Jugend zur Verfügung gestellt wurden.



 

(21) Die Niederlande haben die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 18 ) 
vorgesehenen kohäsionspolitischen Programme am 22. und 23. Dezember 2021 und am 22. März 2022 vorgelegt. 
Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 müssen die Niederlande die einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabding
bar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu 
maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsions
politischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der 
kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung 
des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(22) Der Anteil flexibler Beschäftigungsformen, auf die ein erheblicher Teil des Arbeitsmarkts in den Niederlanden 
entfällt, ist nach wie vor hoch. Dies deutet auf ein zunehmendes Risiko einer Arbeitsmarktsegmentierung hin. Die 
Nutzung solcher Beschäftigungsformen ist in beträchtlichem Maße durch institutionelle Faktoren und nationale 
politische Entscheidungen, etwa eine unterschiedliche steuerliche Behandlung (für Selbstständige ohne abhängig 
Beschäftigte) sowie unterschiedliche Sozialversicherungs- und Arbeitsschutzregelungen beeinflusst. Diese unter
schiedlichen Triebkräfte und Faktoren schaffen erhebliche (negative) finanzielle Anreize, die sich besonders am 
Rand des Arbeitsmarkts verzerrend auswirken. Die COVID-19-Krise hat auch die Risiken eines segmentierten 
Arbeitsmarktes und die unvorteilhafte Beschäftigungssituation und soziale Lage bestimmter Gruppen sowie erheb
liche Herausforderungen in Bezug auf den Zugang zu einem angemessenen Sozialschutz für Selbstständige, die in 
Bezug auf Krankheit, Invalidität, Arbeitslosigkeit und Rente häufiger unterversichert sind, aufgezeigt. Zudem 
könnten weitere Maßnahmen zur Klärung der Art des Arbeitsverhältnisses von Selbstständigen und zur Durch
setzung der geltenden Vorschriften zur Eindämmung der Scheinselbstständigkeit beitragen. 

(23) Der Arbeitskräftemangel hat sich weiter verschärft und sich entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen Erho
lung und dem Anstieg der Nachfrage nach Arbeitskräften sektorübergreifend weiter ausgebreitet. Die Arbeitsmarkt
prognosen deuten auf einen anhaltend angespannten Arbeitsmarkt in der Zukunft hin, insbesondere im Bildungs- 
und Gesundheitswesen, bei technischen Tätigkeiten und im Bereich Informations- und Kommunikationstechnolo
gie. Auf kurzfristige Sicht bestehen auch im Bauwesen starke Engpässe. Der angespannte Arbeitsmarkt droht die im 
Rahmen des ökologischen und des digitalen Wandels notwendigen umfangreichen Investitionen zu hemmen. 
Zugleich ist ein unausgeschöpftes oder zu wenig genutztes Arbeitskräftepotenzial vorhanden, insbesondere ange
sichts der niedrigeren Beschäftigungsquote von Menschen mit Migrationshintergrund und des hohen Anteils an 
Teilzeitbeschäftigten. Die Schaffung von Anreizen für eine Erhöhung der Arbeitsstundenzahl von Teilzeitbeschäf
tigten, unter denen viele Frauen sind (2021 arbeiteten 62,5 % der erwerbstätigen Frauen in Teilzeit), könnte die 
bestehenden Engpässe auf dem Arbeitsmarkt weiter verringern und das durchschnittliche Lohn- und Rentengefälle 
zwischen den Geschlechtern reduzieren. Eine Aktivierung und Weiterqualifizierung oder Umschulung der Nicht
erwerbstätigen (derer, die weder einer Arbeit nachgehen, noch auf Arbeitssuche sind), von Langzeitarbeitslosen und 
Personen am Rande des Arbeitsmarktes durch zielgerichtete und maßgeschneiderte Maßnahmen könnte dazu 
beitragen, den Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel zu mildern, und zugleich die Chancengleichheit und die aktive 
Inklusion fördern. 

(24) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(25) Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist sehr hoch. Nach Daten aus dem Jahr 2020 ( 19 ) entspricht die 
Abhängigkeit von Russland bei Kohle und Rohöl mit 54 % bzw. 26 % dem Unionsdurchschnitt, während sie bei 
Erdgas darunter liegt (30 % gegenüber 44 %). Der Anteil am Energiemix liegt sowohl bei Öl (39 % gegenüber 33 %) 
als auch bei Erdgas (44 % gegenüber 24 %) über dem Unionsdurchschnitt, während der Anteil der Kohle niedriger 
ist (6 % gegenüber 11 %). Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen könnte durch erhöhte Investitionen in 
erneuerbare Energiequellen und Elektrifizierung, durch Beseitigung von Infrastrukturengpässen und durch eine 
Erhöhung der Energieeffizienz verringert werden. Die Anstrengungen zur Erfüllung des Unionsziels für erneuerbare 
Energien bis 2030 sind zu verstärken. Die Niederlande waren 2020 beim Anteil der Energien aus erneuerbaren 
Quellen am Bruttoendenergieverbrauch der Mitgliedstaat mit der fünftschlechtesten Leistung und einer der Mit
gliedstaaten, bei denen der Anteil erneuerbarer Energien im Jahr 2020 und das Ziel der Union für erneuerbare 
Energie für 2030 am weitesten auseinanderklaffen. Zur Erhöhung des Einsatzes von Energie aus erneuerbaren
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

( 19 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas und Rohöl. Grundlage für die Gesamt
einfuhren für den EU-27-Durchschnitt bilden die Extra-EU-27-Einfuhren. Für die Niederlande umfassen die Gesamteinfuhren auch 
Einfuhren aus Mitgliedstaaten.



 

Quellen sind zusätzliche Investitionen notwendig, und die Netzkapazität muss ausgebaut werden, damit die Energie 
von den Produktionsstandorten zu den Verbrauchsstandorten übertragen werden kann. Der Aufbau von Netz
kapazitäten ist umso wichtiger, als die Kapazitätsengpässe im Stromnetz 2021 weiter zugenommen haben, was zu 
Verzögerungen bei der Durchführung von Projekten im Bereich der Energien aus erneuerbaren Quellen führte. Die 
Verwaltungsverfahren zur Schaffung von Kapazitäten für Energie aus erneuerbaren Quellen könnten weiter ver
einfacht und gestrafft werden. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und -netzinvestitionen möglichst zu
kunftssicher zu gestalten, damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit langfristig nachhaltig 
sind. Außerdem bietet eine Erhöhung der Energieeffizienz eine kosteneffiziente Möglichkeit, die CO2-Emissionen 
sowie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen einschließlich der Einfuhren aus Russland, weiter zu reduzieren. 
Spielraum für Verbesserungen besteht insbesondere bei Gebäuderenovierungen, dem Einsatz von Wärmepumpen 
und Fernwärme im Gebäudesektor sowie durch die Elektrifizierung energieintensiver Industriezweige und der 
Bereitstellung sauberer Energie für sie. 

Damit die Niederlande mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang stehen, müssen die Zielsetzungen im Hinblick 
auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und 
der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(26) Weitere Investitionen in Verkehrsinfrastrukturen könnten zur Überwindung von Engpässen beitragen und die 
nachhaltige Mobilität unterstützen. Die Schienen- und Straßeninfrastruktur ist überlastet. Das niederländische 
Eisenbahnnetz ist das am stärksten genutzte in Europa. Die Niederlande setzen das Europäisches Eisenbahnver
kehrsleitsystem ein, um die Erhöhung der Kapazitäten ihres Eisenbahnnetzes zu unterstützen. Die Überlastung der 
Straßen lag 2019 zwar leicht unter dem Unionsdurchschnitt, dürfte Schätzungen zufolge aber 4 % des nieder
ländischen BIP gekostet haben. Investitionen in Infrastrukturen für nachhaltige Mobilität können angesichts der 
Bedeutung der niederländischen Verkehrsknotenpunkte (Rotterdamer Hafen, Flughafen Schiphol) positive Ausstrah
lungseffekte auf den Binnenmarkt haben und die hohe Abhängigkeit des Landes vom Öl (39 % des Energiemixes 
2020) weiter verringern. 

(27) Übermäßige Stickstoffablagerungen schädigen die Umwelt und behindern Bau- und Landwirtschaftstätigkeiten. Der 
Stickstoffüberschuss beträgt das Vierfache des Unionsdurchschnitts, während die Ammoniakemissionen pro Hektar 
die höchsten in Europa sind. Die Stickstoffablagerungen sind zu hoch, um die Biodiversitätsziele zu erreichen, 
beeinträchtigen die Wasserqualität und führen dazu, dass die Niederlande die Schwellenwerte der Richtlinie 
91/676/EWG ( 20 ) („Nitrat-Richtlinie“) überschreiten. Aufgrund einer Entscheidung des Staatsrats aus dem Jahr 
2019 muss die niederländische Regierung Maßnahmen ergreifen, um die Stickstoffablagerungen in Natura-2000- 
Gebieten zu reduzieren. Um die Stickstoffablagerungen weiter zu senken, ist ein Übergang zu nachhaltiger Land
wirtschaft notwendig, der beträchtliche Investitionen erfordert. Die Landwirtschaft ist, insbesondere wegen der 
intensiven Viehhaltung, für 45 % der Stickstoffablagerungen verantwortlich. Die Niederlande sind der Mitgliedstaat 
mit der höchsten Viehbestandsdichte in der Union. 

(28) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch können die Niederlande im Rahmen der kohäsions
politischen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus können die 
Niederlande den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 21 ) einge
richteten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken. 

(29) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 22 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(30) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro- 
Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfehlungen umzusetzen. Für die Niederlande spiegelt sich dies insbeson
dere in den Empfehlungen 1 und 3 wider. 

(31) Vor dem Hintergrund der eingehenden Überprüfung durch die Kommission und ihrer Bewertung hat der Rat das 
Stabilitätsprogramm 2022 geprüft. Seine Empfehlungen nach Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 
spiegeln sich in den Empfehlungen 1 und 4 wider. Empfehlung 1 trägt auch zur Umsetzung der Empfehlung 
von 2022 für das Euro-Währungsgebiet, insbesondere der ersten Euro-Währungsgebiet-Empfehlung, bei. Die in 
den Empfehlungen 1 und 4 genannten haushaltspolitischen Maßnahmen und Maßnahmen anderer Art tragen unter 
anderem dazu bei, die mit dem hohen Leistungsbilanzüberschuss verbundenen Ungleichgewichte anzugehen. Die in 
Empfehlung 1 genannten Maßnahmen tragen auch dazu bei, die mit der hohen privaten Verschuldung verbunde
nen Ungleichgewichte anzugehen.
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( 20 ) Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus land
wirtschaftlichen Quellen (ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1). 

( 21 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 22 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

EMPFIEHLT, dass die Niederlande 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; die Verschuldungsanreize für die privaten Haushalte und die Verzerrungen 
auf dem Markt für Wohnimmobilien reduzieren, auch durch Unterstützung der Entwicklung des Sektors für private 
Vermietungen und Maßnahmen zur Erhöhung des Wohnungsangebots; die 2019 und 2020 vereinbarten Reformen 
des Rentensystems erlassen und umsetzen; 

2. die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch 
abschließt, um mit der Umsetzung dieser Unterlagen beginnen zu können; 

3. einen angemessenen Sozialschutz für Selbstständige ohne Beschäftigte fördern, gegen Scheinselbstständigkeit vorgehen 
und die Anreize für die Nutzung flexibler oder befristeter Verträge verringern; den Arbeits- und Fachkräftemangel 
beheben, insbesondere im Gesundheits- und Bildungswesen, bei technischen und digitalen Tätigkeiten und im Bau
wesen, auch durch Ausschöpfung von Potenzialen, die durch den hohen Anteil der Teilzeitbeschäftigung und die 
geringe Beschäftigungsquote von Menschen mit Migrationshintergrund bislang nicht genutzt werden; Weiterqualifizie
rungs- und Umschulungsmöglichkeiten stärken, insbesondere für Personen am Rande des Arbeitsmarktes und Nicht
erwerbstätige; 

4. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringern, indem der Einsatz erneuerbarer Energien beschleu
nigt und insbesondere ergänzende Investitionen in die Netzinfrastruktur gefördert, die Genehmigungsverfahren ge
strafft, die Energieeffizienz insbesondere bei Gebäuden verbessert und Investitionen in einen nachhaltigen Verkehr und 
eine nachhaltige Landwirtschaft beschleunigt werden. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Österreichs 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Österreichs 2022 

(2022/C 334/20) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 19. Februar 2021 trat die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) in Kraft, 
mit der die Aufbau- und Resilienzfazilität eingerichtet wurde. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird 
finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — 
durch die Union finanzierten — fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und 
zur Durchführung nachhaltiger und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen, insbesondere zur För
derung des ökologischen und des digitalen Wandels, bei, und stärkt dabei die Widerstandsfähigkeit und das 
Potenzialwachstum der Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stär
kung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
beitragen. Der maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität 
gewährt werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst 
werden. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahresberichts zum nachhaltigen Wachstum 
2022 am 25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem 
Österreich nicht als einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen 
sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschafts
politik des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022, in dem 
die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer 
Rechte analysiert wird, an. Der Rat nahm am 5. April 2022 die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro- 
Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022“) und am 14. März 2022 
den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht an.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen Unter
nehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union einen 
beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen Aus
wirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 2022 
aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum 2022 dargelegt, den Anforderungen an die 
Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- 
und Resilienzpläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters 
von entscheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen 
länderspezifischen Empfehlungen aus den Zyklen des Europäischen Semesters in den Jahren 2019 und 2020 
erfasst werden. Die länderspezifischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- 
und Resilienzpläne, die gemäß den Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktua
lisiert oder geändert werden, relevant; hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die 
bis zur Vorlage der überarbeiteten, aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ vertrat die Kommission den Standpunkt, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere An
wendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei das 
Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als ein zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke 
Abwärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Österreichs 2021 wird der fiskalische Gesamtkurs derzeit am besten als Verände
rung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und durch die COVID-19-Krise be
dingte befristete Notfallmaßnahmen) und einschließlich der mit nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben im Verhältnis zum mittelfristigen 
Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die nationale 
Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die im Einklang mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) laufenden 
Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und durch die COVID-19-Krise bedingte be
fristete Notfallmaßnahmen) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Österreichs 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 93). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum fiskalischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, beruhend auf den Annahmen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der Kommis
sion vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht mit Zuschüssen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität oder anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Ausgehend von dem makroökonomischen Ausblick der Winterprognose 2022 hält es die Kommission für an
gemessen, von einem insgesamt stützenden fiskalischen Kurs in den Jahren 2020-2022 zu einem insgesamt 
weitgehend neutralen fiskalischen Kurs im Jahr 2023 überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu erhalten, 
auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den haushalts
politischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen länder
übergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitgliedstaaten 
auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission sicherte 
zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichenfalls, 
spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen der haushaltspolitischen Reaktion die öffentlichen Investitionen für den ökologischen und digitalen 
Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell besonders schwacher Haushalte 
gestützt werden, um durch gezielte und befristete Maßnahmen die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise 
abzufedern und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik 
muss flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss zwischen Mitgliedstaaten differenziert werden, je nach ihrer jeweiligen 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf ihre Anfälligkeit für die Krise und den Zustrom von 
Vertriebenen aus der Ukraine. 

(9) Am 30. April 2021 legte Österreich der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf deren Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat 
den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Österreichs ( 10 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Österreich in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 27. April 2022 übermittelte Österreich sein nationales Reformprogramm 2022 und innerhalb der in Artikel 4 
der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist sein Stabilitätsprogramm 2022. Um wechselseitigen Zusam
menhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit Artikel 27 der 
Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen Berichterstattung 
von Österreich über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Österreich 2022. Darin werden die 
Fortschritte Österreichs bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 
2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Österreichs 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Basierend auf dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht oder nur 
teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Herausforderungen, 
die sich beispielsweise aus der Invasion Russlands in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem Bericht 
die Fortschritte Österreichs bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der 
Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick 
auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet.
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( 10 ) ST 10159/2021; ST 10159/2021 ADD 1; ST 10159/2021 COR 1.



 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Österreichs erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg. Dem Bericht zufolge wurde das 
Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht 
vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird die 
mögliche Einleitung eines solchen Verfahrens im Herbst 2022 erneut prüfen. 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Österreich, im Einklang mit der allgemeinen Aus
weichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pande
mie wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl 
er Österreich, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche 
Defizit Österreichs von 8,0 % des BIP im Jahr 2020 auf 5,9 % im Jahr 2021 zurück. Die fiskalpolitische Reaktion 
Österreichs unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 4,8 % 
des BIP im Jahr 2020 auf 4,3 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Österreich 2021 getroffenen Maßnahmen 
stehen mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 
und 2021 verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wur
den durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Gleichzeitig waren einige der von der Regierung im Zeitraum 
2020-2021 verabschiedeten diskretionären Maßnahmen nicht befristet und wurden nicht durch Ausgleichsmaß
nahmen kompensiert; dies betrifft in erster Linie eine deutliche Steuerentlastung für private Haushalte und Unter
nehmen im Rahmen der „ökosozialen Steuerreform“. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging der gesamt
staatliche Schuldenstand von 83,3 % des BIP in 2020 auf 82,8 % in 2021 zurück. 

(14) Das makroökonomische Szenario, das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegt, 
ist realistisch. Die Regierung geht von einem Wachstum des realen BIP um 3,9 % im Jahr 2022 und um 2,0 % im 
Jahr 2023 aus. Im Vergleich dazu geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 von einem BIP-Wachs
tum von 3,9 % im Jahr 2022 und 1,9 % im Jahr 2023 aus. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung 
davon aus, dass das Gesamtdefizit 2022 auf 3,1 % des BIP und 2023 auf 1,5 % des BIP zurückgehen wird. Der 
Rückgang im Jahr 2022 ist in erster Linie auf das starke Wirtschaftswachstum und die Aufhebung der meisten 
Notfallmaßnahmen zurückzuführen. Ohne andere Maßnahmen, etwa jene im Zusammenhang mit den gestiegenen 
Energiepreisen, wäre das Defizit noch weiter zurückgegangen. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die 
gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 80,0 % sinken und 2023 weiter auf 77,1 % des BIP zurückgehen. Auf 
der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die Kommission in ihrer 
Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 3,1 % bzw. 1,5 % des 
BIP aus. Dies steht im Einklang mit dem im Stabilitätsprogramm 2022 prognostizierten Defizit. In ihrer Früh
jahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer ähnlichen gesamtstaatlichen Schuldenquote von 80,0 % im 
Jahr 2022 und von 77,5 % im Jahr 2023 aus. Auf Grundlage der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission liegt 
das geschätzte potenzielle Wirtschaftswachstum mittelfristig (im Zehn-Jahres-Durchschnitt) bei 1,2 %. Diese Schät
zung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, 
die dem Potenzialwachstum Österreichs einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise verabschiedeten Maßnahmen auslaufen, 
sodass mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 4,3 % des BIP im Jahr 2021 auf 1,1 % im Jahr 
2022 gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die verabschiedet wurden, um 
den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in 
der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,4 % des BIP und für 2023 auf 0,2 % des BIP 
geschätzt ( 12 ). Bei diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um soziale Transferleistungen für ärmere 
Haushalte, Kürzungen bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch und vorübergehende Entlastungsmaßnah
men für Pendler im Rahmen der Einkommensteuer. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristet. Sollten die 
Energiepreise aber in 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Auf das öffent
liche Defizit wirken sich auch die Kosten für den vorübergehenden Schutz Vertriebener aus der Ukraine aus, die 
nach der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission im Jahr 2022 bei 0,3 % des BIP und 2023 bei 0,4 % des BIP 
liegen dürften ( 13 ).
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Österreichs 2020 mit einer Stellungnahme des Rates 
zum Stabilitätsprogramm Österreichs 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 129). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine dürfte in der Union bis Ende 2022 allmählich die 
Marke von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Österreich, im Jahr 2022 unter Berücksichtigung des 
von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehenden Impulses einen stützenden fiskalischen Kurs beizubehalten und 
die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Der Rat empfahl Österreich außerdem — wenn die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen — eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Auf der Grundlage der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission und unter Berücksichtigung der Angaben im 
Stabilitätsprogramm Österreichs für 2022 wird der fiskalische Kurs den Projektionen zufolge bei – 1,2 % des BIP 
im Jahr 2022 stützend sein, wie vom Rat empfohlen ( 14 ). Österreich sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen 
zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen 
mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der mit 
Zuschüssen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird sich 2022 
im Vergleich zu 2021 voraussichtlich um 0,1 BIP-Prozentpunkte erhöhen. Den Projektionen zufolge werden die 
national finanzierten Investitionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten ( 15 ). Daher plant Österreich, die national finanzierten Investitionen, wie vom Rat empfohlen, 
aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 
(ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 0,5 BIP-Prozentpunkten 
zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dies schließt die zusätzlichen Auswirkungen von Maßnahmen zur 
Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Anstiegs der Energiepreise (0,4 % des BIP) sowie die 
Kosten für vorübergehenden Schutz für Vertriebene aus der Ukraine (0,3 % des BIP) ein. 

(18) Für 2023 wird der fiskalische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme einer 
unveränderten Politik mit 0,4 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Österreich im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen 
zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der mit Zuschüssen 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich stabil bleiben. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 2023 einen 
kontraktiven Beitrag von 0,4 Prozentpunkten zum fiskalischen Kurs leisten ( 17 ). Gleichzeitig wird erwartet, dass der 
Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im 
Jahr 2023 einen weitgehend neutralen Beitrag von 0,0 Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. 
Dazu gehören auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung des Anstiegs der Ener
giepreise (0,2 % des BIP) sowie weitere Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine 
(0,1 % des BIP). 

(19) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 0,7 % des 
BIP und bis 2025 auf 0,3 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit ab 2023 bis zum Ende 
der Programmlaufzeit unter 3 % des BIP bleiben. In diesen Projektionen wird von einem Rückgang der öffentlichen 
Ausgaben in diesem Zeithorizont ausgegangen (von 50,4 % des BIP im Jahr 2023 auf 49,6 % 2024 und 49,4 % 
2025). Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 sinken, und zwar 
auf 74,5 % im Jahr 2024 und auf 72,1 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die 
Schuldentragfähigkeit mittelfristig moderat zu sein. 

(20) Für die mittel- bis langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen Österreichs besteht ein mittleres Risiko, das 
vor allem auf Budgetzwänge aufgrund der Bevölkerungsalterung zurückgeht. Das Verhältnis der Erwerbsbevölke
rung (Personen zwischen 20 und 64 Jahren) zu älteren Erwachsenen dürfte in den nächsten 50 Jahren voraus
sichtlich von drei Arbeitnehmern auf etwa zwei Arbeitnehmer pro Person über 65 Jahre zurückgehen. Laut 
Risikoszenario der Arbeitsgruppe „Alterung“ im von der Kommission veröffentlichten Bericht 2021 über die 
Bevölkerungsalterung dürften die öffentlichen Ausgaben für Langzeitpflege von 1,8 % des BIP im Jahr 2019 auf 
2,3 % des BIP im Jahr 2030 steigen. Neben der demografischen Entwicklung dürfte auch der Bedarf an intensiverer 
Pflege aufgrund altersbedingter Erkrankungen die Kosten für die Langzeitpflege nach oben treiben. Eine umfassende 
Reform des Langzeitpflegesystems wurde angekündigt, steht aber noch aus. Bislang hat eine eigens eingerichtete 
Task Force die wichtigsten Ergebnisse eines öffentlichen Beteiligungsprozesses zusammengefasst. Laut Bericht der 
Task Force besteht eine der Reformprioritäten darin, eine koordinierte Gesamtsteuerung für das System zu ent
wickeln. Dies umfasst eine klare Aufgabenverteilung auf allen staatlichen Ebenen und Transparenz in Bezug auf 
Herkunft und Verwendung der Mittel.
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( 14 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten erwartet. Diese 
entfallen hauptsächlich auf die Einrichtung einer strategischen Gasreserve, die auch im Stabilitätsprogramm 2022 vorgesehen ist. 

( 16 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag erwartet.



 

(21) Österreichs Fiskalföderalismus ist von einer erheblichen Inkongruenz zwischen den Zuständigkeiten für Ausgaben 
und den Befugnissen zur Einnahmenbeschaffung auf subnationaler Ebene geprägt. Statt auf Abgabenautonomie zu 
setzen, werden die subnationalen Budgets aus einem komplexen System von Ertragsanteilen und innerstaatlichen 
Transfers finanziert. Dadurch werden die steuerliche Transparenz und die politische Rechenschaftspflicht beein
trächtigt und nur schwache Anreize für ein effizientes Ausgabenverhalten durch die öffentliche Hand gesetzt. 
Reformen sind nach wie vor notwendig und sollten in den Verhandlungen über das nächste Finanzausgleichsgesetz, 
die voraussichtlich im Dezember 2022 starten, angegangen werden. Neben einer Reform des nationalen haushalts
politischen Rahmens kann es der Wirksamkeit und Effizienz der öffentlichen Ausgaben auch zuträglich sein, 
besseren Gebrauch von Ausgabenüberprüfungen zu machen, da diese zu einer eingehenden Prüfung der Mittel
zuweisungen im Hinblick auf die politischen Prioritäten beitragen. 

(22) Im österreichischen Steuersystem besteht nach wie vor Spielraum, um Fairness und Wachstumsfreundlichkeit zu 
verbessern. Das Steuersystem ist von einer hohen Belastung des Faktors Arbeit durch Lohnsteuern und Sozial
versicherungsbeiträge geprägt, wobei letztere sowohl von den Arbeitnehmern als auch von den Arbeitgebern 
getragen werden. Dies hemmt die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Gleichzeitig halten hohe Grenzsteuersätze vor 
allem Menschen am unteren Ende der Einkommensskala sowie Zweitverdiener in Familien davon ab, zu arbeiten. 
Die kürzlich beschlossene ökosoziale Steuerreform ist ein Schritt in die richtige Richtung, und die Einführung eines 
CO 2 -Preises für Sektoren, die nicht unter das Emissionshandelssystem fallen, ist ein wichtiges Projekt im Rahmen 
des österreichischen Aufbau- und Resilienzplans. Strukturelle Herausforderungen bestehen jedoch fort. Es besteht 
Spielraum für eine weitere Senkung der Lohnnebenkosten, um die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Arbeits
kräfteangebot, insbesondere für Geringverdiener, anzukurbeln. Ein besserer Einsatz wachstumsfreundlicherer Steu
ern könnte dazu beitragen, den erforderlichen Budgetspielraum zu schaffen und das Steuersystem fairer zu 
gestalten. 

(23) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und den Kriterien des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen, die gemäß dem vorläufigen Zeitplan bis 31. August 2026 umgesetzt werden sollen. 
Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu 
bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen Semesters in seinen Emp
fehlungen an Österreich sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- und Resilienzplans 
abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Die im Plan enthaltenen Maßnahmen tragen ins
besondere dazu bei, einen wesentlichen Teil der länderspezifischen Empfehlungen, die in den letzten Jahren im 
Rahmen des Europäischen Semesters ausgesprochen wurden, umzusetzen. Die geplanten Änderungen am Steuer
system werden die Treibhausgasemissionen verringern helfen und zugleich dazu beitragen, den Faktor Arbeit 
steuerlich zu entlasten und ökologischen wie sozialen Aspekten Rechnung zu tragen. Das verbesserte Angebot 
für hochwertige frühkindliche Betreuung könnte helfen, die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen. Auch die 
seit Langem bekannte Problematik der geschlechtsspezifischen Pensionslücke wird teilweise angegangen. Der öko
logische Wandel wird durch Investitionen in i) Energieeffizienz, ii) erneuerbare Energien, iii) die Dekarbonisierung 
der Industrie, iv) die biologische Vielfalt und v) die Kreislaufwirtschaft vorangetrieben, flankiert durch entsprechende 
Reformen, insbesondere auch die Überarbeitung des Förderrahmens für erneuerbare Energien und die Abkehr von 
Ölheizungen. Mit dem Plan wird außerdem ein Beitrag dazu geleistet, die digitalen Kapazitäten von Unternehmen 
deutlich auszubauen. Der Verwaltungsaufwand für Unternehmen wird mittels zentraler digitaler Anlaufstellen 
verringert. 

(24) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Österreichs dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 58,7 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans, während die Maßnahmen zur 
Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 52,8 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Österreich dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(25) Die Kommission hat die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 18 ) 
vorgesehene Partnerschaftsvereinbarung mit Österreich am 2. Mai 2022 genehmigt. Österreich legte seine in jener 
Verordnung vorgesehenen Programmunterlagen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 
den Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) am 21. Oktober 2021 vor, und die Kommissionsdienststellen 
retournierten sie am 4. Jänner 2022 mit Anmerkungen. Sein Programm für den Europäischen Sozialfonds Plus 
hat Österreich noch nicht vorgelegt. Entsprechend der Verordnung (EU) 2021/1060 hat Österreich die einschlä
gigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 zu
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds 
zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und 
Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. 
Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt 
zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels 
und einer ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(26) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Österreich mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, die den Arbeitsmarkt 
betreffen. Österreichs starkes Sozialschutzsystem und seine weitreichenden politischen Maßnahmen haben die 
sozialen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie eingedämmt. Im Hinblick auf die meisten Aspekte der 
europäischen Säule sozialer Rechte schneidet Österreich gut ab, es bleiben jedoch einige Herausforderungen. Zu 
diesen Herausforderungen zählt insbesondere das unzureichend genutzte Potenzial von Frauen, gering qualifizierten 
Arbeitnehmern, älteren Arbeitnehmern und Menschen mit Migrationshintergrund. Angesichts des Fachkräfteman
gels ist dies besonders problematisch. Würde man das ungenutzte Potenzial dieser Gruppen erschließen, könnte 
dies den Druck auf den österreichischen Arbeitsmarkt verringern. 

(27) Zwar liegt die Beschäftigungsquote von Frauen weit über dem Unions-Durchschnitt, doch rangiert Österreich bei 
der Teilzeitbeschäftigung von Frauen unionsweit an zweiter Stelle. 2021 waren 49,9 % der Frauen in Österreich in 
Teilzeit beschäftigt, während der Unions-Durchschnitt bei 28,3 % lag. Dies birgt ein beträchtliches Potenzial für 
eine Ausweitung der Vollzeitteilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt. Ein begrenztes Angebot an erschwinglicher, 
hochwertiger Kinderbetreuung erschwert es Müttern, aktiver am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Nur 21,1 % der Kinder 
unter drei Jahren besuchen eine formale Betreuungseinrichtung; dies ist eine der niedrigsten Quoten in der Union 
und weit entfernt vom vom Europäischen Rat 2002 festgelegten Barcelona-Ziel von 33 % der unter Dreijährigen in 
formaler Kinderbetreuung. Der hohe Anteil der Teilzeitarbeit und die Überrepräsentation von Frauen in Nied
riglohnsektoren tragen maßgeblich zum hohen geschlechtsspezifischen Lohngefälle und zur relativ hohen ge
schlechtsspezifischen Pensionslücke in Österreich bei. Die COVID-19-Pandemie hat diese geschlechtsspezifischen 
Ungleichheiten weiter verschärft, da ein erheblicher Anteil der Frauen sowohl Arbeits- als auch Betreuungsver
pflichtungen erfüllt. Wesentliche Faktoren, um das Arbeitsmarktpotenzial von Frauen besser nutzen zu können, 
sind ein breiteres Angebot an hochwertiger Kinderbetreuung durch Anhebung der Qualitätsstandards, längere 
Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen und die Beseitigung von Fehlanreizen für eine Arbeitszeitaufstockung 
(z. B. durch bessere steuerliche Anreize). 

(28) Mehrere benachteiligte Gruppen könnten besser in den Arbeitsmarkt integriert werden, insbesondere Geringqua
lifizierte und ältere Arbeitnehmer sowie Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund. Fast die Hälfte der Langzeit
arbeitslosen in Österreich hat höchstens die Sekundarstufe I (Pflichtschule) abgeschlossen. Die Erwerbsbeteiligung 
von Menschen mit Migrationshintergrund ist nach wie vor gering, und ihre Beschäftigungsquote war 2020 um 
12,7 Prozentpunkte niedriger als jene der in Österreich Geborenen. Dies ist deshalb besonders problematisch, da 
Bildungsergebnisse, Beschäftigungschancen und das künftige Einkommensniveau von Kindern in Österreich ten
denziell stark von der entsprechenden Biografie ihrer Eltern bestimmt werden. Mit den im österreichischen Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung von Umschulung und Weiterbildung werden diese 
Herausforderungen angegangen und Bildungsangebote für gering qualifizierte Arbeitnehmer und Langzeitarbeitslose 
unterstützt. Allerdings wird das zugrunde liegende Problem der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund 
und Geringqualifizierten mit den geplanten Maßnahmen nicht vollumfänglich behoben. Zudem müssen die Bil
dungsergebnisse dieser Gruppen schon in einem viel jüngeren Alter verbessert werden. Für Arbeitnehmer aller 
Altersgruppen besteht nach wie vor Bedarf an zusätzlichen Angeboten für Umschulungen und lebenslanges Lernen. 

(29) Der zunehmende Fachkräftemangel fordert Unternehmen, die auf hoch qualifizierte Fachkräfte wie IT-Experten 
oder qualifizierte Fachkräfte für den rasch steigenden Einsatz von erneuerbaren Energien angewiesen sind, immer 
mehr heraus. Die Ursachen für den Fachkräftemangel sind vielfältig, und die COVID-19-Pandemie hat die Lage 
verschärft. Würde man hoch qualifizierten Fachkräften aus Drittländern den Zugang zu Stellen, die nicht mit 
Arbeitskräften aus Österreich oder der Union besetzt werden können, erleichtern, könnte dies dem Mangel ent
gegenwirken. Die geltenden Verfahren, um Arbeitskräfte von außerhalb der EU einzustellen, bedeuten für Unter
nehmen einen hohen Verwaltungsaufwand und sind beim Anwerben der nötigen ausländischen Fachkräfte hin
derlich. Dies hemmt das Produktivitätswachstum, insbesondere im Dienstleistungssektor und dabei vor allem im 
Bereich IT. Die Reformen 2019 und 2020 des österreichischen Schnellverfahrens für Fachkräfte aus Nicht-EU- 
Ländern namens Rot-Weiß-Rot-Karte hat sich nicht als ausreichend für die Bewältigung der aktuellen Heraus
forderung erwiesen. Daher könnten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um Unternehmen die Anstellung 
qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland zu erleichtern. Dazu zählen auch beschleunigte Verfahren, die besser 
auf die jeweiligen Bedürfnisse der Unternehmen abgestimmt sind.
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(30) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Kommissionsvorschlag für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit der 
Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck will die 
Kommission im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen und Reformen auf 
nationaler, regionaler und Unionsebene ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen Exportländern 
als Russland zu beziehen. 

(31) Mit den von der russischen Invasion in die Ukraine ausgelösten geopolitischen Entwicklungen haben sich Risiken 
für Österreichs Energieversorgungssicherheit manifestiert. Österreich ist von Gasimporten aus Russland in hohem 
Maße abhängig. 2020 kamen rund 80 % der gesamten Gaseinfuhren nach Österreich aus Russland, während der 
Unions-Durchschnitt bei 44 % lag. Österreich deckt auch einen erheblichen Teil seines Energiebedarfs, vor allem in 
der Industrie und in der Heizwärmeerzeugung, mit Gas (22,7 %, was leicht unter dem Unions-Durchschnitt von 
24,4 % liegt). Demgegenüber ist Österreich weniger abhängig von russischem Öl (das Land bezieht 10 % seines 
Rohöls aus Russland, was weit unter dem Unions-Durchschnitt von 26 % liegt) ( 19 ). Um die Abhängigkeit von 
russischem Gas zu verringern, werden die Diversifizierung der Energieversorgung und die Erhöhung der Flexibilität 
und der Kapazitäten für den Umkehrfluss in den ausgedehnten Verbindungsleitungen mit anderen Mitgliedstaaten 
eine entscheidende Rolle spielen. Jedoch wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und Netzinvestitionen möglichst 
zukunftssicher zu gestalten, damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit langfristig nach
haltig sind. Um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, gilt es auch, in die Erzeugung erneuerbarer 
Gase (etwa erneuerbaren Wasserstoff und nachhaltiges Biomethan) zu investieren, damit Erdgas vor allem in jenen 
Sektoren und Regionen ersetzt werden kann, die besonders sensibel auf Versorgungsunterbrechungen reagieren. 
Darüber hinaus werden andere erneuerbare Energiequellen wie geothermische Energie nach wie vor zu wenig 
genutzt und könnten stärker in den Fokus genommen werden. 

(32) 2020 lag der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch Österreichs bei 37 % und damit über dem 
Zielwert für jenes Jahr von 34 %. Mit der Reform 2021 zur Förderung erneuerbarer Energien, die im Aufbau- und 
Resilienzplan enthalten ist, ist der notwendige Rahmen für die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am 
Stromverbrauch geschaffen worden. Mit der Reform wird die jährliche Kapazität für die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien bis 2030 um 27 TWh gesteigert und damit zum Erreichen des 100 %-Ziels bis 2030 
beigetragen (ausgehend von 81 % im Jahr 2020). Investitionen in erneuerbare Energien werden jedoch durch 
langwierige Raumplanungs- und Genehmigungsverfahren behindert, ein Problem, das zum Teil auch auf die 
komplexe Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern sowie auf Personalprobleme in der Verwaltung 
zurückgeht. Um dem geplanten Ausbau der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Rechnung zu tragen, könnte 
Österreich erwägen, die Investitionen in die Netzinfrastruktur (etwa für die Speicherung, Verteilung und Über
tragung) deutlich zu erhöhen und den rechtzeitigen Ausbau dieser Infrastruktur sicherzustellen. Mehr Ehrgeiz im 
Hinblick auf die Energieeffizienz im Gebäudesektor und in der Industrie wird die Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen verringern. In Österreichs langfristiger Sanierungsstrategie sind klare Etappenziele für 2050 festgelegt, 
um eine 80-prozentige Dekarbonisierung des Gebäudebestands zu erreichen. Mit seinem Aufbau- und Resilienzplan 
wird der schrittweise Tausch von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln und der Umstieg auf erneuer
bare Heizformen oder Fernwärme im Gebäudesektor beschleunigt. Die Energieeffizienzziele Österreichs für 2030 
sind jedoch wenig ambitioniert, und das Land könnte Investitionen in die umfassende Sanierung von Gebäuden, 
den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf mit Erneuerbaren betriebene Heizsysteme und eine bessere Steuerung 
des Energieverbrauchs durch Digitalisierung der Energieversorgung (z. B. mit smarten Stromzählern und Thermos
taten) beschleunigen. Gleichzeitig würden weitere Anstrengungen zur Dekarbonisierung von Industrieprozessen, 
auch durch erneuerbare Gase, dazu beitragen, die Gasnachfrage zu senken und Unternehmen vor Preisschwan
kungen zu schützen. Damit Österreich mit den Zielen des Pakets „Fit für 55“ im Einklang steht, müssen die 
Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der 
erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(33) Der in manchen Sektoren beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen 
wird zwar in einigen Bereichen erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Österreich im Rahmen 
der kohäsionspolitischen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die 
sozioökonomischen Auswirkungen dieses Übergangs in den besonders betroffenen Regionen abzufedern. Darüber 
hinaus kann Österreich den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 20 ) 
eingerichteten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken. 

(34) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 21 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider.

DE 1.9.2022 Amtsblatt der Europäischen Union C 334/169 

( 19 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas und Rohöl. Der EU-27-Durchschnitt wurde 
anhand der Einfuhren der EU-27 aus Drittländern ermittelt. Seit März 2022 importiert Österreich kein Rohöl aus Russland mehr. 

( 20 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 21 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

(35) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Österreich spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1, 2 und 3 wider — 

EMPFIEHLT, dass Österreich 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen fiskalpolitischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten 
Unterstützung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus 
der Ukraine flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation an
zupassen; die öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit 
unter Berücksichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und von anderen Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; die Angemessenheit und finanzielle Tragfähigkeit des 
Langzeitpflegesystems gewährleistet; die Finanzbeziehungen und Zuständigkeiten der verschiedenen staatlichen Ebenen 
vereinfacht und rationalisiert und die Finanzierungs- und Ausgabenverantwortlichkeiten angleicht; den Steuermix 
zugunsten eines inklusiven und nachhaltigen Wachstums verbessert; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterla
gen der Kohäsionspolitik für 2021—2027 rasch abschließt, um mit deren Umsetzung beginnen zu können; 

3. die Erwerbsbeteiligung von Frauen fördert, indem es unter anderem bei hochwertiger Kinderbetreuung nachbessert, 
und die Arbeitsmarktergebnisse benachteiligter Gruppen verbessert; 

4. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert und die Einfuhren fossiler Brennstoffe diversifiziert, 
indem es den Einsatz erneuerbarer Energien und den Ausbau der erforderlichen Infrastruktur beschleunigt, insbeson
dere durch vereinfachte Planungs- und weiter gestraffte Genehmigungsverfahren, die Energieeffizienz steigert, ins
besondere in der Industrie und im Gebäudesektor, und die Energieversorgung diversifiziert sowie die Flexibilität 
und die Kapazitäten von Verbindungsleitungen für den Umkehrfluss erhöht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Polens 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Polens 2022 

(2022/C 334/21) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem 
Polen nicht als einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. 
Am selben Tag nahm die Kommission auch den Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, 
in dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule 
sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat nahm den gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 an.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 
4. März 2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 4 ) erstmals die Richtlinie 2001/ 
55/EG des Rates ( 5 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der 
Union sowie das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheits
versorgung, zu Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. Für Polen wird außerordentliche Unterstützung im 
Rahmen der Initiative CARE (Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa) und durch 
zusätzliche Vorfinanzierungen im Rahmen von ReactEU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete 
Europas) bereitgestellt, um den Aufnahme- und Integrationsbedarf der aus der Ukraine fliehenden Menschen 
schnellstmöglich decken zu können. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den Artikeln 
14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; hinzu 
kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, aktuali
sierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 6 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Konvergenzprogramm Polens 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise), aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben im Verhältnis zum 
mittelfristigen Potenzialwachstum gemessen ( 7 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 8 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 4 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 5 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 6 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Polens 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 98). 

( 7 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 8 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 3. Mai 2021 legte Polen der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 seinen 
nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die Aufbau- 
und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien im 
Hinblick auf deren Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 17. Juni 2022 nahm der Rat 
den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Polens an ( 9 ). Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Polen in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im Durch
führungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende Erfüllung 
setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen wurde. 

(10) Am 29. April 2022 übermittelte Polen sein nationales Reformprogramm 2022 und am 28. April 2022 sein Kon
vergenzprogramm 2022 nach der in Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wechsel
seitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Polen 2022. Darin wurden die Fortschritte 
Polens bei der Umsetzung der entsprechenden länderspezifischen Empfehlungen des Rates von 2019, 2020 und 
2021 bewertet. Ferner werden in dem Bericht die Fortschritte Polens bei der Umsetzung der europäischen Säule 
sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen 
und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 
bewertet.
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( 9 ) ST 9728/2022; ST 9728/2022 ADD 1.



 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Polens erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2022 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) übersteigen wird. Dem Bericht zufolge wurde 
das Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht 
vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im 
Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen. 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 10 ) empfahl der Rat Polen, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Polen, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, 
mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und gleich
zeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche Defizit 
Polens 2021 von 6,9 % des BIP im Jahr 2020 auf 1,9 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Polens unterstützte 
2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 4,5 % des BIP im Jahr 2020 auf 
2,7 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Polen 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit der Empfehlung des 
Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 verabschiedeten 
diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren befristet oder wurden durch Ausgleichsmaßnahmen kom
pensiert. Nach den von Eurostat validierten Daten ging der gesamtstaatliche Schuldenstand von 57,1 % des BIP im 
Jahr 2020 auf 53,8 % im Jahr 2021 zurück. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Konvergenzprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 3,8 % und 2023 bei 
3,2 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission von einem geringeren realen 
BIP-Wachstum von 3,7 % im Jahr 2022 und 3 % im Jahr 2023 aus, was in erster Linie auf eine höhere Inflation, 
die den Verbrauch und die Investitionen privater Haushalte belasten dürfte, sowie einen geringeren Beitrag der 
Nettoausfuhren zurückzuführen ist. In ihrem Konvergenzprogramm 2022 geht die Regierung davon aus, dass das 
öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 4,3 % des BIP ansteigen und 2023 auf 3,7 % des BIP zurückgehen wird. Der 
Anstieg im Jahr 2022 ist hauptsächlich auf die hohen Kosten der Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine, Maß
nahmen im Zusammenhang mit den hohen Energiepreisen und eine umfassende Steuerreform (Polnischer Deal) 
zurückzuführen. Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 
52,1 % und 2023 auf 51,5 % des BIP sinken. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten 
politischen Maßnahmen geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 
von einem öffentlichen Defizit von 4,0 % bzw. 4,4 % des BIP aus. Für 2022 liegt dies unter dem im Konvergenz
programm 2022 projizierten Defizit, was in erster Linie auf das erwartete höhere nominale BIP zurückzuführen ist. 
Für 2023 ist das geschätzte Defizit höher als im Konvergenzprogramm, was hauptsächlich auf niedrigere Ein
nahmen und den erwarteten Anstieg der Kosten der Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine zurückzuführen ist. In 
ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer niedrigeren gesamtstaatlichen Schuldenquote von 
50,8 % im Jahr 2022 und von 49,8 % im Jahr 2023 aus. Die Differenz ist auf die höhere projizierte Inflation und 
auf unterschiedliche Annahmen zu Bestandsanpassungen im Jahr 2023 zurückzuführen. Der Frühjahrsprog
nose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt 
auf 3,4 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vor
gesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Polens einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass mit 
einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 2,7 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,0 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 1,0 % des BIP geschätzt und sollen 2023 auslaufen ( 11 ). Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um Kürzungen bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch 
und soziale Transferleistungen für ärmere Haushalte. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. 
Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige 
dieser Maßnahmen, insbesondere die allgemeine Senkung der Mehrwertsteuer und der Verbrauchssteuern, sind 
nicht zielgerichtet. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für die Gewährung vorübergehenden Schutzes 
für Vertriebene aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 
0,6 % des BIP und für 2023 auf 0,8 % des BIP projiziert werden ( 12 ).
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( 10 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Polens 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Polens 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 135). 

( 11 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 12 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Polen, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen Kurs 
zu verfolgen, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, und die 
national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Polen — sobald die wirtschaftli
chen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vor
sichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und gleich
zeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Polens Konvergenz
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom Rat 
empfohlen, unterstützend bei – 3,4 % des BIP liegen wird ( 13 ). Polen sieht Unterstützungsmaßnahmen zur För
derung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe der 
Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 
voraussichtlich um 0,1 BIP-Prozentpunkte ansteigen ( 14 ). Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 15 ). 
Daher plant Polen, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleich
zeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmen
seitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 2,7 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamt
kurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (1 % des BIP) sowie die 
Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,6 % des BIP), während ein neues 
Pflegegeld für Kleinkinder (Family Care Capital) ebenfalls zu einem Anstieg der laufenden Nettoausgaben (0,1 % des 
BIP) beitragen dürfte. 

Auf der Einnahmenseite dürfte auch die Senkung des Einkommensteuersatzes im Rahmen des Polnischen Deals 
(0,7 % des BIP) und der Körperschaftsteuersätze (0,1 % des BIP) zum expansiven finanzpolitischen Kurs beitragen. 
Der im Vergleich zum BIP-Deflator stärkere Anstieg der Verbraucherpreise dürfte sich durch steigende Ausgaben 
für den Verbrauch der öffentlichen Hand von Gütern und Dienstleistungen auf den expansiven Beitrag der national 
finanzierten laufenden Primärausgaben im Jahr 2022 auswirken. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit + 1,7 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Polen im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen 
zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 0,1 Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten In
vestitionen 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,3 Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 17 ). 
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue ein
nahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 1,4 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung 
des Anstiegs der Energiepreise (0,9 % des BIP) sowie weitere Kosten für den vorübergehenden Schutz von Ver
triebenen aus der Ukraine (0,2 % des BIP). 

(19) Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 3,1 % des 
BIP und bis 2025 auf 2,5 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit bis 2025 die Marke von 
3 % des BIP unterschreiten. Es werden jedoch keine Angaben zu den vorgesehenen zugrunde liegenden Konsoli
dierungsmaßnahmen gemacht. Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 
bis 2025 sinken, und zwar auf 51,0 % im Jahr 2024 und weiter auf 49,7 % im Jahr 2025. Nach Analyse der 
Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig moderat zu sein. 

(20) Die laufende Reform des Haushaltssystems dürfte bei Vollendung die Ausgabeneffizienz erhöhen, da seit langem 
bestehende Schwachstellen im Haushaltsverfahren beseitigt werden. Dazu gehören komplexe und veraltete Haus
haltsklassifizierungen; suboptimale Aufzeichnungen von Informationen; eine fehlende mittelfristige Planung und 
fehlende direkte Hebelwirkung der Ausgabenüberprüfungen im Haushaltsverfahren. Die öffentlichen Finanzen 
Polens dürften langfristig durch steigende Ausgaben, insbesondere aufgrund der Alterung der Bevölkerung, unter 
Druck geraten. Diese Faktoren verstärken die Notwendigkeit neuer Instrumente zur Stärkung der Ausgabenver
waltung, darunter eine regelmäßige Bewertung der Wirksamkeit und Effizienz. Während der Pandemie wurden die
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( 13 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 14 ) Dies sind Prognosen der Kommission. Die Kommission hat den Aufbau- und Resilienzplan Polens noch nicht bewertet. 
( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten erwartet, ein

schließlich Transfers an die Polnische Entwicklungsbank (BGK). 
( 16 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist. 
( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

meisten Ausgaben für mit COVID-19 zusammenhängende Maßnahmen jedoch über einen speziellen, von einer 
Entwicklungsbank verwalteten Fonds und über ein Finanzierungsinstrument außerhalb des Haushalts bereitgestellt. 
Dies verschaffte den Behörden zwar mehr Flexibilität bei der Verwaltung der krisenbedingten Ausgaben und 
ermöglichte es ihnen, die Gefahr eines Verstoßes gegen die verfassungsmäßige Begrenzung des öffentlichen Schul
denstands zu vermeiden, begrenzte aber auch die parlamentarische Kontrolle der Ausgaben und den Zugang der 
Öffentlichkeit zu zeitnah verfügbaren Informationen über die öffentlichen Ausgaben. 

(21) Polen gehört zu den Ländern in der Union, in denen die Bevölkerung am schnellsten altert, und langfristig wird 
sich die demografische Entwicklung auf das Rentensystem auswirken. Das derzeitige beitragsorientierte Renten
system ist finanziell ausgewogen, berücksichtigt jedoch nicht die Angemessenheit künftiger Leistungen. Aufgrund 
des niedrigen tatsächlichen Renteneintrittsalters, der steigenden Lebenserwartung und einiger anderer Merkmale des 
Systems dürften die künftigen Rentenleistungen im Verhältnis zum Endgehalt stark zurückgehen. Dies würde 
bedeuten, dass ein großer Teil der Rentner von Armut bedroht wäre. Aus der Analyse der Kommission geht 
hervor, dass Polen bis 2070 zusätzliche 6,7 % des BIP aufwenden müsste, um die Leistungen auf dem derzeitigen 
Niveau zu halten. Die größten Herausforderungen im polnischen Rentensystem stellen das niedrige effektive 
Renteneintrittsalter und die Sonderregelungen (z. B. für Landwirte und uniformierte Staatsbeamte) dar, die im 
Vergleich zum allgemeinen System kostspielig sind und die betreffenden Leistungsempfänger begünstigen. 

(22) Polen hat die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 18 ) vorgesehenen 
Programmunterlagen der Kohäsionspolitik am 15. Dezember 2021 vorgelegt. Im Einklang mit der Verord
nung (EU) 2021/1060 muss Polen die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung 
der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen 
Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die 
Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unions
instrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der kohäsionspolitischen Programme setzt 
zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels 
und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(23) Die Arbeitslosenquote in Polen befindet sich zwar auf einem historischen Tiefstand, die Erwerbsbeteiligung einiger 
Gruppen ist jedoch nach wie vor begrenzt. Die Quote der Kinder unter drei Jahren in formellen Kinderbetreuungs
einrichtungen zählt weiterhin zu den niedrigsten der Mitgliedstaaten, und der eingeschränkte Zugang zu Kinder
betreuung hindert Frauen am Eintritt in den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus führen die unzureichende Unterstützung 
für Langzeitpflege und das niedrigere Renteneintrittsalter dazu, dass viele Erwerbspersonen den Arbeitsmarkt 
verlassen. Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt betreffen auch Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen 
und Geringqualifizierte, die Beschäftigungsquoten unter dem Unionsdurchschnitt aufweisen. In den letzten Jahren 
ist zwar ein kontinuierlicher Rückgang atypischer Arbeitsverträge zu beobachten, doch insbesondere viele junge 
und gering qualifizierte Arbeitskräfte sind nach wie vor von befristeten Arbeitsverträgen und selbstständiger 
Erwerbstätigkeit mit niedrigen Sozialbeiträgen betroffen, wodurch sich ihr Risiko künftiger unzureichender Renten 
erhöht. 

(24) Für das polnische System der allgemeinen und beruflichen Bildung bestehen weiterhin Herausforderungen im 
Hinblick auf Qualität und Inklusivität. Diese wurden durch die Pandemie und die längeren Phasen des Fernunter
richts verschärft. Bei Lehrkräften, Schülern und der Bevölkerung im Allgemeinen mangelt es an digitalen Kom
petenzen. Gleichzeitig stehen Schulen und Haushalten mit Kindern nach wie vor nicht ausreichend IKT-Ausstattung 
und -Konnektivität zur Verfügung. Die Qualität der Erstausbildung der Lehrkräfte ist unzureichend. Darüber hinaus 
sind ihre Gehälter im Vergleich zu den OECD-Standards relativ niedrig. Dies beeinträchtigt die finanzielle Attrak
tivität des Berufs und trägt zusammen mit mangelnden beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten zu einem erheb
lichen Personalmangel bei. Der große Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine erfordert erhebliche Anstren
gungen, einschließlich Finanzmittel, um auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung angemessen 
reagieren zu können. Ein erhebliches Missverhältnis zwischen den vorhandenen Qualifikationen und dem Bedarf 
auf dem Arbeitsmarkt führt zu einem Arbeitskräftemangel, wie die Schwierigkeiten der Arbeitgeber bei der Beset
zung offener Stellen zeigen. 

(25) Die Gesamtausgaben für das Gesundheitswesen im Verhältnis zum BIP sind nach wie vor niedrig — 2019 nur 
6,5 % gegenüber dem Unionsdurchschnitt von 9,9 %. Das polnische Gesundheitssystem beruht zu sehr auf Kran
kenhäusern, die unter einer sich verschlechternden Finanzlage, der fehlenden Qualitätsbewertung und Mängeln im 
Management leiden. Die primäre und die ambulante Gesundheitsversorgung werden zu wenig genutzt. Die be
grenzte Attraktivität medizinischer Berufe trägt zu einem Personalmangel bei. Die Zahl der Ärzte und
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Krankenpflegekräfte pro 1 000 Einwohner (2,4 bzw. 5,1) gehört zu den niedrigsten in den Mitgliedstaaten. Die 
primäre Gesundheitsversorgung ist personell unterbesetzt, und ihre Dienste sind überlastet. Ihr Potenzial ist nach 
wie vor nicht ausgeschöpft, was wiederum zu einer Überlastung höherer Versorgungsebenen führt. Erweiterte 
elektronische Gesundheitsdienste helfen zwar, einige der Herausforderungen des Gesundheitssystems zu bewältigen, 
doch ihre Nutzung ist bislang begrenzt. 

(26) Bei einem erheblichen Teil der Sozialausgaben werden Unterschiede in den Einkommensniveaus außer Acht 
gelassen, und es besteht noch Spielraum für eine bessere Ausrichtung. Einige Sozialausgaben sind nicht zielge
richtet und nicht bedarfsabhängig. Gleichzeitig ist der Sozialleistungsschutz für einige Personen mit zivilrechtlichen 
Arbeitsverträgen begrenzt, wodurch diese Gruppe anfälliger ist. Der Anteil der von Armut bedrohten Bevölkerung 
ist zwar von 21 % im Jahr 2016 auf 17 % im Jahr 2020 weiter zurückgegangen, doch es bleiben Herausforde
rungen bestehen. Insbesondere einige ältere Menschen sind voraussichtlich einem steigenden Armutsrisiko aus
gesetzt. Dies betrifft insbesondere Frauen, die wegen ihrer kürzeren Lebensarbeitszeit später niedrigere Renten
leistungen beziehen. Eine gezieltere Ausrichtung der Leistungen, z. B. durch eine häufigere bedarfsabhängige Vor
gehensweise, würde zu einer effizienteren Nutzung öffentlicher Mittel bei der Bekämpfung der Armut und der 
Unterstützung der Bedürftigsten führen. 

(27) Polen wird zunehmend auf Wissenschaft und Innovation setzen müssen, um langfristig ein nachhaltiges Wirt
schaftswachstum und seine Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Trotz einiger Fortschritte hat Polen jedoch Rück
stände bei den Innovationsleistungen. Die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) sind mit 1,39 % 
des BIP niedrig. Die FuE-Ausgaben der Unternehmen liegen nach wie vor deutlich unter dem Unionsdurchschnitt 
von 0,87 % im Jahr 2020, und der Anteil innovativer Unternehmen ist der Innovationserhebung der Gemeinschaft 
zufolge nach wie vor gering. Im Europäischen Innovationsanzeiger 2021 rangiert Polen an viertletzter Stelle und 
befindet sich in der letzten Kategorie der „aufstrebenden Innovatoren“. Die zunehmende Fragmentierung der 
derzeitigen Forschungsförderinstrumente beeinträchtigt die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
und stellt ein wesentliches Hindernis für die Innovationsförderung dar. Darüber hinaus bedingen geringe Manage
mentkompetenzen und die begrenzte Übernahme von Technologien durch die Unternehmen erhebliche Produk
tivitätsunterschiede zwischen kleinen und mittleren Unternehmen und großen Unternehmen und behindern In
novation und Produktivitätssteigerungen. 

(28) Bei der Digitalisierung ist Polen im Rückstand. Insbesondere behindern die niedrigen digitalen Kompetenzen die 
Fähigkeit von Unternehmen, in fortgeschrittene digitale Lösungen zu investieren und in der Wertschöpfungskette 
aufzusteigen, und tragen gleichzeitig zum Arbeitskräftemangel im Allgemeinen und Fachkräftemangel im Beson
deren bei. Was die digitale Infrastruktur betrifft, so nimmt die Verbreitung des Festnetz-Breitbands zwar zu, doch 
bei der Entwicklung von 5G bestehen nach wie vor große Herausforderungen. Insbesondere waren 2021 nur 34 % 
der Haushalte mit 5G-Technologie versorgt, was unter dem Unionsdurchschnitt von 65 % liegt, und bei der 5G- 
Bereitschaft gibt es keine Fortschritte, da die harmonisierten Funkfrequenzen für die 5G-Einführung noch zuge
wiesen werden müssen. Eine stärkere Nutzung digitaler Technologien in der öffentlichen Verwaltung könnte 
schließlich die Bereitstellung staatlicher Dienste verbessern und dazu beitragen, unnötigen Regelungs- und Ver
waltungsaufwand abzubauen. 

(29) Stabile und berechenbare Rahmenbedingungen für Unternehmen und ein günstiges Investitionsklima spielen so
wohl bei der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie als auch für ein mittel- bis langfristig nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum eine wichtige Rolle. Wesentliche Elemente sind hierbei auch die Unabhängigkeit, die Effizienz 
und die Qualität des Justizsystems. Hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit hat sich die Lage in Polen verschlechtert, 
und mehreren Urteilen des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofs für Menschen
rechte zufolge besteht nach wie vor Anlass zu ernster Besorgnis im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Justiz. 
Zudem leitete die Kommission 2021 aufgrund bestimmter Urteile des polnischen Verfassungsgerichts, das ins
besondere den Vorrang des Unionsrechts in Frage stellte und somit das Funktionieren der Rechtsordnung Polens 
und der Union gefährdete, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen ein. 

(30) Ein solides und stabiles Regelungsumfeld ist die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und private 
Investitionen. Das Investitionsklima leidet jedoch nach wie vor unter einem unvorhersehbaren Regelungsumfeld 
und hohem Verwaltungsaufwand. Häufige Änderungen wichtiger Gesetze bedeuten Unsicherheit und Befolgungs
kosten für die Unternehmen, was vor allem auf die mangelhafte Konsultation der Interessenträger im Rechtset
zungsprozess zurückzuführen ist. Die privaten Investitionen in Prozent des BIP sind seit 2016 zurückgegangen und 
liegen 2020 mit 18,5 % weit hinter dem Unionsdurchschnitt und anderen Ländern in der Region. Dies könnte 
weiteren Produktivitätszuwächsen Grenzen setzen und Polen daran hindern, das Wirtschaftswachstum langfristig 
aufrechtzuerhalten, insbesondere da steigende Lohnstückkosten die Kostenwettbewerbsfähigkeit belasten. 

(31) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit der 
Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen.
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(32) Polens Energiemix ist nach wie vor stark von fossilen Brennstoffen abhängig, die im Jahr 2020 86 % seiner 
Energieversorgung ausmachten, wobei allein auf Kohle 40 % entfällt. Erdgas macht 17 % des Energiemixes aus 
und Erdöl 28,9 %, wobei dessen Anteil in den letzten Jahren gestiegen ist. Die Dekarbonisierung geht in Polen 
langsam voran. Bis 2020 hat die polnische Wirtschaft die gesamten Emissionen gegenüber 2005 nur um 8 % 
gesenkt ( 19 ). Die Intensität der Treibhausgasemissionen der Wirtschaft liegt 54 % über dem Unionsdurchschnitt. 
Eine neue, ehrgeizigere Energiepolitik und gezielte Maßnahmen in nicht in das Emissionshandelssystem einbezo
genen Bereichen sind erforderlich, um den Emissionsabbau in der gesamten Wirtschaft voranzubringen. Polen 
erzeugt zwar etwa 80 % der Kohle, die es verbraucht, selbst, doch seine Abhängigkeit von Russland — berechnet 
als Anteil der Einfuhren aus Russland an den gesamten Kohleeinfuhren — hat 2020 zugenommen und erreichte 
74 % gegenüber dem Unionsdurchschnitt von 54 %. Was Erdöl betrifft, so ist praktisch die gesamte Versorgung 
Polens von ausländischen Lieferanten abhängig, und die Einfuhren aus Russland machen 72 % aller Lieferungen aus 
dem Ausland aus, im Vergleich zum Unionsdurchschnitt von 26 %. Beim Erdgas lag Polens Grad der Abhängigkeit 
von Russland im Jahr 2020 bei 55 % gegenüber 44 % im Unionsdurchschnitt ( 20 ). Laufende und geplante Infra
strukturprojekte innerhalb Polens und mit Nachbarländern (einschließlich der GIPL-Verbindungsleitung mit Litauen, 
die seit dem 1. Mai 2022 in Betrieb ist), dürften Polens Abhängigkeit von russischem Gas vollständig ersetzen, 
sofern sie mit entsprechenden Lieferverträgen einhergehen. Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und Netz
investitionen — sofern möglich — zukunftssicher zu gestalten, um das Festhalten an fossilen Brennstoffen und den 
Verlust von Vermögenswerten zu vermeiden und damit sie sich auch für nachhaltige Energieträger eignen, um so 
ihre Nachhaltigkeit langfristig zu gewährleisten. Polens langfristiger Gasliefervertrag mit dem russischen Lieferanten 
Gazprom läuft Ende 2022 aus, und Polen beabsichtigt nicht, ihn zu verlängern. 

Die direkten Auswirkungen der Aussetzung der Gaslieferungen durch Gazprom seit April 2022 auf die Energie
versorgungssicherheit Polens werden durch den Zugang Polens zu alternativen Lieferquellen in der Union und 
außerhalb deutlich abgemildert. Die Aussetzung erfordert jedoch eine Beschleunigung laufender und geplanter 
Projekte zur Diversifizierung der Lieferungen sowie eine verstärkte Koordinierung weiterer Maßnahmen innerhalb 
der Union. 

(33) Ein beschleunigter Ausbau neuer Kapazitäten zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen ist von ent
scheidender Bedeutung, um die Abhängigkeit Polens von Einfuhren fossiler Brennstoffe zu verringern und die 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die derzeitigen Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien im Rahmen der 
nationalen Energie- und Klimapläne sind nicht ehrgeizig genug. Es bleiben jedoch bedeutende Regulierungs-, 
Verfahrens- und Verwaltungshemmnisse, die der Entwicklung der Kapazitäten für erneuerbare Energie Grenzen 
setzen und die Integration erneuerbarer Energiequellen ins Netz verlangsamen. Dazu gehören restriktive Vorschrif
ten für Energiegenossenschaften, restriktive Vorschriften und langwierige Genehmigungsverfahren für die Entwick
lung von Onshore-Windkraftanlagen, komplexe und unbeständige Steuervorschriften und langwierige Netz
anschlussverfahren. Auch infrastrukturelle Hindernisse wie eine unzureichende Verteilernetzkapazität bremsen 
die Integration erneuerbarer Energien; dem sollte mit angemessenen Anreizen entgegengewirkt werden. Darüber 
hinaus wurde in der Mitteilung der Kommission vom 18. Mai 2022 („REPowerEU-Mitteilung“) darauf hingewiesen, 
dass die Steigerung der Erzeugung von nachhaltigem Biomethan dazu beitragen wird, die Abhängigkeit der Union 
von fossilen Brennstoffen aus Russland schrittweise zu beseitigen. In diesem Zusammenhang verfügt Polen über 
Spielraum, um das ungenutzte Potenzial von Biomethan, das die relevanten Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, durch 
eine geeignete Strategie für die Errichtung eines nachhaltigen Biomethanmarkts und konkrete Vorschläge zu dessen 
Struktur zu nutzen. Nachhaltiges Biomethan kann in der Kraft-Wärme-Kopplung in Verbindung mit der Erzeugung 
von erneuerbarem Wasserstoff eingesetzt werden, was zur Dekarbonisierung von Sektoren, in denen Emissionen 
nur schwer zu verringern sind, beitragen könnte. Das nationale Renovierungsprogramm Polens ist eine wichtige 
Initiative zur Ersetzung luftverschmutzender Heizkessel und zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. 
Es könnte jedoch mehr gestrafft und gezielter auf einkommensschwache Haushalte und Gebäude mit der schlech
testen Leistung ausgerichtet werden. 

Darüber hinaus besteht Spielraum für eine bessere Gestaltung von Subventionen für den Austausch von Wär
mequellen, damit eine Abhängigkeit von Erdgas vermieden wird und stärkere Anreize für umfassende Renovie
rungen und den Einsatz von Wärmepumpen geschaffen werden, im Einklang mit den Zielen der Renovierungswelle 
und der REPowerEU-Mitteilung. Das erhebliche Kosteneinsparungspotenzial durch Verbesserungen der Energieeffi
zienz ermöglicht den Einsatz rückzahlbarer Finanzinstrumente, die eingesetzt werden könnten, um die Reno
vierungsquote bei Wohn-, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden zu erhöhen. Dies würde die Luftqualität weiter 
verbessern, Energieeinsparungen beschleunigen und die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen für die Wärmeerzeu
gung verringern. Damit Polen mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im 
Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden.
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( 19 ) Fortschrittsbericht über den Klimaschutz (2021). 
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(34) Der Verkehr ist nach der Energieerzeugung der Sektor mit der zweitgrößten Umweltverschmutzung, auf den rund 
70 % des gesamten Ölverbrauchs entfällt. Der Straßenverkehr ist für den Löwenanteil der Emissionen des Sektors 
verantwortlich. Daher sind beschleunigte Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Mobilität von entscheidender 
Bedeutung. Anreize für öffentliche Verkehrsmittel sowie kohlenstoffarme und aktive Verkehrsträger wären hier 
hilfreich. Die Steigerung der Attraktivität und Zugänglichkeit öffentlicher Verkehrsmittel — auch in ländlichen 
Gebieten — und eine bessere Anbindung der Vororte an die Zentren von Ballungsräumen würden dazu beitragen, 
die Luftverschmutzung zu verringern, Ausgrenzung zu bekämpfen und die Lebensqualität zu verbessern. Der Anteil 
emissionsfreier Fahrzeuge bei der Neuzulassung lag 2020 bei 0,8 % und damit deutlich unter dem Unionsdurch
schnitt von 5,3 %. Eine stärkere Unterstützung für den Kauf von Elektroautos und erhebliche Investitionen in die 
Ladeinfrastruktur sollten in Betracht gezogen werden. 

(35) Die Ziele der nationalen Energiestrategie Polens müssen im Einklang mit dem ehrgeizigeren Klimaziel der Union 
für 2030 weiter gehen als jetzt. Ein solider, stabiler und aktualisierter strategischer Rahmen ist von entscheidender 
Bedeutung, um öffentliche und private Investitionen zu stimulieren und in den ökologischen Wandel zu lenken. 
Polen sollte diese ehrgeizigere Zielsetzung in Betracht ziehen, um Investoren Sicherheit zu bieten und berechen
barere Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen und gleichzeitig die Energiewende im Einklang mit der 
REPowerEU-Mitteilung zu beschleunigen. 

(36) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Polen im Rahmen der kohäsionspolitischen 
Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen Auswir
kungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann Polen den 
durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 21 ) eingerichteten Europäischen 
Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt zu 
stärken. 

(37) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Konvergenzprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 22 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider — 

EMPFIEHLT, dass Polen 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; die Effizienz der öffentlichen Ausgaben verbessert, unter anderem durch 
Fortsetzung der Reform des Haushaltssystems; die Angemessenheit künftiger Rentenleistungen und die Tragfähigkeit 
des Rentensystems gewährleistet, indem es Maßnahmen zur Anhebung des tatsächlichen Renteneintrittsalters ergreift 
und die präferenziellen Altersversorgungssysteme reformiert; 

2. die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch 
abschließt, um mit deren Umsetzung beginnen zu können; 

3. die Erwerbsbeteiligung erhöht — unter anderem durch die Verbesserung des Zugangs zu Kinderbetreuung und Lang
zeitpflege — und die noch bestehenden Hindernisse für dauerhaftere Beschäftigungsverhältnisse beseitigt; hochwertige 
Bildung und den Erwerb auf dem Arbeitsmarkt benötigter Kompetenzen fördert, insbesondere durch Erwachsenen
bildung und die Verbesserung digitaler Kompetenzen; Sozialleistungen besser ausrichtet und sicherstellt, dass Bedürf
tige Zugang zu diesen haben; 

4. die Widerstandsfähigkeit, Zugänglichkeit und Wirksamkeit des Gesundheitssystems verbessert, unter anderem durch 
Bereitstellung ausreichender Ressourcen zur Umkehr der Gesundheitsversorgungspyramide und die Beschleunigung der 
Einführung elektronischer Gesundheitsdienste; die Innovationskraft der Wirtschaft stärkt, unter anderem durch die 
Förderung von Forschungseinrichtungen und deren engerer Zusammenarbeit mit Unternehmen; die weitere Digitali
sierung der Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung fördert, unter anderem durch den Ausbau der erforderli
chen Infrastruktur.
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5. das Investitionsklima verbessert, insbesondere durch den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz; für wirksame öffent
liche Konsultationen und die Einbeziehung der Sozialpartner in die Politikgestaltung sorgt; 

6. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert, indem Regulierungs-, Verwaltungs- und Infrastruk
turhemmnisse beseitigt werden, um die Genehmigungsverfahren und den Einsatz erneuerbarer Energiequellen zu 
beschleunigen; die Politik und die Förderregelungen im Bereich der Gebäuderenovierung reformiert, um Anreize für 
eine bessere Energieeffizienz zu schaffen, Energieeinsparungen zu fördern und den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen 
bei der Wärmeerzeugung und den Einsatz von Wärmepumpen zu beschleunigen; die Verlagerung auf öffentliche 
Verkehrsmittel und aktive Mobilität beschleunigt und eine schnellere Einführung von Elektrofahrzeugen durch Anreize 
und Investitionen in die Ladeinfrastruktur fördert; die lang- und mittelfristige strategische Planung des ökologischen 
Wandels durch Anpassung der nationalen Energiepolitik im Einklang mit den Zielen des europäischen Grünen Deals 
und der REPowerEU-Mitteilung fördert, um Rechtssicherheit für die Wirtschaft zu schaffen und die Mittel wirksam 
einzusetzen, damit Investitionen in saubere Energie beschleunigt werden. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Portugals 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Portugals 2022 

(2022/C 334/22) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 
auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Portugal als einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine 
eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch eine Empfehlung für eine 
Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag für den Gemeinsamen 
Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grund
sätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des 
Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022“) am 5. April 2022 
und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 3 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Portugals 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Portugals 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 102). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 22. April 2021 legte Portugal der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat den 
Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Portugals ( 10 ) an. Die Freigabe 
der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 Absatz 5 
der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Portugal in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im Durchfüh
rungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende Erfüllung 
setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen wurde. 

(10) Am 29. April 2022 übermittelte Portugal sein nationales Reformprogramm 2022 und sein Stabilitätspro
gramm 2022 nach der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wechselseitigen 
Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Portugals über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rechnung 
getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Portugal 2022. Darin werden die Fort
schritte Portugals bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 2019, 
2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Portugals anhand des 
Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht Handlungsbedarf 
in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht oder nur teilweise 
angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Herausforderungen, die sich 
beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem Bericht die Fortschritte 
Portugals bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der Kernziele der 
Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick auf die Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet.
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(12) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für 
Portugal vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. Die Kommission stellte in Portugal makro
ökonomische Ungleichgewichte fest. Vor dem Hintergrund eines geringen Produktivitätswachstums betreffen die 
Schwachstellen vor allem die hohe Auslandsverschuldung, eine hohe Verschuldung des Privatsektors und einen 
hohen gesamtstaatlichen Schuldenstand. 

(13) Am 14. April 2022 legte Portugal eine neue Übersicht über die Haushaltsplanung 2022 vor. Eine vollständige 
Bewertung dieses Plans ist in einer Stellungnahme der Kommission gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 11 ) vorzulegen. 

(14) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 12 ) empfahl der Rat Portugal, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Er empfahl Portugal 
ferner, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen es zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, 
mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und gleich
zeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche Defizit 
Portugals 2021 von 5,8 % des BIP im Jahr 2020 auf 2,8 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Portugals unter
stützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 2,3 % des BIP im 
Jahr 2020 auf 2,2 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Portugal 2021 getroffenen Maßnahmen stehen mit 
der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 
verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden durch 
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Gleichzeitig wurden einige der von der Regierung im Zeitraum 2020 bis 
2021 ergriffenen diskretionären Maßnahmen weder befristet noch durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert, 
hauptsächlich Gesundheitsausgaben, darunter für die Einstellung zusätzlicher Gesundheitsfachkräfte durch den 
nationalen Gesundheitsdienst zur Stärkung seiner Reaktionsfähigkeit. Den von Eurostat validierten Daten zufolge 
ging der gesamtstaatliche Schuldenstand von 135,2 % des BIP im Jahr 2020 auf 127,4 % im Jahr 2021 zurück. 

(15) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario ist 
2022 vorsichtig und in der Folge realistisch ( 13 ). Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 
2022 bei 5,0 % und 2023 bei 3,3 % liegen. Demgegenüber geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission von 
einem stärkeren realen BIP-Wachstum von 5,8 % im Jahr 2022 und einem geringeren realen BIP-Wachstum von 
2,7 % im Jahr 2023 aus. Die Differenz ist auf ein stärkeres Wachstum des privaten Verbrauchs und der Netto
ausfuhren in der Prognose der Kommission für 2022 sowie auf ein geringeres Wachstum der Investitionen und der 
Nettoausfuhren im Jahr 2023 zurückzuführen. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung davon aus, 
dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 1,9 % des BIP und 2023 auf 0,7 % des BIP zurückgehen wird. Der 
Rückgang im Jahr 2022 ist in erster Linie auf das starke Wirtschaftswachstum und die Aufhebung der meisten 
pandemiebedingten Notfallmaßnahmen zurückzuführen. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamt
staatliche Schuldenquote 2022 auf 120,8 % sinken und 2023 weiter auf 115,4 % des BIP zurückgehen. Auf der 
Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die Kommission in ihrer 
Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 1,9 % bzw. 1,0 % 
des BIP aus. Dies steht im Einklang mit dem Defizit, das im Stabilitätsprogramm 2022 für das Jahr 2022 wurde, 
und dem für 2023 etwas höheren projizierten Defizit, was in erster Linie auf die höheren laufenden Ausgaben in 
der Prognose der Kommission für das letztgenannte Jahr zurückzuführen ist. Die Projektion der Frühjahrsprog
nose 2022 der Kommission geht von einer geringeren gesamtstaatlichen Schuldenquote von 119,9 % im Jahr 2022 
und einer ähnlichen gesamtstaatlichen Schuldenquote von 115,3 % des BIP im Jahr 2023 aus. Der Unterschied im 
Jahr 2022 ist darauf zurückzuführen, dass in der Prognose der Kommission für 2022 ein höheres nominales BIP- 
Wachstum projiziert wird. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzial
wachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 1,5 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkun
gen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum 
Portugals einen Schub verleihen können. 

(16) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 2,2 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,7 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit im Jahr 2022 wird durch die Maßnahmen belastet, die zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise ergriffen wurden; sie werden in der
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( 11 ) Verordnung (EU) Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über gemeinsame Bestimmungen für 
die Überwachung und Bewertung der Übersichten über die Haushaltsplanung und für die Gewährleistung der Korrektur übermäßiger 
Defizite der Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet (ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 11). 

( 12 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Portugals 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Portugals 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 142). 

( 13 ) Stichtag für das Stabilitätsprogramm 2022, das der Kommission und dem Rat am 29. April 2022 vorgelegt wurde, war der 25. März 
2022, an dem es dem nationalen Parlament vorgelegt wurde. Am 14. April 2022 übermittelte Portugal der Kommission und der 
Euro-Gruppe die Übersicht über die Haushaltsplanung 2022, die ein gegenüber dem Stabilitätsprogramm leicht aktualisiertes makro
ökonomisches Szenario für 2022 beinhaltet. Im Einzelnen enthält die Übersicht über die Haushaltsplanung 2022 eine leichte 
Abwärtskorrektur des realen BIP-Wachstums auf 4,9 % im Jahr 2022 (von 5,0 % im Stabilitätsprogramm) und eine Aufwärts
korrektur der Verbraucherpreisinflation (HVPI) auf 4,0 % im selben Jahr (von 3,3 % im Stabilitätsprogramm). Trotz einer geringfügig 
unterschiedlichen Zusammensetzung der öffentlichen Finanzen wurde in der Übersicht über die Haushaltsplanung 2022 das Ziel für 
das gesamtstaatliche Defizit von 1,9 % des BIP für 2022 beibehalten.



 

Frühjahrsprognose 2022 der Kommission auf 0,6 % des BIP im Jahr 2022 geschätzt und sollen 2023 vollständig 
auslaufen ( 14 ). Bei diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um soziale Transferleistungen für ärmere 
Haushalte, Kürzungen bei indirekten Steuern auf den Energieverbrauch und Zuschüsse für den Energieverbrauch. 
Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, 
könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Manche dieser Maßnahmen, insbesondere die allgemeine 
Senkung der Kraftstoffsteuer, sind nicht zielgerichtet. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den 
vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der 
Kommission für 2022 auf 0,1 % des BIP projiziert werden ( 15 ). 

(17) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Portugal, im Jahr 2022 die Aufbau- und Resilienzfa
zilität zu nutzen, um zusätzliche Investitionen zur Unterstützung der Erholung zu finanzieren, und gleichzeitig eine 
vorsichtige Haushaltspolitik zu verfolgen. Auch die national finanzierten Investitionen sollte Portugal aufrecht
erhalten. Der Rat empfahl Portugal ferner, den Anstieg der national finanzierten laufenden Ausgaben zu begrenzen. 
Überdies empfahl er Portugal — wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu 
verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die mittelfristige Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten und gleichzeitig zur Steigerung des Wachstumspotenzials die 
Investitionen zu erhöhen. 

(18) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Portugals Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs unterstützend 
bei – 2,0 % des BIP liegen wird ( 16 ). Portugal sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung der Er
holung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe der Aufbau- und 
Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus der Aufbau- 
und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 voraussichtlich 
um 0,5 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 
2022 einen expansiven Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 17 ). Daher plant 
Portugal, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird 
erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maß
nahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,1 BIP-Prozentpunkten zum finanzpolitischen Gesamtkurs 
leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (0,6 % des BIP) sowie 
die Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP), während die 
steigenden Lohn- und Gehaltskosten im öffentlichen Sektor, alterungsbedingte Ausgaben und der Intermediär
verbrauch weiter einen Aufwärtsdruck auf die laufenden Ausgaben ausüben dürften. Insbesondere dürfte der 
stärkere Anstieg der Verbraucherpreise im Vergleich zum BIP-Deflator auch den expansiven Beitrag der national 
finanzierten laufenden Primärausgaben zum finanzpolitischen Gesamtkurs im Jahr 2022 beeinflussen, da die 
Ausgaben für den staatlichen Konsum von Waren und Dienstleistungen steigen. Portugal dürfte den Anstieg der 
national finanzierten laufenden Ausgaben im Jahr 2022 weitgehend begrenzen, da der erhebliche expansive Beitrag 
der national finanzierten laufenden Ausgaben im Jahr 2022 hauptsächlich auf Maßnahmen zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise sowie auf die Kosten für den vorüber
gehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine zurückzuführen ist. 

(19) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit 0,0 % des BIP veranschlagt ( 18 ). Es wird davon ausgegangen, dass Portugal im Jahr 
2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu
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( 14 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 15 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden. 

( 16 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 

( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 18 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist.



 

2022 voraussichtlich um 0,2 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finan
zierten Investitionen 2023 einen expansiven Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs 
leisten ( 19 ). Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne 
neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,7 BIP-Prozentpunkten zum 
fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dabei sind auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur 
Bewältigung der gestiegenen Energiepreise (0,6 % des BIP) berücksichtigt. Gleichzeitig dürfte der stärkere Anstieg 
der Verbraucherpreise im Vergleich zum BIP-Deflator im Jahr 2022 auch den Beitrag der national finanzierten 
laufenden Primärausgaben zum finanzpolitischen Gesamtkurs im Jahr 2023 beeinflussen, da die Ausgaben für 
Renten und Sozialleistungen infolge der Indexierung steigen. 

(20) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 0,3 % des 
BIP zurückgehen und 2025 eine ausgeglichene Position erreichen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit während 
der Programmlaufzeit unter 3 % des BIP bleiben. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche 
Schuldenquote bis 2025 sinken, und zwar auf 109,8 % im Jahr 2024 und auf 105,9 % im Jahr 2025. Nach 
Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig hoch zu sein. 

(21) Eine wachstumsfreundlichere Zusammensetzung der öffentlichen Finanzen sowohl auf der Einnahmen- als auch auf 
der Ausgabenseite des öffentlichen Haushalts würde die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
Portugals unterstützen, die Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern und zu einer inklusiven Erholung 
beitragen. Im Zusammenhang mit dem portugiesischen Steuersystem gibt es Hinweise darauf ( 20 ), dass das Steuer- 
und Sozialleistungssystem des Landes recht schwerfällig und nicht ausreichend transparent ist (es wurden mehr als 
500 Steuervergünstigungen ermittelt, die in mehr als 60 Rechtstexten geregelt sind) und dass eine konsequente 
Überwachung und Bewertung der wirtschaftlichen Effizienz der Steuerausgaben von Vorteil wäre. Darüber hinaus 
wird die Struktur der Körperschaftsteuer durch staatliche und kommunale Zuschläge verkompliziert, was für die 
Steuerzahler zu Unübersichtlichkeit und für die Steuerverwaltung zu einer zusätzlichen Belastung führt. Die direkt 
an der Quelle einbehaltenen Steuern sind oft zu hoch, was zu umfangreichen Erstattungsansprüchen im Folgejahr 
führt. Die wiederkehrenden Kosten der Steuererhebung sind relativ hoch (2019 lagen sie rund 20 % höher als der 
Durchschnitt der EU-27), und die Investitionen der Steuerverwaltung in Informations- und Kommunikationstech
nologien im Vergleich zum Unionsdurchschnitt gering (mit 5,7 % der operativen Ausgaben der Steuerverwaltung 
im Jahr 2019 beliefen sie sich auf knapp die Hälfte des Durchschnitts der EU-27). Vor diesem Hintergrund würde 
die Erhöhung der Effizienz der Steuerverwaltungen dazu beitragen, die Fristen für Steuerzahlungen in Portugal und 
den Umfang der Steuerrückstände (die Ende 2019 mit 37,1 % der gesamten Nettoeinnahmen zu den höchsten in 
der Union zählten) zu verringern. Was das portugiesische Sozialschutzsystem betrifft, so liegt die Wirksamkeit der 
sozialen Transferleistungen für die Verringerung von Armut und Ungleichverteilung unter dem Unionsdurch
schnitt. Insbesondere liegen die Mindesteinkommensleistungen bei nur 37,5 % der Armutsgrenze (Union: 58,9 %). 
Gleichzeitig scheint eine Vielzahl von Sozialleistungen ähnlichen Zielen zu dienen, was ebenfalls zu Unübersicht
lichkeit führt. Die daraus resultierende Fragmentierung des Sozialschutzsystems führt zu relativ niedrigen In
anspruchnahmequoten und einer mangelnden wirksamen Fokussierung auf die Bedürftigsten, was den Deckungs
grad und letztlich die Angemessenheit der Sozialleistungen beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang ist die 
Umsetzung der nationalen Strategie zur Armutsbekämpfung besonders wichtig. 

(22) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an Portugal sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- 
und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Der Aufbau- und Resilienzplan 
fördert insbesondere Investitionen in den ökologischen und den digitalen Wandel. Die Verbesserung der Qualität 
der öffentlichen Finanzen und der finanziellen Tragfähigkeit staatseigener Unternehmen ist von zentraler Bedeutung 
für den Plan. Der Plan ist ehrgeizig in Bezug auf die Stärkung der Resilienz des Gesundheitssystems und die 
Verbesserung des Zugangs zu hochwertiger Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege. Er zielt darauf ab, das 
allgemeine Kompetenzniveau der Bevölkerung, einschließlich digitaler Kompetenzen für verschiedene Bevölkerungs
gruppen, zu verbessern und das Berufsbildungsangebot zu stärken. Er umfasst erhebliche Investitionen zur Ver
besserung der sozialen Dienstleistungen, unter anderem durch die Erhöhung des Angebots an sozialem und 
erschwinglichem Wohnraum. Mit dem Plan werden einschlägige Maßnahmen eingeführt, um die Arbeitsmarkt
segmentierung zu verringern und eine hochwertige Beschäftigung sowie die Schaffung und Erhaltung von Arbeits
plätzen zu fördern. Der Plan zielt insbesondere darauf ab, die Nutzung digitaler Technologien durch die Bür
gerinnen und Bürger sowie die Unternehmen zu unterstützen. Insbesondere werden mit dem Plan Maßnahmen 
eingeführt, die den Zugang zu Finanzmitteln, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, fördern und private 
und öffentliche Investitionen mit Blick auf die wirtschaftliche Erholung des Landes unterstützen. Der Plan sieht 
umfangreiche Reformen und Investitionen vor, damit Investitionen in Forschung und Innovation gefördert und 
effizienter und wirksamer gestaltet werden. Er enthält ambitionierte Ziele für die Bewältigung der Herausforderun
gen des Unternehmensumfelds und die Verbesserung der Effizienz des Justizsystems.
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( 19 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 20 ) „Tax benefits in Portugal — concept, methodology and practice“, Working Group on Tax Benefits, Mai 2019.



 

(23) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Portugals dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 37,9 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Portugals, während die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 22,1 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Portugal dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(24) Portugal hat die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 21 ) am 4. März 2022 und die anderen kohäsionspolitischen Programme am 4. Juni 2022 vorgelegt. 
Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Portugal die einschlägigen länderspezifischen Empfeh
lungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um 
die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maxi
mieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsions
politischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe 
bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territo
rialen Entwicklung beseitigt werden. 

(25) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Portugal mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, die die Kreislaufwirtschaft 
betreffen. Insbesondere liegt Portugal bei den Indikatoren für Abfallbewirtschaftung weit unter dem Unionsdurch
schnitt. Die durchschnittliche Recyclingquote der Siedlungsabfälle ist niedrig und nimmt weiter ab, wobei es 
regionale Unterschiede gibt. Portugal hat das Unionsziel, bis 202050 % der Siedlungsabfälle zu recyceln, verfehlt. 
Die Gesamtrecyclingquote lag 2019 bei 29 % und 2020 bei 26,5 % (vorläufige Daten) gegenüber einem Unions
durchschnitt von 48 %. Die Verwirklichung der Unionsziele für das nächste Jahrzehnt, einschließlich des Erreichens 
einer Recyclingquote von 55 % bei Siedlungsabfällen bis 2025, wird erhebliche Anstrengungen erfordern. Es sind 
Verbesserungen erforderlich, um die Vermeidung, Verringerung, Trennung und Wiederverwendung sowie das 
Recycling von Abfällen zu verbessern und dadurch Abfälle von Deponien oder Verbrennungsanlagen wegzulenken, 
und um die Abfallrecycling- und -behandlungsanlagen zu modernisieren. Die Erhöhung von Deponie- und Ver
brennungsgebühren, die Einführung einer Restabfall-Steuer und die Erhebung von Gebühren für Kommunen, die 
die Recyclingvorgaben nicht erreichen, sind gute Beispiele dafür, wie diese Ziele besser verwirklicht werden können. 
Darüber hinaus könnte der Prozess durch die Ausweitung der Abfalltrennung und die Weiterentwicklung von 
verursacherbezogenen Gebührensystemen beschleunigt werden. 

(26) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(27) In Portugal ist der Anteil erneuerbarer Energien mit einem Drittel des Energiemixes hoch und es besteht keine 
starke Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland. Allerdings machen Öl und Gas (größtenteils Flüssig
erdgas (LNG)) nach den Daten für 2020 mit 42 % bzw. 24 % weiterhin zwei Drittel der Primärenergieversorgung 
des Landes aus. Im Jahr 2021 wurde die Stromerzeugung aus Kohle eingestellt, doch der Gasverbrauch ist in den 
letzten Jahren stark gestiegen, was zum Teil auf die geringere Verfügbarkeit von Wasserkraft aufgrund von Dürren 
zurückzuführen ist. Mit nur 10 % Gaseinfuhren aus Russland liegt die Abhängigkeit Portugals deutlich unter dem 
Unionsdurchschnitt von 44 %, da das Land in hohem Maß auf Flüssiggas setzt und weder Öl noch Kohle aus 
Russland einführt ( 22 ). Allerdings importiert Portugal 100 % seines Bedarfs an fossilen Brennstoffen. Um diese 
Gesamtabhängigkeit von Einfuhren mithilfe der ehrgeizigeren Klimaschutzziele der Union mit Schwerpunkt auf 
erschwinglicherer, sichererer und nachhaltigerer Energie zu verringern, bedarf es in Portugal einer noch stärkeren
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( 21 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

( 22 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Rohöl und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Portugal beinhalten die Gesamteinfuhren den 
Handel innerhalb der EU. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse.



 

Nutzung des Solar- und Windenergiepotenzials, einschließlich der Offshore-Energie, insbesondere durch die Straf
fung der Genehmigungsverfahren und die Stärkung der Verwaltungskapazitäten. Die Modernisierung der Strom
übertragungs- und -verteilernetze, auch durch den Einsatz von Gleichstromtechnologien, sowie die Ermöglichung 
von Investitionen in die Stromspeicherung und in erneuerbaren Wasserstoff mit den entsprechenden zusätzlichen 
Kapazitäten für erneuerbare Energien würden eine flexible und reaktionsschnelle Energieversorgung erlauben, die 
für den Betrieb eines Systems mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien wesentlich ist. Die geringe Aus
prägung des Stromverbunds mit Spanien (und letztlich mit Frankreich) stellt ebenfalls eine Herausforderung für die 
Resilienz des Stromsystems Portugals und der Union dar. Mehr grenzüberschreitende Stromleitungen könnten zu 
einer stärkeren Integration der iberischen Kapazitäten für erneuerbare Energie in den Energiebinnenmarkt beitragen, 
einschließlich grenzüberschreitender wasserstoffgeeigneter Gasinfrastrukturen, da sie zur Diversifizierung der Gas
versorgung im Binnenmarkt beitragen und helfen könnten, das langfristige Potenzial für erneuerbaren Wasserstoff 
auszuschöpfen. 

Um die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern, würden geeignete Finanzierungssysteme, Sensibilisierungs
kampagnen und die Entwicklung grüner Kompetenzen die Wirksamkeit der Investitionsbemühungen erheblich 
steigern. Darüber hinaus muss der Verkehrssektor weiter dekarbonisiert werden, u. a. durch die Beschleunigung des 
Aufbaus der E-Ladeinfrastruktur und die Förderung wichtiger Projekte in den Bereichen Eisenbahn, Radfahren und 
öffentlicher Verkehr. Damit Portugal mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen 
im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(28) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Portugal im Rahmen der kohäsionspoliti
schen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Portugal den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 23 ) eingerichteten 
Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zu
sammenhalt zu stärken. 

(29) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 24 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(30) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Portugal spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1 und 2 wider. 

(31) Vor dem Hintergrund der eingehenden Überprüfung durch die Kommission und ihrer Bewertung analysierte der 
Rat das nationale Reformprogramm 2022 und das Stabilitätsprogramm 2022. Seine Empfehlungen nach Artikel 6 
der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 spiegeln sich in den Empfehlungen 1, 2 und 4 wider. Die Empfehlungen 1 
und 2 tragen auch zur Umsetzung der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet 2022, insbesondere der ersten 
und vierten Euro-Währungsgebiet-Empfehlung bei. Die in Empfehlung 1 genannten finanzpolitischen Maßnahmen 
tragen unter anderem dazu bei, die mit dem hohen öffentlichen Schuldenstand verbundenen Ungleichgewichte vor 
dem Hintergrund eines geringen Produktivitätswachstums anzugehen. Die in Empfehlung 2 genannten Maßnahmen 
tragen unter anderem zum Abbau der Staats-, Privat- und Auslandsverschuldung bei, da die vollständige Umset
zung des Aufbau- und Resilienzplans das Wachstum fördern und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Wirt
schaft stärken wird. Die in Empfehlung 4 genannten Maßnahmen tragen unter anderem dazu bei, die längerfristig 
mit einer hohen Auslandsverschuldung verbundenen Schwachstellen anzugehen — 

EMPFIEHLT, dass Portugal 2022 und 2023 

1. im Jahr 2023 für eine vorsichtige Haushaltspolitik sorgt, insbesondere indem das Wachstum der national finanzierten 
laufenden Primärausgaben unter dem mittelfristigen potenziellen Wirtschaftswachstum gehalten wird, unter Berück
sichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstützung für die vom Energiepreisanstieg besonders be
troffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden 
Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den 
digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berücksichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter ande
rem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderer Unionsfonds; mit Blick auf die Zeit nach 
2023 eine Finanzpolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und durch 
eine schrittweise Konsolidierung, Investitionen und Reformen einen glaubwürdigen und allmählichen Schuldenabbau 
und eine mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten; die Wirksamkeit der Steuer- und 
Sozialschutzsysteme verbessert, insbesondere durch die Vereinfachung beider Rahmen, die Steigerung der Effizienz der 
jeweiligen Verwaltungen und die Verringerung des entsprechenden Verwaltungsaufwands;
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( 23 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
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( 24 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterla
gen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch abschließt, um mit der Umsetzung dieser Unterlagen beginnen zu 
können; 

3. die Bedingungen für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft verbessert, insbesondere durch die Verstärkung der 
Vermeidung, des Recyclings und der Wiederverwendung von Abfällen, um sie von Deponien oder Verbrennungs
anlagen wegzulenken; 

4. die allgemeine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert, auch im Verkehrssektor; den Einsatz erneuerbarer 
Energien durch die Modernisierung der Stromübertragungs- und -verteilernetze, die Ermöglichung von Investitionen in 
die Stromspeicherung und die Straffung der Genehmigungsverfahren beschleunigt, um die Weiterentwicklung der 
Windenergie, insbesondere der Offshore-Windenergie, und der Solarstromerzeugung sowie der Erzeugung von erneu
erbarem Wasserstoff zu ermöglichen; den Rahmen für Anreize für Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden 
stärkt; die Energieverbundnetze ausbaut. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Rumäniens 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Rumäniens 2022 

(2022/C 334/23) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 
auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Rumänien als einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die 
eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch den Vorschlag für 
den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien 
sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat nahm den gemeinsamen 
Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 an.

DE C 334/190 Amtsblatt der Europäischen Union 1.9.2022 
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(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 4 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 5 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. Für Rumänien wird außerordentliche Unterstützung im Rahmen 
der Initiative CARE (Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa) und durch zusätzliche 
Vorfinanzierungen im Rahmen von ReactEU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) bereit
gestellt, um den Aufnahme- und Integrationsbedarf der vor dem russischen Angriff aus der Ukraine fliehenden 
Menschen schnellstmöglich decken zu können. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen.
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(7) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(8) Am 31. Mai 2021 legte Rumänien der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf deren Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 3. November 2021 nahm der 
Rat den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Rumäniens ( 6 ) an. 
Die Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach 
Artikel 24 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Rumänien in zufriedenstellender Weise die einschlä
gigen, im Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufrieden
stellende Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder 
abgewichen wurde. 

(9) Am 12. Mai 2022 übermittelte Rumänien sein nationales Reformprogramm 2022 und am 4. Mai 2022 sein 
Konvergenzprogramm 2022 nach der in Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wech
selseitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Rumäniens über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rech
nung getragen. 

(10) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Rumänien 2022. Darin werden die 
Fortschritte Rumäniens bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 
2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Rumäniens 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion Russlands in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in 
dem Bericht die Fortschritte Rumäniens bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Ver
wirklichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung 
sowie im Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(11) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für 
Rumänien vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. Die Kommission stellte in Rumänien 
makroökonomische Ungleichgewichte fest. Die Anfälligkeiten beziehen sich insbesondere auf die Zahlungsbilanzen, 
die mit hohen Haushaltsdefiziten zusammenhängt, und auf erneut auftretende Probleme mit der Wettbewerbs
fähigkeit. 

(12) Am 3. April 2020 erließ der Rat angesichts der Nichteinhaltung des Defizitkriteriums im Jahr 2019 den Beschluss 
(EU) 2020/509 ( 7 ) zum Bestehen eines übermäßigen Defizits in Rumänien. Am 3. April 2020 gab der Rat 
außerdem eine Empfehlung ( 8 ) mit dem Ziel ab, das übermäßige öffentliche Defizit in Rumänien bis spätestens 
2022 zu beenden. Angesichts des starken Rückgangs der Wirtschaftstätigkeit im Zusammenhang mit der COVID- 
19-Pandemie und der damit verbundenen Notwendigkeit einer Haushaltspolitik zur Unterstützung der Erholung in 
den Jahren 2021 und 2022 richtete der Rat am 18. Juni 2021 eine neue Empfehlung an Rumänien ( 9 ), das 
übermäßige Defizit bis spätestens 2024 zu beenden. Rumänien sollte bezüglich des gesamtstaatlichen Defizits 
ein Ziel von 8,0 % des BIP im Jahr 2021, 6,2 % des BIP im Jahr 2022, 4,4 % des BIP im Jahr 2023 und 2,9 % des 
BIP im Jahr 2024 erreichen, was einem Nominalwachstum der gesamtstaatlichen Nettoprimärausgaben von 3,4 % 
im Jahr 2021, 1,3 % im Jahr 2022, 0,9 % im Jahr 2023 und 0,0 % im Jahr 2024 entspricht. Dies entspricht einer 
jährlichen strukturellen Anpassung um 0,7 % des BIP im Jahr 2021, 1,8 % des BIP im Jahr 2022, 1,7 % des BIP im 
Jahr 2023 und 1,5 % des BIP im Jahr 2024. Das Verfahren ist seit Herbst 2021 nach einer Bewertung der 
Wirksamkeit der Maßnahmen durch die Kommission ausgesetzt.
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(13) Den von Eurostat validierten Daten zufolge belief sich das gesamtstaatliche Defizit Rumäniens im Jahr 2021 auf 
7,1 % des BIP, während der gesamtstaatliche Schuldenstand von 47,2 % des BIP im Jahr 2020 auf 48,8 % des BIP 
anstieg. Dies steht im Einklang mit dem vom Rat empfohlenen Gesamtdefizitziel für 2021. Die Anpassung des 
strukturellen Saldos für 2021 beträgt 1,5 Prozentpunkte des BIP und liegt damit über den empfohlenen 
0,7 Prozentpunkten. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Konvergenzprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist 2022 realistisch und in der Folge positiv. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 
2022 bei 2,9 % und 2023 bei 4,4 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission 
von einem geringeren realen BIP-Wachstum von 2,6 % im Jahr 2022 und von 3,6 % im Jahr 2023 aus. Die 
Unterschiede sind in erster Linie auf die hohe Inflation, die sich auf die Kaufkraft der privaten Haushalte auswirkt, 
auf die Auswirkungen der sich aus dem internationalen Umfeld ergebenden möglichen weiteren Vertrauensver
schlechterung auf Konsum und Investitionen sowie auf einen negativen Beitrag der Nettoausfuhren zurückzufüh
ren, da die Preise für Energieerzeugnisse voraussichtlich weiter steigen werden. In ihrem Konvergenzprogramm 
2022 geht die Regierung davon aus, dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 6,2 % des BIP und 2023 auf 
4,4 % des BIP zurückgehen wird. Der Rückgang im Jahr 2022 spiegelt in erster Linie ein starkes Wachstum des 
nominalen BIP, eine erwartete Effizienzsteigerung bei der Steuererhebung, ein Einfrieren der meisten Löhne im 
öffentlichen Dienst und den Plan wider, den Anstieg der Ausgaben für Waren und Dienstleistungen, Sozialhilfe und 
andere Transfers unter der Wachstumsrate des nominalen BIP zu halten. Dem Konvergenzprogramm zufolge soll 
die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 49,4 % und 2023 auf 49,7 % des BIP ansteigen. Auf der Grundlage 
der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprog
nose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 7,5 % bzw. 6,3 % des BIP aus. Dies ist 
höher als das im Konvergenzprogramm 2022 projizierte Defizit, was in erster Linie auf höhere Sozial- und 
Zinsausgaben, den geschätzten Nettoeffekt von Maßnahmen zur Bewältigung des Anstiegs der Energiepreise, 
eine vorsichtigere Annahme bezüglich der erwarteten Gewinne bei der Steuererhebung und das Fehlen spezifizierter 
Konsolidierungsmaßnahmen auf der Ausgabenseite des Konvergenzprogramms 2022 zurückzuführen ist. Die 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission geht von einer höheren gesamtstaatlichen Schuldenquote von 50,9 % 
im Jahr 2022 und von 52,6 % im Jahr 2023 aus. Die Differenz ist in erster Linie auf die höheren prognostizierten 
Defizite zurückzuführen. Der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzial
wachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 3,6 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkun
gen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum 
Rumäniens einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 1,1 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,2 % des BIP im 
Jahr 2022 gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um 
den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in 
der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,7 % des BIP und für 2023 auf 0,1 % des BIP 
geschätzt ( 10 ). Diese Maßnahmen bestehen hauptsächlich aus Deckelungen von Einzel- und Großhandelspreisen 
auf der Ausgabenseite und aus der Besteuerung der zusätzlichen Gewinne der Energieerzeuger auf der Einnah
menseite. Weitere Maßnahmen umfassen Ausgleichsregelungen für die Energie- und Gasrechnungen von Haushal
ten und KMU sowie Energiezulagen für schutzbedürftige Verbraucher. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung 
befristeter Art. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt 
werden. Einige dieser Maßnahmen — insbesondere die allgemeine Deckelung der Energiepreise für Haushalte — 
sind nicht zielgerichtet. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für die Gewährung vorübergehenden 
Schutzes für Vertriebene aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission sowohl 
für 2022 als auch für 2023 auf 0,1 % des BIP projiziert werden ( 11 ), sowie von der Erhöhung der Verteidigungs
ausgaben um 0,5 Prozentpunkte des BIP im Jahr 2023. 

(16) Das in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission vorhergesagte Gesamtdefizit für 2022 liegt 1,3 BIP-Prozent
punkte über dem vom Rat empfohlenen Ziel für das Gesamtdefizit, während die Anpassung des strukturellen 
Saldos 2022 voraussichtlich – 0,2 BIP-Prozentpunkte betragen wird, verglichen mit den empfohlenen 1,8 BIP- 
Prozentpunkten. Dies erfordert eine sorgfältige Analyse auf der Grundlage des Ausgabenrichtwerts. Für 2022 
wird in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für das Wachstum der Nettoprimärausgaben (bereinigt 
um einmalige Maßnahmen und fiskalpolitische Maßnahmen auf der Einnahmenseite) von 9,6 % ausgegangen, 
was über den empfohlenen 1,3 % liegt. Der prognostizierte Anstieg der Gesamtausgaben im Jahr 2022 ist haupt
sächlich auf den Anstieg der Sozialausgaben aufgrund der Rentenindexierung und der geplanten Sozialmaßnahmen
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( 10 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 11 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

sowie auf die Haushaltskosten der Maßnahmen zur Begrenzung der Energiepreise (ohne einnahmenseitige Maß
nahmen) und zur Bewältigung des Zustroms von Vertriebenen aus der Ukraine zurückzuführen. Auch das Wachs
tum der Ausgaben für Intermediärverbrauch, das hauptsächlich durch den erwarteten Anstieg der Verbraucher
preise bedingt ist, spielt — wenn auch in geringerem Maße — eine Rolle. Die Abweichung des Nettoausgaben
wachstums von der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 geht in dieselbe Richtung wie die Abweichung der 
Anpassung des strukturellen Saldos, wenngleich in einem höheren Ausmaß (2,7 BIP-Prozentpunkte im Falle des 
Nettoausgabenwachstums im Vergleich zu den 2,0 BIP-Prozentpunkte beim strukturellen Saldo). Die Differenz lässt 
sich zum Teil durch die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 projizierte um 0,9 BIP-Pro
zentpunkte höhere Einnahmenquote im Vergleich zur Frühjahrsprognose 2021 der Kommission erklären, was zwar 
den strukturellen Saldo verbessert, sich aber nicht auf den Ausgabenrichtwert auswirkt. Ausgehend von der 
sorgfältigen Analyse besteht für Rumänien die Gefahr, dass die in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 
2021 festgelegten Haushaltsziele für 2022 nicht eingehalten werden. 

(17) Das in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission vorhergesagte Gesamtdefizit für 2023 liegt 1,9 BIP-Prozent
punkte über dem vom Rat in seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfohlenen Ziel für das Gesamtdefizit, 
während die Anpassung des strukturellen Saldos 2022 voraussichtlich 0,0 BIP-Prozentpunkte betragen wird, ver
glichen mit den empfohlenen 1,7 BIP-Prozentpunkten. Dies erfordert eine sorgfältige Analyse auf der Grundlage 
des Ausgabenrichtwerts. In der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission wird für 2023 von einem Wachstum der 
Nettoprimärausgaben (bereinigt um einmalige Maßnahmen und fiskalpolitische Maßnahmen auf der Einnahmen
seite) um 1,7 % ausgegangen, was über den empfohlenen 0,9 % liegt; Ausgehend von der sorgfältigen Analyse 
besteht für Rumänien die Gefahr, dass die in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 festgelegten Haus
haltsziele für 2023 nicht eingehalten werden. Angesichts der Risiken, dass die empfohlenen Haushaltsziele in den 
Jahren 2022 und 2023 nicht erreicht werden, scheinen zusätzliche haushaltspolitische Maßnahmen angezeigt zu 
sein, um den Anpassungspfad einzuhalten und die Korrektur des übermäßigen Defizits bis 2024 zu erreichen. 

(18) Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 2,95 % 
des BIP und bis 2025 auf 2,9 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit bis 2024 die Marke 
von 3 % des BIP unterschreiten. Die Haushaltskonsolidierung soll hauptsächlich auf der Ausgabenseite erfolgen. Es 
werden jedoch keine Angaben zu den vorgesehenen zugrundeliegenden Konsolidierungsmaßnahmen gemacht. 
Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll sich die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 stabilisieren, 
und zwar durch Rückgänge auf 49,4 % im Jahr 2024 und auf 48,9 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission 
scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig hoch zu sein. 

(19) Nach den Kriterien des Artikels 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 der genannten Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig 
verstärkender Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Umsetzung, der bis zum 
31. August 2026 abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des 
Europäischen Semesters in seinen Empfehlungen an Rumänien sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme 
des Aufbau- und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Der Aufbau- und 
Resilienzplan befasst sich insbesondere mit der vollständigen Digitalisierung der Steuerverwaltung und dem schritt
weisen Abbau übermäßiger Steueranreize mit dem Ziel, die Qualität und Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
verbessern. Der Aufbau- und Resilienzplan trägt auch dazu bei, die Tragfähigkeit und Gerechtigkeit des öffentlichen 
Rentensystems zu gewährleisten. Die Reform des Gesundheitswesens dürfte zusammen mit Investitionen in die 
Digitalisierung den Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie die Kosteneffizienz und die Resilienz dieser ver
bessern. Es wird erwartet, dass faktengestützte Entscheidungen, langfristige Planung und öffentliche Konsultationen 
sowie Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Auftragswesens dazu beitragen, die Qualität und Wirksamkeit 
der öffentlichen Verwaltung zu verbessern, was zu einer besseren Inanspruchnahme von Unionsmitteln führen 
würde. Durch Stärkung der Unabhängigkeit und Steigerung der Effizienz der Justiz, Verbesserung des Zugangs zur 
Justiz und verstärkte Bekämpfung der Korruption zielt der Aufbau- und Resilienzplan darauf ab, wesentliche Fragen 
im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit in Rumänien im Einklang mit der einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union und unter Berücksichtigung der Empfehlungen aus den Berichten über das 
Verfahren für die Zusammenarbeit und Überprüfung der Fortschritte, den Berichten der Gruppe der Staaten gegen 
Korruption (GRECO), den Stellungnahmen der Venedig-Kommission und den Berichten über die Rechtsstaatlichkeit 
anzugehen. Wichtige Reformen bezüglich der Festlegung von Mindestlöhnen und des garantierten Mindesteinkom
mens, der Stärkung der Kontrolle staatseigener Unternehmen und des sozialen Dialogs dienen ebenfalls dazu, seit 
längerem bestehenden länderspezifischen Empfehlungen nachzukommen. 

Mit dem Aufbau- und Resilienzplan wird auch ein einheitliches, inklusives und hochwertiges System der frühkind
lichen Bildung und Erziehung geschaffen, was mit Investitionen in die Kinderbetreuung einhergehen soll. Der 
Aufbau- und Resilienzplan fördert nachhaltige und digitale Investitionen und Unterstützungsmaßnahmen zuguns
ten von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten. Zentrale Reformen in Bezug auf die Dekarbonisierung, die 
Einrichtung einer Behörden-Cloud und die Einführung des elektronischen Personalausweises tragen zur Unterstüt
zung des ökologischen und digitalen Wandels bei.
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(20) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Rumäniens dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 41 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Rumäniens, während die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 21 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Rumänien dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(21) Rumänien hat die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 12 ) vorgesehene Partnerschaftsvereinbarung am 14. April 2022 und für 
sein erstes Programm am 6. Mai 2022 vorgelegt. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Rumä
nien die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 
2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den 
Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Kom
plementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und 
-mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen 
Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des 
digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden. 

(22) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit der 
Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(23) Daten aus dem Jahr 2020 zufolge ( 13 ) beruht der Energiemix Rumäniens in hohem Maße auf fossilen Brennstoffen; 
Erdöl und Erdgas machen jeweils rund 30 % aus, während Kohle weitere 10 % ausmacht. Rumänien selbst pro
duziert etwa 80 % des von ihm verbrauchten Gases, während der Rest aus Russland stammt (in der gesamten 
Union entfällt der größte Verbrauch auf Gasimporte, wobei durchschnittlich 44 % der Einfuhren aus Russland 
stammen). Bei Rohöl machen die Einfuhren aus Russland 32 % der Gesamteinfuhren aus, verglichen mit dem 
Unionsdurchschnitt von 26 %. Rumänien hat sich zum Kohleausstieg bis 2032 verpflichtet. Um dieses ehrgeizige 
Ziel zu erreichen, sehen der rumänische Aufbau- und Resilienzplan und andere Unionsfonds wie der mit der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 14 ) errichtete Modernisierungsfonds erhebliche 
Investitionen in die Förderung der Dekarbonisierung durch die Installation neuer Kapazitäten für erneuerbare 
Energien vor. Der ökologische Wandel und der prognostizierte starke Anstieg des Energieverbrauchs werden jedoch 
erhebliche Modernisierungen der Energieübertragungsnetze und die Beschleunigung des Aufbaus grüner Infrastruk
turen erfordern. Dazu bedarf es eines verbesserten Rechtsrahmens und umfangreicherer Investitionen sowie der 
Befähigung der Verbraucher, sich entweder einzeln oder gemeinsam über Energiegemeinschaften aktiv am Strom
markt zu beteiligen. Durch ein Vorziehen von Investitionen in Infrastruktur wie Speicheranlagen sowie Gas- und 
Stromverbindungsleitungen mit Nachbarländern könnte die Diversifizierung der Energieversorgung, die Marktsta
bilität und die Anpassungsfähigkeit an regionale Abweichungen erhöht werden. Dies ist sowohl im Zusammenhang 
mit der Invasion Russlands in die Ukraine als auch mit der Verringerung der Importabhängigkeit zu sehen, da das 
Energiesystem nach wie vor stark von fossilen Brennstoffen abhängig ist. Darüber hinaus bieten die im Schwarzen 
Meer entdeckten Offshore-Gasfelder Rumänien eine wichtige Gelegenheit, seine Energieunabhängigkeit weiter aus
zubauen und benachbarte Mitgliedstaaten bei der Verringerung ihrer Abhängigkeit von russischen Erdgaseinfuhren 
beträchtlich zu unterstützen.
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( 12 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

( 13 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren. Grundlage für die Gesamteinfuhren für den EU27- 
Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Rumänien umfassen die Gesamteinfuhren auch Einfuhren aus Mitgliedstaaten. 
Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse. 

( 14 ) Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 
25.10.2003, S. 32).



 

Es wird empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und -netzinvestitionen möglichst zukunftssicher zu gestalten, damit sie 
sich auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit langfristig nachhaltig sind. Gleichzeitig sieht der rumä
nische Aufbau- und Resilienzplan 3 Mrd. EUR für Energieeffizienzmaßnahmen in öffentlichen und privaten Wohn
gebäuden sowie in der Industrie vor. Über diese erste Renovierungswelle hinaus ist es notwendig, den Energiever
brauch und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, da das Ziel des nationalen Aufbau- und 
Resilienzplans nicht den gesamten Gebäudebestand abdecken wird. Rumänien muss den politischen Rahmen weiter 
verbessern, um die Renovierung von Gebäuden zu beschleunigen. Damit Rumänien mit den Zielen von „Fit für 55“ 
im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie 
die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(24) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Rumänien im Rahmen der kohäsionspoliti
schen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Rumänien den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 15 ) einge
richteten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken. 

(25) Vor dem Hintergrund der eingehenden Überprüfung durch die Kommission und ihrer Bewertung analysierte der 
Rat das nationale Reformprogramm 2022 und das Konvergenzprogramm 2022. Seine Empfehlungen nach 
Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 spiegeln sich in den Empfehlungen 1, 2 und 3 wider. Die in 
Empfehlung 1 genannten haushaltspolitischen Maßnahmen tragen unter anderem dazu bei, Ungleichgewichte im 
Zusammenhang mit dem hohen und anhaltenden Leistungsbilanzdefizit zu beseitigen, da bessere Haushaltssalden 
dazu beitragen werden, den hohen Außenfinanzierungsbedarf der rumänischen Wirtschaft insgesamt zu verringern. 
Die in Empfehlung 2 genannten Maßnahmen tragen unter anderem dazu bei, die mit der Wettbewerbsfähigkeit 
verbundenen Schwachstellen anzugehen. Die in Empfehlung 3 genannten Maßnahmen tragen unter anderem dazu 
bei, die längerfristig mit der Zahlungsbilanz verbundenen Schwachstellen anzugehen — 

EMPFIEHLT, dass Rumänien 2022 und 2023 

1. eine Haushaltspolitik verfolgt, die mit der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit dem Ziel, das übermäßige 
öffentliche Defizit in Rumänien zu beenden, im Einklang steht. 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 3. November 2021 fest
gelegten Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Program
munterlagen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch abschließt, um mit deren Umsetzung beginnen zu können; 

3. die Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert; den weiteren Ausbau der nachhaltigen Energieerzeugung 
durch die beschleunigte Entwicklung erneuerbarer Energien, die Modernisierung der Energieübertragungsnetze und den 
Ausbau der Verbindungsleitungen mit benachbarten Mitgliedstaaten fördert; das Tempo und den Ehrgeiz der Reno
vierungen erhöht, um die Energieeffizienz des Gebäudebestands zu steigern. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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( 15 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21).



 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Sloweniens 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Sloweniens 2022 

(2022/C 334/24) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem 
Slowenien nicht als einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen 
sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschafts
politik des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in 
dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer 
Rechte analysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im 
Folgenden „Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Be
schäftigungsbericht am 14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen Unter
nehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union einen 
beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen Aus
wirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 2022 
aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des Ra
tes ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie das 
Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Sloweniens 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Sloweniens 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 116). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 30. April 2021 legte Slowenien der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 28. Juli 2021 nahm der Rat den 
Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Sloweniens ( 10 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Slowenien in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 28. April 2022 übermittelte Slowenien sein nationales Reformprogramm 2022 und am 29. April 2022 sein 
Stabilitätsprogramm 2022 gemäß der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wech
selseitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Sloweniens über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rech
nung getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Slowenien 2022. Darin werden die Fort
schritte Sloweniens bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jah
re 2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Sloweniens 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem 
Bericht die Fortschritte Sloweniens bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirk
lichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im 
Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Sloweniens erörtert, da sein gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg. Dem Bericht zufolge wurde das 
Defizitkriterium nicht erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 hat die Kommission nicht vor
geschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im 
Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen.
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( 10 ) ST 10612/2021; ST 10612/2021 ADD 1.



 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Slowenien, im Einklang mit der allgemeinen Aus
weichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Slowenien, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche 
Defizit Sloweniens 2021 von 7,8 % des BIP im Jahr 2020 auf 5,2 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion Slowe
niens unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen von 5,1 % des 
BIP im Jahr 2020 auf 3,8 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Slowenien 2021 getroffenen Maßnahmen stehen 
mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 2021 
verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befristet oder wurden durch 
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Nach den von Eurostat validierten Daten ging der gesamtstaatliche Schulden
stand von 79,8 % des BIP im Jahr 2020 auf 74,7 % des BIP im Jahr 2021 zurück. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist 2022 günstig und in der Folge realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachs
tum 2022 bei 4,2 % und 2023 bei 3,0 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommis
sion von einem geringeren realen BIP-Wachstum von 3,3 % im Jahr 2022 und von einem Wachstum von 3,1 % im 
Jahr 2023 aus. In ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung davon aus, dass das öffentliche Gesamt
defizit 2022 auf 4,1 % des BIP und 2023 auf 3,0 % des BIP zurückgehen wird. Der Rückgang im Jahr 2022 ist in 
erster Linie auf die Aufhebung der meisten Notfallmaßnahmen zurückzuführen. Dem Stabilitätsprogramm 2022 
zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 73,3 % sinken und 2023 weiter auf 71,5 % des BIP 
zurückgehen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die 
Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 
4,3 % bzw. 3,4 % des BIP aus. Dies ist höher als das im Stabilitätsprogramm 2022 projizierte Defizit, was in erster 
Linie auf höhere laufende Ausgaben und niedrigere erwartete Einnahmen aus der Einkommensteuer zurückzufüh
ren ist. Die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission geht von einer höheren gesamtstaatlichen Schuldenquote von 
74,1 % im Jahr 2022 und von 72,7 % im Jahr 2023 aus. Die Differenz ist auf die höheren Defizite in beiden Jahren 
und das für 2022 projizierte geringere Wirtschaftswachstum zurückzuführen. Auf Grundlage der Frühjahrsprog
nose 2022 der Kommission wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durchschnitt auf 2,5 % 
veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen 
Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Sloweniens einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 3,8 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,5 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,4 % des BIP geschätzt und sollen 2023 auslaufen ( 12 ). Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich hauptsächlich um Sozialtransfers an ärmere Haushalte, die Senkung indirekter 
Steuern auf den Energieverbrauch, Befreiungen von Netzentgelten und die Deckelung von Groß- und Einzelhan
delskraftstoffpreisen. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. Sollten die Energiepreise auch 2023 
hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser Maßnahmen — insbesondere die 
Deckelung der Kraftstoffpreise und die allgemeine Senkung der Verbrauchssteuern — sind nicht zielgerichtet. Das 
öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine 
beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission sowohl für 2022 als auch für 2023 auf 0,1 % des 
BIP projiziert werden ( 13 ). 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Slowenien, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen 
Kurs beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, 
und die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Slowenien, wenn die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig eine 
vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern.
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Sloweniens 2020 mit einer Stellungnahme des Rates 
zum Stabilitätsprogramm Sloweniens 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 157). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Sloweniens Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs unterstützend 
bei – 2,6 % des BIP liegen wird ( 14 ). Slowenien sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung der 
Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe der Aufbau- 
und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 voraus
sichtlich um 0,2 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investi
tionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,9 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 15 ). Daher 
plant Slowenien, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleich
zeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmen
seitige Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 1,6 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamt
kurs leisten wird. Dieser erhebliche expansive Beitrag umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (0,4 % des BIP) sowie 
die Kosten für den vorübergehenden Schutz für Vertriebene aus der Ukraine (0,1 % des BIP). Der im Vergleich zum 
BIP-Deflator stärkere Anstieg der Verbraucherpreise dürfte den expansiven Beitrag der national finanzierten lau
fenden Primärausgaben im Jahr 2022 beeinflussen, da die Ausgaben für den Staatsverbrauch, für Sozialleistungen 
infolge der Indexierung und für die Löhne im öffentlichen Sektor infolge des zunehmenden Lohndrucks steigen 
werden. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit – 0,1 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Slowenien im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 0,6 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2023 einen expansiven Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 17 ). 
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue ein
nahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,7 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dabei sind auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung der 
gestiegenen Energiepreise (0,4 % des BIP) berücksichtigt. 

(19) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 2,1 % des 
BIP und bis 2025 auf 1,7 % des BIP zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit bis 2023 die Marke von 
3 % des BIP erreichen und während der Laufzeit des Stabilitätsprogramms unter 3 % des BIP bleiben. Dem 
Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 sinken, und zwar auf 69,5 % 
im Jahr 2024 und auf 68 % im Jahr 2025 fallen. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die 
Schuldentragfähigkeit mittelfristig hoch zu sein. 

(20) Die öffentlichen Ausgaben für das Gesundheitssystem liegen unter dem EU-Durchschnitt (72,8 % gegenüber 79,7 % 
in der EU im Jahr 2019). Es wird jedoch erwartet, dass die Gesundheitsausgaben zwischen 2019 und 2070 um 
1,5 BIP-Prozentpunkte steigen, und die Kosten für die Langzeitpflege dürften sich bis 2055 verdoppeln. Neben den 
Problemen der Zugänglichkeit von Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege, die im Aufbau- und Resilienzplan 
bereits gut abgedeckt sind, ist Slowenien wegen der mit der Bevölkerungsalterung einhergehenden Ausgaben mit 
hohen Risiken für die mittel- und langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen konfrontiert. Das Land hat in 
den letzten Jahren umfassende Reformen in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege eingeleitet. 
Sie werden in mehreren Schritten umgesetzt und hauptsächlich den Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen 
erweitern und die sozialen Rechte und die Inklusion verbessern. Da dies die öffentlichen Finanzen zusätzlich 
belasten wird, muss Slowenien unbedingt eine Reihe von Maßnahmen vorlegen, mit denen eine stabile Einnah
menbasis geschaffen wird, um das Haushaltsgleichgewicht mittel- und langfristig nicht zu untergraben.
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( 14 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 16 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 

Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 
( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(21) Am 11. März 2022 hat die Nationalversammlung Änderungen des Einkommensteuergesetzes verabschiedet, die 
Schätzungen zufolge inkrementelle negative Auswirkungen auf den Haushalt von 0,4 % des BIP im Jahr 2022, 
0,3 % im Jahr 2023, 0,3 % im Jahr 2024 und 0,3 % im Jahr 2025 haben werden. Simulationen des slowenischen 
Finanzrats zeigen, dass die Senkung der Einkommensteuer die Staatsverschuldung mittelfristig um 4 bis 14 BIP- 
Prozentpunkte erhöhen könnte. Bislang wurden keine Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen, obwohl in Slowenien 
noch erheblicher Spielraum für eine Erhöhung der Steuereinnahmen besteht. So könnte Slowenien mehr Ein
nahmen aus Umweltsteuern erzielen, z. B. durch die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen (z. B. der Ver
brauchsteuererstattung für den gewerblichen Verkehr), die Indexierung von Energiesteuern oder die Einführung 
entfernungsabhängiger Gebühren für Privatfahrzeuge. Eine weitere potenzielle Einnahmequelle wären höhere peri
odische Immobiliensteuern, da die laufenden Einnahmen in Slowenien vergleichsweise niedrig sind (0,5 % des BIP 
gegenüber einem Unionsdurchschnitt von 1,2 % des BIP). Die Anpassung der Immobilienwerte an die Marktwerte 
und die Berücksichtigung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden könnten sich wachstumsfreundlich auswirken, 
Ungleichheiten verringern und die Energieeffizienz fördern. 

(22) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an Slowenien sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- 
und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Insbesondere bietet der Plan eine 
angemessene Antwort auf eine Vielzahl wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Herausforderungen, mit denen 
Slowenien konfrontiert ist. Der Aufbau- und Resilienzplan sieht Reformen und Investitionen vor, mit denen ein 
erheblicher Teil der Herausforderungen, die in den länderspezifischen Empfehlungen an Slowenien im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelt wurden, angegangen werden soll. Insbesondere zielt der Aufbau- und Resilienz
plan auf die Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit den haushaltspolitischen Maßnahmen und den 
öffentlichen Finanzen, den sozialen Sicherheitsnetzen, dem Bereich Beschäftigung und Soziales, den Rahmenbe
dingungen für Unternehmen und Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) sowie dem ökologischen und 
dem digitalen Wandel stellen. 

(23) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Sloweniens dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 42,4 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Sloweniens, während die Maß
nahmen zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 21,4 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und 
Resilienzplans ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägi
gen Etappenzielen und Zielwerten wird Slowenien dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu über
winden und gleichzeitig seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer 
einschlägiger Interessenträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, 
nicht im Aufbau- und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie 
vor unerlässlich, da nur so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden 
kann. 

(24) Slowenien hat die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 18 ) oder die anderen kohäsionspolitischen Programme noch nicht vorgelegt. Im Einklang 
mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Slowenien die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der 
Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksam
keit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und 
dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds 
und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resi
lienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen 
zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung 
beseitigt werden. 

(25) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen.
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(26) Slowenien hat sich verpflichtet, die Stromerzeugung mit Kohle bis 2033 auslaufen zu lassen. Um dieses ehrgeizige 
Ziel zu erreichen, sieht Slowenien in seinem Aufbau- und Resilienzplan umfangreiche Reformen und Investitionen 
vor, die dazu dienen sollen, i) den Anteil erneuerbarer Energiequellen am Bruttoendenergieverbrauch zu steigern, 
ii) den Zugang von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen zum Stromnetz und ihre 
Integration in das Stromnetz zu erleichtern und iii) die Energieeffizienz öffentlicher Gebäude zu verbessern und 
Renovierungen voranzutreiben. Die in dem Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Maßnahmen sind ein wich
tiger Schritt zur Beseitigung der durch Genehmigungsverfahren verursachten Hemmnisse, doch könnte Slowenien 
seine Anstrengungen verstärken. Das Land könnte über seinen derzeitigen Aufbau- und Resilienzplan hinaus 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Genehmigung von erneuerbaren Energiequellen, einschließlich Ons
hore-Wind- und Solarprojekten, zu erleichtern. Slowenien hat in seinem nationalen Energie- und Klimaplan als 
Beitrag zum Unionsziel für erneuerbare Energien für 2030 ein 27 %-Ziel festgelegt. Dies liegt deutlich unter dem 
Anteil erneuerbarer Energien von 37 % im Jahr 2030 gemäß Anhang II der Verordnung (EU) 2018/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 19 ). Slowenien erreichte 2020 seinen angestrebten Anteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch, indem es den EU-Mechanismus der grenzüberschreiten
den Zusammenarbeit im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 20 ) (statistische Transfers) nutzte. Damit Slowenien mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, 
müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung 
des Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

Da für erneuerbare Energien auf EU-Ebene nunmehr ein ehrgeizigeres Ziel gilt und angesichts der neuen geo
politischen Realität und der neuen Gegebenheiten auf dem Energiemarkt eine Diversifizierung der Energieversor
gung mehr denn je notwendig ist, müssen die Strategien und Maßnahmen zur Unterstützung des weiteren Ausbaus 
der erneuerbaren Energien verstärkt werden. Erdgas macht zwar nur 11,3 % des Energiemixes aus, doch importiert 
Slowenien 100 % seines Erdgases aus Russland gegenüber einem Unionsdurchschnitt von 44 % (Daten für 2020). 
Erdöl macht 30,9 % des slowenischen Energiemixes aus, aber nur 13 % davon werden aus Russland eingeführt ( 21 ). 
Gas spielt nach wie vor eine wichtige Rolle für den Energiemix Sloweniens und ist eine wesentliche Energiequelle 
für die Industrie und sorgt überdies für die notwendige Flexibilität im Stromsektor. Aufgrund der hohen Abhängig
keit von russischem Gas könnte es notwendig sein, die Verbindungsleitungen zu benachbarten Mitgliedstaaten und 
die damit verbundene Gasinfrastruktur zu verbessern, um die Gasversorgung zu diversifizieren. Es wird empfohlen, 
neue Gasinfrastruktur- und -netzinvestitionen möglichst zukunftssicher zu gestalten, damit sie sich auch für nach
haltige Energieträger eignen und somit langfristig nachhaltig sind. 

(27) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Slowenien im Rahmen der kohäsionspoliti
schen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Slowenien den mit der Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 22 ) eingerichteten 
Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zu
sammenhalt zu stärken. 

(28) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 23 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(29) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Slowenien spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1 und 2 wider —
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( 19 ) Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für 
die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
und 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018. S. 1). 

( 20 ) Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82). 

( 21 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren. Grundlage für die Gesamteinfuhren für den EU27- 
Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Slowenien umfassen die Gesamteinfuhren auch Einfuhren aus Mitgliedstaaten. Die 
Zahlen für Öl beziehen sich auf raffinierte Ölprodukte. 

( 22 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 23 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

EMPFIEHLT, dass Slowenien 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; die langfristige finanzielle Tragfähigkeit der Gesundheits- und Langzeit
pflegesysteme gewährleistet; Ausgleichsmaßnahmen einführt, um die Verlagerung der Steuerlast vom Faktor Arbeit zu 
vollenden, unter anderem durch eine Neuausrichtung auf umweltfreundlichere und wachstumsfreundlichere Steuern; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 28. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 vorlegt, 
um die Verhandlungen mit der Kommission abschließen und anschließend mit der Umsetzung dieser Unterlagen 
beginnen zu können; 

3. die Einfuhr fossiler Brennstoffe diversifiziert und die Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert, indem 
es den Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere durch weitere Straffung der Genehmigungsverfahren, beschleunigt 
und das Stromverteilernetz verstärkt; die Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahmen, insbesondere im Gebäudesektor, 
verbessert, die Elektrifizierung des Verkehrssektors vorantreibt und sicherstellt, dass die Energieinfrastruktur und die 
Energieverbundnetze über ausreichende Kapazitäten verfügen. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm der Slowakei 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm der Slowakei 2022 

(2022/C 334/25) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem die Slowakei nicht als 
einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag 
nahm die Kommission auch eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro- 
Währungsgebiets sowie den Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umset
zung der beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte ana
lysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden 
„Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022“) am 5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungs
bericht am 14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und 

Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. Die Slowakei erhält außerordentliche Unterstützung, die im Rah
men der Initiative CARE (Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa) und durch zu
sätzliche Vorfinanzierungen im Rahmen des Programms ReactEU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die 
Gebiete Europas) bereitgestellt wird, um den Aufnahme- und Integrationsbedarf der aus der Ukraine fliehenden 
Menschen schnellstmöglich decken zu können. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm der Slowakei 2021 wird der haushaltspolitische Gesamtkurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem haushaltspolitischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob 
die nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm der Slowakei 2021 
(ABl. C 304 vom 29.7.2021, S. 121). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum haushaltspolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen 
der Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden haushaltspolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen haushaltspolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 29. April 2021 legte die Slowakei der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
ihren nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 13. Juli 2021 nahm der Rat den 
Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans der Slowakei ( 10 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach die Slowakei in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 29. April 2022 übermittelte die Slowakei ihr nationales Reformprogramm 2022 und am 28. April 2022 ihr 
Stabilitätsprogramm 2022 nach der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wech
selseitigen Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung der Slowakei über die Fortschritte bei der Durchführung ihres Aufbau- und Resilienzplans Rech
nung getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht 2022 für die Slowakei. Darin werden die 
Fortschritte der Slowakei bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der 
Jahre 2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans der 
Slowakei anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbe
richt Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem 
Bericht die Fortschritte der Slowakei bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirk
lichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im 
Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage der Slowakei erörtert, da ihr gesamtstaatliches Defizit im Jahr 2021 den im Vertrag 
festgelegten Referenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg, während die gesamtstaatliche Schul
denquote über dem im Vertrag festgelegten Referenzwert von 60 % des BIP lag. Dem Bericht zufolge wurde das 
Defizitkriterium nicht erfüllt, das Schuldenstandskriterium aber erfüllt. Im Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 
2022 trug die Kommission bei der Bewertung aller einschlägigen Faktoren dem Umstand Rechnung, dass die 
Einhaltung des Richtwerts für den Schuldenabbau mit einer zu hohen frontlastigen Konsolidierungsanstrengung 
verbunden wäre, die das Wachstum gefährden könnte. Deshalb ist die Einhaltung des Richtwerts für den Schulden
abbau aus Sicht der Kommission unter den derzeitigen außergewöhnlichen wirtschaftlichen Bedingungen nicht 
angezeigt. Wie angekündigt hat die Kommission nicht vorgeschlagen, im Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im Herbst 2022 erneut prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, 
solche Verfahren zu eröffnen.
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( 10 ) Dok. ST 10156/2021 + COR 1.



 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat der Slowakei, im Einklang mit der allgemeinen 
Ausweichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19- 
Pandemie wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner 
empfahl er der Slowakei, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, 
die darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewähr
leisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge stieg das gesamt
staatliche Defizit der Slowakei von 5,5 % des BIP im Jahr 2020 auf 6,2 % im Jahr 2021 an. Die fiskalpolitische 
Reaktion der Slowakei unterstützte die wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021, während die befristeten Notfall
maßnahmen von 2,3 % des BIP im Jahr 2020 auf 3,3 % im Jahr 2021 anstiegen. Die von der Slowakei 2021 
getroffenen Maßnahmen stehen mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der 
Regierung in den Jahren 2020 und 2021 verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren 
größtenteils befristet oder wurden durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Gleichzeitig waren einige der von 
der Regierung im Zeitraum 2020 bis 2021 ergriffenen diskretionären Maßnahmen weder befristet noch wurden sie 
durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert, wobei es sich bei diesen Maßnahmen vor allem um die Erhöhung der 
13. Monatsrente, die Änderung des Rentenalters für Eltern, die Senkung der Kraftfahrzeugsteuer und die Aufhebung 
der Bankenabgabe handelt. Nach den von Eurostat validierten Daten erhöhte sich der gesamtstaatliche Schulden
stand von 59,7 % des BIP im Jahr 2020 auf 63,1 % des BIP im Jahr 2021. 

(14) Das den Haushaltsprojektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario ist 
für 2022 realistisch und für 2023 günstig. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 
2022 bei 2,1 % und 2023 bei 5,3 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprog
nose 2022 von einem höheren realen BIP-Wachstum von 2,3 % im Jahr 2022 und einem geringeren realen BIP- 
Wachstum von 3,6 % im Jahr 2023 aus, was in erster Linie auf die voraussichtlich höheren Auswirkungen der 
Inflation auf den privaten Verbrauch und einen langsameren Wiederanstieg der Ausfuhren zurückzuführen ist. In 
ihrem Stabilitätsprogramm 2022 geht die Regierung davon aus, dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 5,1 % 
des BIP und 2023 auf 2,4 % des BIP zurückgehen wird. Der Rückgang im Jahr 2022 spiegelt in erster Linie das 
Auslaufen der meisten Notfallmaßnahmen und ein starkes Wachstum des nominalen BIP wider. Dem Stabilitäts
programm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 61,6 % sinken und 2023 weiter auf 
58,0 % des BIP zurückgehen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen 
geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit 
von 3,6 % bzw. 2,6 % des BIP aus. Dies ist niedriger als das im Stabilitätsprogramm 2022 für 2022 projizierte 
Defizit, für 2023 jedoch höher, was in erster Linie auf die optimistischere Prognose für die Arbeitsmarktentwick
lung für das Jahr 2022 zurückzuführen ist. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer 
ähnlichen gesamtstaatlichen Schuldenquote von 61,7 % im Jahr 2022 und von 58,3 % im Jahr 2023 aus. Der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres- 
Durchschnitt auf 2,0 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resi
lienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum der Slowakei einen Schub ver
leihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 3,3 % des BIP im Jahr 2021 auf 1,0 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Kosten für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus 
der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,1 % des BIP und für 
2023 auf 0,2 % des BIP projiziert werden ( 12 ). 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat der Slowakei, im Jahr 2022 einen stützenden haus
haltspolitischen Kurs beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu 
berücksichtigen ist, und die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat der 
Slowakei — sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die 
darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen zu gewährleisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der im Stabilitätsprogramm 
der Slowakei 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs bei + 0,3 % 
des BIP kontraktiv wirken wird, während der Rat einen stützenden haushaltspolitischen Kurs empfohlen hat ( 13 ). 
Entsprechend der Empfehlung des Rates sieht die Slowakei weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung
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( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm der Slowakei 2020 mit einer Stellungnahme des Rates 
zum Stabilitätsprogramm der Slowakei 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 164). 

( 12 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden. 

( 13 ) Ein positives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben unter dem mittelfristigen Wirtschafts
wachstum liegt, was auf eine kontraktive Haushaltspolitik hinweist.



 

der Erholung vor und beabsichtigt, zusätzliche Investitionen mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finan
zieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und 
anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 voraussichtlich um 0,7 BIP-Prozentpunkte 
ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 2022 einen expansiven Beitrag 
von 0,4 BIP-Prozentpunkten zum haushaltspolitischen Kurs leisten ( 14 ). Daher plant die Slowakei, gemäß der 
Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der 
Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige Maßnahmen) im 
Jahr 2022 einen kontraktiven Beitrag von 1,6 BIP-Prozentpunkten zum haushaltspolitischen Gesamtkurs leisten 
wird. Dies umfasst auch die zusätzlichen Auswirkungen der Kosten für den vorübergehenden Schutz von Ver
triebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP). Aufgrund einer verzögerten Indexierung im Zusammenhang mit der 
Inflation weisen wichtige Staatsausgaben wie andere Sozialleistungen als Sachleistungen oder Arbeitnehmerentgelte 
im Jahr 2022 eine geringere Wachstumsrate auf als die Inflation und tragen zum kontraktiven Kurs bei. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit – 0,8 % des BIP veranschlagt ( 15 ). Es wird davon ausgegangen, dass die Slowakei im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 
voraussichtlich um 1,0 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten 
Investitionen 2023 einen expansiven Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten zum haushaltspolitischen Kurs leis
ten ( 16 ). Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne 
neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen weitgehend neutralen Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten 
zum haushaltspolitischen Gesamtkurs leisten wird. Dies umfasst auch die zusätzlichen Kosten für den vorüber
gehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP). 

(19) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 2,3 % und 
bis 2025 auf 2,0 % zurückgehen. Daher ist beabsichtigt, dass das gesamtstaatliche Defizit bis 2023 unter 3 % des 
BIP liegen und während des gesamten Programmzeitraums unter 3 % des BIP bleiben wird. Diese Prognosen gehen 
davon aus, dass das Wachstum der öffentlichen Ausgaben — einschließlich des Arbeitnehmerentgelts und der 
sozialen Sachleistungen — auf ein geringeres Tempo begrenzt wird als das Wachstum bei den Einnahmen und 
unter dem robusten nominalen BIP-Wachstum bleibt. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamt
staatliche Schuldenquote bis 2025 sinken, und zwar mit einer Zunahme auf 58,2 % im Jahr 2024 und einem 
Rückgang auf 57,3 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentrag
fähigkeit mittelfristig hoch zu sein. 

(20) Das Steuersystem der Slowakei könnte reformiert werden, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern, die ökologische 
Nachhaltigkeit und die Tragfähigkeit der Finanzen zu fördern und die Fairness zu verbessern und gleichzeitig 
umfassendere politische Ziele zu unterstützen. Die steuerliche Belastung des Faktors Arbeit ist bei Geringverdienern 
im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten besonders hoch. Im Gegensatz dazu wird das Potenzial der Umwelt- und 
der Immobilienbesteuerung nicht voll ausgeschöpft. Eine Veränderung des Steuermixes könnte das Wachstum 
fördern und auch zur Förderung des ökologischen Wandels und der ökologischen Nachhaltigkeit beitragen. Die 
Energieintensität der Wirtschaft lag deutlich über dem Unionsdurchschnitt, aber die Einnahmen aus Umweltsteuern 
beliefen sich 2020 auf 2,4 % und lagen damit nahe am Unionsdurchschnitt. Umweltgebühren im Zusammenhang 
mit der Abfallbewirtschaftung und der Luftverschmutzung tragen nicht ausreichend zu einer effizienten Ressour
cennutzung und zur Senkung der Kosten für Umwelt und Gesellschaft bei. Straßenbenutzungs- und Kfz-Zulas
sungsgebühren spiegeln die Emissionsintensität nicht gut wider. Umweltsteuern und -abgaben sind nicht indexiert, 
wodurch sich die grünen Einnahmen aufgrund der Inflation im Laufe der Zeit verringern. Im Bereich der Immo
bilienbesteuerung waren die Einnahmen aus periodischen Steuern auf Immobilien im Jahr 2020 relativ gering 
(0,5 % des BIP im Vergleich zu 1,2 % im Unionsdurchschnitt). Die Slowakei verfügt derzeit nicht über ausreichende 
Daten, um eine Aktualisierung und Indexierung der Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer im Einklang mit den 
Marktwerten zu ermöglichen, was auch die anhaltend starke Nachfrage nach Wohnraum und das damit ver
bundene starke Wachstum der Wohnimmobilienpreise teilweise abschwächen könnte. Darüber hinaus können 
weitere Anstrengungen zur Vereinfachung des Steuersystems und zur Verbesserung der Steuerdisziplin die öffent
lichen Einnahmen steigern und somit die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen fördern und die Fairness ver
bessern. Trotz einiger Verbesserungen blieb die Lücke bei der Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften im 
Jahr 2019 hoch (16,1 % gegenüber 10,4 % in der Union). Weitere Verbesserungen in der Steuerverwaltung, ein
schließlich der elektronischen Rechnungsstellung, vorab ausgefüllter Steuererklärungen und weiterer Digitalisierung, 
könnten dazu beitragen, die Schlupflöcher im Steuersystem weiter zu verringern.
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( 14 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 15 ) Ein negatives Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über dem mittelfristigen Wirtschafts

wachstum liegt, was auf eine expansive Haushaltspolitik hinweist. 
( 16 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(21) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an die Slowakei sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- 
und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Insbesondere der starke Schwer
punkt des Aufbau- und Resilienzplans auf inklusiver Bildung, öffentlicher Governance und produktivitätssteigern
den Investitionen in den ökologischen und den digitalen Wandel sowie der geplante Beitrag zum Abbau regionaler 
Unterschiede können als umfassende und angemessene Antwort auf die Herausforderungen betrachtet werden, mit 
denen die Slowakei konfrontiert ist. Die Herausforderung, den ökologischen und den digitalen Wandel zu be
schleunigen, wird entschlossen und mit einem breiten Spektrum von Maßnahmen angegangen. Die seit Langem 
bestehenden Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Kinderbetreuung, Gesundheitsversorgung sowie For
schung und Innovation (FuI) werden zur Beseitigung der schwerwiegendsten Mängel, wie etwa die geringe Qualität 
und Inklusivität der Bildung, die fragmentierte Koordinierung der FuI-Politik, die unzureichende öffentlich-private 
Zusammenarbeit und die schwache FuI-Leistung, mit umfassenden Maßnahmen angegangen. Mit dem im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgeschlagenen zusätzlichen Maßnahmen zur Verbesserung des Justizsystems, der Vergabe 
öffentlicher Aufträge und der Bekämpfung der Geldwäsche können viele der zugrunde liegenden Herausforderun
gen bewältigt werden, sofern sie im Einklang mit den Anforderungen des Unionsrechts in Bezug auf angemessene 
Rechtsgarantien und die Unabhängigkeit der Justiz angenommen und umgesetzt werden und die Interessenträger 
angemessen einbezogen werden. Letztlich dürften einige Reformen dazu beitragen, die langfristige Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen zu verbessern. Insgesamt sieht der Aufbau- und Resilienzplan somit ehrgeizige Reformen 
und Investitionen, insbesondere im Gesundheitswesen, im Bereich des ökologischen und des digitalen Wandels und 
in der öffentlichen Verwaltung vor, die darüber hinaus darauf ausgerichtet sind, die Konvergenz im Euro-Wäh
rungsgebiet weiter zu verbessern und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. 

(22) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans der Slowakei dürften der ökologische und der digitale 
Wandel weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen 
wird, entspricht 45 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans der Slowakei, während die 
Maßnahmen zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 21 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und 
Resilienzplans ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägi
gen Etappenzielen und Zielwerten wird der Slowakei dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu 
überwinden und gleichzeitig ihre Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und 
anderer einschlägiger Interessenträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie 
anderer, nicht im Aufbau- und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen 
nach wie vor wichtig, da nur so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet 
werden kann. 

(23) Die Slowakei hat die Partnerschaftsvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 17 ) am 8. April 2022 übermittelt, aber andere kohäsionspolitische Programme gemäß der 
genannten Verordnung hat sie noch nicht vorgelegt. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss die 
Slowakei die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 
2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den 
Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Kom
plementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und 
-mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen 
Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des 
digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt werden. Regionale Unterschiede bei 
der Wettbewerbsfähigkeit und den sozialen Indikatoren sollten insbesondere durch eine Kombination der ver
schiedenen verfügbaren Mittel angegangen werden. 

(24) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen.
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( 17 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(25) Seit 2015 sind die Fortschritte bei der Verringerung der Netto-Treibhausgasemissionen weitgehend ins Stocken 
geraten. Die slowakische Wirtschaft weist eine hohe Energieintensität auf, worauf zum Teil die starke Abhängigkeit 
des Industriesektors von Einfuhren fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist. Den für 2020 vorliegenden Daten 
zufolge ist die Slowakei bei Erdgas (85 % gegenüber dem Unionsdurchschnitt von 44 %) und Rohöl (100 % 
gegenüber dem Unionsdurchschnitt von 26 %) besonders von Russland abhängig. Die Abhängigkeit von russischen 
Steinkohleeinfuhren liegt jedoch unter dem Unionsdurchschnitt (35 % gegenüber 54 %) ( 18 ). Der Anteil von Erdgas 
am Energiemix liegt leicht über dem Unionsdurchschnitt (24,9 % gegenüber 24,4 % in der Union) wie auch der 
Anteil fester fossiler Brennstoffe (14 % gegenüber 10,8 % in der Union), während der Anteil von Erdöl (21,9 % 
gegenüber 32,7 % in der Union) geringer ist. Der Anteil der Kernenergie am Energiemix lag 2020 bei 24,6 % 
(gegenüber 13,1 % in der Union). Ein schnellerer Einsatz erneuerbarer Energien würde dazu beitragen, die Ab
hängigkeit der Slowakei von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland zu verringern und das Risiko der Ener
giearmut aufgrund steigender Energiepreise senken. Weitere Reformen im Bereich der Marktgestaltung und die 
Förderung erneuerbarer Energien sind im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans für 2022 geplant. Der Einsatz 
erneuerbarer Energien kann weiter beschleunigt werden, indem die Schwellenwerte für Ausnahmen bei Baugeneh
migungen für kleine Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien angehoben, die Verwaltungs- und Genehmi
gungsverfahren durch Einrichtung einer einzigen Anlaufstelle gestrafft, die Netzanschlussgebühren gesenkt und der 
Zugang zu verfügbaren Netzkapazitäten verbessert werden. Die Slowakei hat das Moratorium für den Netz
anschluss neuer erneuerbarer Energiequellen im April 2021 aufgehoben. Allerdings muss noch ein zukunftsorien
tierter Mechanismus eingeführt werden, der transparente und zuverlässige Informationen über die Kapazität für den 
Anschluss neuer intermittierender erneuerbarer Energiequellen an das Netz liefert. Um die zunehmende Menge an 
Strom aus erneuerbaren Quellen aufnehmen zu können, sollte die Slowakei die Übertragungs- und Verteilungs
netze modernisieren, neue Energiespeicheranlagen schaffen und den Rechtsrahmen für grünen Wasserstoff vervoll
ständigen. 

Zusätzliche Investitionen in geothermische Energie, nachhaltige Biomethananlagen und wasserstoffbasierte Lösun
gen, die die einschlägigen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, würden dazu beitragen, den hohen Inlandsverbrauch 
von Erdgas zu verringern. Zudem besteht auch Spielraum für eine Steigerung der Energieeffizienz von Fernwär
mesystemen und für den raschen Einsatz erneuerbarer Wärmequellen, die Erdgas ersetzen. Die Bemühungen zur 
Verringerung der CO 2 -Emissionen können auch auf regionaler Ebene durch die Einrichtung regionaler Zentren für 
nachhaltige Energie unterstützt werden. 

(26) Im Bereich der Energieeffizienz werden weitere Anstrengungen erforderlich sein. Insbesondere muss der Schwer
punkt auf umfassende und umweltfreundliche Renovierungen gelegt, der Wärmeverbrauch verringert und die 
Investitionen in erneuerbare Wärmequellen, einschließlich Wärmepumpen, erhöht werden. Die Slowakei könnte 
die Renovierung von Gebäuden weiter beschleunigen, indem sie mehr private Investitionen (auch in öffentliche 
Gebäude) anzieht, technische Hilfe leistet, die Umsetzungskapazitäten verbessert, den Ansatz der zentralen Anlauf
stelle verstärkt anwendet und in grüne Kompetenzen investiert. Darüber hinaus erfordert ein ausgeprägtes Miss
verhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage in der Wirtschaft eine Stärkung der Politik im Bereich 
der Erwachsenenbildung, auch im Zusammenhang mit dem ökologischen Wandel. Zusätzliche Anstrengungen sind 
erforderlich, um Energiearmut zu bekämpfen und die Investitionspolitik im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu 
reformieren. Darüber hinaus sollten mehrere Regulierungs- und Verwaltungsmaßnahmen ergriffen werden, um das 
Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen zu beschleunigen, die Durchführungsvorschriften zu vereinfachen, 
Renovierungskonzepte anzupassen und die Koordinierung zwischen den verschiedenen Behörden und Finanzie
rungsprogrammen zu verbessern. Mit zusätzlichen Maßnahmen und Anreizen könnte die hohe Energieintensität in 
der Industrie, auch in kleinen und mittleren Unternehmen, angegangen werden. Dazu gehören auch Investitions
programme zur Verbesserung der Energieeffizienz auf der Grundlage von Energieaudits. Förderregelungen sollten 
sich ergänzen (z. B. mit der Dekarbonisierungsregelung) und durch private Mittel und Finanzierungsinstrumente 
unterstützt werden. Damit die Slowakei mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, müssen die Zielset
zungen im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der erneuer
baren Energien und der Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden. 

(27) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann die Slowakei im Rahmen der kohäsions
politischen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann die 
Slowakei den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 19 ) eingerich
teten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen 
Zusammenhalt zu stärken. 

(28) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 20 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider.
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( 18 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Rohöl und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für die Slowakei umfassen die Gesamteinfuhren den 
Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse. 

( 19 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 20 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

(29) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für die Slowakei spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1 und 2 wider — 

EMPFIEHLT, dass die Slowakei 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; ihren Steuermix effizienter gestaltet und stärker auf die Unterstützung für 
ein inklusives und nachhaltiges Wachstum ausrichtet, unter anderem durch Nutzung des Potenzials der Umwelt- und 
Immobilienbesteuerung; weiterhin die Steuerdisziplin stärkt, unter anderem durch eine weitere Digitalisierung der 
Steuerverwaltung; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Programmunterlagen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 vorlegt, 
um die Verhandlungen mit der Kommission abschließen und anschließend mit der Umsetzung dieser Unterlagen 
beginnen zu können; 

3. ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert und die Einfuhren fossiler Brennstoffe diversifiziert; 
den Einsatz erneuerbarer Energien durch weitere Erleichterungen des Netzzugangs, durch die Einführung von Maß
nahmen zur Straffung der Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren und durch die Modernisierung des Stromnetzes 
beschleunigt; ihre Abhängigkeit von Erdgas zur Wärmeerzeugung und in der Industrie verringert; ihre Renovierungs
maßnahmen anpasst, um umfassende Renovierungen von Gebäuden zu beschleunigen und Anreize dafür zu schaffen. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Finnlands 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Finnlands 2022 

(2022/C 334/26) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 25. März 
2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 
auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Finnland nicht als einer der Mitgliedstaaten genannt wurde, für die 
eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch eine Empfehlung für 
eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets sowie den Vorschlag für den Gemein
samen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie der 
Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat hat die Empfehlung zur Wirtschafts
politik des Euro-Währungsgebiets ( 4 ) (im Folgenden „Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022“) am 
5. April 2022 und den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 angenommen.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 3 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
( 4 ) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (ABl. C 153 vom 7.4.2022, S. 1).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 4. März 
2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 5 ) erstmals die Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates ( 6 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht in der Union sowie 
das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, zu 
Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienz
pläne ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von ent
scheidender Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezi
fischen Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezi
fischen Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den 
Artikeln 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; 
hinzu kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, 
aktualisierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 7 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Stabilitätsprogramm Finnlands 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 8 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 9 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfallmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt.
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( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 7 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Finnlands 2021 (ABl. C 304 
vom 29.7.2021, S. 126). 

( 8 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 9 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen 
länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 27. Mai 2021 legte Finnland der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 29. Oktober 2021 nahm der 
Rat den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Finnlands ( 10 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Finnland in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 13. April 2022 übermittelte Finnland sein nationales Reformprogramm 2022 und sein Stabilitätspro
gramm 2022 gemäß der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wechselseitigen 
Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. Im Einklang mit 
Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/241 wird im nationalen Reformprogramm 2022 auch der halbjährlichen 
Berichterstattung Finnlands über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und Resilienzplans Rech
nung getragen. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Finnland 2022. Darin werden die Fort
schritte Finnlands bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jahre 2019, 
2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Finnlands anhand des 
Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht Handlungsbedarf 
in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht oder nur teilweise 
angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Herausforderungen, die sich 
beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem Bericht die Fortschritte 
Finnlands bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirklichung der Kernziele der 
Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im Hinblick auf die Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet.
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( 10 ) ST 12524/2021; ST 12524/2021 ADD 1.



 

(12) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags. In diesem 
Bericht wird die Haushaltslage Finnlands erörtert, da sein gesamtstaatlicher Schuldenstand im Jahr 2021 den im 
Vertrag festgelegten Referenzwert von 60 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überstieg und der Richtwert für den 
Schuldenabbau nicht eingehalten wurde. Dem Bericht zufolge wurde das Schuldenstandskriterium nicht erfüllt. Im 
Einklang mit der Mitteilung vom 2. März 2022 trug die Kommission bei der Bewertung aller einschlägigen 
Faktoren dem Umstand Rechnung, dass die Einhaltung des Richtwerts für den Schuldenabbau mit einer zu hohen 
frontlastigen Konsolidierungsanstrengung verbunden wäre, die das Wachstum gefährden könnte. Deshalb ist die 
Einhaltung des Richtwerts für den Schuldenabbau aus Sicht der Kommission unter den derzeitigen außergewöhn
lichen wirtschaftlichen Bedingungen nicht angezeigt. Wie angekündigt hat die Kommission nicht vorgeschlagen, im 
Frühjahr 2022 neue Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten, und sie wird im Herbst 2022 erneut 
prüfen, ob vorgeschlagen werden sollte, solche Verfahren zu eröffnen. 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 11 ) empfahl der Rat Finnland, im Einklang mit der allgemeinen Ausweich
klausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Ferner empfahl er 
Finnland, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf 
abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamtstaatliche 
Defizit Finnlands 2021 von 5,5 % des BIP im Jahr 2020 auf 2,6 % im Jahr 2021 zurück. Die fiskalpolitische 
Reaktion Finnlands unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Notfallmaßnahmen 
von 2,8 % des BIP im Jahr 2020 auf 1,7 % zurückgingen. Die von Finnland 2021 getroffenen Maßnahmen stehen 
mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den Jahren 2020 und 
2021 beschlossenen diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren befristet oder wurden durch Aus
gleichsmaßnahmen kompensiert. Nach den von Eurostat validierten Daten ging der gesamtstaatliche Schuldenstand 
von 69,0 % des BIP im Jahr 2020 auf 65,8 % des BIP im Jahr 2021 zurück. 

(14) Das den budgetären Projektionen des Stabilitätsprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szenario 
ist realistisch. Die Regierung geht von einem Wachstum des realen BIP um 1,5 % im Jahr 2022 und um 1,7 % im 
Jahr 2023 aus. Im Vergleich dazu geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 von einem geringfügig 
höheren Wachstum des realen BIP von 1,6 % im Jahr 2022 und 1,7 % im Jahr 2023 aus. In ihrem Stabilitäts
programm 2022 geht die Regierung davon aus, dass das öffentliche Gesamtdefizit 2022 auf 2,2 % des BIP und 
2023 auf 1,7 % des BIP zurückgehen wird. Der Rückgang im Jahr 2022 ist in erster Linie auf das starke Wirt
schaftswachstum und die Aufhebung der meisten Notfallmaßnahmen zurückzuführen. Dem Stabilitätsprogramm 
2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 66,2 % und 2023 auf 66,9 % des BIP anstei
gen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen geht die Kommission in 
ihrer Frühjahrsprognose 2022 für die Jahre 2022 und 2023 von einem öffentlichen Defizit von 2,2 % bzw. 1,7 % 
des BIP aus. Dies steht im Einklang mit dem im Stabilitätsprogramm 2022 prognostizierten Defizit. In ihrer 
Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer ähnlichen gesamtstaatlichen Schuldenquote von 65,9 % 
im Jahr 2022 und von 66,6 % im Jahr 2023 aus. Auf Grundlage der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission 
liegt das geschätzte potenzielle Wirtschaftswachstum mittelfristig (im Zehn-Jahres-Durchschnitt) bei 1,2 %. Diese 
Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberück
sichtigt, die dem Potenzialwachstum Finnlands einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 1,7 % des BIP im Jahr 2021 auf 0,2 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das öffentliche Defizit wird von den Maßnahmen beeinflusst, die verabschiedet wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,1 % des BIP und für 2023 auf 0,0 % des BIP ge
schätzt ( 12 ). Diese Maßnahmen bestehen hauptsächlich aus befristeten steuerlichen Maßnahmen (z. B. Abzug für 
Reisekosten). Sie sind laut Ankündigung befristet. Sollten die Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten 
einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Das öffentliche Defizit wird auch von den Kosten für den vorüber
gehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine beeinflusst, die in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommis
sion für 2022 auf 0,1 % des BIP und für 2023 auf 0,2 % des BIP projiziert werden ( 13 ), sowie von der Erhöhung 
der Verteidigungsausgaben um 0,3 % des BIP im Jahr 2022 und um 0,1 % des BIP im Jahr 2023.

DE C 334/216 Amtsblatt der Europäischen Union 1.9.2022 

( 11 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Finnlands 2020 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Stabilitätsprogramm Finnlands 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 171). 

( 12 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Finnland, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen 
Kurs beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, 
und die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Finnland — sobald die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern. 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der in Finnlands Stabilitäts
programm 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs unterstützend 
bei – 0,6 % des BIP liegen wird ( 14 ). Finnland sieht weiterhin Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung der 
Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Investitionen mithilfe der Aufbau- 
und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2021 voraus
sichtlich um 0,2 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investi
tionen 2022 einen expansiven Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 15 ). Daher 
plant Finnland, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig 
wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige 
Maßnahmen) im Jahr 2022 einen weitgehend neutralen Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen 
Gesamtkurs leisten wird. Dies schließt die zusätzlichen Auswirkungen von Maßnahmen zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Anstiegs der Energiepreise (0,1 % des BIP) sowie die Kosten für den 
vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP) ein. 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit 0,3 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Finnland im Jahr 
2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Investitionen zur 
Unterstützung der Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse 
aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 
2022 voraussichtlich um 0,2 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finan
zierten Investitionen 2023 einen expansiven Beitrag von 0,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs 
leisten ( 17 ). Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne 
neue einnahmenseitige Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten zum 
fiskalischen Gesamtkurs leisten wird. Dazu gehören auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur 
Bewältigung des Anstiegs der Energiepreise (0,1 % des BIP) sowie weitere Kosten für den vorübergehenden Schutz 
von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP). 

(19) Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2024 schrittweise auf 1,4 % und 
bis 2025 auf 1,8 % zurückgehen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit während der Programmlaufzeit unter 3 % 
des BIP bleiben. Dem Stabilitätsprogramm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote bis 2025 an
steigen, und zwar auf 68,0 % im Jahr 2024 und auf 69,1 % im Jahr 2025. Nach Analyse der Kommission scheinen 
die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig moderat zu sein. 

(20) Das finnische Sozialversicherungssystem bietet flächendeckend einen wirksamen Schutz vor Armut, ist aber auch 
durch hohe Komplexität und einige inhärente Ineffizienzen geprägt. Dies betrifft insbesondere die Kombination 
von Arbeitseinkommen und Sozialleistungen sowie die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Eine umfassende 
Reform der sozialen Sicherheit wird von entscheidender Bedeutung sein, um im Einklang mit den langfristigen 
Zielen der Regierung das System zu straffen, die Arbeitsanreize bei gleichzeitiger Wahrung des Sozialschutzes zu 
erhöhen und die Beschäftigungsquote zu erhöhen. Die Reform sollte die Staatseinnahmen aus Einkommensteuern 
steigern und die Effizienz der Ausgaben für den Sozialschutz erhöhen und so die Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen fördern. Im Jahr 2020 wurde ein eigens eingerichteter parlamentarischer Ausschuss beauftragt, die 
Reform bis 2027 auszuarbeiten. Im Januar 2022 veröffentlichte der Ausschuss die Ergebnisse seiner Arbeiten 
zur Problemerfassung, und die nächste Phase besteht darin, mögliche Lösungen für die festgestellten Probleme zu 
entwickeln und alternative Formen der Organisation der sozialen Sicherheit zu analysieren. Die Annahme eines 
Fahrplans der Regierung für die Reform der sozialen Sicherheit auf der Grundlage der Arbeit des Ausschusses sollte 
die Fortschritte bei der Ausarbeitung der Reform fördern und den Weg für ihre Umsetzung ebnen.
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( 14 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein expansiver Beitrag von 0,3 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 16 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 

Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 
( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein kontraktiver Beitrag von 0,2 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(21) Nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und dem Kriterium des Anhangs V Ab
schnitt 2.2 jener Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig verstärkender 
Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Durchführung, die bis zum 31. August 2026 
abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Europäischen 
Semesters in seinen Empfehlungen an Finnland sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme des Aufbau- 
und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Der Aufbau- und Resilienzplan 
umfasst insbesondere die Aktualisierung des Klimaschutzgesetzes und die laufenden Reformen in den Bereichen 
Bildung, Sozial- und Gesundheitswesen. Er enthält auch Maßnahmen zur Ankurbelung der Beschäftigung sowie 
Maßnahmen zur verstärkten Bekämpfung der Geldwäsche und zur Unterstützung der Einrichtung eines positiven 
Kreditregisters. 

(22) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Finnlands dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 50,1 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Finnlands, während die Maßnah
men zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 27,5 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienz
plans ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etap
penzielen und Zielwerten wird Finnland dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und 
gleichzeitig seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger 
Interessenträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wich
tig, da nur so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(23) Am 5. Mai 2022 genehmigte die Kommission die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 18 ) vorgesehenen kohäsionspolitischen Programme für Finnland, mit Ausnahme des Fonds für einen 
gerechten Übergang und des kohäsionspolitischen Programms für die Ålandinseln. Die Ålandinseln haben das 
kohäsionspolitische Programm gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 am 4. April 2022 vorgelegt. Im Einklang 
mit der Verordnung (EU) 2021/1060 hat Finnland die einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen bei der 
Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigt. Dies ist unabdingbar, um die Wirksamkeit 
der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maximieren und dabei 
gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsionspolitischen Fonds und 
anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe bei den Investitionen zur 
Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territorialen Entwicklung beseitigt 
werden. 

(24) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(25) Obwohl Finnland eine der energieintensivsten Volkswirtschaften in der Union ist, hat sich das Land zum Ziel 
gesetzt, bis zum Jahr 2035 die Klimaneutralität zu erreichen und bald danach zur ersten Wohlfahrtsgesellschaft zu 
werden, die vollständig auf fossile Energieträger verzichtet. Energie, Industrie, Verkehr und Gebäude sind die 
wichtigsten Sektoren, die zu einer erheblichen Verringerung der Treibhausgasemissionen beitragen müssen. Zu 
den Herausforderungen, die zur Erreichung dieses Ziels bewältigt werden müssen, gehören erhebliche private und 
öffentliche Investitionslücken sowie Verzögerungen bei Investitionen im Bereich erneuerbare Energien, die durch 
einen Rückstand bei noch zu bearbeitenden Umweltgenehmigungen verursacht werden. Nach Daten von 2020 ist 
Finnland in hohem Maße von Russland abhängig, was die Einfuhr von Gas (67% gegenüber dem Unionsdurch
schnitt von 44 %), Öl (84% gegenüber dem Unionsdurchschnitt von 26 %) und Kohle (55 % gegenüber dem 
Unionsdurchschnitt von 54 %) betrifft ( 19 ). Allerdings ist die finnische Wirtschaft nur bedingt von Gasimporten 
abhängig (diese machten im Jahr 2020 6,9% des Energiemixes aus), und die Einfuhr der drei genannten Ressourcen
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

( 19 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Rohöl und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Finnland umfassen die Gesamteinfuhren auch 
Einfuhren aus Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse. Seit Mai 2022 erhält Finnland nach der einseitigen 
Aussetzung der Gasversorgung durch Gazprom keine Gaslieferungen aus Russland mehr.



 

kann größtenteils durch andere Brennstoffe oder durch Importe aus anderen Ländern ersetzt werden. In Finnland 
bestehen Notfallmaßnahmen, die sicherstellen sollen, dass die von diesen Brennstoffen abhängigen Sektoren im 
Falle von Lieferengpässen ihren Betrieb fortsetzen können, und das Land ist dabei Maßnahmen zu ergreifen, um 
seine Energieimporte zu diversifizieren und so seine Abhängigkeit von Russland zu verringern. In Finnland werden 
nur geringe Mengen an Gas für private Heizzwecke verwendet, und Kraftwerke können in der Regel Gas durch 
Verwendung anderer Brennstoffe ersetzen. Finnland hat keinen Zugang zu inländischen Gasspeicheranlagen, doch 
wurde die in beiden Richtungen betreibbare Erdgaspipeline „Balticconnector“ 2020 in Betrieb genommen, und das 
Land geht davon aus, dass es im zweiten Halbjahr 2022 sein drittes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) fertigstellen 
wird. Gemeinsam mit zwei bereits bestehenden LNG-Terminals und potenziellen künftigen Projekten dürfte die 
gesamte Gaseinfuhrkapazität wohl bald einen erheblichen Teil des finnischen Gaseinfuhrbedarfs deckt. Es wird 
empfohlen, neue Gasinfrastruktur- und -netzinvestitionen möglichst zukunftssicher zu gestalten, damit sie sich 
auch für nachhaltige Energieträger eignen und somit langfristig nachhaltig sind. Finnland hat am 20. Mai 2022 
einen zehnjährigen Leasing-Vertrag für ein schwimmendes LNG-Terminal unterzeichnet. 

Annähernd ein Drittel des Energiemixes in Finnland besteht nach wie vor aus Öl und Kohle, obwohl Finnland 
dabei ist, seine Öl- und Kohleeinfuhren zu diversifizieren und so unabhängiger von Russland zu machen, und 
beabsichtigt, die heimische Erzeugung von nachhaltigem Biogas — auch für den Schwerlastverkehr — zu steigern. 
Kernenergie machte im Jahr 2020 17 % des Energiemixes aus, wobei Russland eine wichtige Quelle von Kern
brennstoffen ist. Finnlands Stromverbundrate liegt derzeit bei 29 %, dürfte aber mittelfristig steigen. Finnlands 
nationale Stromübertragung ist noch ausbaufähig. Finnland ist zwar dabei, von seiner begrenzten Abhängigkeit von 
Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland abzurücken, aber die derzeitigen Umstände erfordern eine Beschleu
nigung und Steigerung der Investitionen in die Dekarbonisierung und die Gewährleistung von Energieeffizienz und 
Versorgungssicherheit. Dazu gehören eine weitere Straffung der Genehmigungsverfahren zur Behebung des Rück
stands bei laufenden Energieprojekten sowie die Förderung zusätzlicher vorrangiger Investitionen. Damit Finnland 
mit den Zielen von „Fit für 55“ im Einklang steht, müssen die Zielsetzungen im Hinblick auf die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz 
ambitionierter gestaltet werden. 

(26) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Finnland im Rahmen der kohäsionspoliti
schen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Finnland den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 20 ) eingerichteten 
Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen Zu
sammenhalt zu stärken. 

(27) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Stabilitätsprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 21 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(28) Angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets und ihres kollektiven Beitrags zur Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion empfahl der Rat 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, unter anderem im Rahmen ihrer Aufbau- und Resilienzpläne 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet von 2022 enthalten Empfeh
lungen umzusetzen. Für Finnland spiegelt sich dies insbesondere in den Empfehlungen 1 und 2 wider — 

EMPFIEHLT, dass Finnland 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; politische Vorschläge für die Reform der sozialen Sicherheit vorlegt, die 
darauf abzielen, die Effizienz des Systems der Sozialleistungen zu steigern, die Arbeitsanreize zu verbessern und auch 
die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu unterstützen;
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( 20 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 21 ) Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 29. Oktober 2021 fest
gelegten Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; mit der Umsetzung des vereinbarten kohäsionspolitischen 
Programms für Finnland für den Zeitraum 2021-2027 fortfährt und die Verhandlungen mit der Kommission über die 
kohäsionspolitischen Programmplanungsdokumente 2021-2027 für die Ålandinseln und den Fonds für einen gerech
ten Übergang zügig abschließt, um mit der Umsetzung dieser Unterlagen beginnen zu können; 

3. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert und seine Einfuhren fossiler Brennstoffe diversifiziert; 
den Einsatz erneuerbarer Energien beschleunigt, unter anderem durch eine weitere Straffung der Genehmigungsver
fahren, und Investitionen in die Dekarbonisierung der Industrie und Elektrifizierung des Verkehrs fördert; die Ener
gieinfrastruktur zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ausbaut. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 12. Juli 2022 

zum nationalen Reformprogramm Schwedens 2022 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Schwedens 2022 

(2022/C 334/27) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2 und 
Artikel 148 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 
über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

unter Berücksichtigung der Entschließungen des Europäischen Parlaments, 

unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz, 

nach Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität trat am 19. Februar 2021 in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität wird finanzielle 
Unterstützung für Reformen und Investitionen bereitgestellt und so für einen — durch die Union finanzierten — 
fiskalischen Impuls gesorgt. Die Fazilität trägt zur wirtschaftlichen Erholung und zur Durchführung nachhaltiger 
und wachstumsfördernder Reformen und Investitionen bei, die insbesondere auf die Förderung des ökologischen 
und des digitalen Wandels ausgerichtet sind und die Widerstandsfähigkeit und das Potenzialwachstum der Volks
wirtschaften der Mitgliedstaaten stärken sollen. Sie wird außerdem mittel- und langfristig zur Stärkung der Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Der 
maximale finanzielle Beitrag, der jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gewährt 
werden kann, wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 im Juni 2022 angepasst. 

(2) Am 24. November 2021 nahm die Kommission den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum an, mit dem das 
Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2022 eingeleitet wurde. Darin trug sie der am 
7. Mai 2021 unterzeichneten Erklärung von Porto für soziales Engagement Rechnung, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission am 17. November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte 
weiter umzusetzen. Der Europäische Rat billigte die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2022 am 
25. März 2022. Am 24. November 2021 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 auch den Warnmechanismus-Bericht an, in dem Schweden als einer der Mitgliedstaaten genannt 
wurde, für die eine eingehende Überprüfung durchzuführen sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch den 
Vorschlag für den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2022 an, in dem die Umsetzung der beschäftigungspoliti
schen Leitlinien sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte analysiert wird. Der Rat nahm den 
gemeinsamen Beschäftigungsbericht am 14. März 2022 an.
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( 1 ) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
( 3 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17).



 

(3) Russlands Invasion in die Ukraine, die unmittelbar nach der weltweiten Pandemie erfolgte, hat den geopolitischen 
und wirtschaftlichen Kontext erheblich verändert. Sie hat auch die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in Mit
leidenschaft gezogen, indem sie beispielsweise die Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise steigen lassen hat und 
die Wachstumsaussichten verschlechtert hat. Die höheren Energiepreise belasten insbesondere die finanziell 
schwächsten Haushalte schwer, die von Energiearmut bedroht sind oder bereits darunter leiden, sowie diejenigen 
Unternehmen, die von einem Steigen der Energiepreise am meisten betroffen sind. Des Weiteren erlebt die Union 
einen beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Mitgliedstaaten sind von den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs asymmetrisch betroffen. In diesem Zusammenhang kam am 
4. März 2022 aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates ( 4 ) erstmals die Richtlinie 
2001/55/EG des Rates ( 5 ) zur Anwendung, womit aus der Ukraine vertriebenen Menschen das Aufenthaltsrecht 
in der Union sowie das Recht auf Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zum Arbeitsmarkt, zur Gesund
heitsversorgung, zu Wohnungs- und Sozialleistungen gewährt wird. 

(4) Angesichts der sich rasch wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage wird im Rahmen des Europäischen 
Semesters im Jahr 2022 die umfassende Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weitergeführt 
und gleichzeitig, wie im Jahreswachstumsbericht 2022 dargelegt, den Anforderungen an die Umsetzung der Auf
bau- und Resilienzfazilität Rechnung getragen. Die Durchführung der angenommenen Aufbau- und Resilienzpläne 
ist für die Verwirklichung der politischen Prioritäten im Rahmen des Europäischen Semesters von entscheidender 
Bedeutung, da von diesen Plänen alle oder zumindest wesentliche Teile der einschlägigen länderspezifischen 
Empfehlungen aus den Europäischen Semestern der Jahre 2019 und 2020 erfasst werden. Die länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 bleiben auch für die Aufbau- und Resilienzpläne, die gemäß den Artikeln 
14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2021/241 überarbeitet, aktualisiert oder geändert werden, relevant; hinzu 
kommen gegebenenfalls andere länderspezifische Empfehlungen, die bis zur Vorlage der überarbeiteten, aktuali
sierten oder geänderten Aufbau- und Resilienzpläne abgegeben wurden. 

(5) Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist seit März 2020 aktiviert. In ihrer Mit
teilung vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 — die fiskalpolitische 
Reaktion“ erläuterte die Kommission ihre Auffassung, dass der Beschluss über die Deaktivierung oder weitere 
Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel eine Gesamtbewertung der Wirtschaftslage darstellen sollte, wobei 
das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Union oder im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
(Ende 2019) als zentrales quantitatives Kriterium zu betrachten sei. Die gestiegene Unsicherheit und starke Ab
wärtsrisiken bei den wirtschaftlichen Aussichten angesichts des Krieges in Europa, des beispiellosen Anstiegs der 
Energiepreise und der anhaltenden Lieferkettenprobleme rechtfertigen die Verlängerung der allgemeinen Ausweich
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis einschließlich 2023. 

(6) Im Einklang mit dem Ansatz in der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 ( 6 ) mit einer Stellungnahme des 
Rates zum Konvergenzprogramm Schwedens 2021 wird der allgemeine finanzpolitische Kurs derzeit am besten als 
Veränderung der Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Notfall
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise, aber einschließlich der durch nicht rückzahlbare Hilfen (Zuschüsse) aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben) im Verhältnis zum mittel
fristigen Potenzialwachstum gemessen ( 7 ). Neben dem fiskalischen Gesamtkurs wird bei der Bewertung, ob die 
nationale Finanzpolitik vorsichtig ist und ihre Zusammensetzung eine nachhaltige Erholung begünstigt, die mit 
dem ökologischen und dem digitalen Wandel im Einklang steht, auch der Entwicklung der national finanzierten ( 8 ) 
laufenden Primärausgaben (ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und ohne befristete Sofortmaßnah
men aufgrund der COVID-19-Krise) und Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt. 

(7) Am 2. März 2022 nahm die Kommission eine Mitteilung mit allgemeinen Leitlinien für die Haushaltspolitik im 
Jahr 2023 (im Folgenden „haushaltspolitische Leitlinien“) an, mit der die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme der Mitgliedstaaten unterstützt und somit die politische Koordinierung gestärkt werden soll. 
Die Kommission stellte ausgehend von den makroökonomischen Aussichten in der Winterprognose 2022 fest, 
dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 von einem insgesamt stützenden finanzpolitischen Kurs der Jahre 2020- 
2022 zu einem weitgehend neutralen finanzpolitischen Kurs überzugehen, gleichzeitig aber die Bereitschaft zu 
erhalten, auf die sich weiterentwickelnde Wirtschaftslage zu reagieren. Die Kommission hielt fest, dass bei den 
haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten differenziert und möglichen
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( 4 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
(ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1). 

( 5 ) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

( 6 ) Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2021 mit einer Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Schwedens 2021 
(ABl. C 304 vom 29.7.2021, S. 131). 

( 7 ) Bei den Schätzungen zum finanzpolitischen Kurs und seinen Komponenten in dieser Empfehlung handelt es sich um Schätzungen der 
Kommission, die auf den Annahmen beruhen, die der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission zugrunde liegen. Die von der 
Kommission vorgenommenen Schätzungen des mittelfristigen Potenzialwachstums lassen die positiven Auswirkungen der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum einen Schub verleihen könnten. 

( 8 ) Nicht durch Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und aus anderen Unionsfonds finanziert.



 

länderübergreifenden Spillover-Effekten Rechnung getragen werden sollte. Die Kommission forderte die Mitglied
staaten auf, diese Leitlinien in ihren Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen. Die Kommission 
sicherte zu, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und ihre politischen Leitlinien erforderlichen
falls, spätestens jedoch im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters Ende Mai 2022, anzupassen. 

(8) Was die haushaltspolitischen Leitlinien betrifft, so tragen die haushaltspolitischen Empfehlungen für 2023 den 
schlechteren Konjunkturaussichten, der erhöhten Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken sowie der höheren 
Inflation im Vergleich zur Winterprognose 2022 der Kommission Rechnung. Vor diesem Hintergrund müssen 
im Rahmen gezielter und befristeter haushaltspolitischer Maßnahmen die öffentlichen Investitionen für den öko
logischen und den digitalen Wandel und die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Kaufkraft finanziell 
besonders schwacher Haushalte gestützt werden, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise abzufedern 
und dazu beizutragen, den Inflationsdruck aus Zweitrundeneffekten zu begrenzen. Die Haushaltspolitik muss 
flexibel bleiben, damit sie sich an die sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen, einschließlich der Heraus
forderungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
ergeben, anpassen kann, und es muss dabei zwischen den Mitgliedstaaten differenziert werden, wobei die jeweilige 
Haushalts- und Wirtschaftslage — auch im Hinblick auf die Anfälligkeit des jeweiligen Mitgliedstaats für die Krise 
und den Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine — zu berücksichtigen ist. 

(9) Am 28. Mai 2021 legte Schweden der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/241 
seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan vor. Gemäß Artikel 19 jener Verordnung hat die Kommission die 
Aufbau- und Resilienzpläne auf der Grundlage der in Anhang V der Verordnung enthaltenen Bewertungsleitlinien 
im Hinblick auf deren Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz bewertet. Am 4. Mai 2022 nahm der Rat 
den Durchführungsbeschluss zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Schwedens ( 9 ) an. Die 
Freigabe der Tranchen erfolgt vorbehaltlich der Annahme eines Beschlusses durch die Kommission nach Artikel 24 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/241, wonach Schweden in zufriedenstellender Weise die einschlägigen, im 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreicht hat. Eine zufriedenstellende 
Erfüllung setzt immer voraus, dass von zuvor erreichten Etappenzielen und Zielwerten nicht wieder abgewichen 
wurde. 

(10) Am 29. April 2022 übermittelte Schweden sein nationales Reformprogramm 2022 und sein Konvergenzpro
gramm 2022 nach der in Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegten Frist. Um wechselseitigen 
Zusammenhängen Rechnung zu tragen, wurden beide Programme gleichzeitig bewertet. 

(11) Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Kommission den Länderbericht für Schweden 2022. Darin werden die Fort
schritte Schwedens bei der Umsetzung der einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Jah
re 2019, 2020 und 2021 bewertet und der Stand der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Schwedens 
anhand des Aufbau- und Resilienzscoreboards dargestellt. Aufgrund dieser Bewertung wird im Länderbericht 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Herausforderungen aufgezeigt, die im Aufbau- und Resilienzplan nicht 
oder nur teilweise angegangen werden, und es werden neu entstandene und sich derzeit abzeichnende Heraus
forderungen, die sich beispielsweise aus der Invasion in die Ukraine ergeben, genannt. Ferner werden in dem 
Bericht die Fortschritte Schwedens bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, bei der Verwirk
lichung der Kernziele der Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikationen und Armutsbekämpfung sowie im 
Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bewertet. 

(12) Die Kommission nahm eine eingehende Überprüfung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 für 
Schweden vor, deren Ergebnisse am 23. Mai 2022 veröffentlicht wurden. Die Kommission stellte in Schweden 
makroökonomische Ungleichgewichte fest. Die Schwachstellen betreffen hohe und steigende Wohnimmobilien
preise sowie eine hohe Verschuldung der privaten Haushalte. Die Privatverschuldung ist 2020 auf 216 % des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) gestiegen, was aufgrund des hohen Anteils der Schulden, der für den Erwerb von 
Immobilien verwendet wird, Anlass zur Sorge gibt. Finanzinstitute sind durch Hypothekarkredite und Kredite an 
gewerbliche Immobilien- und Bauunternehmen mit dem Immobilienmarkt verbunden. Aufgrund des Wohnungs
mangels, des überregulierten Mietwohnungsmarkts, der steuerlichen Anreize für die Aufnahme von Hypothekar
krediten und der sinkenden Zinssätze haben private Haushalte zunehmend Schulden aufgenommen, um Immo
bilienkäufe zu finanzieren. Sie sind dadurch den Risiken potenzieller Zinsänderungen ausgesetzt. Die Verschuldung 
der privaten Haushalte belief sich Ende 2020 auf 188 % des verfügbaren Einkommens und 95 % des BIP. Eine 
Korrektur könnte nachteilige Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf den Bankensektor haben. Dies könnte sich 
wiederum auf Länder auswirken, die eine Verbindung zur schwedischen Wirtschaft bzw. zum schwedischen 
Bankensektor haben. In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um diese Ungleich
gewichte zu beheben; allerdings hatten die Maßnahmen nur begrenzte Auswirkungen. Nach wie vor bestehen 
wesentliche Politikdefizite, insbesondere in Bezug auf Steueranreize für fremdfinanziertes Wohneigentum, das 
Angebot an Wohnimmobilien und den Mietwohnungsmarkt.
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( 9 ) ST 7772/2022; ST 7772/2022 ADD 1.



 

(13) In seiner Empfehlung vom 20. Juli 2020 ( 10 ) empfahl der Rat Schweden, im Einklang mit der allgemeinen Aus
weichklausel in den Jahren 2020 und 2021 alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die COVID-19-Pandemie 
wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und die anschließende Erholung zu fördern. Er empfahl 
Schweden ferner, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen es zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die 
darauf abzielt, mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewähr
leisten, und gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen. Den von Eurostat validierten Daten zufolge ging das gesamt
staatliche Defizit Schwedens 2021 von 2,7 % des BIP im Jahr 2020 auf 0,2 % zurück. Die fiskalpolitische Reaktion 
Schwedens unterstützte 2021 die wirtschaftliche Erholung, während die befristeten Soforthilfemaßnahmen von 
3,3 % des BIP im Jahr 2020 auf 2,2 % im Jahr 2021 zurückgingen. Die von Schweden 2021 getroffenen Maß
nahmen stehen mit der Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 in Einklang. Die von der Regierung in den 
Jahren 2020 und 2021 verabschiedeten diskretionären haushaltspolitischen Maßnahmen waren größtenteils befris
tet. Gleichzeitig waren einige der im Zeitraum 2020-2021 ergriffenen diskretionären Maßnahmen nicht befristet 
und wurden nicht durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert; dabei ging es hauptsächlich um mehrere ausgaben
seitige Maßnahmen sowie Einkommensteuerermäßigungen. Nach den von Eurostat validierten Daten ging der 
gesamtstaatliche Schuldenstand von 39,6 % des BIP im Jahr 2020 auf 36,7 % des BIP im Jahr 2021 zurück. 

(14) Das den budgetären Projektionen des Konvergenzprogramms 2022 zugrunde liegende makroökonomische Szena
rio ist realistisch. Nach den Prognosen der Regierung dürfte das reale BIP-Wachstum 2022 bei 3,1 % und 2023 bei 
1,6 % liegen. Im Vergleich dazu geht die Frühjahrsprognose 2022 der Kommission von einem geringeren realen 
BIP-Wachstum von 2,3 % im Jahr 2022 und von 1,4 % im Jahr 2023 aus. Die Regierung rechnet mit einem 
Anstieg des Gesamtdefizits auf 0,5 % des BIP im Jahr 2022 und einem Überschuss von 0,5 % im Jahr 2023. 
Der Anstieg im Jahr 2022 ist in erster Linie auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum und zusätzliche Ausgaben
prioritäten zurückzuführen, die zusammen die Aufhebung der Sofortmaßnahmen dominieren. Dem Konvergenz
programm 2022 zufolge soll die gesamtstaatliche Schuldenquote 2022 auf 33,5 % sinken und 2023 weiter auf 
30,7 % des BIP zurückgehen. Auf der Grundlage der zum Stichtag der Prognose bekannten politischen Maßnahmen 
geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose 2022 für 2022 von einem öffentlichen Defizit von 0,5 % bzw. 
für 2023 von einem Überschuss von 0,5 % des BIP aus. Dies steht im Einklang mit dem im Konvergenzpro
gramm 2022 prognostizierten Defizit. In ihrer Frühjahrsprognose 2022 geht die Kommission von einer ähnlichen 
gesamtstaatlichen Schuldenquote von 33,8 % im Jahr 2022 und von 30,5 % im Jahr 2023 aus. Der Frühjahrs
prognose 2022 der Kommission zufolge wird die mittelfristige Potenzialwachstumsrate im Zehn-Jahres-Durch
schnitt auf 1,9 % veranschlagt. Diese Schätzung lässt jedoch die Auswirkungen der im Aufbau- und Resilienzplan 
vorgesehenen Reformen unberücksichtigt, die dem Potenzialwachstum Schwedens einen Schub verleihen können. 

(15) 2022 ließ die Regierung die meisten in Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen, sodass 
mit einem Rückgang der befristeten Notfallmaßnahmen von 2,2 % des BIP im Jahr 2021 auf 1,2 % im Jahr 2022 
gerechnet wird. Das gesamtstaatliche Saldo wird von den Maßnahmen beeinflusst, die ergriffen wurden, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise entgegenzuwirken; sie werden in der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission für 2022 auf 0,4 % des BIP und für 2023 auf 0,0 % des BIP ge
schätzt ( 11 ). Im Vergleich zum Unionsdurchschnitt ist Schwedens Wirtschaft weniger energieintensiv, und Schwe
dens Anteil der Energieausgaben privater Haushalte ist geringer ( 12 ). Diese Maßnahmen umfassen soziale Trans
ferleistungen an private Haushalte als Ausgleich für höhere Strompreise und Kürzungen bei Kraftstoffsteuern in der 
Land-und Forstwirtschaft und Fischerei. Diese Maßnahmen sind laut Ankündigung befristeter Art. Sollten die 
Energiepreise auch 2023 hoch bleiben, könnten einige dieser Maßnahmen fortgeführt werden. Einige dieser Maß
nahmen — insbesondere die Transferleistungen an private Haushalte als Ausgleich für höhere Strompreise — sind 
nicht zielgerichtet. Die Kosten für den vorübergehenden Schutz Vertriebener aus der Ukraine dürften nach der 
Frühjahrsprognose 2022 der Kommission in den Jahren 2022 und 2023 ( 13 ) bei 0,1 % des BIP liegen; die ange
stiegenen Kosten der Verteidigungsausgaben im Jahr 2022 dürften sich auf knapp 0,1 % des BIP belaufen. 

(16) In seiner Empfehlung vom 18. Juni 2021 empfahl der Rat Schweden, im Jahr 2022 einen stützenden fiskalischen 
Kurs beizubehalten, wobei der von der Aufbau- und Resilienzfazilität ausgehende Impuls zu berücksichtigen ist, 
und die national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten. Überdies empfahl der Rat Schweden — sobald die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen —, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial zu steigern.
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( 10 ) Empfehlung des Rates vom 20. Juli 2020 zum nationalen Reformprogramm Schwedens 2020 mit einer Stellungnahme des Rates 
zum Konvergenzprogramm Schwedens 2020 (ABl. C 282 vom 26.8.2020, S. 135). 

( 11 ) Die Zahlen geben die Höhe der jährlichen Haushaltskosten für die seit Herbst 2021 ergriffenen Maßnahmen wieder, einschließlich 
laufender Einnahmen und Ausgaben sowie gegebenenfalls Investitionsausgaben. 

( 12 ) Der Anteil der Energieausgaben privater Haushalte wird anhand des Gewichts der Energiekomponente im HVPI-Warenkorb gemes
sen. 

( 13 ) Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen aus der Ukraine in der Union bis Ende 2022 allmählich die Marke 
von 6 Millionen erreichen wird. Ihre geografische Verteilung wird auf der Grundlage der Größe der bestehenden Diaspora, der 
relativen Bevölkerung des Aufnahmemitgliedstaats und der tatsächlichen Verteilung der Vertriebenen aus der Ukraine in der ge
samten Union ab März 2022 geschätzt. Für die Haushaltskosten pro Person basieren die Schätzungen auf dem Euromod-Mikrosi
mulationsmodell der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, wobei sowohl etwaige zustehende Geldleistungen als auch 
Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden.



 

(17) Für 2022 wird laut Frühjahrsprognose der Kommission 2022 unter Berücksichtigung der im Konvergenzprogramm 
Schwedens 2022 enthaltenen Informationen davon ausgegangen, dass der haushaltspolitische Kurs, wie vom Rat 
empfohlen, unterstützend bei – 0,6 % des BIP liegen wird ( 14 ). Schweden sieht weiterhin Unterstützungsmaßnah
men zur Förderung der Erholung vor und beabsichtigt gemäß der Empfehlung des Rates, zusätzliche Impulse 
mithilfe der Aufbau- und Resilienzfazilität zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch 
Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Ver
gleich zu 2021 voraussichtlich um 0,1 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national 
finanzierten Investitionen 2022 einen neutralen Beitrag zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 15 ). Daher plant 
Schweden, gemäß der Empfehlung des Rates national finanzierte Investitionen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig 
wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige 
Maßnahmen) im Jahr 2022 einen expansiven Beitrag von 0,4 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs 
leisten wird. Dies umfasst die zusätzlichen Auswirkungen der oben genannten Maßnahmen zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise (0,4 % des BIP) sowie die Kosten für 
den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen aus der Ukraine (0,1 % des BIP). 

(18) Für 2023 wird der haushaltspolitische Kurs in der Frühjahrsprognose 2022 der Kommission unter der Annahme 
einer unveränderten Politik mit + 1,3 % des BIP veranschlagt ( 16 ). Es wird davon ausgegangen, dass Schweden im 
Jahr 2023 weiterhin die Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nutzt, um zusätzliche Unterstützung der 
Erholung zu finanzieren. Der positive Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit der durch Zuschüsse aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und anderen Unionsfonds finanzierten Ausgaben wird im Vergleich zu 2022 voraussichtlich um 
0,1 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Den Projektionen zufolge werden die national finanzierten Investitionen 2023 
einen leicht kontraktiven Beitrag von 0,1 Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs leisten ( 17 ). Gleichzeitig 
wird erwartet, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben (ohne neue einnahmenseitige 
Maßnahmen) im Jahr 2023 einen kontraktiven Beitrag von 1,1 BIP-Prozentpunkten zum fiskalischen Gesamtkurs 
leisten wird. Dabei sind auch die Auswirkungen des Auslaufens der Maßnahmen zur Bewältigung der gestiegenen 
Energiepreise (0,4 % des BIP) berücksichtigt. 

(19) Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge soll der gesamtstaatliche Überschuss im Jahr 2024 schrittweise auf 0,8 % 
des BIP und bis 2025 auf 1,4 % des BIP steigen. Daher soll das gesamtstaatliche Defizit während Laufzeit des 
Konvergenzprogramms 2022 unter 3 % des BIP bleiben. Dem Konvergenzprogramm 2022 zufolge dürfte die 
gesamtstaatliche Schuldenquote weiter zurückgehen, und zwar 2024 auf 28,9 % und 2025 weiter auf 26,4 %. 
Nach Analyse der Kommission scheinen die Risiken für die Schuldentragfähigkeit mittelfristig gering zu sein. 

(20) Die Kombination aus den hohen Wohnimmobilienpreisen und der Verschuldung der privaten Haushalte birgt die 
Gefahr einer ungeordneten Korrektur. Schweden hat in den letzten Jahren mehrere makroprudenzielle Maßnahmen 
ergriffen, um die Verschuldung der privaten Haushalte im Verhältnis zum Einkommen und zum Wert der hy
pothekarisch belasteten Immobilien zu verringern. Es gibt jedoch nach wie vor andere Anreize zur Kreditaufnahme 
und zur Aufnahme von Schulden. Demnach hatten die bisherigen Maßnahmen offenbar nur begrenzte Auswir
kungen auf das Wachstum der Hypothekendarlehen. Die Wohnimmobilienpreise sind seit Mitte der Neunzigerjahre 
gestiegen — schneller als das Haushaltseinkommen. Dieser Trend beschleunigte sich 2021 mit einem Anstieg der 
nominalen Wohnimmobilienpreise im dritten Quartal um 11,3 % gegenüber dem Vorjahreswert. Zu den Haupt
gründen hierfür gehören steuerliche Begünstigung von Wohneigentum und Hypothekenschulden, günstige Kredit
bedingungen und relativ niedrige Sätze für die Hypothekenrückzahlung. Die Gesamtsteuerbelastung von Immobi
lien ist in Schweden aufgrund großzügiger steuerlicher Abzüge von Hypothekenzinsen und niedriger periodischer 
Immobiliensteuern relativ gering. Maßnahmen, die in den Jahren 2020 und 2021 in Bezug auf die Kapitalertrag
steuer ergriffen wurden, haben die Kosten von Hauseigentümern für den Hauskauf und Umzug gesenkt, jedoch 
könnte diese Änderung die Eintrittsbarriere für Erstkäufer aufgrund eines Anstiegs der Wohnimmobilienpreise 
leicht erhöht haben. Obwohl die Neubautätigkeit in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat und auch 
die Zahl der erteilten Baugenehmigungen gestiegen ist, wird in den kommenden Jahren mit einem anhaltenden 
Wohnungsmangel gerechnet. Darüber hinaus wird der vorhandene Wohnungsbestand nicht effizient genutzt. In 
der Summe erschwert dies den Menschen den Arbeitsplatzwechsel und trägt wahrscheinlich zur Ungleichheit 
zwischen den Generationen bei. Auf dem Mietwohnungsmarkt kommen regulierte Mieten unterhalb der markt
üblichen Preise einer begrenzten Gruppe von Haushalten zugute. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der 
Miete und den Bedürfnissen und dem Einkommen des Haushalts. Durch stärker an den Marktpreisen orientierte 
Mieten und eine auf Einkommen und Nettovermögen basierende Mietunterstützung ließen sich Effizienzgewinne 
erzielen.
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( 14 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 
Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 

( 15 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet. 
( 16 ) Ein negatives (positives) Vorzeichen des Indikators bedeutet, dass das Wachstum der Primärausgaben über (unter) dem mittelfristigen 

Wirtschaftswachstum liegt, was auf eine expansive (kontraktive) Haushaltspolitik hinweist. 
( 17 ) Von sonstigen national finanzierten Investitionsausgaben wird ein neutraler Beitrag von 0,0 BIP-Prozentpunkten erwartet.



 

(21) Nach den Kriterien des Artikels 19 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/241 und des Anhangs V 
Abschnitt 2.2 der genannten Verordnung umfasst der Aufbau- und Resilienzplan eine Vielzahl sich gegenseitig 
verstärkender Reformen und Investitionen mit einem vorläufigen Zeitplan für die Umsetzung, der bis zum 
31. August 2026 abzuschließen ist. Diese tragen dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, die der Rat in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des 
Europäischen Semesters in seinen Empfehlungen an Schweden sowie gegebenenfalls in weiteren bis zur Annahme 
des Aufbau- und Resilienzplans abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen dargelegt hat. Insbesondere umfasst 
der Plan Reformen und Investitionen, mit denen der ökologische und der digitale Wandel unterstützt, das Gesund
heitssystem widerstandsfähiger gemacht, das Risiko der Geldwäsche verringert und das Bildungs- und Qualifikati
onsniveau angehoben werden soll. 

(22) Mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Schwedens dürften der ökologische und der digitale Wandel 
weiter gefördert werden. Der Betrag, der Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zugewiesen wird, 
entspricht 44 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans Schwedens, während die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Ziele im Digitalbereich 21 % der Gesamtmittelausstattung des Aufbau- und Resilienzplans 
ausmachen. Die vollständige Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans gemäß den einschlägigen Etappenzielen 
und Zielwerten wird Schweden dabei helfen, die Folgen der COVID-19-Krise rasch zu überwinden und gleichzeitig 
seine Resilienz zu stärken. Die systematische Einbeziehung der Sozialpartner und anderer einschlägiger Interes
senträger ist für die erfolgreiche Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sowie anderer, nicht im Aufbau- 
und Resilienzplan enthaltener wirtschafts- oder beschäftigungspolitischer Maßnahmen nach wie vor wichtig, da nur 
so ein umfassendes Engagement für das politische Gesamtkonzept gewährleistet werden kann. 

(23) Die Kommission hat die in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 18 ) 
vorgesehene Partnerschaftsvereinbarung mit Schweden am 25. Mai 2022 genehmigt. Schweden übermittelte die 
in dieser Verordnung vorgesehenen kohäsionspolitischen Programme zwischen November 2021 und Februar 2022. 
Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 muss Schweden die einschlägigen länderspezifischen Empfeh
lungen bei der Programmplanung der Kohäsionsfondsmittel 2021-2027 berücksichtigen. Dies ist unabdingbar, um 
die Wirksamkeit der finanziellen Unterstützung aus den Kohäsionsfonds zu verbessern, ihren Mehrwert zu maxi
mieren und dabei gleichzeitig die Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen diesen kohäsions
politischen Fonds und anderen Unionsinstrumenten und -mitteln zu fördern. Die erfolgreiche Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität und der kohäsionspolitischen Programme setzt zudem voraus, dass die Engpässe 
bei den Investitionen zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und der ausgewogenen territo
rialen Entwicklung beseitigt werden. 

(24) Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die mit dem Aufbau- und Resilienzplan angegangen 
werden, sieht sich Schweden mit einer Reihe zusätzlicher Herausforderungen konfrontiert, die mit Folgendem im 
Zusammenhang stehen: i) überbewertete Preise für Wohnimmobilien verbunden mit der weiter zunehmenden 
Verschuldung der Privathaushalte; ii) ungleiche Bildungschancen für Schüler aus benachteiligten Verhältnissen 
und mit Migrationshintergrund sowie Notwendigkeit einer besseren Integration benachteiligter Gruppen in den 
Arbeitsmarkt; und iii) Notwendigkeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, auch von Russland, weiter zu 
verringern. 

(25) Trotz insgesamt guter Ergebnisse wirken sich Ungleichheiten im schwedischen Bildungssystem auf das Niveau an 
Grundfertigkeiten von Schülern aus benachteiligten sozioökonomischen Verhältnissen und mit Migrationshinter
grund aus. Der Leistungsunterschied zwischen in Schweden geborenen Schülern und im Ausland geborenen 
Schülern hat sich vor dem Hintergrund einer Verdoppelung der Zahl der Schüler mit Migrationshintergrund 
zwischen 2009 und 2018 deutlich erhöht. Obwohl internationale Testergebnisse zeigen, dass sich die Grundfer
tigkeiten insgesamt verbessert haben, gehören die Unterschiede bei den Lesekompetenzen zwischen Schülern mit 
und ohne Migrationshintergrund zu den höchsten in der Union. Darüber hinaus ist der Anteil früher Schul
abgänger bei im Ausland geborenen Schülern viel höher. Die Ungleichheiten in der Bildung nehmen zu und 
stehen häufig im Zusammenhang mit den eingeschränkten Möglichkeiten bei der Schulwahl für Schüler mit 
Migrationshintergrund, die erst seit Kurzem in Schweden leben. Die Unterschiede bei den Bildungsergebnissen 
wirken sich stark auf die Chancen benachteiligter Schüler aus, die für eine Beschäftigung erforderlichen Kom
petenzen zu entwickeln. Es gibt Möglichkeiten, den Aufbau und die Verwaltung des Bildungssystems, einschließlich 
des Einschulungsprozesses, zu verbessern und den anhaltenden Mangel an qualifizierten Lehrkräften zu beheben, 
um die Qualität und Gerechtigkeit des Bildungssystems zu fördern. Schweden steht auch vor Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Arbeitsmarktintegration von erwachsenen Geringqualifizierten und im Ausland geborenen 
Personen. Insgesamt trägt dies zu anhaltenden Lücken bei der Erwerbsbeteiligung und bei den Qualifikationen einer 
beträchtlichen Zahl von Arbeitnehmern bei.
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( 18 ) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).



 

(26) Im Anschluss an den Auftrag, den die Staats- und Regierungschefs der Union in der Erklärung von Versailles 
formuliert haben, wurde der Vorschlag der Kommission für den REPowerEU-Plan aufgestellt, um die Abhängigkeit 
der Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland so bald wie möglich zu beenden. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, im Dialog mit den Mitgliedstaaten die am besten geeigneten Projekte, Investitionen 
und Reformen auf nationaler, regionaler und Unionsebene zu ermitteln. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verringern und fossile Brennstoffe zunehmend von anderen 
Exportländern als Russland zu beziehen. 

(27) Die Anstrengungen zur Erreichung der im nationalen Energie- und Klimaplan festgelegten Ziele für erneuerbare 
Energien müssen unbedingt intensiviert werden. Schweden hat zwar den höchsten Anteil erneuerbarer Energien am 
Bruttoinlandsenergieverbrauch in der Union (51,1 % im Jahr 2020), gehört aber zu den Mitgliedstaaten mit dem 
höchsten Energieverbrauch pro Person. Darüber hinaus entfällt ein großer Teil der schwedischen Treibhausgas
emissionen auf den Verkehrssektor, insbesondere auf den Straßenverkehr. Dieser Sektor ist nach wie vor stark von 
Erdöl abhängig, das 17,7 % des Gesamtenergiemixes ausmacht. Darüber hinaus nahmen die Strom- und Netz
kapazitätsengpässe, insbesondere in Südschweden, im Jahr 2021 weiter zu, wodurch die Ausweitung und Ansied
lung kommerzieller Tätigkeiten dort eingeschränkt werden. Dieses Problem wird durch den Mangel an Über
tragungskapazitäten zwischen Nord und Süd noch verschärft. Zusätzliche Investitionen in erneuerbare Energien, 
Netzkapazität und Verbundfähigkeit zwischen den Regionen des Landes sind erforderlich, um das nationale Ziel 
einer 100%igen Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen bis 2040 und CO 2 -Neutralität bis spätestens 2045 zu 
erreichen. Die mit dem Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere der Windkraft, verbundene Belastung ließe sich 
durch eine weitere Straffung der Genehmigungsverfahren verringern. Darüber hinaus ist die Senkung des Energie
verbrauchs durch Steigerung der Energieeffizienz von entscheidender Bedeutung, um die CO 2 -Emissionen und die 
Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen zu senken. Die Erhöhung der Investitionen in erneuerbare 
Energien und Elektrifizierung, die Beseitigung von Infrastrukturengpässen, die Steigerung der Energieeffizienz 
und die Senkung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe im Verkehrssektor werden dazu beitragen, die allgemeine 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, auch von Russland, zu verringern. Die Bedeutung fossiler Brennstoffe 
(2,6 % Gas, 3,2 % Kohle und 17,7 % Öl im Jahr 2020) im schwedischen Energiemix liegt deutlich unter dem 
Unionsdurchschnitt (24,4 % Gas, 10,8 % Kohle und 32,7 % Erdöl im Jahr 2020). Die Abhängigkeit Schwedens von 
fossilen Brennstoffen aus Russland kann jedoch noch weiter verringert werden. Dies gilt insbesondere für Erdöl 
(2020 stammten 20 % der Einfuhren von raffiniertem Öl und 8 % der gesamten Rohöleinfuhren aus Russland) und 
Gas (13 % der gesamten Gaseinfuhren im Jahr 2020 kamen aus Russland). 

Die Abhängigkeit von russischem Gas und Erdöl ist zwar erheblich, liegt aber unter dem Unionsdurchschnitt (44 % 
für Gaseinfuhren, 23 % für Rohöleinfuhren und 35 % für Einfuhren von raffiniertem Öl) ( 19 ). Darüber hinaus 
könnte vor dem Hintergrund der jüngsten geopolitischen Ereignisse die Förderung von Verbundprojekten mit 
Nachbarländern die Sicherheit der Energieversorgung Schwedens und seine Anpassungsfähigkeit an unterschiedli
che regionale Gegebenheiten erhöhen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Zielsetzungen im Hinblick auf die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien und der 
Energieeffizienz ambitionierter gestaltet werden müssen, damit Schweden mit den Zielen von „Fit für 55“ im 
Einklang steht. 

(28) Der beschleunigte Übergang zur Klimaneutralität mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen wird zwar in einigen 
Sektoren erhebliche Restrukturierungskosten verursachen, doch kann Schweden im Rahmen der kohäsionspoliti
schen Programmplanung den Mechanismus für einen gerechten Übergang nutzen, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am meisten betroffenen Regionen zu verringern. Darüber hinaus kann 
Schweden den durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 20 ) eingerich
teten Europäischen Sozialfonds Plus nutzen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und den sozialen 
Zusammenhalt zu stärken. 

(29) Vor dem Hintergrund der Bewertung der Kommission hat der Rat das Konvergenzprogramm 2022 geprüft; seine 
Stellungnahme hierzu ( 21 ) spiegelt sich in Empfehlung 1 wider. 

(30) Vor dem Hintergrund der eingehenden Überprüfung durch die Kommission und ihrer Bewertung analysierte der 
Rat das nationale Reformprogramm 2022 und das Konvergenzprogramm 2022. Seine Empfehlungen nach 
Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 spiegeln sich in den Empfehlungen 1 und 2 wider. Die in den 
Empfehlungen 1 und 2 genannten Maßnahmen tragen unter anderem dazu bei, Ungleichgewichte im Zusammen
hang mit dem schlecht funktionierenden Wohnungsmarkt, den überbewerteten Wohnimmobilienpreisen und dem 
anhaltenden Anstieg der Verschuldung der privaten Haushalte anzugehen —
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( 19 ) Eurostat (2020), Anteil der Einfuhren aus Russland an den Gesamteinfuhren von Erdgas, Rohöl und Steinkohle. Grundlage für die 
Gesamteinfuhren für den EU27-Durchschnitt bilden die Extra-EU27-Einfuhren. Für Schweden umfassen die Gesamteinfuhren auch 
Einfuhren aus Mitgliedstaaten. Rohöl umfasst keine raffinierten Erdölerzeugnisse. 

( 20 ) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

( 21 ) Nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.



 

EMPFIEHLT, dass Schweden 2022 und 2023 

1. dafür sorgt, dass der Anstieg der national finanzierten laufenden Primärausgaben 2023 mit einem weitgehend neu
tralen politischen Kurs im Einklang steht, unter Berücksichtigung der fortgesetzten befristeten und gezielten Unterstüt
zung für die vom Energiepreisanstieg besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen sowie die aus der Ukraine 
flüchtenden Menschen; sich bereit hält, die laufenden Ausgaben an die sich wandelnde Situation anzupassen; die 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energiesicherheit unter Berück
sichtigung der REPowerEU-Initiative ausweitet, unter anderem durch Inanspruchnahme der Aufbau- und Resilienzfa
zilität und anderer Unionsfonds; für die Zeit nach 2023 eine Haushaltspolitik verfolgt, die darauf abzielt, mittelfristig 
eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen; die Risiken im Zusammenhang mit hoher Verschuldung der privaten 
Haushalte und Ungleichgewichten auf dem Wohnungsmarkt reduziert, indem es die steuerliche Abzugsfähigkeit von 
Hypothekenzinsen verringert oder periodische Immobiliensteuern erhöht; Investitionen in den Wohnungsbau fördert, 
um die dringendsten Engpässe zu schließen, insbesondere durch den Abbau struktureller Hürden im Bauwesen und 
durch die Sicherstellung von Bauflächen; die Effizienz des Wohnungsmarkts verbessert, unter anderem durch Refor
men des Mietmarkts; 

2. seinen Aufbau- und Resilienzplan gemäß den im Durchführungsbeschluss des Rates vom 4. Mai 2022 festgelegten 
Etappenzielen und Zielwerten weiter durchführt; die Verhandlungen mit der Kommission über die Programmunterla
gen der Kohäsionspolitik für 2021-2027 rasch abschließt, um mit deren Umsetzung beginnen zu können; 

3. die Auswirkungen mindert, die der sozioökonomische Hintergrund und der Migrationshintergrund von Schülern auf 
ihre Bildungsergebnisse haben, indem gleiche Zugangsmöglichkeiten zu Schulen geschaffen werden und der Mangel an 
qualifizierten Lehrkräften behoben wird; die Kompetenzen benachteiligter Gruppen entwickelt, u. a. von Menschen mit 
Migrationshintergrund, indem Ressourcen und Methoden an ihre Bedürfnisse angepasst werden, um ihnen so die 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu erleichtern; 

4. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert, indem der Einsatz erneuerbarer Energien beschleunigt 
und ergänzende Investitionen in die Netzinfrastruktur gefördert werden, interne Netze innerhalb des Landes im 
Hinblick auf die Gewährleistung ausreichender Netzkapazitäten gestärkt werden, die Energieeffizienz verbessert wird 
und die Genehmigungsverfahren für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien weiter gestrafft werden. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2022. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
Z. STANJURA
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